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AKTUELLE HINWEISE

EHRENMEDAILLE DER RAK HAMM FÜR
BRAK-PRÄSIDENT DR. ULRICH WESSELS

Die Rechtsanwaltskammer Hamm hat dem Präsidenten
der Bundesrechtsanwaltskammer, Rechtsanwalt und
Notar Dr. Ulrich Wessels, am 12.11.2025 in einem fei-
erlichen Akt die Ehrenmedaille der Rechtsanwaltskam-
mer Hamm verliehen. In Anerkennung seines herausra-
genden Engagements für die Anwaltschaft und den
Rechtsstaat wurde Wessels durch Rechtsanwalt und
Notar Hans Ulrich Otto, Präsident der RAK Hamm, ge-
würdigt.

Ulrich „Uli“ Wessels, geboren 1959 in Hamm, ist seit
1988 als Rechtsanwalt zugelassen und seit 1994 Mit-
glied des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer
Hamm. Nach Stationen als Schatzmeister und Präsidi-
umsmitglied wurde er 2012 zum Präsidenten der Kam-
mer gewählt, ein Amt, das er bis 2019 ausübte. Seit
2018 steht er an der Spitze der BRAK, in die er zuletzt
im Oktober 2023 einstimmig wiedergewählt wurde.

In seiner jahrzehntelangen Tätigkeit hat Wessels die an-
waltliche Selbstverwaltung, den internationalen Aus-
tausch sowie die Sicherung rechtsstaatlicher Strukturen
mit großem Nachdruck und persönlichem Einsatz geför-
dert. Er initiierte 2020 die Arbeitsgemeinschaft „Siche-
rung des Rechtsstaates“ innerhalb der BRAK, um die
Unabhängigkeit der Rechtsanwaltschaft und der Justiz
gegenüber staatlichen Eingriffen zu stärken. Dabei
setzt er sich entschieden gegen Einschränkungen
rechtsstaatlicher Prinzipien sowohl im In- als auch im
Ausland ein.

Die Kammer würdigt mit der Verleihung der Ehrenme-
daille eine „Persönlichkeit, die sich durch Integrität,
Ausgleichsfähigkeit und Führungsstärke auszeichnet.
Wessels hat es verstanden, die Anwaltschaft national
wie international zu vernetzen und ihre Stimme in ge-
sellschaftlich wie rechtspolitisch entscheidenden Fra-
gen hörbar zu machen.“ „Uli Wessels ist Anwalt mit
Herz und Haltung – ein Mensch, der seinen Beruf als
Berufung versteht und sich mit unermüdlichem Einsatz
für seine Kolleginnen und Kollegen ebenso wie für den
Rechtsstaat engagiert“, so Kammerpräsident Hans Ul-
rich Otto in seiner Laudatio.

IM BUNDESGESETZBLATT VERKÜNDET

Hinweis: Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes
werden seit dem 1.1.2023 nicht mehr im gedruckten
Bundesgesetzblatt verkündet. Verkündungsorgan ist
nun ausschließlich die elektronische Plattform www.
recht.bund.de. S. dazu Nachrichten aus Berlin 1/2023
v. 11.1.2023.

Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur
Wohnraumsicherung
BGBl. 2025 I Nr. 257 v. 29.10.2025

Erstes Gesetz zur Änderung des Sanierungshilfengeset-
zes
BGBl. 2025 I Nr. 248 v. 23.10.2025

Verordnung zur Fortschreibung der Regelbedarfsstufen
für das Jahr 2026
BGBl. 2025 I Nr. 243 v. 22.10.2025

Bekanntmachung zur Fortschreibung der Höhe der Min-
destvergütung für Berufsausbildungen nach dem Be-
rufsbildungsgesetz (2026)
BGBl. 2025 I Nr. 235 v. 10.10.2025

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans
für das Haushaltsjahr 2025 (Haushaltsgesetz 2025 –
HG 2025)
BGBl. 2025 I Nr. 232 v. 2.10.2025

Haushaltsbegleitgesetz 2025
BGBl. 2025 I Nr. 231 v. 2.10.2025

Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens Infra-
struktur und Klimaneutralität (SVIKG)
BGBl. 2025 I Nr. 230 v. 2.10.2025

Verordnung über Standards für den Onlinezugang zu
Verwaltungsleistungen (OZSV)
BGBl. 2025 I Nr. 221 v. 25.9.2025

Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbil-
dungsabschluss mit der Bezeichnung Geprüfter Berufs-
spezialist für das Notariat oder Geprüfte Berufsspezia-
listin für das Notariat (Geprüfter-Berufsspezialist-Nota-
riat-Fortbildungsprüfungsverordnung – BSNotFPrV)
BGBl. 2025 I Nr. 206 v. 11.9.2025

Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbil-
dungsabschluss mit der Bezeichnung Bachelor Profes-
sional im Notariat (Bachelor-Professional-Notariat-Fort-
bildungsprüfungsverordnung – BAProNotFPrV)
BGBl. 2025 I Nr. 205 v. 11.9.2025

Verordnung über die Form von und die erforderlichen
Angaben in Meldungen an die Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen nach § 43 I und
§ 44 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung
– GwGMeldV)
BGBl. 2025 I Nr. 200 v. 1.9.2025
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IM EU-AMTSBLATT VERKÜNDET

Berichtigung der Verordnung (EU) 2024/3011 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates v. 27.11.2024 über
die Übertragung von Verfahren in Strafsachen (ABl. L,
2024/3011, 18.12.2024)
ABl. der Europäischen Union L v. 31.10.2025

Beschluss (EU) 2025/2166 des Rates v. 29.9.2025 über
den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäi-
schen Union und der Föderativen Republik Brasilien über
die Zusammenarbeit mit und mithilfe der Agentur der Eu-
ropäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Strafverfolgung (Europol) sowie der Bundespoli-
zei Brasiliens
ABl. der Europäischen Union L v. 29.10.2025

Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Fö-
derativen Republik Brasilien über die Zusammenarbeit
mit und Mithilfe der Agentur der Europäischen Union für
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung
(Europol) sowie der Bundespolizei Brasiliens
ABl. der Europäischen Union L v. 29.10.2025

Berichtigung der Verordnung (EU) 2024/2847 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates v. 23.10.2024 über
horizontale Cybersicherheitsanforderungen für Produkte
mit digitalen Elementen und zur Änderung der Verord-
nungen (EU) Nr. 168/2013 und (EU) 2019/1020 und der
Richtlinie (EU) 2020/1828 (Cyberresilienz-Verordnung)
(ABl. L, 2024/2847, 20.11.2024)
ABl. der Europäischen Union L v. 17.10.2025

Beschluss (EU) 2025/2128 des Rates v. 13.10.2025 über
den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im
Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung von Anhang X
(Dienstleistungen im Allgemeinen), Anhang XI (Elektroni-
sche Kommunikation, audiovisuelle Dienste und Informa-
tionsgesellschaft) und Protokoll 37 (mit der Liste gem.
Art. 101) zum EWR-Abkommen zu vertreten ist (Daten-Go-
vernance-Rechtsakt) (Text von Bedeutung für den EWR)
ABl. der Europäischen Union L v. 17.10.2025

Verordnung (EU) 2025/2073 des Europäischen Parla-
ments und des Rates v. 8.10.2025 zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) 2015/848 über Insolvenzverfahren im Hin-
blick auf die Ersetzung der Anhänge A und B
ABl. der Europäischen Union L v. 17.10.2025

Verordnung (EU) 2025/2082 des Europäischen Parla-
ments und des Rates v. 8.10.2025 zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) 2018/1727 hinsichtlich der Verlängerung
des Zeitrahmens für die Einrichtung des Fallbearbeitungs-
systems von Eurojust
ABl. der Europäischen Union L v. 15.10.2025

Berichtigung der Verordnung (EU) 2024/1689 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates v. 13.6.2024 zur Fest-
legung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelli-
genz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/
2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/
858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der

Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/
1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz) (ABl. L,
2024/1689, 12.7.2024)
ABl. der Europäischen Union L v. 9.10.2025

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/
2025 v. 13.6.2025 zur Änderung von Anhang XXII (Gesell-
schaftsrecht) des EWR-Abkommens [2025/1857]
ABl. der Europäischen Union L v. 2.10.2025

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 159/
2025 v. 13.6.2025 zur Änderung von Anhang XXII (Gesell-
schaftsrecht) des EWR-Abkommens [2025/1854]
ABl. der Europäischen Union L v. 2.10.2025

Durchführungsverordnung (EU) 2025/1960 der Kommis-
sion v. 25.9.2025 über die Gestaltung und den Inhalt der
harmonisierten Mitteilung über das gesetzliche Gewähr-
leistungsrecht und der harmonisierten Kennzeichnung
der gewerblichen Haltbarkeitsgarantie
ABl. der Europäischen Union L v. 2.10.2025

Beschluss (EU) 2025/1967 des Rates v. 16.9.2025 über
den im Namen der Europäischen Union im Ministerkomi-
tee des Europarats in Bezug auf Aspekte, die die justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen, Asyl und das Verbot der
Zurückweisung betreffen, zur Verlängerung der Frist für
den Beitritt Kasachstans zum Übereinkommen des Europa-
rats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt zu vertretenden Standpunkt
ABl. der Europäischen Union L v. 29.9.2025

Beschluss (EU) 2025/1966 des Rates v. 16.9.2025 über
den im Namen der Europäischen Union im Ministerkomi-
tee des Europarats in Bezug auf Aspekte, die die Organe
und die öffentliche Verwaltung der Union betreffen, zur
Verlängerung der Frist für den Beitritt Kasachstans zum
Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Ge-
walt zu vertretenden Standpunkt
ABl. der Europäischen Union L v. 29.9.2025

Beschluss (EU) 2025/1965 des Rates v. 22.9.2025 über die
Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europäi-
schen Union und Island über die Übermittlung von Flug-
gastdatensätzen (PNR-Daten) zum Zwecke der Verhütung,
Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen
Straftaten und schwerer Kriminalität im Namen der Union
ABl. der Europäischen Union L v. 25.9.2025

Beschluss (EU) 2025/1964 des Rates v. 22.9.2025 über
die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Euro-
päischen Union und dem Königreich Norwegen über die
Übermittlung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zum
Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Ver-
folgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kri-
minalität im Namen der Union
ABl. der Europäischen Union L v. 25.9.2025

Beschluss (EU) 2025/1896 der Kommission v. 29.7.2025
zur Einsetzung einer Expertengruppe als Netz für die Prä-
vention des sexuellen Missbrauchs von Kindern
ABl. der Europäischen Union L v. 19.9.2025

IM EU-AMTSBLATT VERKÜNDET
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Berichtigung der Verordnung (EU) 2023/2854 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates v. 13.12.2023 über
harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang
und eine faire Datennutzung sowie zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie (EU) 2020/
1828 (Datenverordnung) (ABl. L, 2023/2854, 22.12.2023)
ABl. der Europäischen Union L v. 9.9.2025

Beschluss (GASP) 2025/1790 des Rates v. 5.9.2025 zur
Änderung des Beschlusses (GASP) 2020/1999 über rest-
riktive Maßnahmen gegen schwere Menschenrechtsver-
letzungen und -verstöße
ABl. der Europäischen Union L v. 5.9.2025

Durchführungsverordnung (EU) 2025/1789 des Rates v.
5.9.2025 zur Durchführung der Verordnung (EU) 2020/
1998 über restriktive Maßnahmen gegen schwere Men-
schenrechtsverletzungen und -verstöße
ABl. der Europäischen Union L v. 5.9.2025

AUS DEN ZEITSCHRIFTEN

Nachfolgend dokumentiert das Institut für Prozess- und
Anwaltsrecht an der Leibniz Universität Hannover neu
erschienene Literatur zum Berufsrecht der Rechtsanwäl-
te, Notare und Steuerberater, die in den zurückliegen-
den Wochen veröffentlicht worden ist. Aus Platzgrün-
den wird auf Veröffentlichungen in BRAK-Mitt. und

AnwBl., die Standardlektüre aller anwaltsrechtlich Inte-
ressierten sind, verzichtet; zudem muss eine wertende
Auswahl getroffen werden.

Zusammengestellt vom Institut für Prozess- und An-
waltsrecht der Leibniz Universität Hannover von
Dipl.-Jur. Enis Robert Dibrani und Dipl.-Jur. Hannah
Hölzen.

Anwaltliche Grundpflichten
Dahns, Darlegungs- und Informationspflichten bei In-
kassodienstleistungen, NJW-Spezial 2025, 574

Dahns, Die besondere Fachanwaltsfortbildung, NJW-
Spezial 2025, 638

Hüchtebrock, Die Neuregelung der §§ 6, 8 und 10 BO-
RA: Was erlaubt ist – und was nicht, Kammermitteilun-
gen RAK Düsseldorf 2025, 64

Messner-Kreuzbauer, Rechtsfolgen und Risiken der Ver-
letzung der anwaltlichen Verschwiegenheit, NJW 2025,
3321

Wolf, Die EuGH-Entscheidung in der Sache Halmer UG
gegen die RAK München, ÖAnwBl 2025, 620

Anwaltliche Honorierung
Schneider, Übergangsrecht für die Anwaltsvergütung
aus Anlass des Inkrafttretens des KostBRÄG 2025, Jur-
Büro 2025, 393

Pressemitteilung: Hamburg, Dezember 2025

Weihnachtsspendenaktion der Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte 2025

Auch in diesem Jahr startet die Hülfskasse eine Weihnachtsspendenaktion für Kolleg:innen in schwierigen Lebenssituationen. Die Aktion läuft,
wie bisher, bundesweit.

2024 folgten erfreulich viele Menschen dem Aufruf: Es gingen 200.033 Euro an Spenden ein (Vorjahr: 192.612 Euro). Die Hülfskasse dankt
allen Spender:innen sehr herzlich im Namen der Unterstützten. Die Mittel ermöglichten es, an bedürftige Rechtsanwält:innen sowie deren
Familienangehörige einen großzügigen Betrag auszuzahlen. Erwachsene und Kinder freuten sich über jeweils 700 Euro.

Auch in der Hülfskasse ist es zu spüren: Der demografische Wandel bringt eine zunehmende Altersarmut mit sich. So wurden beispielsweise
viele Rechtsanwält:innen aufgrund ihres Alters nicht mehr in die Versorgungswerke aufgenommen, oder Rücklagen wie Lebensversicherungen
wurden in Krisensituationen gekündigt. Die noch aktiven älteren Kolleg:innen geraten oft in Bedrängnis durch steigende Gesundheitskosten
und nachlassende Leistungs-fähigkeit. Bitte unterstützen Sie die Hülfskasse dabei, diese Not zu lindern.

In diesem Rahmen bittet der karitative Verein um Kontaktaufnahme, sollten den Leser:innen derartige Fälle von Notlagen bekannt oder je-
mand selbst betroffen sein.

Die Hülfskasse unterstützt nicht nur in ihren vier Mitgliedskammerbezirken beim Bundesgerichtshof, Braunschweig, Hamburg und Schleswig-
Holstein, sondern auch in allen anderen 24 Kammerbezirken in Deutschland.

Spendenmöglichkeiten:
Online: https://huelfskasse.de/spenden/

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE22 3702 0500 0020 1442 11
BIC: BFSWDE33XXX

Kontakt:
Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte
Pia Alatalo
Steintwietenhof 2
20459 Hamburg
Telefon: (040) 36 50 79
Fax: (040) 37 46 45

E-Mail: info@huelfskasse.de
Internet: www.huelfskasse.de

Facebook:www.facebook.com/huelfskasse
Medien als Download: Teamfoto2024 Logo Hülfskasse RGB
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Spezialisierungslehrgang

Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)

Qualifikation zum Zertifizierten
Testamentsvollstrecker!  
Kompetenz, die sich auszahlt.
Jährlich werden in Deutschland rund 400 Mrd. 
Euro vererbt. Als Zertifizierter Testamentsvoll-
strecker (AGT) erschließen Sie ohne großen 
Aufwand ein äußerst lukratives Tätigkeitsfeld.

Wenn es um
den Nachlass geht,
schafft eine
Zertifizierung  
Vertrauen.

Nachhaltige Vorteile
• Gute Verdienstmöglichkeiten
• Gewinnung neuer Mandanten
• Schaffung einer dauerhaften 

Vertrauensbasis in einem 
sensiblen Umfeld

Kurzer Lehrgang, langfristiger Gewinn
• Flexibel als Online- oder Präsenzkurs
• Erhalt einer anerkannten Zertifizierung
• Keine Berufsgruppenbeschränkung
• Kompakte Kursdauer von 8 Tagen
• Verkürzte Ausbildungszeit für Rechts- und

Fachanwälte inkl. Nachweis nach § 15 FAO

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/testamentsvollstrecker

Ausländische Berufsausübungsgesellschaft
Hartung, Die Zulassung deutscher Zweigniederlassun-
gen ausländischer Berufsausübungsgesellschaften
nach § 207a BRAO, ZPG 2025, 331

Henssler, Internationale Unternehmensverbindungen
von Anwaltsgesellschaften, ZPG 2025, 321

Legal Tech, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung
Arconada Valbuena, Künstliche Intelligenz im Kanzlei-
alltag – Berufsrechtliche Grenzen beim Erstellen ge-
richtlicher Schriftsätze durch Anwälte und Steuerbera-
ter, DStR 2025, 2387

Gaa, Unterstützung in der Anwaltspraxis durch Künst-
liche Intelligenz: Vom Schriftsatz bis zur Klauselprüfung,
ZAP 2025, 950

Hartung, Hamid und Halluzinationen in Anwaltsschrift-
sätzen, LTZ 2025, 293

Horz/Dubovitskaya, Legal Technology und die anwalt-
liche Pflicht zur persönlichen Leistungserbringung, LTZ
2025, 284

Scheel/Schirmbeck/Uth, Herausforderungen und Ori-
entierungshilfen für die Kanzlei-Digitalisierung, LTZ
2025, 323

Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Feiter/Trosin, Die rechtssichere Vergütungsvereinba-
rung nach neuem Recht, DStR 2025, 2155

Schramm, Strukturreform der Steuerberaterprüfung –
qualitätssichernd, transparent, digital und entbürokra-
tisiert, DStR 2025, 2214

Internationales
Fellmann, Berufsgeheimnis: Mediation als Anwaltstätig-
keit, Anwaltsrevue de l’avocat 2025, 372

Prunbauer-Glaser, Implikationen der Rs Halmer C-295/
23 für die österreichische RAO, ÖAnwBl 2025, 626

Roš, Konvention des Europarates zum Schutz des An-
waltsberufs, Anwaltsrevue de l’avocat 2025, 332

Rüffler/Dornik, Interdisziplinäre Rechtsanwaltsgesell-
schaften im Lichte der Entscheidung EuGH C-295/23
(Rs Halmer), ÖAnwBl 2025, 634

Sommerlad, Social justice lawyering and the rise and
fall of democratic citizenship: reflections on the de-pro-
fessionalisation of practitioners, International Journal
of the Legal Profession, Vol. 32, Issue 3, 2025, 321

Wendel, Accountability, Conscience, and Dissent in the
Legal Profession – Are lawyers accountable for the clients
they represent?, The Practice, Center on the Legal Profes-
sion Harvard Law School, October/November 2025

Sonstiges
Burr, Zur strafrechtlichen Bewertung anwaltlicher Tätig-
keiten – Eine Übersicht zu den in der Strafverfolgungs-
praxis häufigsten Fallkonstellationen, ZAP 2025, 1015
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Djeffal, Legal Design und die Zukunft des Rechts im Zei-
chen gesellschaftlicher Transformationen – Über Ge-
staltungsmethoden in Rechtswissenschaft und Rechts-
praxis, JZ 2025, 859

DAI – VERANSTALTUNGSKALENDER

JANUAR – FEBRUAR 2026
Alle aktuellen Termine finden Sie unter www.anwaltsin-
stitut.de. Die Auswahl wird stetig erweitert und aktuali-
siert!

Besondere Veranstaltungshinweise:
Online-Seminar LIVE: 87. Fachanwaltslehrgang Ar-
beitsrecht
ab 23.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Seminar LIVE: 53. Fachanwaltslehrgang Fami-
lienrecht
ab 26.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Arbeitsrecht
Online-Vortrag LIVE: Leidensgerechte Beschäftigung
und betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
20.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Arbeitsunfähigkeit und Krankheit –
Personenbedingte Herausforderungen für Unternehmen
30.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: BEM und krankheitsbedingte Kün-
digung
3.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Entgeltfortzahlung und Annahme-
verzug mit Blick in die Vertragsgestaltung
4.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Betriebliche Mitbestimmung in der
Beratungspraxis – Erfolgreiche anwaltliche Begleitung von
Verhandlungen im Betrieb und vor den Arbeitsgerichten
9.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Betriebsratsamt – Brennpunkte
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
10.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Entgelttransparenz und Entgeltge-
rechtigkeit
18.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Arbeitsrecht Aktuell Frühlingsedi-
tion 2026
20.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Entgeltgerechtigkeit, Equal Pay
und die Entgelttransparenzrichtlinie
24.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Ausgewählte Fragen des Arbeits-
rechts in der Rüstungsindustrie
26.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Arbeitsrecht und Insolvenz
27.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Bank- und Kapitalmarktrecht
Online-Vortrag LIVE: Aktuelles Verbraucherkreditrecht:
Änderungen durch die Umsetzung der Verbraucherkre-
dit-Richtlinie 2023 und Auswirkungen in der Praxis
5.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Aktuelles Recht der Zahlungsdiens-
te und dessen Weiterentwicklung durch die PSD3 und
die PSR
27.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Bau- und Architektenrecht
Online-Vortrag LIVE: Sicherheiten im Bauvertragsrecht
21.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Anwaltliche Strategien bei Män-
gelansprüchen nach VOB/B und BGB unter Berücksich-
tigung der aktuellen Rechtsprechung
6.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Klimaschutz und Klimawandel im
Bau- und Architektenrecht: Typische Praxisprobleme bei
Vertragsgestaltung und Bauabwicklung
20.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Aktuelle Rechtsprechung des BGH
und der Oberlandesgerichte zum Bau- und Architekten-
recht – Praxisschwerpunkt Bauprozessrecht
26.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Erbrecht
Online-Vortrag LIVE: Aktuelle Rechtsprechung im Er-
brecht und Erbschaftssteuerrecht
14.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Systematik und Aktuelles zur Testa-
mentsvollstreckung, Nachlassverwaltung, Nachlassin-
solvenz und Nachlasspflegschaft
4.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Testamentsgestaltung zu Gunsten
von Menschen mit Behinderung
6.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Testaments- und Vertragsgestal-
tung in Zeiten von ChatGPT und Co.
11.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Das Nachlassverzeichnis anhand
konkreter Fälle aus der anwaltlichen Praxis
13.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Familienrecht
Online-Vortrag LIVE: Wenn Ehegatten sich trennen –
Rechtliche Fragen in der Trennungszeit
23.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Aktuelles zu Schnittstellenproble-
men des Vermögensrechts – von A wie Altersvorsorge

DAI – VERANSTALTUNGSKALENDER
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Das FortbilDungszertiFikat
Der brak
· Fachkompetenz sichtbar gemacht
· Orientierung für Mandanten und potenzielle Mandanten
· Zur Werbung auf Briefkopf, Homepage, Visitenkarten
oder in Anzeigen

Weitere Informationen unter: www.brakfortbildungszertifikat.de

bis Z wie Zugewinnausgleich – und aus dem Umgangs-
recht
27.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Unterhalt: Ausblick 2026 – Rück-
blick 2025
30.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Unterhaltsberechnungen mit Excel
effektiv gestalten: Excelberechnungen anhand der neu-
esten BGH-Rechtsprechung
9.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Aktuelle Rechtsprechung zum Un-
terhaltsrecht
11.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Was zu viel ist, ist zu viel – Ab-
wehrmöglichkeiten gegen Unterhaltsansprüche
18.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Seminar LIVE: Kooperation zwischen Familienge-
richt und Jugendamt – Wie gelingt anwaltliche Einfluss-
nahme auf die „Verantwortungsgemeinschaft“ der Pro-
fessionen?
24.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Grenzen und Möglichkeiten: Leih-
mutterschaft im nationalen und internationalen Famili-
enrecht
27.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Gewerblicher Rechtsschutz
Online-Vortrag LIVE: Systematik des Markenrechts mit
Rechtsprechungsupdate für den Praktiker
29.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Jahresrückblick Urheber- und Me-
dienrecht
9.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Wege zum Produktschutz im
UWG, Designrecht, Markenrecht, Urheberrecht
19.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Handels- und Gesellschaftsrecht
Online-Seminar LIVE: Beratung der GmbH-Geschäfts-
führer und Gesellschafter
30.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Beschlussmängelstreitigkeiten in
der GmbH
18.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Kapitalmaßnahmenrecht bei
GmbH und AG
25.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Informationstechnologierecht
Online-Vortrag LIVE: Effektive Verfahrensführung mit
Datenschutzbehörden und vor Gerichten
23.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Jahresrückblick KI und Recht – von
Erfindern, Haftung und Urheberrecht – erste Urteile
und Verfahren, KI VO und Verhaltenskodizes
5.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Online-Coaching und Fernunter-
richt – Die Zulässigkeit nach dem FernUSG
13.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Barrierefreiheit im E-Commerce –
Anforderungen für Webseiten, Onlineshops & Apps
23.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Insolvenz- und Sanierungsrecht
Online-Vortrag LIVE: Insolvenzrecht komplett Modul 4:
Sanierungsrecht: Eigenverwaltung, Insolvenzplan, Sta-
RUG, Verwertung
22.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Insolvenzrecht komplett Modul 5:
Gutachtenerstellung, Vergütung, Gerichtsinterne Zu-
ständigkeit, Privatinsolvenz
10.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center
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56. JAHRGANG

AKZENTE
EIN JUBILÄUM ZUM NACHDENKEN

Dr. Ulrich Wessels

75 Jahre ist es her, dass Deutschland und zwölf weitere
Staaten in Rom die Europäische Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten unterzeichne-
ten. Für rund 700 Mio. Menschen in 46 Staaten garantiert

sie seitdem justiziable
grundlegende Rechte,
etwa auf Leben und
Freiheit, ein faires Ver-
fahren und Achtung
des Privatlebens.

Diese herausragende
Bedeutung würdigen
auch die Justizminis-
terinnen und -minis-
ter des Bundes und
der Länder (JuMiKo).
In einer gemeinsa-
men Erklärung an-
lässlich ihrer Herbst-
konferenz am 7.11.
2025 verurteilen sie
außerdem jedwede
Angriffe auf die Jus-

tiz und ihre Unabhängigkeit – beides sei unabdingbar
für die tatsächliche Durchsetzung der Menschenrechte.

Was die JuMiKo nicht erwähnt: Dazu bedarf es zwin-
gend einer starken, unabhängigen Anwaltschaft. Denn
der Zugang zum Recht, national wie auch zum Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte ist oft kaum
denkbar ohne anwaltliche Hilfe.

Ein Blick in die USA, nach Polen oder in die Türkei zeigt,
dass gerade die Anwaltschaft besonders schnell ins Vi-
sier autoritärer Regierungen gerät: Kritik und rechts-
staatliche Kontrolle empfinden sie als Gefahr – und da-
mit auch Anwältinnen und Anwälte. Dagegen soll die
Konvention des Europarats zum Schutz des Anwaltsbe-
rufs eine verbindliche Sicherung bieten. 18 Staaten ha-
ben die Konvention bereits unterzeichnet. Das Interesse
ist weit über Europa hinaus groß, schließlich ist sie ein
wirtschaftlich relevanter Faktor – auch Investoren brau-
chen im Streitfall unabhängige anwaltliche Hilfe.

Umso unverständlicher, dass derzeit auf EU-Ebene Kom-
petenzfragen den Mitgliedstaaten den Weg zur Ratifizie-
rung versperren. Die Unterzeichnung durch Deutschland
steht für Januar im Raum – dafür ist es höchste Zeit, nicht
nur, weil in jüngerer Zeit wiederholt Anwältinnen und An-

wälte bedroht und diffamiert wurden, die „falsche“ (näm-
lich: migrationsrechtliche) Mandanten vertraten.

Die Anwaltschaft muss auch institutionell dagegen ab-
gesichert werden, dass geänderte politische Mehrhei-
ten ihre Unabhängigkeit gesetzlich aushebeln können.
Die BRAK fordert deshalb, ein Recht auf unabhängige
anwaltliche Beratung in einem neuen Art. 19 V GG ver-
fassungsrechtlich zu verankern. Ein erstes positives Sig-
nal kam hierzu aus Rheinland-Pfalz, dessen Kabinett
sich im Bundesrat für eine Grundgesetzänderung ein-
setzen will. Die BRAK wird sich hier weiter starkmachen.

Auch von ganz anderer Seite drohte jüngst Gefahr: Ein
Beschlussvorschlag Bayerns für die JuMiKo sah vor, dass
Rechtsschutzversicherer in bestimmten Fällen ihre Versi-
cherungsnehmer selbst außergerichtlich beraten und ver-
treten dürfen sollen. Das birgt nicht nur unauflösliche In-
teressenkonflikte, sondern verletzt auch den Grundsatz
der freien Anwaltswahl. Unabhängige anwaltliche Bera-
tung wäre damit für Rechtsschutzversicherte passé.

So sahen es zum Glück auch die übrigen Länder: Die Ju-
MiKo lehnte den Vorschlag (bei einer Enthaltung) ein-
hellig ab. Doch dass Rechtsschutzversicherer – und an-
dere Akteure wie Prozessfinanzierer – ein großes Inter-
esse daran haben, sich in Anwaltskanzleien einzukau-
fen oder sie selbst zu betreiben, ist keineswegs neu. Die
Entscheidung des EuGH zum sog. Fremdbesitzverbot in
der BRAO ist nur ein Beispiel hierfür. Jüngst wird berich-
tet, Rechtsschutzversicherer würden Versicherte mit Ab-
standszahlungen dazu motivieren, Mandate zu kündi-
gen und von Rechtsverfolgung abzusehen. Wie verbrei-
tet diese Praxis ist, eruiert die BRAK aktuell mit einer
Umfrage. Auch hier stehen offenkundig nicht die Inte-
ressen der Rechtsuchenden bzw. Versicherten im Vor-
dergrund, sondern Kostenersparnis. Und es wird sicher
nicht der letzte Versuch in diese Richtung bleiben.

Man muss hier sehr klar sein: Rechtsberatung ist aus-
schließlich dem Interesse der Mandantschaft verpflich-
tet, und das können nur unabhängige Anwältinnen und
Anwälte leisten! Der Gesetzgeber ist hier in der Pflicht,
das dauerhaft zu gewährleisten – im Interesse des
Rechtsstaates.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen besinnliche Weih-
nachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr!

Ihr
Dr. Ulrich Wessels
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https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2025/ausgabe-23-2025-v-12112025/prozessabloese-durch-rechtsschutzversicherer-neue-online-umfrage-der-brak/


AUFSÄTZE
ZUGANG ZUM RECHT INS GRUNDGESETZ
RECHTSANWÄLTINNEN EVA MELINA BUCHMANN UND DR. TANJA NITSCHKE, MAG. RER. PUBL.*

* Die Autorin Buchmann ist Rechtsanwältin in Berlin, die Autorin Dr. Nitschke ist
Rechtanwältin in Karlsruhe; beide sind Geschäftsführerinnen der BRAK.

„Jedermann hat das Recht, sich vor Gericht und in au-
ßergerichtlichen Rechtsangelegenheiten unabhängiger
anwaltlicher Hilfe zu bedienen.“ So soll nach dem Wil-
len der BRAK-Hauptversammlung ein neuer Abs. 5 des
Art. 19 GG lauten, mit dem Rechtsuchende ein Grund-
recht auf unabhängigen, nur ihren Interessen verpflich-
teten anwaltlichen Beistand erhalten sollen. Mittelbar
soll damit auch die Unabhängigkeit der Anwaltschaft
garantiert werden. Weshalb das aus Sicht der BRAK
dringend notwendig ist, wie es zu dem Gesetzesvor-
schlag kam und wie die ersten Reaktionen aus der Poli-
tik sind erläutern die Autorinnen; sie dokumentieren zu-
dem das Positionspapier der BRAK im Wortlaut.

I. EINLEITUNG

Einstimmige Beschlüsse unter Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten sind selten und nicht selbstverständ-
lich. Es wird intensiv diskutiert, verschiedene Positionen
werden eingenommen und „es kommt darauf an“ wird
gerne verwendet. Die 169. Hauptversammlung der
BRAK hat sich in ihrer Sitzung am 19.9.2025 in Hanno-
ver jedoch einstimmig für eine Verankerung eines unab-
hängigen anwaltlichen Beistands im Grundgesetz aus-
gesprochen.1

1 Presseerkl. Nr. 9/2025 v. 19.9.2025; Nachr. aus Berlin 20/2025 v. 1.10.2025.

Der Beschluss fußt auf einem Papier,2

2 Positionspapier zur Verankerung unabhängigen anwaltlichen Beistands im Grund-
gesetz.

in
dem diese Grundgesetzänderung als konkreter Formu-
lierungsvorschlag ausgeführt und erläutert wird – zwar
in der Sache so überzeugend, dass alle Kammern sich
letztlich darüber einig waren.

Aufgekommen war das Thema durch eine Initiative der
Rechtsanwaltskammer Nürnberg Anfang des Jahres
2025, angeregt durch die von der BRAK und dem Insti-
tut für Prozess- und Anwaltsrecht veranstaltete Konfe-
renzreihe „Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft“, die
im November 2024 unter dem Titel „Wie resilient ist die
Anwaltschaft? – Herausforderungen für Rechtsstaat,
anwaltliche Selbstverwaltung und Anwaltschaft ange-
sichts erstarkender antidemokratischer Kräfte“ statt-
fand.3

3 S. dazu https://anwaltskonferenz.de/die-konferenz-2024/; ein Tagungsband ist in
Vorbereitung.

Themen waren dort u.a. konkrete Bedrohungen
von Anwältinnen und Anwälten wegen ihrer beruflichen
Tätigkeit, wie sie z.B. in der Studie des CCBE offenbar
wurden,4

4 Zu der Untersuchung s. ausf. Nitschke, BRAK-Mitt. 2025, 8.

rechtsextreme Netzwerke in der Anwaltschaft,
der Umgang des Berufsrechts sowie der Selbstverwal-

tung mit politischen Extremisten, aber auch die Resili-
enz der Justiz und des Rechtsstaats. Auch die Demonta-
ge des Rechtsstaats in Polen und die schwierigen Bemü-
hungen um seine Reparatur wurden thematisiert. Am
Vorabend der Konferenz hatte die BRAK das von ihr he-
rausgegebene und von Prof. Dr. Frank L. Schäfer ver-
fasste Werk „Rechtsanwälte als Täter – die Geschichte
der Reichs-Rechtsanwaltskammer“5

5 https://www.brak.de/publikationen/studie-rechtsanwaelte-als-taeter-geschichte-de
r-rrak/.

präsentiert, wel-
ches erstmals einen konzisen Blick darauf gewährt, wie
aus einer anwaltlichen Selbstverwaltung ein politisch
gesteuerter Umsetzungsapparat wurde, der tief in die
Verfolgung und Entrechtung jüdischer und politisch
missliebiger Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ver-
strickt war.

Aus der Essenz beider Veranstaltungen sah die Kam-
mer Nürnberg die Besorgnis bestärkt, ob die Anwalt-
schaft resilient genug ist gegenüber populistischen und
totalitären Kräften, denen es nicht um die Bewahrung
der Rechtsstaatlichkeit geht. Sie wies darauf hin, dass
die Hilfestellung durch einen unabhängigen, im Interes-
se der Mandanten, jedoch im Rahmen der Gesetze han-
delnden Rechtsanwalt lediglich einfachgesetzlich in
§§ 3 und 1 BRAO geregelt ist. Sie kann also durch ein-
fache Parlamentsmehrheiten geändert werden, etwa,
indem die Berufsaufsicht in staatliche Hände gelegt
wird oder die Zulassung zum Beruf durch politisch kon-
trollierte Behörden erfolgt.6

6 Zu ergänzen ist, dass die Zulassung zur Anwaltschaft und deren Widerruf einfach-
gesetzlich in §§ 7, 14 BRAO ausgestaltet sind; ihre Voraussetzungen könnten also
ebenfalls mit einfacher Mehrheit geändert und z.B. von politischen Kriterien ab-
hängig gemacht werden.

Beides könne den verfas-
sungsmäßig geschützten Zugang zum Recht erheblich
behindern. Sie regte daher – unterstützt durch die bei-
den anderen bayerischen Rechtsanwaltskammern Bam-
berg und München – an, die BRAK möge sich beim Ge-
setzgeber dafür einsetzen, dass die Unabhängigkeit der
Anwaltschaft verfassungsmäßig abgesichert wird.

Die 82. Präsidentenkonferenz der BRAK am 13.3.2025
zeigte sich davon überzeugt und beschloss einstimmig,
dass die BRAK entsprechend tätig werden soll. Die AG
Sicherung des Rechtsstaates der BRAK erarbeitete da-
raufhin – federführend durch Prof. Dr. Christofer Lenz
und Prof. Dr. Christoph Knauer, die als Vorsitzende der
BRAK-Ausschüsse Verfassungsrecht und Strafprozess-
recht der AG angehören – den nachfolgend vorgestell-
ten Vorschlag, der schließlich von der Hauptversamm-
lung der BRAK einstimmig beschlossen wurde.

BUCHMANN/NITSCHKE, ZUGANG ZUM RECHT INS GRUNDGESETZ
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II. DAS POSITIONSPAPIER

Das BRAK-Papier unterbreitet einen konkreten Formulie-
rungsvorschlag für eine Ergänzung des Grundgesetzes,
der hier einschließlich seiner Begründung im Wortlaut
wiedergegeben wird:

Formulierungsvorschlag

Art. 19 GG wird durch einen weiteren Abs. 5 mit folgen-
dem Wortlaut ergänzt:

„Jedermann hat das Recht, sich vor Gericht und in au-
ßergerichtlichen Rechtsangelegenheiten unabhängiger
anwaltlicher Hilfe zu bedienen.“

Begründung

1. Die Herrschaft des Rechts sowie die Verteidigung
und Durchsetzung der Rechte von Menschen und juris-
tischen Personen sind weltweit unter Druck, auch in
etablierten Demokratien. Demokratische Wahlen allein
sind keine ausreichende Sicherung mehr gegen staat-
liche Eingriffe in die etablierte und noch als selbstver-
ständlich angesehene Möglichkeit, sich in allen recht-
lichen Angelegenheiten unabhängigen anwaltlichen
Beistands bedienen zu können.

2. Deshalb ist eine Verankerung des Rechts auf eine un-
abhängige anwaltliche Unterstützung beim Zugang
zum Recht geboten. Dabei sollte die verfassungsrecht-
liche Gewährleistung bei demjenigen anknüpfen, der
Rechtsrat sucht. Ihm ausdrücklich ein Grundrecht zu ge-
währen, sich in Rechtsangelegenheiten unabhängiger
anwaltlicher Hilfe bedienen zu können, wirkt sich – ver-
mittelt über die Berufsfreiheit der Anwältinnen und An-
wälte aus Art. 12 Abs. 1 GG – auch auf den anwalt-
lichen Berufsträger aus. Dieser Ansatz trägt auch dem
dienenden Charakter anwaltlicher Rechte und Freihei-
ten Rechnung.

3. Richtiger Standort ist Art. 19 GG. Anstelle einer Ein-
führung in oder Ergänzung am Ende von Abs. 4 er-
scheint ein neuer Abs. 5 sachgerecht. Durch die Rege-
lung außerhalb von Abs. 4 wird auch systematisch klar-
gestellt, dass das Recht, sich unabhängiger anwalt-
licher Hilfe zu bedienen, nicht auf Gerichtsverfahren ge-
gen die öffentliche Gewalt beschränkt ist, sondern auch
zivilrechtliche Streitigkeiten und die Beratung und Ver-
tretung in außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten
umfasst.

4. Die Ausrichtung auf anwaltliche Hilfe dient der Siche-
rung eines qualifizierten Beistandes. Sie dient auch der
indirekten Einbeziehung der herkömmlichen, bislang
aber nur einfach-gesetzlich festgeschriebenen Sicherun-
gen der Unabhängigkeit und der übrigen Kernelemente
anwaltlicher Berufsausübung. Gerade wegen dieser tra-
dierten Ausgestaltung anwaltlicher Berufstätigkeit in
Deutschland spricht das Bundesverfassungsgericht
vom Rechtsanwalt als dem „berufenem unabhängigen
Berater und Beistand“ (BVerfGE 110, 226 [252]). Es ist
besser, dieses Qualifikations- und Schutzniveau beizu-

behalten und nicht wie in Art. 47 Satz 2 der Europäi-
schen Grundrechte-Charta nur ein allgemeines Recht
auf Beratung, Verteidigung und Vertretung durch wen
auch immer einzuräumen. Im Übrigen hat die Ausrich-
tung eines neuen Verfassungstextes auf „anwaltliche
Hilfe“ zugleich den – in der Begründung des Gesetzent-
wurfs ausdrücklich klarzustellenden – Effekt, dass damit
die für den Anwaltsberuf in Deutschland „hergebrach-
ten Grundsätze“ in Bezug genommen und verfassungs-
rechtlich mit verankert werden.

5. Die vorgeschlagene Formulierung wird diesen Zielen
gerecht. Sie geht vom insoweit grundrechtsberechtigten
Jedermann aus. Sie ist auf alle gerichtlichen Verfahren
und auch auf außergerichtliche Rechtsangelegenheiten
bezogen, also umfassend. Sie greift mit dem „bedienen“
eine Wortwahl aus § 137 Abs. 1 Satz 1 StPO auf. Sie be-
zieht das durch die Formulierung „anwaltliche Hilfe“
auf die Beratung und Vertretung durch Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte, und zwar in dem Rahmen, wie
er in Deutschland seit über 100 Jahren einfach-gesetz-
lich festgeschrieben und in der Praxis der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts konkretisiert ist.
Die besondere Stoßrichtung, dabei im Interesse des an-
waltlich Vertretenen die Unabhängigkeit seines anwalt-
lichen Beistands gegenüber staatlichen oder dem Staat
zuzurechnenden Eingriffen zu schützen, wird als Kern-
gedanke der Regelung ausdrücklich hervorgehoben.
Andere für das Mandanten-Anwalts-Verhältnis eben-
falls grundlegende Prinzipien werden durch die Formu-
lierung anwaltlicher Hilfe ergänzend mit einbezogen.
Zusätzliche Ansprüche auf staatliche Finanzierung an-
waltlicher Beratung und Vertretung sollen durch die
Norm nicht ausgelöst werden.

III. PERSPEKTIVE

Die Forderung der BRAK, nach der Verfassungsgerichts-
barkeit auch die unabhängige, selbstverwaltete Anwalt-
schaft resilienter gegen rechtsstaatsfeindliche politi-
sche Einflüsse zu machen, hat bereits im Vorfeld des Be-
schlusses der Hauptversammlung positive Resonanz er-
fahren.7

7 S. insb. Gerhold, Diabolus Advocati – Freie Advokatur in unruhigen Zeiten, Verfas-
sungsblog v. 30.4.2025 – als Reaktion auf Wessels, BRAK-Mitt. 2025, 87.

Das Positionspapier hat die BRAK u.a. den
rechtspolitischen Sprecherinnen und Sprechern der
Bundestagsfraktionen, dem Rechtsausschuss des Deut-
schen Bundestages sowie dem Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz zugeleitet. Der Be-
schluss der Hauptversammlung fand breites Medien-
echo8

8 S. etwa Suliak, LTO v. 19.9.2025; beck-aktuell v. 19.9.2025; haufe.de v. 29.9.2025;
ZAP v. 22.10.2025; s. ferner Remmers im Gespräch mit Harbarth, HAZ v. 6.10.
2025.

und wird auch durch den Deutschen Anwaltver-
ein unterstützt.9

9 So u.a. zuletzt dessen Präsident von Raumer, SWR Radio Report Recht v. 23.10.
2025.

Die BRAK wird das Thema intensiv weiterverfolgen. Eine
Änderung des Grundgesetzes erfordert große Mehrhei-
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ten – daher sucht sie mit vielen politischen Akteurinnen
und Akteuren das Gespräch, ein breiter Diskussionspro-
zess wird folgen. Ein erstes positives Signal aus der Poli-
tik war aus Rheinland-Pfalz zu vernehmen: Das dortige
Kabinett (sog. Ministerrat) hat Ende Oktober beschlos-
sen, mit Unterstützung des Landes Bremen einen An-
trag zur Änderung des Grundgesetzes in den Bundesrat
einzubringen, wonach das Recht auf eine unabhängige
anwaltliche Unterstützung in der Verfassung verankert
werden soll.10

10 Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz, Pressemitt. v. 28.10.2025.

In ihrem Entschließungsantrag11

11 BR-Drs. 599/25.

betonen
beide Länder die herausragende Bedeutung qualifizier-
ter, unabhängiger anwaltlicher Rechtsberatung. Sie zei-
gen die insoweit bestehenden verfassungsrechtlichen
Schutzlücken auf und legen dar, dass nur durch eine
ausdrückliche Normierung im Grundgesetz die bislang
lediglich einfachgesetzlich in der BRAO festgeschriebe-

ne anwaltliche Unabhängigkeit sowie weitere Kernwer-
te dauerhaft sichergestellt werden können.

Der Bundesrat befasste sich bereits in seiner Sitzung
am 21.11.2025 mit dem Antrag und verwies ihn zur Be-
ratung in die Ausschüsse.12

12 S. bundesrat kompakt v. 21.11.2025 (zu TOP 20); beck-aktuell v. 21.11.2025.

Federführend ist der Rechts-
ausschuss. Voraussichtlich soll in einer der nächsten
Plenarsitzungen final über die Entschließung abge-
stimmt werden. Im unmittelbaren Vorfeld der Bundes-
ratssitzung erzeugten der BRAK-Vorschlag und der Ent-
schließungsantrag weitere, kontroverse Resonanz.13

13 Ausdrücklich unterstützend etwa die saarländische CDU-Landtagsfraktion, Presse-
mitt. v. 20.11.2025; zur unterschiedlichen Resonanz in Bundestag und Bundesre-
gierung s. Suliak, LTO v. 18.11.2025.

Für
die Rechtsuchenden bleibt zu wünschen, dass der An-
trag auf breite Unterstützung trifft. Die Hauptversamm-
lung hat es vorgemacht und sich einstimmig für den Zu-
gang zum Recht ausgesprochen.

DAS ENDE DER ONLINE-FAO-FORTBILDUNG?
DIE ENTSCHEIDUNG DES BGH ZUM FernUSG

RECHTSANWÄLTIN DR. NATHALIE M. BREDE*

* Die Autorin ist Rechtsanwältin in Wiesbaden sowie Fachanwältin für Arbeitsrecht
und für Sozialrecht. Sie ist Mitglied der Satzungsversammlung und dort im Aus-
schuss 1 – Fachanwaltschaften tätig.

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil v. 12.6.2025 – III
ZR 109/24 entschieden, dass ein Anbieter, dessen
Dienstleistung im Wesentlichen in Online-Meetings be-
stand, im Ergebnis keinen Vergütungsanspruch gegen
seinen Vertragspartner hat. Ob und welche Bedeutung
sich hieraus für Fachanwaltsfortbildungen ergibt, ist
Gegenstand dieses Beitrags.

I. DER FALL

In dem vom BGH1

1 BGH, Urt. v. 12.6.2025 – III ZR 109/24 Rn. 2 f., BRAK-Mitt. 2025, 488 (in diesem
Heft).

entschiedenen Fall bot der Anbieter
über seinen Unternehmensbereich „Akademie“ entgelt-
liche „Business-Mentoring“-Programme für (künftige)
Unternehmer und Unternehmerinnen an. Inhalt sollte
die Vermittlung von Wissen sein, zudem die praktische
Umsetzung und Ergebnisse. Der Kurs bestand in zwei-
wöchigen Online-Meetings/Live-Calls, die aufgezeich-
net wurden und nachträglich abgerufen werden konn-
ten. Hinzu kam die Bearbeitung von Hausaufgaben.
Klärung von Fragen der Teilnehmenden war in Meet-
ings, per E-Mail und in der Facebook-Gruppe möglich.
Zwei Online-Einzelsitzungen bei einem Personal Coach

pro Halbjahr durften in Anspruch genommen werden.
Intensive Workshops und persönliche Begleitung durch
die beiden zentralen Personen des Anbieters wurden
offeriert. Daneben standen weitere Teammitglieder
und Experten zur intensiven Betreuung der Teilnehmen-
den zur Verfügung. Für das Programm lag keine Zulas-
sung nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG)
vor.

II. DIE ENTSCHEIDUNG DES BGH

Der BGH hat entschieden, dass es sich bei diesem Pro-
gramm um Fernunterricht i.S.d. § 1 I FernUSG handelt.

Die Vorschrift lautet: „Fernunterricht im Sinne dieses
Gesetzes ist die auf vertraglicher Grundlage erfolgen-
de, entgeltliche Vermittlung von Kenntnissen und Fähig-
keiten, bei der der Lehrende und der Lernende aus-
schließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind
und der Lehrende oder sein Beauftragter den Lerner-
folg überwachen.“

1. WISSENSVERMITTLUNG UND
ÜBERWACHUNG DES LERNERFOLGS
Entscheidend war hier, dass der entgeltliche Vertrag
auf Wissensvermittlung gerichtet war. Die Diskussion
über Coaching-Angebote führte der BGH nicht, weil
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hier die Wissensvermittlung im Vordergrund stand.2

2 BGH, a.a.O. Rn. 24.

Der BGH stellte entscheidend auf den Vertragsinhalt ab
und sah den Inhalt der tatsächlichen Leistungserbrin-
gung nicht als entscheidend an.3

3 BGH, a.a.O. Rn. 24.

Nicht entscheidungs-
erheblich war die Frage, ob zusätzlich erforderlich ist,
dass Unterricht und Abruf zeitlich versetzt erfolgen
müssen, weil diese Anteile im Fall überwogen.4

4 BGH, a.a.O. Rn. 25.

Ob also
dahingehend eine einschränkende Auslegung erfolgen
müsse, blieb offen.5

5 BGH, a.a.O. Rn. 25.

Zudem bestätigte der BGH das Vorliegen des Tatbe-
standsmerkmals der Überwachung des Lernerfolgs, wo-
für es ausreiche, wenn die Lernenden durch mündliche
Fragen zum erlernten Stoff eine individuelle Kontrolle
des Lernerfolgs erhalten; eine einzige Lernkontrolle ge-
nüge.6

6 BGH, a.a.O. Rn. 28.

Ob Gegenstand des Fragerechts des Teilnehmen-
den eine persönliche Lernkontrolle, ob er den vermittel-
ten Stoff verstanden habe, sei durch Auslegung zu er-
mitteln und weit auszulegen.7

7 BGH, a.a.O. Rn. 28.

Im konkreten Fall, bei
dem für die Teilnehmenden der „Akademie“ die Wis-
sensvermittlung im Vordergrund stand, sah der BGH
dies als gegeben an.8

8 BGH, a.a.O. Rn. 28.

Bekräftigt wurde dies noch da-
durch, dass die Teilnehmenden Hausaufgaben erledi-
gen mussten.9

9 BGH, a.a.O. Rn. 28.

Dem stehe nicht entgegen, dass es kei-
nen Lehrgangsabschluss gebe und kein Semester oder
Halbjahr als Zeitperiode.10

10 BGH, a.a.O. Rn. 29.

2. ANWENDBARKEIT DES FernUSG
Im Streit zwischen dem BGH und einer in Literatur und
Rechtsprechung vertretenen Ansicht steht, ob das Fern-
USG nur auf Verbraucherverträge anzuwenden ist.

Dafür wird vorgebracht, dass eine teleologische Reduk-
tion des Begriffs des Teilnehmenden vorgenommen wer-
den müsse, da der Verbraucherschutz11

11 Zum Verbraucherschutz über die Entscheidung des BGH hinaus: Vennemann weist
darauf hin, dass Verbraucher vor irreführenden und aggressiven Verkaufsmetho-
den im Fernabsatz zu schützen seien, Nomos-BR/Vennemann FernUSG/Michael
Vennemann, 2. Aufl. 2014, Einleitung Rn. 1-15, Rn. 10.

im Regierungs-
entwurf des FernUSG als Gesetzeszweck benannt wor-
den sei.12

12 BGH, a.a.O. Rn. 35 m.w.N. in Rn. 33.

Zudem verwende § 3 III FernUSG in der Fas-
sung ab 2014 den Begriff des Verbrauchers.13

13 BGH, a.a.O. Rn. 37.

Ein Wi-
derrufsrecht des Verbrauchers sei in § 4 S. 1 FernUSG
vorgesehen.14

14 BGH, a.a.O. Rn. 38.

Im Wortlaut des Gesetzes gebe es, so der
BGH, keine Einschränkung.15

15 BGH, a.a.O. Rn. 33.

Zudem könne der in der
Gesetzesbegründung von 1975 zugrunde gelegte Be-
griff des Verbrauchers nicht mit dem des § 13 BGB aus
dem Jahre 2000 gleichgesetzt werden.16

16 BGH, a.a.O. Rn. 35.

Es lägen auch
keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Gesetzgeber

trotz anderweitiger Schaffung von Verbraucherschutz-
vorschriften dies im FernUSG übersehen haben könn-
te.17

17 BGH, a.a.O. Rn. 35.

Gerade aus dem Fehlen solcher Regelungen
schließt der BGH, dass kein personenbezogener Ver-
braucherschutz vom Gesetzgeber gewollt gewesen sei,
sondern es sich um ein gegenstandsbezogenes Schutz-
konzept handele, das an den Vertragsgegenstand an-
knüpfe und den Zweck verfolge, alle Teilnehmenden vor
ungeeigneten Fernlehrgängen zu schützen.18

18 BGH, a.a.O. Rn. 35.

Zur Verwendung des Verbraucherbegriffs konstatiert
der BGH, dass sich § 3 III FernUSG nur auf die Informa-
tionspflichten nach § 312d I BGB i.V.m. Art. 246a
EGBGB für einen tatbestandlich vorliegenden Verbrau-
chervertrag beziehe.19

19 BGH, a.a.O. Rn. 37.

Zum Widerrufsrecht des Ver-
brauchers bringt der BGH vor, dass § 4 S. 1 FernUSG
den speziellen Fall eines Widerrufsrechts für einen Fern-
unterrichtsvertrag mit einem Verbraucher betreffe, der
ohnedies ein allgemeines Widerrufsrecht aus §§ 312g
I, 355 BGB hätte.20

20 BGH, a.a.O. Rn. 38.

Auch aus Sinn und Zweck des FernUSG sieht der BGH
keine Einschränkung des Anwendungsbereichs21

21 BGH, a.a.O. Rn. 39.

: Der
Gesetzgeber habe die Fernunterrichtsteilnehmenden
vor unseriösen Angeboten schützen und das Fernunter-
richtswesen als Bestandteil eines modernen Weiterbil-
dungssystems fördern wollen.22

22 BGH, a.a.O. Rn. 39.

Der Teilnehmende solle
vor einer Fehleinschätzung bezüglich Eignung und Qua-
lität des Lehrgangs geschützt werden, um eine Enttäu-
schung seiner Bildungswilligkeit zu verhindern.23

23 BGH, a.a.O. Rn. 39.

Der
BGH sieht ein im Verhältnis zum Direktunterricht gestei-
gertes Schutzbedürfnis der Teilnehmenden.24

24 BGH, a.a.O. Rn. 39.

Bewer-
tungsportale als Recherchemöglichkeit bzgl. der Kurs-
qualität sieht der BGH nicht als tragendes Gegenargu-
ment an.25

25 BGH, a.a.O. Rn. 40.

Weiter weist der BGH darauf hin, dass die
Befreiung vom Zulassungserfordernis nach § 12 I 3 Fern-
USG nur für Angebote der ausschließlichen Freizeitge-
staltung oder Unterhaltung diene.26

26 BGH, a.a.O. Rn. 41.

III. DIE FACHANWALTSFORTBILDUNG

Diskussionen über Fachanwaltsfortbildungen entstan-
den insb. durch eine Auffassung, dass es nun keine On-
line-Veranstaltungen mehr ohne Zulassung nach dem
FernUSG durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunter-
richt (ZfU) geben könne. Effer-Uhe nannte in diesem Zu-
sammenhang auch Fortbildungsangebote von Rechtsan-
waltskammern und als Beispiel explizit Veranstaltungen
unter dem Titel „Aktuelle Rechtsprechung zu ...“.27

27 https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/bgh-urteil-online-fortbildungen-
anwalt-zulassung-nichtigkeit, zuletzt abger. am 27.8.2025.

BREDE, DAS ENDE DER ONLINE-FAO-FORTBILDUNG?
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1. LIVE-ONLINE-FORTBILDUNGEN ALS FERNUNTERRICHT
Geht man davon aus, dass in Fachanwaltsfortbildun-
gen vorgesehene Fragemöglichkeiten solche sind, die
der Wissensvermittlung, also zumindest der Möglich-
keit der Teilnehmenden dienen, das eigene Verständnis
der Fortbildungsinhalte zu überprüfen, mithin Unter-
richt sind, bleibt noch die vom BGH offen gelassene Fra-
ge zu beantworten, ob Fernunterricht synchroner oder
asynchroner Unterricht ist. Synchroner Unterricht findet
mit Lehrenden und Lernenden zeitgleich („live“) statt.
Asynchroner Unterricht findet zeitlich verschoben statt,
Videoaufzeichnungen sind hierfür typisch. Bei Live-On-
line-Fortbildungen befinden sich Teilnehmende und Vor-
tragende zeitgleich miteinander im virtuellen Raum.
Das Deutsche Anwaltsinstitut e.V. (DAI) hält das Fern-
USG angesichts der Anforderung der zumindest über-
wiegenden räumlichen Trennung zwischen Lehrenden
und Lernenden in § 1 I Nr. 1 FernUSG für nicht anwend-
bar. Eine Klarstellung dazu im Rahmen einer Moderni-
sierung des Gesetzes, die laut Koalitionsvertrag ohne-
hin anstehe, unterstützt auch die BRAK. Zudem hat das
DAI darauf hingewiesen, dass die Frage der Anerken-
nungsfähigkeit einer Veranstaltung als Fortbildung
i.S.d. § 15 FAO unabhängig von der Frage des FernUSG
zu beurteilen sei.

a) ONLINE-VERANSTALTUNGEN ALS
„PRÄSENZVERANSTALTUNGEN“

Ob eine Veranstaltung der Rechtsanwaltsaus- oder
-fortbildung, die vom FernUSG nicht ausgenommen ist,
einer Zulassung nach dem FernUSG bedarf, hängt von
§ 1 FernUSG ab. Bei Veranstaltungen an einem Ort, bis-
her sog. „Präsenzveranstaltungen“, ist das FernUSG
nicht anwendbar. Auch nach der Entscheidung des
BGH bleibt die Frage, wie der Begriff „räumlich“ in § 1 I
Ziff. 1 FernUSG zu verstehen ist. Bei Schaffung des Fern-
USG kannte man nur den physischen Raum, virtuelle
Räume, in denen man sich treffen konnte, gab es nicht.
Die Entwicklungen nach der Jahrtausendwende führten
dazu, dass die technische Entwicklung für Konferenzen
sich vom physischen Raum hin zu Telefon, Bildschirmte-
lefon und schließlich zu Videokonferenzen entwickelte.

Letztlich entstand parallel zur physischen Welt eine vir-
tuelle Welt, in der virtuelle Räume für eine begrenzte
Anzahl von Teilnehmenden reserviert werden können.
Man trifft sich nun nicht mehr nur in Tagungsräumen,
sondern auch im virtuellen Raum. Selbst Gerichtsver-
handlungen finden inzwischen in virtuellen Räumen
statt. Dies spricht dafür, das Kriterium „räumlich“ so
auszulegen, dass hier neben dem physischen Raum
auch der virtuelle Raum erfasst ist. Die räumliche Tren-
nung des § 1 I Ziff. 1 FernUSG wäre folglich nicht erfüllt,
wenn Lehrende und Lernende sich miteinander in
einem virtuellen Raum befänden.

Auch der BGH spricht in seiner Entscheidung von „Di-
rektunterricht“28

28 BGH, a.a.O. Rn. 39.

und nicht vom physischen Raum. Mit-

hin dürfte es unerheblich sein, ob Lehrende und Teilneh-
mende in einem physischen Raum sind, die gleichen Ti-
sche und Stühle benutzen, sich „riechen“ und „anfas-
sen“ können. Es kommt vielmehr darauf an, dass sie
zeitgleich tatsächlich zugegen sind und „live“ aufeinan-
dertreffen. Das Kriterium der räumlichen Trennung wä-
re also erfüllt, wenn sich Lehrende und Lernende ge-
trennt in virtuellen Räumen befänden. Folglich wäre für
die Anwendbarkeit des FernUSG die Asynchronität Vo-
raussetzung.

§ 1 I Ziff. 1 FernUSG verlangt eine ausschließliche oder
überwiegende Trennung. Asynchronität in diesem Sin-
ne kommt in der Fachanwaltsfortbildung allerdings
nur bei kommerziellen Angeboten des Selbststudiums
zum Tragen. Nur für diese wäre also ein Zulassungser-
fordernis nach dem FernUSG denkbar. § 12 FernUSG
spricht von Fernlehrgängen. Der BGH verlangt bei
Fernlehrgängen keine halbjährliche Dauer oder einen
Abschluss. Dennoch dürfte diskutiert werden, da ein
Lehrgang der Lehrgangsplanung bedarf und ein Lehr-
gangsziel, nicht nur ein einzelnes Veranstaltungsziel
hat, für einen Lehrgang mehr als einen Termin zu for-
dern.

b) REGELUNGSZWECKE VON FernUSG UND § 15 FAO

Den Sinn und Zweck der Regelung sieht der BGH, unter
Bezugnahme auf den Regierungsentwurf des FernUSG,
im Schutz der Teilnehmenden vor der Enttäuschung ih-
rer Bildungswilligkeit.29

29 BGH, a.a.O. Rn. 39.

Im Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung wurde der Schutz der Fernunterrichtsteilneh-
menden vor unseriösen Angeboten und nachteiliger
Vertragsgestaltung genannt.30

30 BT-Drs. 7/4245 v. 3.11.1975, https://dserver.bundestag.de/btd/07/042/0704245.
pdf, zuletzt abger. am 27.8.2025.

Das mag bei beliebigen
Lehrgängen angebracht sein. Im Fall des BGH wurde
insb. „Mindset“ als Bildungsziel des Anbieters genannt.
Hier stellt sich die Frage, inwieweit die Beeinflussung
der Einstellung der Teilnehmenden i.S.v. nichttherapeuti-
scher „Mindset“-Bildung den Ansprüchen an das Erler-
nen von Wissen entspricht. Im Sinne der Qualitätssiche-
rung des Bildungssystems mag dies der Kontrolle be-
dürfen. Schließlich soll Fernunterricht Wissen vermit-
teln, nicht nur gute Gefühle. Letztere wären eher der so-
zialen bzw. psychosozialen Unterstützung als der Bil-
dung zuzuordnen, wodurch sich andere rechtliche Fra-
gestellungen ergeben könnten.

Für die Einhaltung der Anforderungen zum Erwerb der
Fachanwaltsbezeichnungen, sowohl hinsichtlich der
theoretischen Kenntnisse als auch der praktischen Er-
fahrungen, sind die Rechtsanwaltskammern im Rah-
men ihrer Selbstverwaltungshoheit zuständig. Ebenso
sind es die Rechtsanwaltskammern, die über die in der
FAO speziell geregelte Fachanwaltsfortbildung und die
jeweilige Anerkennung von Fortbildungen als den Anfor-
derungen des § 15 FAO entsprechend entscheiden. Da-
durch wird gerade der Sinn und Zweck fachlicher Quali-
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tätssicherung verfolgt und erreicht. Durch etwaige Zer-
tifizierungen staatlicher Stellen, die sich gerade nicht
speziell mit den Anforderungen an Fachanwältinnen
und Fachanwälte beschäftigen, wäre das Ziel der Quali-
tätssicherung der Fachanwaltschaften nicht ebenso gut
erreichbar. Die Bildungswilligkeit der Teilnehmenden im
Allgemeinen dürfte geringere Anforderungen an Fortbil-
dung bedeuten als die Qualitätssicherung, die die Fach-
anwaltsfortbildung durch die Rechtsanwaltskammern
erfährt.

Im Unterschied zum FernUSG geht § 15 in den Abs. 1
und 2 FAO nicht grundsätzlich von einer Lernerfolgs-
kontrolle aus. Zuhören oder dozieren und anwesend
sein sind die Anforderungen, gleich ob in Präsenz oder
in einem der Präsenz vergleichbaren virtuellen Raum.
Hier sind nur synchrone Veranstaltungen erfasst, wo-
bei Dozentin bzw. Dozent und Teilnehmende gleichzei-
tig im gleichen realen oder virtuellen Raum anwesend
sind.

c) FORTBILDUNGEN IM KOLLEGENKREIS

Nicht erforderlich ist, dass die Veranstaltungen durch
einen kommerziellen Anbieter organisiert werden.
Fortbildungen im Kollegenkreis sind möglich, müssen
aber anwaltsorientiert oder interdisziplinär sein. Es
kann sich auch um Diskussionsrunden zu fachanwaltli-
chen Themen handeln. Diese erweitern das eigene
Blickfeld, es muss aber nicht zwingend ein Neuerwerb
von Wissen stattfinden, sondern eine Anwesenheit bei
einer Veranstaltung, bei der Kollegen und Kolleginnen
fachliche Inhalte diskutieren. Dabei wäre auch eine
rechtshistorische, anwaltsbezogene Veranstaltung
möglich, wo lediglich „altes Wissen“ wiederholt wird,
das für die Teilnehmenden vielleicht nicht neu ist und
eher die Bezeichnung Erinnerung an Fachkenntnisse
als Wissenserwerb verdienen dürfte. Dennoch dürfte
auch eine solche fachliche Erinnerungsveranstaltung
der Tätigkeit einer Fachanwältin bzw. eines Fachan-
walts dienlich und als Fachanwaltsfortbildung anzuer-
kennen sein.

Hinzu kommt in organisatorischer Hinsicht, dass auch
Fortbildungen im Kollegenkreis zeitgleich miteinander
stattfinden. Seit der Corona-Zeit gibt es viele Veranstal-
tungen nicht nur in der althergebrachten physischen
Präsenz.

d) GEWANDELTES VERSTÄNDNIS DURCH
TECHNISCHE FORTENTWICKLUNG

Die Verlagerung von kollegialen Zusammenkünften die-
ser Art ebenso wie von Fortbildungsanbietern in den vir-
tuellen Raum, zunächst von Kontaktbeschränkungen
veranlasst, bietet heute ein Zusammensein, das dem
Kontakt vor Ort kaum mehr nachsteht. In den Jahren
1975/1976/1977 oder 2000 und 2014 war dies im
heute gelebten Umfang noch nicht denkbar. Angesichts
des stattgefundenen Wandels und dem heute üblichen
Ersetzen von örtlich-physischer Präsenz durch Präsenz

im virtuellen Raum dürfte kein Weg daran vorbeiführen,
den virtuellen Raum nicht anders zu behandeln als den
Raum vor Ort. Die Präsenz knüpft mithin zwingend am
Kriterium der Anwesenheit an, auf den physischen Kon-
takt der Teilnehmenden kommt es nicht an. Präsenz ist
folglich gegeben, wenn alle zur gleichen Zeit am glei-
chen Ort anwesend sind, unabhängig davon, ob der
Ort ein physischer oder virtueller Raum ist. Zu überprü-
fen ist anknüpfend daran im Rahmen einer sog. „Live-
Online-Veranstaltung“ folglich die Anwesenheit der Teil-
nehmenden.

Der damalige Ausschuss 1 der Satzungsversammlung
und die Satzungsversammlung bei der Erarbeitung und
Entscheidungsfindung zu ebenfalls anzuerkennenden
Fortbildungen haben das Wort „Präsenz“ seinerzeit auf
dem Hintergrund der Zeit als körperlich-physisch ver-
standen. In der Folgezeit entwickelten sich durch den
technischen Fortschritt die genannten Live-Online-Ange-
bote. Das Verständnis der Rechtsanwaltskammern und
auch der Satzungsversammlung entwickelte sich dahin-
gehend weiter, dass Live-Online-Angebote heute wie
Präsenzveranstaltungen betrachtet werden. Die zeit-
gleiche Präsenz aller Teilnehmenden im virtuellen Raum
steht insoweit der zeitgleichen Präsenz aller Teilneh-
menden im physischen Raum gleich. Daher stehen die
Fortbildungen im virtuellen Raum gem. § 15 II FAO den-
jenigen des § 15 I FAO in der Bewertung als Fortbildung
nicht nach.

2. WISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN
UND SELBSTSTUDIUM
Andere Varianten der Fortbildung sind gem. § 15 I FAO
wissenschaftliche Publikationen. Diese stehen nicht in
der Diskussion.

Mit den weiteren anderen Varianten der Fachanwalts-
fortbildung befasst sich der Ausschuss 1 der Satzungs-
versammlung. Hierbei geht es um das Selbststudium
nach § 15 IV FAO. Aktuell gibt es dort auch asynchrone
Veranstaltungen, Lektüre von Fachliteratur, von ge-
druckten Schriften oder Online-Quellen, oder anderes,
wobei hier eine Lernerfolgskontrolle vorliegen muss, al-
so nicht eine Anwesenheitskontrolle, sondern eine Kon-
trolle, dass Inhalte erlernt wurden. Andernfalls dürfte
auch der Nachweis eines Abonnements einer Fachzeit-
schrift vom ein oder anderen als Hinweis auf die Fortbil-
dung im Selbststudium genannt werden. Mangels
Nachvollziehbarkeit, ob eine Lektüre der Fachliteratur
tatsächlich stattgefunden hat, würde dann auf diesem
Wege der mit der seinerzeitigen Erhöhung der Fortbil-
dungsstunden von zehn auf fünfzehn Stunden pro Jahr
verfolgte Zweck der Qualitätserhöhung ins Leere lau-
fen. Lediglich eine Betriebsausgabe ohne Aussagekraft
hinsichtlich einer FAO-Fortbildung wäre nachvollzieh-
bar.

Sofern für solche Angebote das FernUSG als einschlä-
gig angenommen werden sollte, dürften diese Angebo-
te schon aus Kostengründen vom Markt verschwinden.
Dies unabhängig von der Frage ihrer FAO-Anerken-
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nungsfähigkeit, über welche die Staatliche Zentralstelle
für Fernunterricht (ZfU) selbst im Falle einer etwaigen
Zertifizierung nach dem FernUSG nicht entscheiden
könnte. Die ZfU wacht nur über die Einhaltung des Fern-
USG, über die Anerkennungsfähigkeit einer Fortbildung
nach der FAO wachen die Rechtsanwaltskammern. Dies
widerspräche der Lösung des FernUSG, nämlich nur
eine zuständige Stelle (Behörde) zur Verhinderung von
Missständen zu haben.31

31 BT-Drs. 7/4245 v. 3.11.1975, https://dserver.bundestag.de/btd/07/042/0704245.
pdf zuletzt abgerufen am 27.8.2025.

IV. FAZIT

Nein, die Entscheidung des BGH zum FernUSG bedeu-
tet kein Ende der FAO-Online-Fortbildungen. Eigenorga-
nisierte oder kommerziell organisierte Veranstaltungen,
gleich ob sie im physischen oder virtuellen Raum statt-
finden, bei gleichzeitiger Anwesenheit von Vortragen-
den und Teilnehmenden, sind als Fortbildungen i.S.d.
§ 15 FAO anzuerkennen und dürften auch bei gleichzei-
tiger Anwesenheit aller im gemeinsamen virtuellen
Raum als Veranstaltungen in virtueller Präsenz schon
deshalb nicht unter das FernUSG fallen.

DIE BESCHLÜSSE DER SATZUNGSVERSAMMLUNG ZUR
ÄNDERUNG DER FACHANWÄLTIN- UND
FACHANWALTSORDNUNG VOM 28.5.2025
RECHTSANWÄLTIN UND NOTARIN SILVIA C. GROPPLER*

* Die Autorin ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht und für Miet-
und Wohnungseigentumsrecht in Berlin. Sie ist Mitglied der Satzungsversammlung
bei der BRAK und dort Vorsitzende des Ausschusses 1 – Fachanwaltschaften.

Der Beitrag gibt einen Überblick über die aktuellen Än-
derungen der Fachanwältin- und Fachanwaltsordnung
(FAO) und deren Hintergründe.

I. ZIELSETZUNG UND ARBEITSWEISE
DES AUSSCHUSSES 1

Der für die Fachanwaltschaften zuständige Ausschuss
1 hat sich zum Ziel gesetzt, die FAO zu modernisieren
und stellt hierzu eine Vielzahl von Regelungen auf den
Prüfstand. Die Modernisierung ist aus vielen Gründen
notwendig: Die Arbeits- und Lebenswirklichkeit der An-
waltschaft hat sich verändert, die einzelnen Fachgebie-
te haben in der gesetzlichen Ausgestaltung und in den
praktischen Tätigkeiten erhebliche Änderungen erfah-
ren, die Gerichtsverfahren haben sich verringert und
andere Formen anwaltlicher Tätigkeit sowie außerge-
richtlicher Verfahrensarten haben zugenommen. Hinzu
kommt ein deutlicher Rückgang in einzelnen Fachan-
waltschaften und ein wesentlich geringerer Zuwachs an
Fachanwaltsbezeichnungen als in der Vergangenheit.
Gleichzeitig nimmt die Digitalisierung zu, was zu Ge-
staltungsfragen im Bereich des Erwerbs der besonde-
ren theoretischen Kenntnisse und in der Fortbildung
führt.

Zentrales Thema ist, wie der Erwerb einer Fachanwalts-
bezeichnung für den anwaltlichen Nachwuchs und

auch für die zahlenmäßig unterrepräsentierten Rechts-
anwältinnen attraktiv und erreichbar bei gleichzeitiger
Qualitätssicherung ausgestaltet wird.

Vorgehen: Der Ausschuss hat zunächst eine Umfrage
bei den Kammern zum Reformbedarf mit dankenswert
hoher Resonanz durchgeführt sowie die Historie, Statis-
tiken, Literatur und Rechtsprechung ausgewertet. Die
Auswertung und Identifizierung von Änderungsbedarf
und die Erarbeitung von Vorschlägen erfolgt in hierfür
eingesetzten Unterausschüssen – teilweise unter Einbe-
ziehung externer Expertinnen und Experten, die dann im
Ausschuss diskutiert und abgestimmt werden.

Folgende sog. Themen-Unterausschüsse wurden gebil-
det:

– Überprüfung des bisherigen Kriterienkatalogs (Ar-
beitsmittel des Ausschusses) bei der Prüfung der Ein-
richtung neuer Fachanwaltschaften

– Überprüfung der Regelungen zu den Leistungskon-
trollen und Lehrgängen beim Erwerb einer Fachan-
waltsbezeichnung sowie der Fachanwaltsfortbildung

– Überprüfung der Fallgewichtung

– Überprüfung der Regelungen und des Regelungsbe-
darfs zum Fachgespräch

Ferner ist für jede einzelne Fachanwaltschaft die Bil-
dung eines Unterausschusses vorgesehen, für wenige
Fachanwaltschaften steht dies noch aus. In einzelnen
Fachanwaltschaften wurden bereits Änderungsvor-
schläge erarbeitet und konnten dem Plenum der Sat-
zungsversammlung vorgelegt werden.
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Aus den intensiven Diskussionen hat sich darüber hin-
aus ergeben, dass der Nachweis der besonderen prakti-
schen Erfahrungen im bisher vorgesehenen Zeitraum
von drei Jahren inzwischen eine in vielen Fällen nur
noch schwer überwindbare Zugangsschranke darstellt.

II. BESCHLÜSSE DER SATZUNGSVERSAMMLUNG
VOM 28.5.2025

Die von der Satzungsversammlung gefassten Beschlüs-
se traten am 1.12.2025 in Kraft.1

1 BRAK-Mitt. 2025, 355.

1. VERLÄNGERUNG DES NACHWEISZEITRAUMS
Der wesentlichste Beschluss der Satzungsversammlung
zur FAO an diesem Tag, der mit einer Mehrheit von 63
Stimmen bei 6 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen ge-
troffen wurde, betraf die Verlängerung des Nachweis-
zeitraums für den Erwerb der besonderen praktischen
Erfahrungen von drei auf fünf Jahre durch eine Neufas-
sung von § 5 I 1 FAO.

Die auch zuvor im Ausschuss diskutierten Bedenken be-
trafen im Vorfeld vor allem die Sorge um Qualitätsein-
buße, die Notwendigkeit und konkrete Dauer der Ver-
längerung und eventuellen Anpassungsbedarf des Ver-
längerungszeitraums in § 5 III FAO.

a) QUALITÄTSSICHERUNG

Das Argument des Qualitätsverlusts beinhaltet vor al-
lem die Überlegung, dass die Anzahl erforderlicher Fäl-
le auf die Anzahl der Jahre umzurechnen sei und bei
fünf Jahren im Vergleich zu drei Jahren mithin pro Jahr
weniger Fälle zu bearbeiten seien und die geringere
Jahresquantität auch eine geringere Qualität mit sich
brächte. Es gab auch eine Besorgnis, dass der verlän-
gerte Zeitraum ohne angemessene Befassung mit Fäl-
len ausgenutzt werden könnte.

Die überwiegende Gegenmeinung sieht einen Erhalt
der hohen Qualität, da dieselbe Anzahl von Fällen und
Fallquoren wie zuvor nachgewiesen werden muss und
sich nur die nachzuweisende Falldichte verringert. Im
Idealfall kommt es sogar zu einer Qualitätssteigerung,
da das theoretische und praktische Wissen über einen
längeren Zeitraum aktuell gehalten wird. Auch ist eine
vermehrte „Ausnutzung“ des Zeitraums nicht zu be-
fürchten, da jede Fachanwaltsanwärterin und jeder
Fachanwaltsanwärter bestrebt sein wird, die notwendi-
gen Fälle so schnell wie möglich zusammenzubekom-
men und die Vorteile der Fachanwaltsbezeichnung zu
realisieren.

b) GRUNDSÄTZLICHE VERLÄNGERUNG UND KONKRETE
DAUER

Natürlich fällt die Verlängerung von bisher drei um
weitere zwei Jahre auf. Daher stand die Frage im

Raum, ob nicht eine Verlängerung um ein Jahr genügt.
Hier half zunächst der Blick in die Historie. Die Verab-
schiedung der FAO mit einem Nachweiszeitraum von
drei Jahren und der Festsetzung von Mindestzahlen
von Fällen und besonderen Quoren für die einzelnen
Fachanwaltschaften erfolgte – ohne dass es hierfür
empirische Grundlagen gab – durch die 1. Satzungs-
versammlung im Jahr 1996. Grundlage war aber der
ein Jahr zuvor bereits getroffene Beschluss, wonach
die Voraussetzungen für die Verleihung von Fachan-
waltsbezeichnungen so ausgestaltet sein sollten, dass
„trotz ausreichender theoretischer Kenntnisse nicht
über Fallzahlen schwer überwindbare Zugangsschran-
ken entstehen“.2

2 1. SV-Protokoll v. 13.10.1995, S. 20 ff.

In 30 Jahren nach dem Grundsatzbeschluss der 1. Sat-
zungsversammlung hat sich einiges verändert. Dies hat
die Auswertung der Befragung der zuständigen Aus-
schüsse bei den regionalen Rechtsanwaltskammern so-
wie der Daten über die Entwicklung der Anzahl der
Fachanwältinnen und Fachanwälte und des Rechts-
dienstleistungsmarktes ergeben.3

3 https://www.brak.de/fileadmin/04_fuer_journalisten/statistiken/2025/Entwick
lung_FA_seit_1960-2025.pdf.

Die erforderlichen
Fälle und Fallquoren zusammen zu bekommen, wird
kontinuierlich schwieriger. Für den Abbau der inzwi-
schen für viele Kolleginnen und Kollegen schwer über-
windbaren Zugangsschranken kam aus vielfältigen
Gründen nur eine Verlängerung auf fünf Jahre in Be-
tracht – nachfolgend eine Auswahl:

– Die erworbenen Fachanwaltsbezeichnungen haben
sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht, so dass
ein Wettbewerbsnachteil für (junge) Kolleginnen und
Kollegen entstanden war, ausreichend Mandate in
dem Fachgebiet zu akquirieren.4

4 Forschungsberichte des Soldan Instituts für Anwaltsmanagement, Band 8, 2011.

– Die Anzahl von Gerichtsverfahren hat sich in den
letzten 15 Jahren halbiert, was das Erreichen gericht-
licher Fallzahlen erheblich erschwert;5

5 Abschlussbericht v. 21.4.2023: „Erforschung der Ursachen des Rückgangs der Ein-
gangszahlen bei den Zivilgerichten“ (BMJ).

durch den
Wettbewerb mit Fachanwältinnen und Fachanwälten
ist es vielfach schwerer, die erforderliche Anzahl ge-
richtlicher und rechtsförmlicher Verfahren zu errei-
chen.6

6 Prof. Dr. Matthias Kilian, Wolken am blauen Himmel der Fachanwaltschaften,
AnwBl. online v. 2.1.2024.

– Der Erwerb von Fachanwaltsbezeichnungen in länd-
lichen Regionen ist zusätzlich erschwert, da die not-
wendigen Fälle in geringerem Umfang verfügbar
sind.

– Das Arbeitsvolumen hat sich erheblich verringert,
insb. durch eine Zunahme von Teilzeittätigkeiten und
Anstellungsverhältnissen. Familiäre Zusatzaufgaben
(Kinder, Pflege) erschweren den Erwerb der prakti-
schen Erfahrungen überwiegend für Frauen.7

7 Forschungsberichte des Soldan Instituts für Anwaltsmanagement, Band 24 Rechts-
anwältinnen, 2018.
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Die Satzungsversammlung hat sich bewusst dafür ent-
schieden, den Nachwuchs zu fördern und die Chan-
cengleichheit für Rechtsanwältinnen, Teilzeittätigen
und Kolleginnen und Kollegen in der Fläche zu verbes-
sern. Eine geringere Verlängerung des Nachweiszeit-
raums auf unter fünf Jahren wurde nicht für ausrei-
chend erachtet. Für die Bürgerinnen und Bürger ist am
Ende allein entscheidend, ob das erforderliche Wissen
und die notwendigen Fähigkeiten erworben worden
sind.

c) ANPASSUNG DES VERLÄNGERUNGSZEITRAUMS IN
§ 5 III FAO

Der Nachweiszeitraum kann gem. § 5 III FAO – kurz
gefasst – für Zeiten im Zusammenhang mit Mutter-
schutzvorschriften, Elternzeit und aufgrund besonde-
rer Härte bis zu drei Jahre verlängert werden. Demzu-
folge wurden Bedenken gegen einen so möglichen
Nachweiszeitraum von bis zu acht Jahren geäußert.
Überlegt wurde unter anderem, die maximale Verlän-
gerung nach dieser Regelung von 36 auf 24 Monate
zu verringern.

Für die Beibehaltung der Regelung sprachen erhebliche
Gründe. Es handelt sich um eine Maximalgrenze. Nur
für Zeiten, in denen die besonderen Voraussetzungen
vorliegen, gibt es überhaupt eine Verlängerung. Da es
in § 5 III überwiegend um Gründe geht, die Anwältin-
nen zugutekommen, wären diese Leidtragende einer
Verschärfung dieser Regelung. Anwärterinnen und An-
wärter werden stets bemüht sein, so schnell wie mög-
lich die Fachanwaltsbezeichnung zu erlangen, weil die-
se die Chancen im Wettbewerb deutlich erhöhe. In der
Praxis beziehen sich Anträge auf Verlängerung des
Nachweiszeitraumes nach § 5 III FAO regelmäßig auf
einen Zeitraum von einem Jahr oder weniger. Durch die
Verlängerung in § 5 I FAO werden sich die Anträge
nach Abs. 3 reduzieren, was zugleich die Ressourcen
der Kammern entlastet.

2. ÄNDERUNG EINZELNER FACHANWALTSCHAFTEN
Bei den Änderungen einzelner Fachanwaltschaften
wurde die Verlängerung des Nachweiszeitraums be-
reits berücksichtigt, so dass sich die Änderungen auf
den Abbau weiterhin schwer überwindbarer Zugangs-
schranken, sprachliche Korrekturen, Anpassung an
neue Gesetzeslagen und inhaltliche Entwicklungen be-
ziehen.

a) ARBEITSRECHT

§ 5 I lit. c) FAO wurde neugefasst: „Arbeitsrecht:
100 Fälle aus mindestens vier der in § 10 Nr. 1a) bis e)
und 2a) bis c) bestimmten Gebiete und mindestens die
Hälfte gerichtliche oder rechtsförmliche Verfahren.“

Die Änderung beinhaltet, dass das Erfordernis prakti-
scher Erfahrungen im kollektiven Arbeitsrecht wegge-
fallen ist, es müssen nur noch in vier der in § 10 Nrn. 1
und 2 FAO bestimmten Gebiete Fälle nachgewiesen

werden. Dem ging eine umfassende Diskussion vor-
aus.

Kein Zweifel bestand daran, dass das Erfordernis kollek-
tivarbeitsrechtlicher Fälle in der Praxis in vielen Regio-
nen, insbesondere in Flächenländern, nur schwer erfüll-
bar war. Zahlreiche Bewerbungen scheiterten allein an
der bisherigen Vorgabe oder benötigten zusätzliche
Jahre. Zudem erschwerten zunehmende Wettbewerbs-
angebote von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbän-
den die kollektivrechtliche Fallakquise.

Bedenken wurden zunächst gegen eine vollständige
Streichung erhoben und Alternativen erörtert. Geeigne-
te Ersetzungsmöglichkeiten (z.B. Fachgespräch, theore-
tische Kenntnisse) erschienen nicht umsetzbar oder
adäquat. Selbstverständlich ist der Erwerb der theoreti-
schen Kenntnisse im Kollektivarbeitsrecht weiterhin
zwingend. Eine Rückkehr zur früheren Regelung, wo-
nach nur ein kollektivarbeitsrechtlicher Fall erforderlich
war, führt nicht zu einem wirklichen Mehrwert. In vielen
Kammern wurden als Fälle des kollektiven Arbeitsrechts
auch solche des Individualarbeitsrechts gewertet, in de-
nen kollektives Arbeitsrecht eine erhebliche Bedeutung
hat. Dies wurde aber nicht flächendeckend so gehand-
habt und brachte in ländlichen Regionen keine Verbes-
serung der Situation. Das kollektive Arbeitsrecht hatte
zuletzt in einigen Regionen dafür gesorgt, dass sich die
Fachanwaltschaft für Arbeitsrecht zum sog. „closed
shop“ entwickelte.

Durch die neue Vorgabe, dass die Fälle aus mindestens
vier der in § 10 genannten Bereiche stammen müssen,
wird die notwendige inhaltliche Breite der praktischen
Erfahrung auf andere Weise sichergestellt. Die ersatzlo-
se Streichung der bisherigen Sätze 2 und 3 entspricht
der Systematik anderer Fachanwaltschaften, bei denen
keine spezifischen Einzelfallanteile für bestimmte Teilbe-
reiche vorgeschrieben sind.

b) SOZIALRECHT

Die Änderungen im Sozialrecht betreffen den Erwerb
der theoretischen Kenntnisse im besonderen Sozial-
recht in § 11 Nr. 2b) bis e) FAO. Vorrangig betreffen die
Änderungen eine Anpassung an die aktuellen gesetz-
lichen Regelungen.

In lit. b) entfällt beim „Recht der sozialen Entschädi-
gung“ die nach Inkrafttreten des SGB XIV nicht mehr
zutreffende Ergänzung „bei Gesundheitsschäden“. In
lit. c) wird mit der Formulierung „Überblick über Famili-
enlasten- und -leistungsausgleich, Familienleistungen
und -hilfen“ der sprachlichen und inhaltlichen Entwick-
lung des Fachgebiets (ohne Erweiterung) Rechnung ge-
tragen und klargestellt, dass auch soziale Unterstüt-
zungsleistungen erfasst sind. In lit. d) muss es korrekt
„Menschen mit Behinderungen“ heißen. In lit. e) wird
das „Sozialhilferecht“ durch „Existenzsicherungsrecht
(Grundsicherungs- und Sozialhilferecht, Wohngeld-
recht)“ ersetzt, um die besonders relevanten Teile des
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Sozialgesetzbuches abzubilden. Hierdurch wird zum
Beispiel nun auch das Recht der Grundsicherung für er-
werbsfähige Leistungsberechtigte erfasst, das bereits
im Rahmen der theoretischen Kenntnisse vermittelt
worden ist und einen Teil der praktischen Tätigkeit im
Sozialrecht abbildet.

Erörterungsbedarf bestand zunächst bei der Überle-
gung, in lit. e) den Begriff „Bürgergeld“ aufzunehmen,
der allerdings in der öffentlichen Diskussion stand.
Übereinstimmend sollen Begriffe so gewählt werden,
dass sie für eine gewisse Zeit „zukunftsfest“ und hinrei-
chend präzise sind. Auch ein möglicher Verweis auf
Leistungen nach SGB II und SGB XII wurde daher wie-
der verworfen.

c) FAMILIENRECHT

Die Neufassung des § 5 I lit. e) S. 2 FAO enthält drei Än-
derungen:

Die bisherige Ungleichbehandlung von Folgesachen im
gewillkürten Scheidungsverbund und isolierten Folgesa-
chen wurde aufgehoben, da es keine sachliche Recht-
fertigung hierfür gab. Folgesachen zählen nun auch im
gewillkürten Scheidungsverbund jeweils als gesonderte
Fälle.

Die bisherige Regelung, dass Verfahren des notwendi-
gen Verbundes mit einstweiligen Anordnungen doppelt
zählen, wurde gestrichen, da sie durch die Einführung
des FamFG, der keinen notwendigen Verbund mehr vor-
sieht, überflüssig geworden war.

Der bisherigen Regelung wurde ein neuer Satz ange-
fügt, wonach nunmehr fünf Fälle als Mediatorin oder
Mediator und fünf Fälle als Verfahrensbeistand oder
-beiständin berücksichtigt werden dürfen.

Diskussionsbedarf bestand wegen der letztgenannten
Änderung. Zunächst wurde festgestellt, dass die Aner-
kennung durch die Kammern in diesen Bereichen unter-
schiedlich gehandhabt wurde. Teilweise wurden diese
Tätigkeiten nicht berücksichtigt, teilweise in beschränk-
tem Umfang.

Es wurden allerdings Bedenken erhoben, ob es sich bei
einer Tätigkeit als Verfahrensbeiständin oder -beistand
oder als Mediatorin oder Mediator noch um eine an-
waltliche Tätigkeit handelt. Die Fallzahlen sollten zu-
dem nicht durch vorrangige Tätigkeit in diesen Berei-
chen erfüllt werden können.

Die Tätigkeit als Mediatorin oder Mediator gehört origi-
när zu den anwaltlichen Tätigkeiten, wie sich aus § 7a
BORA ergibt. Familienrechtliche Mediation wird von
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten wegen der vor-
handenen rechtlichen Tätigkeit und Kenntnisse nachge-
fragt, die auch eine rechtliche Erläuterung der Media-
tionsvereinbarung und die rechtliche Mitentwicklung
einer Scheidungsfolgenvereinbarung einschließen kann.
Die Tätigkeit im Rahmen einer Verfahrensbeistand-
schaft beinhaltet zum Beispiel die rechtliche Mitgestal-

tung bei Sorgerechtsvollmacht oder Umgangsregelung
bewirkt.

Da bereits die Testamentsvollstreckung oder Nachlass-
pflegschaft durch eine Anwältin oder einen Anwalt in
der Fachanwaltschaft Erbrecht Berücksichtigung findet,
obwohl es sich nicht um originär anwaltliche Tätigkei-
ten handelt, besteht kein sachlich gerechtfertigter
Grund Tätigkeiten als Mediatorin oder Mediator oder
als Verfahrensbeiständin oder Verfahrensbeistand im
Familienrecht auszuschließen. Durch die Begrenzung
auf jeweils fünf Fälle wird zudem verhindert, dass die
Tätigkeit vorrangig in diesen Bereichen ausgeübt wird.
Mit der eindeutigen Regelung ist zudem eine Vereinheit-
lichung in der Anerkennungspraxis gewährleistet.

d) STRAFRECHT

Die Änderung in § 5 I lit. f) FAO beinhaltet, dass von
den erforderlichen 40 Hauptverhandlungstagen nur
noch 30 vor dem Schöffengericht oder einem überge-
ordneten Gericht absolviert werden.

Hintergrund für diese Regelung ist, dass in vielen Regio-
nen die qualifizierten Hauptverhandlungstage nur
schwer erreichbar sind. Aus verschiedenen Regionen
wurde berichtet, dass es ohne Fachanwaltsbezeichnung
nur begrenzt möglich sei, als Pflichtverteidigerin oder
Pflichtverteidiger bei Schöffengerichten oder übergeord-
neten Gerichten bestellt zu werden.

Diskussionsbedarf bestand dahingehend, ob insgesamt
die Anzahl der Hauptverhandlungstage zum Beispiel
auf 30 insgesamt oder 20 qualifizierte reduziert werden
müsse, ferner, ob eine Wertung bzw. Gewichtung vorge-
nommen werden könne.

Die Reduzierung der qualifizierten Hauptverhandlungs-
tage soll eine Erleichterung in den betroffenen Regio-
nen mit sich bringen und einen „closed shop“ verhin-
dern. Im Übrigen besteht jedoch einhellig die Ansicht,
dass eine Anzahl von 40 Hauptverhandlungstagen und
davon 30 qualifizierten notwendig für den Nachweis
besonderer praktischer Erfahrungen unerlässlich sind.
Mit dem Erfordernis der Teilnahme an entsprechenden
Hauptverhandlungstagen wird der besonderen Bedeu-
tung des Mündlichkeitsprinzips und der Hauptverhand-
lung im Strafprozess Rechnung getragen. Zugleich soll
mit den geforderten Hauptverhandlungstagen vor dem
Schöffengericht oder einem übergeordneten Gericht si-
chergestellt werden, dass eine Rechtsanwältin bzw. ein
Rechtsanwalt diese forensische Erfahrung bei der Erlan-
gung der Fachanwaltsbezeichnung nicht allein mit
einer Vielzahl von Bagatellsachen, Verkehrsstrafsachen
oder Ordnungswidrigkeitenverfahren (vor dem Straf-
richter bzw. dem Bußgeldrichter) belegt. Eine weitere
Absenkung war daher nicht geboten. Die Regelung in
§ 5 IV FAO (Gewichtung) ist bei den Hauptverhandlungs-
tagen nicht passend.
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e) ERBRECHT

Die Änderungen im Erbrecht befassen sich sowohl mit
den praktischen Erfahrungen als auch mit den theoreti-
schen Kenntnissen.

§ 5 I lit. m) FAO wurde dahingehend geändert, dass die
Fälle sich nur noch auf vier Bereiche des § 14f Nrn. 1-5
FAO beziehen müssen.

Bisher war der Erwerb dadurch erschwert, dass Fälle in
allen Teilbereichen nachgewiesen werden mussten, vie-
le Kolleginnen oder Kollegen aber nicht in allen Teilbe-
reichen tätig sind. Schwierigkeiten ergaben sich hierbei
insb. im Internationalen Privatrecht und bei den steuer-
rechtlichen Bezügen, wodurch der Zugang zur Fachan-
waltschaft unnötig erschwert wurde.

Erörtert wurde, ob die Fallzahlen in den einzelnen Teil-
bereichen noch weiter abgesenkt werden sollten, was
aber angesichts des verlängerten Nachweiszeitraums
nicht für notwendig erachtet wurde. Die Mindestzahl
von fünf Fällen sollte für drei Teilbereiche wie bisher bei-
behalten bleiben.

In § 14f Nr. 3 FAO wurden die Begriffe „Vertrags- und
Testamentsgestaltung“ durch „Gestaltung von Verträ-
gen, letztwilligen Verfügungen und Vorsorgeverfügun-
gen“ ersetzt. Der Begriff der „vorweggenommenen Erb-
folge“ bleibt unverändert.

Diskutiert wurde zunächst, ob der Begriff „Gestaltung
von Verträgen“ zu allgemein sei. Durch die Einbettung
in § 14f FAO wird jedoch hinreichend klargestellt, dass
berücksichtigungsfähige Verträge nur Verträge mit erb-
rechtlichem Gehalt sein können und sich insoweit auch
nichts gegenüber der vorhergehenden Regelung ände-
re.

Bedenken bestanden zunächst gegen die Aufnahme
der Vorsorgeverfügungen. Die Vorsorgeverfügungen
werden bisher dem Familienrecht zugeordnet und ha-
ben originär nichts mit dem Erbrecht zu tun. Es findet
auch keine vorrangige Anknüpfung an den Erbfall mit
Ausnahme der post- oder transmortalen Wirksamkeit
oder teilweise durch Regelungen im Bereich der Toten-
fürsorge statt. Richtig ist allerdings, dass Familienrecht
und Erbrecht in Teilbereichen miteinander verknüpft
sind und es durchaus möglich ist, dass ein Teilbereich
auch bei mehr als einer Fachanwaltschaft zum Tragen
kommen kann. Tatsache ist, dass sich Rechtssuchende
an Fachanwältinnen und Fachanwälten im Erbrecht
wenden, wenn sie Beratung und Gestaltung im Bereich
der Vorsorgevollmachten benötigen. Problematisiert
wurde ferner, dass durch eine vorrangige Tätigkeit im
Bereich von Vorsorgevollmachten der Erwerb der Fach-
anwaltschaft erreicht werden könnte. In diesen Fällen

würde allerdings die Gewichtung gem. § 5 IV FAO grei-
fen.

Im Ergebnis gehört zum praktischen Anforderungspro-
fil der Fachanwaltschaft für Erbrecht, dass die Inhabe-
rinnen und Inhaber dieser Fachanwaltsbezeichnung
häufig mit Mandaten im Zusammenhang mit der Ge-
staltung von Vorsorgeverfügungen konfrontiert wer-
den und in diesem Bereich tätig sind. Dies geschieht
auch dann, wenn der Eintritt eines Erbfalls nicht in
zwingender Verbindung mit dem jeweiligen Vorsorge-
bedürfnis besteht.

f) BANK- UND KAPITALMARKTRECHT

Die Änderungen in § 14l I FAO betreffen eine Aktualisie-
rung auf moderne Rechtsbegriffe (z.B. Zahlungsdienste,
Girocard, Kryptowerte), Streichung oder Ersetzung älte-
rer Begriffe wie Wechsel- und Scheckverkehr, Auslands-
geschäft, EU-Bankenrecht, Kartellrecht sowie Einfügung
neuer Begriffe bzw. Inhalte wie Kreditversicherungen,
Kryptowerte, digitale Banklösungen, Anti-Terrorfinanzie-
rung, Bankgeheimnis. Der Bezug auf das Kreditwesen-
gesetz (KWG) wurde konkretisiert und erweitert (Abs. 1
S. 2 und Abs. 1a S. 2).

Durch die Umstrukturierung erweitern sich die Ziffern in
§ 14l FAO von 10 auf 11, so dass eine entsprechende
Anpassung in § 5 I lit. s) S. 2 FAO vorzunehmen war.

Neu hinzugekommen ist in § 5 I lit. s) S. 1 FAO der
Klammerzusatz „Gerichtsverfahren, außergerichtliche
Rechtsbehelfsverfahren, Schlichtungs- oder Schiedsver-
fahren, insbesondere Ombudsverfahren“ bei den
rechtsförmlichen Verfahren. Die Änderung betrifft eine
notwendige Klarstellung, welche Verfahren als rechts-
förmliche Verfahren zu berücksichtigen sind. Als rechts-
förmliche Verfahren gelten auch Verfahren vor Schlich-
tungs- und Schiedsstellen, insb. Ombudsverfahren, die
ein Verfahren eigener Art mit eingesetzter Ombudsper-
son im Bankrecht darstellen.

Nachdem der zuständige Unterausschuss sämtliche Be-
griffe sorgfältig abgewägt und aktualisiert hatte, gab
es weder im Ausschuss noch in der Satzungsversamm-
lung Diskussionsbedarf zu den beschlossenen Änderun-
gen.

III. AUSBLICK

Der Ausschuss 1 beabsichtigt, der Satzungsversamm-
lung weitere Änderungen zu einzelnen Fachanwalt-
schaften und möglicherweise zu weiteren Regelungen
in der FAO auf der Sitzung voraussichtlich im Mai/Juni
2026 vorzuschlagen.
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DIE ENTWICKLUNG DES FACHANWALTSRECHTS IM JAHR 2025
RECHTSANWALT DR. DIRK ENGEL*

* Der Autor ist Fachanwalt für Erbrecht in Potsdam und Mitglied der Satzungsver-
sammlung bei der Bundesrechtsanwaltskammer. Er gehört dem Ausschuss 1 –
Fachanwaltschaften – an.

Der nachfolgende Beitrag befasst sich im Anschluss an
die vorherige Berichterstattung1

1 S. Engel, BRAK-Mitt. 2024, 267 ff.

mit der Entwicklung
des Fachanwaltsrechts seit November 2024. Er behan-
delt dabei sowohl die Normsetzung unter besonderer
Beachtung der Tätigkeit der Satzungsversammlung, als
auch die Rechtsprechung in Fachanwaltssachen.

I. GESETZ UND SATZUNGSGEBUNG

1. SATZUNGSVERSAMMLUNG
Die Satzungsversammlung trat im Berichtszeitraum am
25.11.2024 und am 26.5.2025 jeweils in Präsenzform
zusammen. Während auf der Sitzung am 25.11.2024
lediglich eine Neufassung der Bestimmung des § 26
FAO beschlossen wurde,2

2 Vgl. BRAK-Mitt. 2025, 126.

erfuhr die FAO auf der vierten
Sitzung der achten Satzungsversammlung am 26.5.
2025 eine Änderung in insgesamt neun Einzelfällen.

Von grundlegender Bedeutung ist dabei die Änderung
von § 5 I 1 FAO, mit der der Zeitraum für den Nachweis
besonderer praktischer Erfahrungen von drei auf fünf
Jahre verlängert wird. Hintergrund dieses Beschlusses
war das Ergebnis der Auswertung der Berichte aus den
Kammerbezirken, wonach der Nachweis der besonde-
ren praktischen Erfahrungen im bisher vorgesehenen
Zeitraum von drei Jahren inzwischen eine in vielen Fäl-
len nur noch schwer überwindbare Zugangsschranke
darstellt. Dabei hatte bereits die erste Satzungsver-
sammlung im Jahre 1995 beschlossen, dass die Voraus-
setzungen für die Verleihung von Fachanwaltsbezeich-
nungen so ausgestaltet sein sollten, dass „trotz ausrei-
chender theoretischer Kenntnisse nicht über Fallzahlen
schwer überwindbare Zugangsschranken entstehen“.3

3 1. SV-Protokoll v. 13.10.1995, S. 20 ff.

Die Satzungsversammlung hat dabei insb. modernen
Entwicklungen Rechnung getragen, wonach eine Voll-
zeitbeschäftigung von Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten nicht mehr regelhaft gegeben ist. Dies führt
naturgemäß zu einem geringen Fallaufkommen, was
wiederum die Schwierigkeiten zur Erreichung der Fall-
quoren erhöht. Überdies hat sich die Zahl der Gerichts-
verfahren erheblich verringert. Insgesamt ist es deutlich
schwieriger geworden, die erforderliche Anzahl von ge-
richtlichen oder anderen rechtsförmlichen Verfahren zu
erreichen.4

4 Vgl. Kilian, Wolken am blauen Himmel der Fachanwaltschaften, AnwBl 2023,
674 f.

Durch die Normänderung werden die aufge-
tretenen Probleme verringert. Eine Beeinträchtigung
der Qualität der Fachanwaltschaft dürfte die Satzungs-

änderung nicht hervorrufen. Es verringert sich lediglich
die nachzuweisende Falldichte.

Die übrigen Änderungen betreffen einzelne Fachanwalt-
schaften.5

5 Arbeitsrecht, Familienrecht, Strafrecht, Erbrecht, Sozialrecht und Bank- und Kapital-
marktrecht

Weggefallen ist dabei bspw. das bisherige Er-
fordernis der Bearbeitung von fünf kollektivrechtlichen
Fällen im Arbeitsrecht. Diese nicht zwingend gebotene
Anforderung hatte sich bereits seit mehreren Jahren als
häufige Hürde für die Erlangung der Fachanwaltsbe-
zeichnung erwiesen. Im Sozialrecht erfolgte eine Anpas-
sung an die aktuelle Begriffsbildung. So wird in § 11
Ziff. 2 lit. e FAO künftig auf das Existenzsicherungsrecht
(Grundsicherungs- und Sozialhilferecht, Wohngeld-
recht) abgestellt. Die FAO dürfte sich daher vorläufig in-
soweit auch als änderungsfest erweisen, wenn der Ge-
setzgeber Begrifflichkeiten des SGB II erneut verändert.
Im Familienrecht erfolgt die Zählung vom im gewillkür-
ten Scheidungsverbund geltenden Folgesachen künftig
jeweils gesondert und nicht nur durch die doppelte Be-
rücksichtigung eines Falles. § 5 I lit. e FAO wurde um
einen neuen Satz 3 ergänzt, wonach von den 120 Fällen
höchstens fünf Fälle als Mediatorin oder Mediator und
höchstens fünf Fälle als Verfahrensbeiständin oder Ver-
fahrensbeistand bearbeitet worden sein dürfen.

Die Änderung von § 5 I lit. f FAO führt dazu, dass es im
Strafrecht künftig für die Erlangung der Fachanwaltsbe-
zeichnung ausreichend ist, wenn 30 Hauptverhand-
lungstage vor dem Schöffengericht oder einem überge-
ordneten Gericht nachgewiesen werden. Die Vorausset-
zungen zur Erlangung der Fachanwaltsbezeichnung für
Erbrecht werden dahingehend erleichtert, als dass es
nunmehr nur noch erforderlich ist, die Fälle aus mindes-
tens vier Bereichen des § 14f Nr. 1-5 FAO und nicht
mehr aus allen Bereichen nachzuweisen. Dabei müssen
aus drei Bereichen mindestens jeweils fünf Fälle nach-
gewiesen werden. Die Anhörung der örtlichen Fachan-
waltsausschüsse hatte ergeben, dass sich der Fallnach-
weis von Fällen des Internationalen Privatrechts im Erb-
recht und bei den steuerlichen Bezügen zum Erbrecht
als regelmäßig schwierig erweist.

Die Änderungen beim Fachanwalt für Bank- und Kapi-
talmarktrecht erfolgen durch eine modernisierende
Neufassung von § 14l FAO. So wurde der überholte Be-
griff der „EC-Karte“ ebenso entfernt, wie der Begriff des
„Auslandsgeschäfts“. Im bisherigen Katalog fehlten hin-
gegen neuere Entwicklungen, wie die Digitalisierung,
Kreditversicherungen und die Einführung von Krypto-
Werten. Im Bereich der besonderen praktischen Erfah-
rungen wird klargestellt, dass auch Verfahren vor
Schlichtungsstellen, insb. Ombudsverfahren, als rechts-
förmliche Verfahren gelten.
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II. TÄTIGKEIT DES AUSSCHUSSES 1 – FACH-
ANWALTSCHAFTEN

Der Fachanwaltsausschuss der Satzungsversammlung
hat im Berichtszeitraum seine intensive Tätigkeit fortge-
setzt, was sich bereits in den vorstehend dargestellten
Beschlüssen der Satzungsversammlung zur Änderung
der FAO zeigte. Neben der Vorbereitung dieser Be-
schlüsse behandelte der Fachanwaltsausschuss die Zwi-
schenberichte zahlreicher Unterausschüsse zur Reform
der Anforderungskataloge weiterer Fachanwaltschaf-
ten. Die Arbeit des Ausschusses war von nachfolgenden
Schwerpunkten gekennzeichnet.

1. ÜBERARBEITUNG DER ANFORDERUNGSKATALOGE
Die vom Ausschuss bereits berufenen Unterausschüs-
se für die einzelnen Fachanwaltschaften haben im
Berichtszeitraum ihre Arbeit fortgeführt. Im Ergebnis
der insoweit dem Ausschuss vorgelegten Zwischenbe-
richte ist teilweise die Feststellung erfolgt, dass Ände-
rungen derzeit nicht geboten erscheinen.6

6 So im Vergaberecht und im Verwaltungsrecht.

In anderen
Fällen ziehen die Unterausschüsse externe Sachver-
ständige hinzu und setzen die Beratungen fort. Dabei
hat sich gezeigt, dass die zuletzt erfolgte Erweiterung
des Berücksichtigungszeitraums des § 5 I FAO das Be-
dürfnis zumindest reduziert, Fallquoren zu reduzieren,
um das Anwachsen der Zulassungshürden zu vermei-
den.

Im Bereich der Fachanwaltschaft für IT-Recht wird erwo-
gen, eine Änderung der Fachanwaltsbezeichnung vor-
zuschlagen, die künftig Fachanwaltschaft für „Daten-
schutz und Digitalisierung“ lauten könnte. Für die Fach-
anwaltschaften Urheber- und Medienrecht und Medi-
zinrecht wurden neue Unterausschüsse konstituiert.

2. FORTBILDUNG
Der Ausschuss hat die Erörterungen zu einer möglichen
Anpassung der Bestimmungen der § 4 FAO und § 15
FAO fortgeführt. Dabei fand der zuletzt ergangene Be-
schluss des Anwaltssenats des BGH v. 17.6.20257

7 BGH, Beschl. v. 17.6.2025 – AnwZ (Brfg) 16/25, BRAK-Mitt. 2025, 455 (in diesem
Heft).

Be-
rücksichtigung, der nachstehend noch behandelt wer-
den wird. Der Ausschuss plant eine Erfassung aller pra-
xisrelevanten Fortbildungsformen und deren Verpro-
bung anhand der normativen Anforderungen des § 15 I
FAO. Dabei wurde jedenfalls bislang eine Veranlassung
zur Änderung der vorgenannten Bestimmung nicht er-
kannt.

Im Zuge der Pandemie hat sich die tatsächliche Fortbil-
dungspraxis in sehr starkem Maße von der Präsenzfort-
bildung zur Online-Fortbildung als Regelfall entwickelt.
Der Ausschuss hat erörtert, ob und inwieweit die Be-
stimmungen des § 15 II FAO dieser Entwicklung auch
unter qualitätssichernden Aspekten Rechnung trägt. So
ist seitens mehrerer Fortbildungsanbieter beklagt wor-

den, dass bislang der in § 15 II FAO geforderte Nach-
weis der durchgängigen Teilnahme nicht ausnahmslos
sichergestellt sei. Der zuständige Unterausschuss hat
daraufhin erörtert, welche Maßnahmen ergriffen wer-
den könnten, um die Normbefolgung sicherzustellen.
Normativer Änderungsbedarf wird allerdings auch hier
derzeit nicht gesehen. Der Unterausschuss wird zu
einem späteren Zeitpunkt erneut die Frage einer etwai-
gen Angleichung der Bestimmung des § 4 FAO an die
Anforderungen des § 15 II FAO für den Bereich der On-
line- und Selbststudienlehrgänge erörtern.

2. NEUE FACHANWALTSCHAFTEN
Der Ausschuss hat sich im Berichtszeitraum nicht mit
Anregungen zur Einführung neuer Fachanwaltschaften
befassen müssen. Die Erörterungen zur etwaigen erneu-
ten Einbringung eines Antrags auf Einführung einer
Fachanwaltschaft für Opferrechte wird der zuständige
Unterausschuss fortführen.

III. FACHANWALTSSTATISTIK

Die Zahl der in der Bundesrepublik Deutschland zuge-
lassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ist im
Kalenderjahr 2024 leicht um 0,25 % von 172.514 auf
172.084 Mitglieder zurückgegangen.8

8 S. BRAK-Mitgliederstatistik der Rechtsanwaltskammern zum 1.1.2025; s. dazu
auch Witte, BRAK-Mitt. 2025, 102.

Die Zahl der
Fachanwältinnen und Fachanwälte ist hingegen leicht
um 0,25 % von 46.035 auf 46.148 angestiegen. Die
Zahl der insgesamt erworbenen Fachanwaltstitel be-
trägt nunmehr 58.655, wobei 34.961 Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte einen Fachanwaltstitel, 9.877
zwei Fachanwaltstitel und 1.310 die höchstmöglichen
drei Fachanwaltstitel erwarben.9

9 S. BRAK-Fachanwaltsstatistik zum 1.1.2025; s. dazu Witte, BRAK-Mitt. 2025, 102,
105 f.

Auch weiterhin ist die Fachanwaltschaft für Arbeits-
recht mit 11.314 Titelträgern die mit deutlichem Ab-
stand größte Fachanwaltschaft, gefolgt von den Fach-
anwaltschaften für Familienrecht (8.528) und Steuer-
recht (4.641), die allerdings leichte Rückgänge erfahren
mussten. Es folgen die Fachanwaltschaften für Ver-
kehrsrecht (4.417) und für Strafrecht (4.040) mit einem
jeweils geringen Aufwuchs.

Den relativ stärksten Zugang verbuchte im Berichtsjahr
die Fachanwaltschaft für Urheber- und Medienrecht mit
10,09 %, gefolgt von den Fachanwaltschaften für Ver-
gaberecht (7,10 %) und Migrationsrecht (6,77 %). Den-
noch bleiben die Letztgenannten im Hinblick auf die
Zahl ihrer Titelträgerinnen und Titelträger kleine Fach-
anwaltschaften.

Der erneute Rückgang der Fachanwaltschaften für So-
zialrecht (-2,88 %) und Familienrecht (-2,64 %), bei de-
nen es sich um althergebrachte und große Fachanwalt-
schaften handelt, könnte darauf hindeuten, dass diese
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Fachanwaltschaften u.a. aus wirtschaftlichen Erwägun-
gen weniger attraktiv erscheinen, als in der Vergangen-
heit. Beachtenswert bleibt die steigende Bedeutung der
Fachanwaltschaft innerhalb der Anwaltschaft insge-
samt durch leicht steigende Fachanwaltszahlen bei
leicht sinkenden Zahlen der Berufsträgerinnen und Be-
rufsträger. Mehr als jeder vierte Rechtsanwalt ist zu-
gleich auch Fachanwalt. Dabei wird jedoch stets zu be-
achten sein, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-
te auch in ländlichen Regionen vielfach als Einzelanwäl-
te präsent sind, die vor Ort das Konzept der Fachan-
waltschaft aus wirtschaftlichen Gründen nicht verfol-
gen können, da die durch die Fachanwaltsbezeichnung
zum Ausdruck gebrachte Spezialisierung in struktur-
schwachen Regionen nicht auskömmlich sein kann.

IV. RECHTSPRECHUNG IN FACHANWALTS-
SACHEN

Die Rechtsprechung des Anwaltssenats beim BGH war
wiederum von Entscheidungen geprägt, die den Wider-
ruf der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft oder die Zu-
lassung von Syndikusanwältinnen und -anwälten betra-
fen. Es finden sich in diesem Berichtszeitraum jedoch
beachtliche fünf Beschlüsse des Anwaltssenats in Fach-
anwaltssachen. So hat sich der BGH in Entscheidungen
v. 14.10.202410

10 BGH, Beschl. v. 14.10.2024 – AnwZ (Brfg) 25/24, BRAK-Mitt. 2025, 62.

mit der Fachanwaltschaft für Erbrecht
und in seiner Entscheidung v. 27.5.202511

11 BGH, Beschl. v. 27.5.2024 – AnwZ (Brfg) 20/24.

mit der Fach-
anwaltschaft für Familienrecht beschäftigt. Drei wei-
tere Entscheidungen des Anwaltssenats betrafen die
Fortbildungspflicht gem. § 15 FAO. Auch der AGH
Nordrhein-Westfalen hatte einen Fall zu entscheiden,
der § 15 FAO betrifft.12

12 AGH NRW, Urt. v. 20.12.2024 – 1 AGH 31/24.

Diese Entscheidung lag sodann
der Entscheidung des Anwaltssenats v. 17.6.2025 zu-
grunde.13

13 BGH, Beschl. v. 17.6.2025 – AnwZ (Brfg) 15/25.

Die vorgenannten Entscheidungen sollen
nachstehend einer näheren Betrachtung unterzogen
werden.

1. FACHANWALTSCHAFT FÜR ERBRECHT
Gemäß § 5 I lit. m FAO ist zur Erlangung der Fachan-
waltschaft für Erbrecht der Nachweis von 80 Fällen er-
forderlich. Davon müssen sich mindestens 20 Fälle auf
rechtsförmliche Verfahren erstrecken (davon höchstens
15 Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit). In dem
der Entscheidung des Anwaltssenats v. 14.10.202414

14 BGH, Beschl. v. 14.10.2024 – AnwZ (Brfg) 25/24, BRAK-Mitt. 2025, 62.

zugrunde liegenden Fall lehnte die zuständige Rechts-
anwaltskammer einen Antrag auf Verleihung der Befug-
nis zur Führung der Fachanwaltsbezeichnung „Fachan-
walt für Erbrecht“ mit der Begründung ab, dass von den
vom Antragsteller vorgelegten Fällen nur zehn als
rechtsförmliche Verfahren und insgesamt nur 72 Fälle
anerkennungsfähig seien, da bei etlichen Fällen der erb-
rechtliche Bezug nicht hinreichend vorhanden gewesen

sei. Die Klage des Antragstellers vor dem AGH blieb er-
folglos. Der Kläger beantragte die Zulassung der Beru-
fung gegen das Urteil des AGH.

Der Anwaltssenat verweist eingangs auf eine frühere
Entscheidung,15

15 BGH, Beschl. v. 20.4.2009 – AnwZ (Brfg) 48/08, BRAK-Mitt. 2009, 177 Rn. 8.

wonach die Voraussetzung für das Vor-
liegen eines Falles als „erbrechtlich“ gegeben sei, wenn
ein Schwerpunkt der Bearbeitung in dem in § 14f FAO
näher umschriebenen Fachgebiet Erbrecht läge. Grund-
sätzlich sei zu differenzieren, ob ein Fall originär dem je-
weiligen Fachgebiet zuzurechnen sei oder ob er thema-
tisch einem anderen Rechtsbereich unterfalle und ledig-
lich Berührungspunkte zum relevanten Fachgebiet auf-
weise.16

16 Vgl. BGH, Urt. v. 10.3.2014 – AnwZ (Brfg) 58/12, NJW-RR 2014, 752.

Ein thematisch dem jeweiligen Fachgebiet zu-
zuordnender Fall sei schon dann als entsprechender
Fall im Sinne der FAO anzuerkennen, wenn eine Frage
des jeweiligen Fachgebiets zumindest erheblich werden
könne. Bei Fällen, die dem relevanten Fachgebiet nicht
originär zuzuordnen seien, sei hingegen der erforder-
liche inhaltliche Bezug zum jeweiligen Fachgebiet nur
gegeben, wenn im konkreten Fall Fragen des jeweiligen
Fachgebiets für die argumentative Auseinandersetzung
tatsächlich eine Rolle spielen.

Dabei betont der BGH, dass es nicht erforderlich sei,
dass die insoweit jeweils gebotene Problemstellung
einen wesentlichen Anteil an der Fallbearbeitung habe
oder gar den Mittelpunkt des Falles bilde. Es müsse al-
lerdings im Rahmen des Falles im maßgeblichen Refe-
renzzeitraum eine für die juristische Bearbeitung rele-
vante erbrechtliche Frage tatsächlich aufgeworfen wor-
den sein. Bei dieser Gelegenheit betont der Anwaltsse-
nat, dass es im Erbrecht jedenfalls nicht ausreichend
sei, dass einem Anspruch eine unstreitige Gesamt-
rechtsnachfolge gem. § 1922 BGB zugrunde läge. Der
BGH betont, dass es dem Antragsteller obliege, in sei-
nem Antrag darzustellen, welche fachgebietsbezoge-
nen Fragestellungen in welcher Form eine Rolle gespielt
hätten.

In der Folge behandelt der Anwaltssenat jeden einzel-
nen der von der Rechtsanwaltskammer nicht anerkann-
ten Fälle. Dabei hatte der Antragsteller stets versäumt
darzulegen, welche konkreten erbrechtlichen Fragen er
im jeweiligen Fall bearbeitet hatte. Überdies hatte er
trotz der Anforderung des Vorprüfungsausschusses Ar-
beitsproben nicht vorgelegt, was ihm nunmehr zur Last
fiel. Offen ließ der BGH, ob vom Antragsteller im Aus-
land geführte Verfahren überhaupt geeignet wären, als
rechtsförmliche Verfahren anerkannt zu werden, denn
der Antragsteller hatte jeweils nicht dargelegt, welche
erbrechtlichen Aspekte er in diesen Fällen behandelt
hatte.

Die ausführliche Entscheidung des Anwaltssenats er-
scheint maßgeblich für die regelmäßig in der Anerken-
nungspraxis auftretende Frage des Bezugs eines Falles
zum jeweiligen Rechtsgebiet. Danach bestehen keine
überspannten Anforderungen. Der jeweilige Antragstel-
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ler muss nur darlegen, welche Rechtsfragen des konkre-
ten Fachgebiets in einem fachgebietsfremden Verfah-
ren konkret bearbeitet worden sind.

2. FACHANWALTSCHAFT FÜR FAMILIENRECHT
Der Entscheidung des Anwaltssenats v. 27.5.202517

17 BGH, Beschl. v. 27.5.2024 – AnwZ (Brfg) 20/24.

lag
ein Begehren des Antragstellers auf Verleihung der Be-
fugnis zur Führung der Bezeichnung als „Fachanwalt
für Familienrecht“ zugrunde. Der AGH hatte die Beru-
fung gegen seine Entscheidung wegen grundsätzlicher
Bedeutung der Frage der Anerkennung einer Tätigkeit
als Verfahrensbeistand zum Nachweis besonderer prak-
tischer Erfahrungen i.S.v. § 5 I lit. e FAO zugelassen.

Der Anwaltssenat hatte nach einer übereinstimmenden
Hauptsacheerledigungserklärung der Parteien nach zwi-
schenzeitlich erfolgter Verleihung der Befugnis zur Füh-
rung der Fachanwaltsbezeichnung nur noch über die Kos-
ten des Rechtsstreits zu entscheiden. Der Hauptsacheer-
ledigungserklärung war ein neuer Antrag des Antragstel-
lers vorausgegangen. Folglich befasste sich die Entschei-
dung des Anwaltssenats nicht mehr mit der bislang unge-
klärten Frage der Berücksichtigungsfähigkeit einer Tätig-
keit des Antragstellers als Verfahrensbeistand.

Dieses Problem hat die Satzungsversammlung zwi-
schenzeitlich aufgelöst, indem sie § 5 I lit. e FAO um
einen Satz 3 ergänzt hat, wonach von den 120 notwen-
digen Fällen höchstens fünf Fälle als Verfahrensbeistän-
din oder Verfahrensbeistand bearbeitet worden sein
dürfen. Damit ist die grundsätzliche Ankerkennungsfä-
higkeit einer entsprechenden Tätigkeit nunmehr nach
Inkrafttreten der Änderung zur FAO sichergestellt.

3. FORTBILDUNG – § 15 FAO
Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Anwaltssenats in
Fachanwaltssachen im Berichtszeitraum lag im Bereich
der Fortbildungsverpflichtung des § 15 FAO. So waren
jeweils Widerrufsentscheidungen der Rechtsanwalts-
kammern zur Führung von Fachanwaltsbezeichnungen
zu behandeln, denen der mangelnde Nachweis der Er-
füllung von Fortbildungsverpflichtungen zugrunde lag.

a) BEIBRINGUNG VON FORTBILDUNGSNACHWEISEN

Die zuständige Rechtsanwaltskammer widerrief die Be-
fugnis des Klägers zur Führung der Fachanwaltsbe-
zeichnung für Strafecht wegen Verletzung der Fortbil-
dungspflicht, nachdem der Kläger für 2023 keine Fort-
bildungsnachweise vorgelegt hatte und dies auch auf
wiederholte Fristsetzung nicht nachgeholt habe. In sei-
nem bereits im Hinblick auf dessen Zulässigkeit proble-
matischen Antrag auf Zulassung der Berufung gegen
die Entscheidung des AGH legte der Kläger dar, dass er
einen Nachweis für eine von ihm tatsächlich absolvierte
Fortbildung nicht erhalten hätte, da die Seminarkosten
aufgrund finanzieller Probleme nicht gezahlt worden
seien. Sodann hätte er jedoch die Fortbildungsnachwei-
se „neu beschafft“.

Dem Kläger war es allerdings nicht gelungen, diese Fort-
bildungsnachweise im Verfahren vor dem AGH oder vor
dem BGH tatsächlich vorzulegen, was den Anwaltssenat
veranlasste, vom Nichtvorliegen ernstlicher Zweifel an
der Richtigkeit des Urteils des AGH auszugehen. Aus der
Entscheidung des Anwaltssenats18

18 BGH, Beschl. v. 16.5.2025 – AnwZ (Brfg) 51/24.

folgt die unverzicht-
bare Notwendigkeit der Beibringung des Fortbildungs-
nachweises durch den jeweiligen Fachanwalt.

b) „VORHOLEN“ VON FORTBILDUNGSSTUNDEN

Der Entscheidung des Anwaltssenats19

19 BGH, Beschl. v. 17.6.2025 – AnwZ (Brfg) 15/25.

lag ein Urteil
des AGH Nordrhein-Westfalen20

20 AGH NRW, Urt. v. 20.12.2024 – 1 AGH 31/24.

zugrunde, der im Rah-
men einer Entscheidung über den Widerruf der Fachan-
waltsbezeichnung von einer Ermessensreduzierung auf
Null ausging, wenn der Rechtsanwalt die nach § 15
FAO vorgeschriebene Fortbildung nachhaltig nicht ab-
solviert habe und keine Gründe vorlägen, die den Ver-
stoß entschuldigten.

Die Rechtsanwaltskammer forderte den Kläger zur
Vorlage von Fortbildungsnachweisen für das Kalender-
jahr 2020 auf, woraufhin der Kläger mitteilte, dass in
Betracht kommende Fortbildungsveranstaltungen in
Folge der „staatlich verordneten Grundrechts- und
Rechtsaussetzungen“ nicht stattgefunden hätten. Im
Jahr 2022 übersandte der Kläger sodann den Nach-
weis über eine hinreichende Fortbildung für das Kalen-
derjahr 2021. Die Rechtsanwaltskammer forderte je-
doch den Nachweis einer weiteren Fortbildung im Um-
fange von 15 Stunden zur Kompensation der fehlen-
den Fortbildung für das Kalenderjahr 2020. Der Klä-
ger verwies darauf, dass er in den Vorjahren seine
Fortbildungspflicht „in weitaus erheblicherem Maße“
als gesetzlich vorgesehen erfüllt habe. Dies überzeug-
te die Rechtsanwaltskammer nicht. Sie widerruf die Be-
fugnis zur Führung der Fachanwaltsbezeichnung für
Strafrecht.

Die Klage des Klägers vor dem AGH blieb erfolglos. Der
AGH Nordrhein-Westfalen stellte fest, dass ein „Vorho-
len“ von Fortbildungsstunden mit Hilfe einer deutlichen
Übererfüllung in einem Kalenderjahr und deren Über-
tragung auf folgende Jahre nicht möglich sei. Der An-
waltssenat konnte relevante Mängel in der Entschei-
dung des AGH nicht entdecken. Er verzichtete jedoch
auf eine vertiefte materielle Erörterung der vom AGH
aufgeworfenen Fragen, da der Zulassungsantrag des
Klägers bereits nicht den Anforderungen an die Darle-
gung der Zulassungsgründe entsprach.

c) ANFORDERUNGEN AN FORTBILDUNG UND
NACHHOLEN VON FORTBILDUNGSSTUNDEN

Gegenstand dieser Entscheidung des Anwaltssenats21

21 BGH, Beschl. v. 17.6.2025 – AnwZ (Brfg) 16/25, BRAK-Mitt. 2025, 455 (in diesem
Heft).

war der Widerruf einer Fachanwaltsbezeichnung für
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Bank- und Kapitalmarktrecht durch die Rechtsanwalts-
kammer Berlin. Der Kläger hatte Fortbildungsnachwei-
se für die Kalenderjahre 2020 und 2021 trotz mehrfa-
cher Aufforderung der Rechtsanwaltskammer nicht vor-
gelegt. Im Klageverfahren vor dem AGH berief sich der
Kläger darauf, dass er die fachliche Fortbildung „im
Rahmen seiner Tätigkeit“ als angestellter „General
Counsel“ durch die umfangreiche Beratung seines Ar-
beitgebers und von dessen Tochtergesellschaften im Zu-
sammenhang mit Krypto-Hedgefonds absolviert habe.
Er legte überdies Anmeldebestätigungen zu Veranstal-
tungen vor, die sich offenkundig nicht an Rechtsanwälte
richteten. Die Klage des Klägers vor dem AGH blieb er-
folglos.

Vor dem Anwaltssenat des BGH strebte der Kläger die
Zulassung der Berufung an, die der BGH ablehnte. Da-
bei setzte sich der Anwaltssenat unter Bezugnahme auf
die Kommentierung von Scharmer22

22 Scharmer, in Hartung/Scharmer, Berufs- und Fachanwaltsordnung, 8. Aufl., § 15
FAO Rn. 24 f.

mit § 15 I FAO aus-
einander. Danach muss derjenige, der eine Fachan-
waltsbezeichnung führt, kalenderjährlich auf diesem
Gebiet wissenschaftlich publizieren oder an fachspezifi-
schen der Aus- oder Fortbildung dienenden Veranstal-
tungen hörend oder dozierend teilnehmen. Eine derarti-
ge Veranstaltung setze jedenfalls voraus, dass ein Refe-
rent einer gewissen Anzahl an hörenden Teilnehmenden
ein fachbezogenes Thema strukturiert im Sinne eines
Vortrages vermittele.

Der BGH betont, dass die Veranstaltung nach der Be-
stimmung des § 15 I 2 FAO ausdrücklich im Rahmen
einer hörenden Teilnahme anwaltsorientiert oder inter-
disziplinär sein müsse, wobei es für eine Anwaltsorien-
tierung auskömmlich sei, dass sich die Veranstaltung
vorrangig auf eine anwaltliche Teilnahme ausrichte.

Auch interne Schulungen seien grundsätzlich anerken-
nungsfähig, es dürfte sich allerdings nicht lediglich um
einen fachlichen Austausch unter Kollegen handeln.
Vorrangig auf eine nichtanwaltliche Zielgruppe ausge-
richtete Veranstaltungen seien nicht geeignet, einen
Fortbildungsnachweis zu erbringen. Dies gelte auch für
In-House-Schulungen, die sich an eine nichtanwaltliche
Zielgruppe richteten. Die Durchführung externer Bera-
tungsgespräche möge für den Kläger mit Erkenntnisge-
winn verbunden gewesen sein, erfülle jedoch nicht die
Fortbildungsverpflichtung i.S.v. § 15 FAO.

Überdies betont der Anwaltssenat bei dieser Gelegen-
heit erneut, dass die Erfüllung der Fortbildungsver-
pflichtung für ein bestimmtes Kalenderjahr nach dem
Ablauf dieses Kalenderjahres nicht mehr nachgeholt
werden könne, sondern lediglich die Rechtsanwalts-
kammer im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung über
einen Widerruf der Erlaubnis zur Führung einer Fachan-
waltsbezeichnung wegen der Verletzung der Fortbil-
dungspflicht zu berücksichtigen habe, ob der Fachan-
walt Fortbildungen nachgeholt hatte.

Die Neuregelung der Bestimmungen des § 15 V 2 FAO,
wonach eine Verpflichtung der Rechtsanwaltskammer
eingeführt wurde, einem Fachanwalt Gelegenheit zu ge-
ben, innerhalb einer angemessenen Frist fehlende Fort-
bildungsstunden nachzuholen, wenn die Fortbildung
nicht oder nicht vollständig nachgewiesen werden
kann, könne ihre Wirkung in Ansehung des Inkrafttre-
tens dieser Bestimmung am 1.10.2023 auch erstmals
für das Kalenderjahr 2023 entfalten. Die Rechtsan-
waltskammer sei auch nach Inkrafttreten dieser Ände-
rung der FAO nicht gehalten gewesen, den Antragstel-
lern noch für weiter zurückliegende Kalenderjahre aus-
drücklich Gelegenheit zu gewähren, Fortbildungen
nachzuweisen.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM RDG
REFORMEN ANTE PORTAS

RECHTSANWALT DR. FRANK REMMERTZ*

* Der Autor ist Rechtsanwalt in München und u.a. Vorsitzender des BRAK-Ausschus-
ses RDG. Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Ansicht des Autors wieder.

Der Beitrag zeichnet die wichtigsten aktuellen Entwick-
lungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung zum
RDG im Berichtszeitraum 2024/2025 nach und knüpft
an die Beiträge des Autors in den Vorjahren an.1

1 Zuletzt BRAK-Mitt. 2024, 260.

Im
Mittelpunkt stehen Reformvorhaben, vor allem durch
den Entwurf eines Gesetzes zur Reform der BRAO und
zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der

rechtsberatenden Berufe, womit auch das RDG refor-
miert werden soll. Aber auch die gesetzgeberischen Ak-
tivitäten zur Digitalisierung im Zivilprozess werfen ihre
Schatten voraus und können Auswirkungen auf den
Rechtsdienstleistungsmarkt und damit auch auf das
RDG haben. Im StBerG steht eine Liberalisierung mit
einer Angleichung an die Vorschriften des RDG an, die
es im zweiten Anlauf in die aktuelle Legislaturperiode
geschafft hat. Schließlich ist zum Ende des Berichtszeit-
raums noch ein Vorschlag in den Blickpunkt gerückt,
das in der Anwaltschaft zu Recht auf entschiedene Ab-
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lehnung stößt, und zwar eine Erlaubnis zur außerge-
richtlichen Rechtsberatung und Vertretung durch
Rechtsschutzversicherungen. In der Rechtsprechung
steht auch im Berichtszeitraum 2024/2025 das Inkas-
sorecht mit Entscheidungen des EuGH und des BGH im
Fokus. Der Beitrag setzt Schwerpunkte ohne Anspruch
auf Vollständigkeit.

I. GESETZGEBUNG

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR NEUORDNUNG
AUFSICHTSRECHTLICHER VERFAHREN UND ZUR
ÄNDERUNG WEITERER VORSCHRIFTEN IM BEREICH DER
RECHTSBERATENDEN BERUFE
Im September 2025 hat das BMJV einen Referentenent-
wurf für ein Gesetz zur Neuordnung aufsichtsrecht-
licher Verfahren und zur Änderung weiterer Vorschrif-
ten im Bereich der rechtsberatenden Berufe veröffent-
licht.2

2 RefE v. 22.9.2025, abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetz
gebungsverfahren/DE/2025_Neuordnung_aufsichtsrechtlicher_Verfahren.html.

Ergänzend zum Gesetzentwurf aus der letzten Le-
gislaturperiode, der aus Gründen der Diskontinuität
nicht weiterverfolgt wurde, enthält das aktuelle Reform-
paket nunmehr auch einige Änderungen zum RDG.

a) ZUM HINTERGRUND: EVALUIERUNG DES LEGAL
TECH-GESETZES

Im Herbst 2024 hatte wie vorgesehen3

3 Gemäß Auftrag in BT-Drs. 19/30495, 7 f. beschränkt auf die Überprüfung der Lo-
ckerungen für die Anwaltschaft (Erfolgshonorar und Kostenübernahme) und der
Sachkunde für Inkassodienstleister.

ein Evaluie-
rungsprozess zum sog. Legal Tech-Gesetz4

4 Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungs-
markt, in Kraft getreten am 1.10.2021, BGBl. I 2021, 3415.

begonnen.
Dabei wurde überprüft, inwieweit die Anwaltschaft von
den Lockerungen bei Erfolgshonorar und Prozessfinan-
zierung Gebrauch gemacht hat. Die BRAK hat dazu
eine Umfrage5

5 Die vollständigen Ergebnisse der BRAK-Umfrage aus Dezember 2024/Januar 2025
sind abrufbar auf der BRAK-Webseite unter https://www.brak.de/fileadmin/News
room/2025_Umfrageergebnis_Evaluierung_Legal_Tech.pdf.

durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt,
dass die neuen Möglichkeiten von der Anwaltschaft bis-
her kaum genutzt werden.6

6 S. zur Auswertung der Umfrage und zu den Gründen für diese Zurückhaltung im
Detail Neumann/Nitschke, BRAK-Mitt. 2025, 181.

Die BRAK hat daher in ihrer
Stellungnahme7

7 BRAK-Stn.-Nr. 2/2025.

keinen Anlass gesehen, Erfolgshonorar
und Kostenübernahme auszuweiten, was in dem aktuel-
len Referentenentwurf auch nicht vorgesehen ist.

In ihrer Stellungnahme hat sich die BRAK dafür ausge-
sprochen, die regulatorischen Anforderungen für Inkas-
sodienstleister zu verschärfen. Dabei wurde noch ein-
mal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die Inkasso-
dienstleistung in § 2 II 1 RDG zu konkretisieren, um da-
mit bestehende Rechtsunsicherheiten8

8 S. dazu auch Mescheder, RDi 2024, 180.

zu beseitigen.
Hierzu hatte die BRAK bereits in früheren Stellungnah-
men9

9 BRAK-Stn.-Nr. 4/2024, S. 5.

einen konkreten Gesetzgebungsvorschlag unter-

breitet. Weitere Forderungen der BRAK sind u.a. eine
Neukonzeption der Sachkunde für Inkassodienstleister
nach § 11 RDG und die Erweiterung von Darlegungs-
und Informationspflichten nach § 13b RDG10

10 Im Einzelnen BRAK-Stn.-Nr. 2/2025, S. 8 ff.

im Inter-
esse der Verbraucher.

b) ZU DEN ÄNDERUNGEN IM RDG

Als Ergebnis der Evaluierung sind zum Schutz der Ver-
braucherinnen und Verbraucher im RDG Nachschärfun-
gen geplant, die vor allem Inkassodienstleistungen be-
treffen.

aa) VERBRAUCHERSCHUTZ BEIM KONZERNINKASSO
(§ 2 IV RDG-E)

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des BGH
zum Konzerninkasso,11

11 S. dazu Ziffer II.1.b).

mit der die Rechte konzernver-
bundener Inkassodienstleister gestärkt wurden, ist im
Anschluss an § 2 III RDG mit § 2 IV RDG-E ein neuer Ab-
satz geplant, in dem bestimmte, dem Verbraucher-
schutz dienende Vorschriften für das Konzerninkasso
aufgenommen werden sollen. Das hat folgenden
Grund: Ist ein Inkassounternehmen Teil eines Konzerns
i.S.v. § 15 AktG und ist dieses für ein konzernverbunde-
nes Unternehmen tätig, so ist diese Tätigkeit wegen § 2
III Nr. 6 RDG von der Definition der Rechtsdienstleis-
tung ausgenommen, da es sich bei der Erledigung von
Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Unter-
nehmen nicht um eine fremde Angelegenheit und damit
nicht um eine Rechtsdienstleistung i.S.v. § 2 I RDG han-
delt. Folge ist, dass das konzernverbundene Inkassoun-
ternehmen keiner Registrierung nach § 10 I Nr. 1 RDG
bedarf und auch die Verbraucherschutzvorschriften
nach §§ 13a ff. RDG nicht anwendbar sind.

Mit der geplanten Aufnahme eines § 2 IV RDG-E sollen
die Verbraucherschutzvorschriften der §§ 13a, 13e, 13f
und 13h RDG-E bei der Erbringung von Inkassodienst-
leistungen innerhalb verbundener Unternehmen künftig
entsprechend anwendbar sein. Damit wird nach der Be-
gründung im RefE der Verbraucherschutz gestärkt und
zu Recht darauf hingewiesen, dass es aus Verbraucher-
sicht keinen Unterschied macht, ob es sich um einen re-
gistrierten Inkassodienstleister oder um ein konzernver-
bundenes Inkassounternehmen handelt, da er im Au-
ßenverhältnis gegenüber den Schuldnern in derselben
Art und Weise auftritt und folglich denselben Verpflich-
tungen unterworfen sein soll.12

12 Begr. RefE, S. 293 f.

bb) ERGÄNZUNG DER SACHKUNDEANFORDERUNGEN
(§ 11 I RDG-E)

Mit einer Änderung in § 11 I RDG-E soll eine Anpassung
der Sachkunde von Inkassodienstleistern an die aktuel-
len Anforderungen vorgenommen werden, da sich die
fachlichen Anforderungen seit Inkrafttreten des RDG
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nach der Gesetzesbegründung in verschiedenen Berei-
chen merklich geändert haben.13

13 Begr. RefE, S. 296.

Neben einer enumera-
tiven Aufzählung der bisher weitgehend in § 11 I RDG
aufgeführten Rechtsgebiete soll der Katalog mit § 11 I
2 Nr. 5 und Nr. 7 RDG-E um das für Inkassodienstleister
geltende Berufsrecht (RDG und UWG) und das Daten-
schutzrecht ergänzt werden, da ein Inkassodienstleister
entsprechende Kenntnisse haben sollte.14

14 Begr. RefE, S. 297.

Zudem soll
das „Kostenrecht“ um das Vergütungsrecht mit § 11 I 2
Nr. 6 RDG-E ergänzt und die Gesetze des RVG, GKG
und des GvKostG ausdrücklich aufgeführt werden.

Der Entwurf hält indes ausdrücklich an dem bisherigen
Grundsatz fest, dass diese Aufzählung nur die Rechts-
gebiete umfasst, die für das „klassische“ Inkasso gelten.
Etwaiges Spezialwissen, das insb. für eine Inkassotätig-
keit im Bereich Legal Tech oder bei Inkassodienstleistun-
gen in Spezialgebieten vorhanden sein muss, sei laut
Begründung weiterhin an der unverändert bleibenden
Generalklausel nach § 11 I 1 RDG-E zu messen.15

15 Begr. RefE, S. 296.

Damit
wird – wie bisher – nur allgemein geregelt, dass Inkas-
sodienstleistungen besondere Sachkunde in den für die
beantragte Inkassotätigkeit bedeutsamen Gebieten des
Rechts erfordern. Ohne ein bestimmtes Spezialgebiet
zu nennen, dürfte es somit nach der Vorstellung des Ge-
setzgebers bei der bisherigen Rechtslage bleiben, dass
eine Inkassotätigkeit in Spezialgebieten wie z.B. dem
Kartellrecht, dem Datenschutzrecht oder dem Glücks-
spielrecht grundsätzlich zulässig ist.

cc) MITTEILUNGSPFLICHTEN NACH § 13b III RDG-E

Der Gesetzgeber plant auch eine Ergänzung der Darle-
gungs- und Informationspflichten mit § 13b III RDG-E.
Damit soll ein Inkassodienstleister verpflichtet werden,
Verbrauchern die wesentlichen Gründe mitzuteilen,
wenn ein Auftrag zunächst angenommen, dann aber im
weiteren Verlauf nicht fortgeführt wird. Bisher ist eine
Begründungspflicht nach § 13b II RDG nur für den Fall
vorgesehen, wenn ein Auftrag von vornherein abge-
lehnt wird. Mit § 13b III RDG-E soll laut Begründung16

16 Begr. RefE, S. 298.

eine Gesetzeslücke geschlossen werden. Dies war eine
der Ergänzungen, die auch von der BRAK in ihrer Stel-
lungnahme17

17 BRAK-Stn.-Nr. 2/2025.

gefordert wurden.

dd) UMGEHUNGSVERBOT FÜR INKASSODIENSTLEISTER
(§ 13h RDG-E)

Ebenfalls eine der Forderungen der BRAK18

18 BRAK-Stn.-Nr. 2/2025.

war es,
nach dem für Rechtsanwälte geltenden Vorbild des
§ 12 BORA ein Umgehungsverbot für Inkassodienstleis-
ter einzuführen. In der Umfrage der BRAK19

19 Veröffentlicht unter https://www.brak.de/fileadmin/Newsroom/2025_Umfrage
ergebnis_Evaluierung_Legal_Tech.pdf, S. 68 und 73.

wurde die
unmittelbare Kontaktaufnahme von Inkassodienstleis-

tern an Mandanten trotz anwaltlicher Vertretung unter
den Beschwerden häufiger genannt. Nunmehr soll ein
vergleichbares Umgehungsverbot in § 13h RDG-E ein-
geführt werden, wonach es einem Inkassodienstleister
künftig untersagt sein soll, mit einem Schuldner direkt
zu kommunizieren, wenn dieser von einem Rechtsan-
walt vertreten wird. Nach der Begründung20

20 Begr. RefE, S. 299.

dient die
Regelung „vor allem“, also (wohl) nicht nur dem Ver-
braucherschutz. Da der Schuldner bzw. die Schuldnerin
in dem Formulierungsvorschlag als „Beteiligter“ und
nicht als Verbraucher bezeichnet wird, könnten somit
auch Unternehmen in den Schutzbereich fallen.

ee) ZUR GEPLANTEN NEUREGELUNG DES § 73c BRAO-E

Auch eine Regelung in der BRAO dürfte unmittelbare
Auswirkungen für die Verfolgung von RDG-Verstößen
nach dem UWG haben. Es ist beabsichtigt, mit § 73c
BRAO-E eine Einschränkung der Klagemöglichkeiten
der Rechtsanwaltskammern in der BRAO vorzusehen.
Für die Verfolgung von RDG-Verstößen gegen Nichtmit-
glieder ist insb. § 73c II BRAO-E von Bedeutung. Der
erste Gesetzentwurf aus der letzten Legislaturperiode
sah noch vor, dass Rechtsanwaltskammern gegen
Nichtmitglieder, die Mitglied der Patentanwaltskammer
oder einer Steuerberaterkammer sind, keine Ansprüche
nach dem UWG mehr geltend machen dürfen. Dies hät-
te auch Verstöße gegen das RDG umfasst, die von Pa-
tentanwälten oder Steuerberatern begangen werden.21

21 S. zu einem anschaulichen Fall eines von einer Rechtsanwaltskammer abgemahn-
ten RDG-Verstoßes gegen einen Steuerberater Ziffer II 3).

Insoweit wurde die Kritik der BRAK22

22 S. BRAK-Stn.-Nr. 91/2024, S. 8.

aufgegriffen, als
nunmehr klargestellt werden soll, dass dies jedenfalls
dann weiterhin zulässig ist, wenn die Kammer, deren
Mitglied die Person ist, keine eigenen Maßnahmen er-
greift.

ff) WEITERE ÄNDERUNGEN IM RDG IM ÜBERBLICK

Eine weitere Nachschärfung betrifft § 14a 1 Nr. 4 RDG-
E für den Fall, dass ein registrierter Inkassodienstleister
keine qualifizierte Person mehr beschäftigt. Bislang be-
trägt die Frist für die Nachbenennung nach § 14 I Nr. 4
RDG sechs Monate. Da diese Frist in der Literatur als zu
lang kritisiert wurde, ist eine Verkürzung der Frist auf
drei Monate vorgesehen.23

23 Begr. RefE, S. 300 f. m.w.N.

Die weiteren Verschärfun-
gen in § 19 und § 20 RDG-E betreffen alle, die uner-
laubt Rechtsdienstleistungen erbringen. Zum einen soll
dem Bundesamt für Justiz als zentrale Aufsichtsbehör-
de mit § 19 RDG-E ermöglicht werden, die Fortsetzung
des Betriebs eines Unternehmens zu verhindern, wenn
entgegen § 3 RDG außergerichtliche Rechtsdienstleis-
tungen geschäftsmäßig erbracht werden. Dies ist de le-
ge lata nach § 15b RDG nur vorgesehen, wenn Rechts-
dienstleistungen ohne erforderliche Registrierung oder
vorübergehende Registrierung erbracht werden. Zum
anderen ist mit § 20 III RDG-E eine Erhöhung der Buß-
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gelder vorgesehen. Wer künftig entgegen § 3 RDG au-
ßergerichtliche Rechtsdienstleistungen geschäftsmäßig
erbringt, muss mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro
rechnen (de lege lata 50.000 Euro).

Weitere Reformvorschläge betreffen die Veröffentli-
chung von Informationen im Rechtsdienstleistungsre-
gister und einer davon künftig zu trennenden Liste der
Untersagungen (§ 16 RDG-E). Bei den übrigen Änderun-
gen handelt es sich im Wesentlichen um Verfahrensfra-
gen, redaktionelle Änderungen und Übergangsregelun-
gen im RDGEG und in der Verordnung zum RDG (RDV).

c) STELLUNGNAHME

Die Änderungen sind im Wesentlichen zu begrüßen,
insb. die Nachschärfungen im Inkassorecht und bei Ver-
stößen gegen die Erlaubnispflicht nach § 3 RDG.
Gleichwohl sind noch Nachbesserungen und Ergänzun-
gen erforderlich,24

24 S. dazu im Detail die BRAK-Stn.-Nr. 53/2025.

u.a. die Aufnahme weiterer Darle-
gungs- und Informationspflichten in den Katalog nach
§ 13b RDG, auf die die BRAK bereits in ihrer Stellung-
nahme25

25 BRAK-Stn.-Nr. 2/2025.

hingewiesen hat.

Aus Sicht der Anwaltschaft ist bedauerlich, dass einige
wichtige Änderungen bisher nicht berücksichtigt sind,
auf die die BRAK in ihrer Stellungnahme26

26 BRAK-Stn.-Nr. 2/2025.

hingewiesen
hat und die im weiteren Gesetzgebungsverfahren noch
aufgenommen werden sollten. Dies betrifft insb. eine
Konkretisierung der Inkassoerlaubnis in § 2 II RDG und
eine Neujustierung der Sachkunde in § 11 RDG. Die
BRAK-Umfrage 202527

27 https://www.brak.de/fileadmin/Newsroom/2025_Umfrageergebnis_Evaluierung
_Legal_Tech.pdf, S. 83.

hat gezeigt, dass fast die Hälfte
der befragten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
die Sachkunde der Inkassodienstleister nicht für ausrei-
chend halten. Insoweit bleiben die geplanten Änderun-
gen mit § 11 I RDG-E hinter den Erwartungen zurück, so
dass an der geforderten28

28 BRAK-Stn.-Nr. 2/2025, S. 8 f.

Neukonzeption der Sachkun-
de uneingeschränkt festzuhalten ist. Nur so kann dem
Gebot nach mehr Kohärenz zwischen dem Berufsrecht
der Anwaltschaft und dem der Inkassodienstleister
Rechnung getragen werden.

2. AUSWIRKUNGEN DER DIGITALISIERUNG DES
ZIVILPROZESSES AUF DEN RECHTSDIENSTLEIS-
TUNGSMARKT
Die Reformprojekte zur Digitalisierung im Zivilprozess29

29 Überblick bei Riehm, LTZ 2025, 300; Jandek, RDi 2025, 459.

können auch Auswirkungen auf den Rechtsdienstleis-
tungsmarkt und damit mittelbar auch auf das RDG ha-
ben. Zu nennen sind insb. das Gesetz zur Entwicklung
und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilge-
richtsbarkeit30

30 RegE eines Gesetzes zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in
der Zivilgerichtsbarkeit (OVErpG) v. 8.9.2025, veröffentlicht unter https://dip.bund
estag.de/vorgang/gesetz-zur-entwicklung-und-erprobung-eines-online-verfahrens-in
-der-zivilgerichtsbarkeit/324804.

und die parallel dazu laufenden Pilotpro-

jekte des BMJV, etwa zur Schaffung eines Online-Klage-
tools zur Geltendmachung von Entschädigungsansprü-
chen bei Flugverspätungen.31

31 https://service.justiz.de/fluggastrechte; dazu Riehm, LTZ 2025, 300, 303.

Weitere Projekte sind in
Planung.32

32 https://www.zugang-zum-recht-projekte.de/.

In einer Erprobungsphase sollen diese On-
line-Verfahren bürgerliche Rechtsstreitigkeiten vor aus-
gewählten Amtsgerichten erfassen, die auf Zahlung
einer Geldsumme gerichtet sind.

Es kommt hinzu, dass der Streitwert für die Zuständig-
keitsgrenze des Amtsgerichts von derzeit 5.000 Euro
auf 10.000 Euro mit § 23 Nr. 1 GVG-E erhöht werden
soll.33

33 RegE v. 24.8.2025 für ein Gesetz zur Änderung des Zuständigkeitsstreitwerts der
Amtsgerichte, zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen sowie zur
Änderung weiterer prozessualer Regelungen, veröffentlicht unter https://www.bmjv
.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RegE/RegE_Zustaendigkeitsstreit
wert.pdf.

Der Anwaltszwang würde damit entsprechend
verlagert34

34 Zur Kritik der BRAK s. zum RefE der vergangenen Legislaturperiode bereits BRAK-
Stn.-Nr. 26/2024, S. 3 und BRAK-Stn.-Nr. 25/2025 zum RefE.

mit der Folge, dass die Rechtsuchenden so-
wohl für herkömmliche Klagen als auch für Online-Kla-
gen bis zu einem Streitwert von 10.000 Euro selbst eine
Klage ohne Anwaltszwang einreichen können.35

35 Die BRAK fordert daher zu Recht eine Beibehaltung des Anwaltszwangs bei einer
Streitwertgrenze von 5.000 Euro, s. BRAK-Stn.-Nr. 22/2025, S. 6 und 25/2025, S. 5;
ebenso DAV PM 45/25.

Schon
allein aufgrund der Erhöhung des Zuständigkeitsstreit-
wertes ist zu erwarten, dass die Anspruchsteller für die
Erstellung einer Klage und für weitere Schriftsätze ver-
stärkt KI-Sprachmodelle in Anspruch nehmen könnten.
Jedenfalls ist ein entsprechender Bedarf zu erwarten,
der wiederum entsprechend spezialisierte Legal Tech-
und KI-Angebote auf den Plan rufen dürfte.

KI-Sprachmodelle wie ChatGPT könnten als Folge dieser
Entwicklung somit auch verstärkt für Online-Klagen vor
dem Amtsgericht genutzt werden. Das Problem der Zu-
lässigkeit entsprechender Angebote nach dem RDG
dürfte sich damit verstärken.36

36 Überblick über die Probleme und Streitpunkte bei Remmertz, https://anwaltsblatt.
anwaltverein.de/de/themen/schwerpunkt/ki-rechtsdienstleistungsrecht.

Der Entwurf einer Klage-
schrift und weiterer Schriftsätze stellt grundsätzlich
eine erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung i.S.v. § 2 I
RDG dar,37

37 Remmertz, in Krenzler/Remmertz, RDG, 3. Aufl. 2023, § 1 Rn. 24.

wobei sich beim Einsatz von KI Abgren-
zungsfragen zum BGH-Urteil „Vertragsgenerator“38

38 BGH, NJW 2021, 3125.

stellen. Rechtsprechung zur Vereinbarkeit der KI-
Sprachmodelle mit dem RDG gibt es – soweit ersicht-
lich – noch nicht. Die damit verbundene Rechtsunsi-
cherheit dürfte somit eher zunehmen, was zu einem Re-
formdruck für das RDG führen könnte.39

39 So fordert der Legal Tech-Verband Deutschland e.V. (LTV) in seiner Stellungnahme
zu den Änderungen im RDG, automatisierte bzw. KI-gestützte Rechtsberatung aus
dem Verbotsbereich des RDG auszunehmen, siehe dazu die Stellungnahme des LTV
v. 27.10.2025, abrufbar unter https://www.legaltechverband.de/aktivitaeten/stell
ungnahme-des-legal-tech-verband-deutschland-zum-gesetz-zur-neuordnung-aufsich
tsrechtlicher-verfahren/.

Die Erprobung von Online-Verfahren vor den Amtsge-
richten kann ebenfalls zu einem Zuwachs an Legal Tech-
und KI-Unterstützungstools führen, um die Anspruchs-
steller durch das Online-Klage-Tool zu navigieren, ohne
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anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Bei
den aktuell laufenden Pilotprojekten des Bundesministe-
riums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV)
kann über eine Plattform eine digitale Klage erstellt und
bei einem Amtsgericht auch digital eingereicht werden.
Für die Prüfung der Erfolgsaussichten einer Fluggastent-
schädigung wird vom BMJV ein „Vorab-Check“-Tool an-
geboten.40

40 https://service.justiz.de/fluggastrechte; s- dazu auch Ultsch, BRAK-Mitt. 2025,
252, 257 – Fn. 63, der von einer Rechtsdienstleistung i.S.v. § 2 I RDG ausgeht.

3. NEUAUFLAGE ZUR LIBERALISIERUNG DES StBerG
Im Sommer 2025 hat das Bundesministerium der Finan-
zen einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Ände-
rung des Steuerberatungsgesetzes vorgelegt.41

41 RefE eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes v. 7.8.
2025, abrufbar unter https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Geset
zestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/21_Legislaturper
iode/2025-08-07-9-Gesetz-Aenderung-StBerG/0-Gesetz.html.

Der Ent-
wurf entspricht weitgehend dem Entwurf eines Geset-
zes aus der vergangenen Legislaturperiode,42

42 Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung beschränkter und unentgeltlicher ge-
schäftsmäßiger Hilfeleistung in Steuersachen sowie zur Änderung weiterer Vor-
schriften im Recht der steuerberatenden Berufe, BT-Drs. 20/8669.

der der
Diskontinuität zum Opfer gefallen war.43

43 S. dazu bereits Remmertz, BRAK-Mitt. 2023, 287, 288.

Neu hinzuge-
kommen ist das Thema Fremdbesitz. Hierzu soll mit
§ 55a StBerG-E eine Gesetzeslücke geschlossen und
ausdrücklich klargestellt werden, dass die Anforderun-
gen, die an steuerberatende Berufsausübungsgesell-
schaften gestellt werden, auch von beteiligten aner-
kannten Wirtschaftsprüfungs- und Buchprüfungsgesell-
schaften eingehalten werden müssen.44

44 RefE, S. 99.

Wie bei dem früheren Entwurf ist vorgesehen, das
StBerG an einigen Stellen an die Systematik des RDG
anzugleichen. So soll die Zulässigkeit von Steuerrechts-
beratung als Nebenleistung nach dem Vorbild des § 5
RDG mit § 4e StBerG-E nachgebildet und die unentgelt-
liche Steuerrechtsberatung mit § 6 I Nr. 2 und § 6 II
StBerG-E auf eine neue Grundlage gestellt und an die
Vorschrift des § 6 RDG angeglichen werden. Mit dieser
Liberalisierung wären künftig auch sog. Tax Law Clinics
an oder im Umfeld von Hochschulen zulässig. Auch im
Übrigen entsprechen die Änderungen weitgehend dem
früheren Gesetzentwurf, so dass insoweit auf den Be-
richt dazu und die Kritik45

45 Remmertz, BRAK-Mitt. 2023, 287, 288.

verwiesen werden kann. Die
BRAK begrüßt die Regelungen zur Zulässigkeit der Tax
Law Clinics.46

46 BRAK-Stn.-Nr. 43/2025.

Der DAV hat in einer aktuellen Stellung-
nahme seine Forderung erneuert, die Rechtsdienstleis-
tungsbefugnisse der Steuerberater nicht im StBerG,
sondern im RDG zu regeln.47

47 S. DAV-Stellungnahme 64/2025 (Oktober 2025).

4. RECHTSBERATUNG DURCH
RECHTSSCHUTZVERSICHERUNGEN
Zum Ende des Berichtszeitraums wurde bekannt, dass
sich das Bayerische Staatsministerium der Justiz für

eine Ausweitung der Rechtsberatungsbefugnisse
durch Rechtsschutzversicherungen eingesetzt hat.48

48 S. dazu BRAK, Nachr. aus Berlin 21/2025 v. 15.10.2025.

Der entsprechende Beschlussvorschlag des Ministeri-
ums über eine Änderung des RDG wurde allerdings
auf der Herbstkonferenz der Justizministerinnen und
Justizminister des Bundes und der Länder (JuMiKo)
am 7.11.2025 mit eindeutiger Mehrheit abgelehnt
und ist damit (zumindest vorerst) vom Tisch.49

49 S. dazu Nachr. aus Berlin 23/2025 v. 12.11.2025.

Kon-
kret ging es um eine Ausweitung der Möglichkeiten
der außergerichtlichen Beratung und Vertretung von
Versicherungsnehmern durch Rechtsschutzversiche-
rungen.

Zur Begründung wurde u.a. angeführt, der Versiche-
rungsnehmer erwarte eine unkomplizierte und kosten-
schonende Rechtsberatung durch die Versicherung
„aus einer Hand“. Auf diese Weise könne dem Bedürf-
nis der Verbraucher nach niedrigschwelliger Rechtsbe-
ratung Rechnung getragen werden. Mit dem Vorschlag
sollte das BMJV gebeten werden, einen Gesetzentwurf
für eine entsprechende Änderung des RDG zu erarbei-
ten.50

50 Der Beschlussvorschlag aus Bayern ist mit Begründung in der Presseerkl. der BRAK
10/2025 v. 6.11.2025 veröffentlicht.

Hintergrund der Initiative sollen Erfahrungen der
Rechtsschutzversicherungen mit anwaltlich betreuten
Massenverfahren sein. Diese Massenverfahren stellen
auch eine Belastung für die Justiz dar, so dass diese das
Vorhaben unterstützen könnten. Die Forderung der
Rechtsschutzversicherungen ist nicht neu, dürfte aber
vermutlich durch die Erfahrungen mit Massenverfahren
eine aktuelle Brisanz erfahren haben.51

51 Eder, in Halft/Steinbrecher, Die Zukunft der Rechtsberatung, 2025, Kap. 4.2 „Die
Rechtsschutzversicherung auf dem Weg zum Rechtsdienstleister?“.

Nach Informa-
tionen der BRAK sollen anwaltlich vertretene Mandan-
ten von Rechtsschutzversicherungen Zahlungen ange-
boten worden sein, wenn sie von dem Mandat Abstand
nehmen. Die BRAK hat dazu am 30.10.2025 eine Um-
frage gestartet, um ermitteln zu können, wie verbreitet
dieses Vorgehen ist.52

52 Die Umfrage wurde über das beA versandt und kann noch bis zum 5.1.2026 be-
antwortet werden. Sie dauert nur wenige Minuten; s. auch Nachr. aus Berlin 23/
2025 v. 12.11.2025.

Nachdem mit dem Urteil des EuGH53

53 EuGH, Urt. 19.12.2024 – C 295/23, BRAK-Mitt. 2025, 40 = NJW 2025, 425.

den Rechtsschutz-
versicherern verbaut wurde, sich an Kanzleien als Ge-
sellschafter zu beteiligen, versuchen sie offenbar nun-
mehr, über das RDG ihren Einfluss auszuüben. Eine sol-
che Ausweitung ist entschieden abzulehnen.54

54 Die BRAK, mehrere Rechtsanwaltskammern und Anwaltsverbände haben in Stel-
lungnahmen und Pressemitteilungen ihre entschiedene Ablehnung zum Ausdruck
gebracht, s. dazu Presseerkl. der BRAK 10/2025 v. 6.11.2025.

Dem ste-
hen im Wesentlichen die Vorschrift des § 4 RDG und
der Grundsatz der freien Anwaltswahl nach § 3 III
BRAO und § 127 VVG entgegen. Eine unabhängige
Rechtsberatung und Vertretung ist nur durch die An-
waltschaft gewährleistet. Rechtsschutzversicherer ver-
folgen naturgemäß ihr eigenes wirtschaftliches Interes-
se, die Rechtsverfolgungskosten so gering wie möglich
zu halten. Dies steht zurückgehend auf eine Grundsatz-
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entscheidung des BGH55

55 BGH, NJW 1961, 1113.

in einem unauflösbaren Inte-
ressengegensatz zum Interesse der Versicherungsneh-
mer, ihre rechtlichen Interessen unabhängig von den
Kosten durchzusetzen.56

56 BT-Drs. 16/3655, 51; Remmertz, in Krenzler/Remmertz, RDG, 3. Aufl. 2023, § 4
RDG Rn. 37.

Eine Ausweitung der Rechtsbe-
ratungsbefugnisse gefährdet auch den verfassungs-
rechtlich geschützten Grundsatz der freien Anwalts-
wahl, da die Rechtsschutzversicherungen bei der Bera-
tung das Interesse haben, den Rechtsschutzfall in ihrem
eigenen wirtschaftlichen Interesse zu steuern und zu ka-
nalisieren, um so Einfluss auf die Wahl der anwaltlichen
Vertretung ausüben zu können.

II. RECHTSPRECHUNG

In der Rechtsprechung sind vor allem die Entscheidung
des EuGH zur Vereinbarkeit eines RDG-Verbots des sog.
Sammelklage-Inkasso im Kartellrecht mit dem Europa-
recht und das Urteil des BGH zur Ersatzfähigkeit von In-
kassokosten im Konzerninkasso hervorzuheben. Hinzu
kommt weitere OLG-Rechtsprechung zur Aufforderung
der Löschung von negativen Internetbewertungen
durch Legal Tech-Unternehmen und zur Rechtsberatung
durch Steuerberater.

1. INKASSORECHT
a) SAMMELKLAGE-INKASSO

Die Rechtsprechung des BGH57

57 BGH, NJW 2021, 3046 Rn. 8 und 44 – AirDeal; BGH, NJW 2022, 3350 (3353)
Rn. 24 ff. – financialright.

hat die gebündelte Gel-
tendmachung von Ansprüchen mehrerer Gläubiger
auch in komplexen Rechtsgebieten im Grundsatz gebil-
ligt.58

58 Kritisch dazu Remmertz, in Krenzler/Remmertz, RDG, 3. Aufl. 2023, § 4 Rn. 50 ff.;
mit deutlichen Worten FS Henssler/Prütting 2023, S. 1503 ff.: „Ein Angriff auf die
deutsche Anwaltschaft“.

Eine dies bestätigende Entscheidung zum Kartell-
recht steht allerdings noch aus, womit aber zu rechnen
ist.59

59 Revision zugelassen vom OLG Stuttgart, NZKart 2025, 155 und vom OLG Mün-
chen 28.3.2024 – 29 U 1319/20 Kart, GRUR-RS 2024, 11448 (dazu bereits Rem-
mertz, BRAK-Mitt. 2024, 260, 263).

Nunmehr hat sich auch der EuGH in einem Fall zum
sog. Rundholzkartell auf Vorlage des LG Dortmund60

60 LG Dortmund 13.3.2023 – 8 O 7/20 (Kart), NZKart 2023, 229 = BRAK-Mitt. 2023,
254 Ls.; dazu bereits Remmertz, BRAK-Mitt. 2023, 287, 290.

positioniert und Ende Januar 2025 entschieden, dass
ein generelles Verbot nach dem RDG gegen Unions-
recht verstößt. Zur Begründung führt der EuGH aus,
dass dies mit dem unionsrechtlichen Grundsatz des ef-
fektiven gerichtlichen Rechtsschutzes nicht vereinbar
ist.61

61 EuGH 28.1.2025 – C-253/23, BRAK-Mitt. 2025, 126 = NJW 2025, 1317.

Danach dürfe die Durchsetzung kartellrechtlicher
Schadensersatzansprüche durch ein RDG-Verbot nicht
praktisch unmöglich gemacht oder übermäßig er-
schwert werden. Dies sei bei einem pauschalen Inkasso-
verbot aber der Fall, wenn es keine gleichwertigen effek-
tiven Rechtsschutzmöglichkeiten gebe. Dies gelte insb.

bei Schäden von geringem Wert, die eine große Zahl
von Geschädigten betreffen. In einem solchen Fall müs-
se das nationale Gericht die nationalen Regelungen –
vorliegend die Vorschriften des RDG – unangewendet
lassen, falls sie sich nicht unionsrechtskonform ausle-
gen lassen.

Der EuGH hat in diesem Zusammenhang auch bestä-
tigt, dass dies ein nationales Gericht nicht daran hin-
dert, im Einzelfall ein Verbot auszusprechen, wenn
dies z.B. zur Gewährleistung der Qualität der Inkasso-
dienstleistungen oder zur Vermeidung von Interessen-
kollisionen gerechtfertigt ist.62

62 EuGH, a.a.O. Rn. 87.

Der EuGH ist damit
den Schlussanträgen des Generalanwalts v. 19.9.
202463

63 Generalanwalt beim EuGH (Szpunar), Schlussantrag v. 19.9.2024 – C-253/23,
GRUR-RS 2024, 24302 = GRUR-Prax 2024, 793 mit Anmerkung Leck.

gefolgt, der dieses Ergebnis bereits vorge-
zeichnet hatte. Das Gericht hat den Ball damit wieder
zurück an das Ausgangsgericht gespielt, das zu prü-
fen hat, ob die Einzelfallumstände ein Verbot rechtfer-
tigen.64

64 S. dazu auch die Besprechung des EuGH-Urteils von Thiede, NJW 2025, 1302;
Sattler, BB 2025, 1035; Lettl, WRP 2025, 543.

b) INKASSOKOSTEN IM KONZERNINKASSO

Der BGH hat Anfang 2025 in einem Musterfeststel-
lungsverfahren65

65 BGH, NJW 2025, 1812 – Ersatzfähigkeit von Inkassokosten eines verbundenen Un-
ternehmens; s. dazu die zustimmende Besprechung von Skupin, RDi 2025, 320 und
Vollkommer, JZ 2025, 884; kritisch hingegen Fervers, NJW 2025, 1782.

entschieden, dass ein Inkassounter-
nehmen, das für einen konzernangehörigen Gläubiger
Forderungen einzieht, Inkassokosten als ersatzfähigen
Verzugsschaden geltend machen kann. Dem stehe
nicht entgegen, dass es sich bei dem Inkassodienstleis-
ter um ein konzernangehöriges Unternehmen i.S.v. § 15
AktG handelt. Das Konzerninkasso sei zwar nach § 2 III
Nr. 6 RDG aus dem Anwendungsbereich des RDG aus-
genommen, da es sich bei der Erledigung von Rechtsan-
gelegenheiten innerhalb verbundener Unternehmen
mangels Fremdheit der Angelegenheit nicht um eine
Rechtsdienstleistung handelt.66

66 Zum Konzerninkasso näher Offermann-Burckart, in Krenzer/Remmertz, RDG,
3. Aufl. 2023, § 2 RDG Rn. 287.

Deshalb sei auch die
schuldnerschützende Vorschrift des § 13e I RDG nicht
direkt anwendbar.67

67 BGH, NJW 2025, 1812, 1816 Rn. 39.

Dem komme aber keine Sperrwirkung dergestalt zu,
dass die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten für
konzernangehörige Unternehmen auch nach allgemei-
nen zivilrechtlichen Grundsätzen ausgeschlossen sei.68

68 BGH, NJW 2025, 1812, 1820 Rn. 74 ff.

Vielmehr könne die gesetzgeberische Wertung des
§ 13e RDG in das Zivilrecht übertragen werden, so dass
im Ergebnis die durch die Beauftragung eines Rechtsan-
walts oder eines Inkassounternehmens verursachten
Kosten nach §§ 280, 286, 249 I BGB erstattungsfähig
seien, wenn der Schuldner in Zahlungsverzug gerät und
die Beauftragung aus Sicht des Gläubigers zur Wahr-
nehmung seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig
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erscheint. Dies gelte grundsätzlich auch dann, wenn
der Gläubiger ein konzernverbundenes Inkassounter-
nehmen mit der Einziehung einer Forderung beauf-
tragt.69

69 BGH, NJW 2025, 1812, 1821 Rn. 79.

Die Vorinstanz70

70 OLG Hamburg, BeckRS 2023, 19701; s. hierzu die Besprechung von Skupin, RDi
2024, 97, 98.

hatte einen ersatzfähigen Verzugs-
schaden nach §§ 249 ff. BGB sowie die Erstattungsfä-
higkeit der Kosten nach § 13e I RDG mit Blick auf § 2 III
Nr. 6 RDG verneint.

Auch wenn der Fall seinen Schwerpunkt im allgemeinen
Schadensersatzrecht hat, hat der BGH wichtige Grund-
sätze zur Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten im
Konzerninkasso nach § 2 III Nr. 6 RDG aufgestellt. Für
Legal Tech-Unternehmen, die Verbrauchern Rechts-
durchsetzungsmodelle ohne Kostenrisiko anbieten,
schafft das Urteil mehr Rechtssicherheit.71

71 Skupin, RDi 2025, 320.

2. LÖSCHUNG VON NEGATIVEN BEWERTUNGEN
DURCH LEGAL TECH-UNTERNEHMEN
Nachdem das OLG Hamburg bereits 202372

72 OLG Hamburg, GRUR-RS 2023, 34440; s. dazu bereits zustimmend Remmertz,
BRAK-Mitt. 2024, 260, 262, Remmertz, GRUR-Prax 2024, 20; kritisch hingegen
Skupin, RDi 2024, 325, 326.

in einem
Fall die Aufforderung zur Löschung von negativen Be-
wertungen im Netz durch ein Legal Tech-Unterneh-
men als unzulässige Rechtsdienstleistung qualifiziert
hat, liegt mit dem Urteil des OLG Frankfurt a.M.73

73 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 7.11.2024 – 6 U 90/24; s. dazu die zustimmende Be-
sprechung von Remmertz, in RDi 2025, 531.

eine weitere Entscheidung eines OLG zu diesem The-
ma vor, das ebenfalls einen Verstoß gegen das RDG
angenommen hat. Anders als das OLG Hamburg hat
das OLG Frankfurt a.M. jedoch maßgeblich auf die Be-
werbung des Angebots abgestellt, die objektiv den
Eindruck einer rechtlichen Prüfung im Einzelfall er-
weckt habe.

Die Besonderheit des Falles bestand darin, dass das
Unternehmen nach eigenen Angaben die negative Be-
wertung inhaltlich nicht überprüft, sondern im Auftrag
von betroffenen Kunden lediglich standardisierte
Schreiben an die Portalbetreiber verschickt und um Ein-
leitung eines Prüfverfahrens gebeten hat. Dabei hat das
Unternehmen standardmäßig darauf hingewiesen,
dass es an einem geschäftlichen Kontakt zwischen Be-
werter und Kunden fehle. Insoweit war aufgrund der
Praxis zumindest fraglich, ob das Unternehmen eine
Rechtsdienstleistung erbringt, da es – anders als im Fall
des OLG Hamburg – an weiteren Inhalten (Verweis auf
Rechtsprechung, Geltendmachung von Ansprüchen,
Fristsetzung etc.) fehlte.

Das Gericht hat die Praxis dahinstehen lassen und eine
umfassende Würdigung der Werbeaussagen im Inter-
netangebot vorgenommen. Hierbei hat das Gericht
maßgeblich darauf abgestellt, dass in der Werbung
nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass die

Bewertungen lediglich mit einem einfachen, stets glei-
chen Hinweis eines fehlenden geschäftlichen Kontakts
beanstandet werden können. Zusammen mit weiteren
Erfolgsversprechen und Werbeaussagen wurde da-
durch nach Ansicht des Gerichts der irrige Eindruck er-
weckt, das Unternehmen nehme eine rechtliche Prüfung
der Bewertung vor. Unter Bezugnahme auf die Recht-
sprechung des BGH74

74 BGH, NJW 2021, 3125, 3126 Rn. 16 – Vertragsgenerator.

hat das OLG Frankfurt a.M. da-
her zu Recht einen RDG-Verstoß angenommen, wenn
bereits die Werbung den Eindruck einer unzulässigen
Rechtsdienstleistung erweckt. Auf die tatsächliche Pra-
xis, die sich lediglich auf die Rüge fehlenden geschäft-
lichen Kontakts erschöpfte, kam es in der Entscheidung
nicht mehr an.

3. RECHTSDIENSTLEISTUNGEN DURCH STEUERBERATER
Mit Urteil v. 17.12.2024 hat das OLG Karlsruhe75

75 OLG Karlsruhe, Urt. v. 17.12.2024 – 14 U 74/24, GRUR-RR 2025, 132 = BRAK-
Mitt. 2025, 401. Die Nichtzulassungsbeschwerde wird beim BGH unter dem Az. I
ZR 12/25 geführt; s. auch die zustimmende Besprechung von Lampmann, GRUR-
Prax 2025, 223 und Bösch, DStR 2025, 2038.

einem Steuerberater untersagt, Mandanten über die zi-
vilrechtlichen Folgen einer (etwaigen) Nichtigkeit eines
Unternehmenskaufs nach § 1365 BGB zu beraten und
für diese Ansprüche im Zusammenhang mit dem Unter-
nehmenskauf geltend zu machen bzw. Gegenansprüche
abzuwehren. Diese Rechtsdienstleistungen seien nicht
mehr von § 5 RDG gedeckt, da sie profunde juristische
Kenntnisse voraussetzen und erheblich über die berufs-
typische Qualifikation eines Steuerberaters hinausge-
hen.

Zuvor hatte bereits derselbe Senat76

76 OLG Karlsruhe, Urt. 22.10.2024 – 14 U 194/23, NJW 2025, 1137 = BRAK-Mitt.
2025, 67.

– ebenfalls auf Ver-
anlassung der Rechtsanwaltskammer Freiburg – einem
Steuerberater den Entwurf einer Trennungsfolgenverein-
barung für zwei Eheleute untersagt.77

77 S. dazu bereits Remmertz, BRAK-Mitt. 2024, 260, 265.

Auch insoweit
waren die Grenzen nach § 5 RDG überschritten.

III. AUSBLICK

Der weitere Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zur
Reform des RDG bleibt abzuwarten und es wäre wün-
schenswert, wenn noch Regelungen zur Stärkung der
Kohärenz aufgenommen werden. Zu hoffen bleibt auch,
dass der Vorschlag für eine Erlaubnis der Rechtsbera-
tung durch Rechtsschutzversicherungen, der geschlos-
sen von der Anwaltschaft entschieden abgelehnt wird,
aufgrund des eindeutig ablehnenden Votums durch die
JuMiKo auf ihrer Herbsttagung 2025 endgültig nicht
weiterverfolgt wird.

Der Einsatz von KI, vor allem der sog. großen KI-
Sprachmodelle (LLMs) wird das RDG weiter auf die
Probe stellen. Hierzu steht eine Gerichtsentscheidung
noch aus. Der Einsatz dieser Modelle im Rechtsdienst-
leistungsmarkt wird voraussichtlich zunehmen, wenn
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es für Rechtsuchende künftig ermöglicht wird, Klagen
bis zu einem Streitwert von 10.000 Euro vor einem
Amtsgericht ohne Anwaltszwang einzureichen. Wer-
den die mit dem KI-Einsatz verbundenen Rechtsunsi-
cherheiten nicht beseitigt, gerät das RDG unter Re-
formdruck.

Eine klärende BGH-Entscheidung zum Sammelklage-In-
kasso im Kartellrecht steht noch aus, wobei zu erwarten
ist, dass die EuGH-Entscheidung berücksichtigt wird.
Folgt der BGH seiner inkassofreundlichen Rechtspre-
chung, dürfte es auf die EuGH-Kriterien nicht mehr an-
kommen.

PFLICHTEN UND HAFTUNG DES ANWALTS –
EINE RECHTSPRECHUNGSÜBERSICHT
RECHTSANWÄLTIN ANTJE JUNGK, RECHTSANWÄLTE BERTIN CHAB UND HOLGER GRAMS*

* Die Autorin Jungk ist Leitende Justiziarin, der Autor Chab Leitender Justiziar bei
der Allianz Versicherungs-AG, München; der Autor Grams ist Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Versicherungsrecht in München.

In jedem Heft der BRAK-Mitteilungen kommentieren die
Autoren an dieser Stelle aktuelle Entscheidungen zum
anwaltlichen Haftungsrecht.

HAFTUNG

ZURECHNUNGSZUSAMMENHANG BEI HAFTUNG AUF
MAHNBESCHEIDSKOSTEN
Soll mittels eines Mahnbescheids die Verjährung
einer Forderung gehemmt werden, individualisiert
der anwaltliche Mahnantrag die Forderung des
Mandanten aber nicht hinreichend, besteht zwi-
schen einer diesem Umstand zugrunde liegenden
anwaltlichen Pflichtverletzung und der Kostenlast
des Mandanten infolge der späteren Rücknahme
des Mahnantrags durch dessen neuen Prozessbe-
vollmächtigten kein Zurechnungszusammenhang,
wenn eine tatsächliche Verjährung der anderweitig
verfolgten Forderung nicht festgestellt ist.
BGH, Urt. v. 14.7.2025 – IX ZR 95/24, WM 2025, 1898

Dass ein Schadenersatzanspruch gegen rechtliche Be-
rater daran scheitert, dass der Schutzzweck der verletz-
ten Pflicht den Anspruch nicht erfasst und es daher am
Zurechnungszusammenhang zwischen Pflichtverlet-
zung und Schaden fehlt, ist selten. Soweit es an diesem
Zusammenhang fehlt, wird dies darauf gestützt, dass
der Rechtsanwalt vertraglich nur für solche Nachteile
einzustehen hat, zu deren Abwendung er die aus dem
Mandat folgenden Pflichten übernommen hat. Der
Schutzzweck der Beratung ergibt sich nach früheren
Ausführungen des BGH1

1 BGH, Urt. v. 9.7.2009 – IX ZR 88/08, NJW 2009, 3025.

aus dem für den Anwalt er-
kennbaren Ziel, das der Mandant mit der Beauftragung
verfolgt, und ist objektiv aus Inhalt und Zweck der vom
Anwalt geschuldeten Tätigkeit zu bestimmen. Auf die-
ser Grundlage schied etwa ein Schmerzensgeldan-

spruch nach Gesundheitsbeeinträchtigungen der Man-
danten aus, die unmittelbar (und nachvollziehbar)
durch eine fehlerhafte Beratung durch einen Anwalt
verursacht wurden.2

2 BGH, a.a.O.

Man könnte also das nun dazu er-
gangene Urteil als für die allgemeine Praxis kaum rele-
vant abtun; indes lohnt die Lektüre, da die Entschei-
dung zum Verständnis der Kausalität und auch zur Be-
weislastverteilung viel zu bieten hat.

Ausgangspunkt ist die Klage einer Anwaltskanzlei ge-
gen deren frühere Mandantin, eine Gesellschaft beste-
hend aus drei Gesellschaftern, auf Zahlung der gesetz-
lichen Gebühren, die wegen der Beantragung zweier
Mahnbescheide entstanden waren. Die Beklagte wider-
setzte sich dem Anspruch mit dem dolo-agit-Einwand.
Die Gesellschafter stellten sich auf den Standpunkt,
dass der Mahnbescheid nicht ausreichend individuali-
siert gewesen sei, weshalb die Anwälte von der Bean-
tragung hätten abraten müssen. Gegenstand der bei-
den Mahnbescheide waren Schadenersatzansprüche
zweier Mitgesellschafter gegen die dritte Gesellschafte-
rin. Die beiden Gesellschafter beauftragten die Klägerin
kurz vor Weihnachten 2020 mit der Beantragung der
Mahnbescheide. Am 30.12.2020 übersandten die Ge-
sellschafter zu diesem Zweck eine Tabelle mit den An-
sprüchen, die sich aus einer Vielzahl von Einzelpositio-
nen zusammensetzte. Noch am gleichen Tag wurden
auf dieser Basis die Mahnbescheide beantragt, um die
denkbare Verjährung zum Ende des Jahres möglichst
noch zu hemmen. Die Mahnverfahren wurden aber an-
schließend nicht fortgesetzt. Stattdessen beauftragten
die Gesellschafter eine andere Kanzlei. Die neuen Ver-
treter brachten die Ansprüche in einen laufenden Pro-
zess im Wege der Widerklage ein. In diesem Verfahren
hatte die dritte Gesellschafterin gegen die entsprechen-
den Gesellschafterbeschlüsse eine Anfechtungsklage
erhoben. Wegen der dadurch entstandenen doppelten
Rechtshängigkeit nahmen die neuen Bevollmächtigten
die beiden Mahnanträge zurück. Für die dadurch ent-
standenen Kosten machte man nun die Erstanwälte ver-

BRAK-MITTEILUNGEN 6/2025 AUFSÄTZE

436



antwortlich mit der Begründung, die Mahnbescheide
seien nicht ausreichend individualisiert gewesen. Das
OLG als Berufungsgericht sah diese Regressansprüche
als begründet an. Der BGH hob das Urteil auf und ver-
wies die Sache zurück.

Die Individualisierung der Mahnbescheide sei nach den
Annahmen des Berufungsgerichts nicht erfolgt und
auch in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen. Offen
gelassen hatte das OLG die Frage, ob die Schadener-
satzansprüche der Gesellschaft überhaupt begründet
und ob sie tatsächlich – und ggf. wann – ganz oder teil-
weise verjährt waren.

Der IX. Senat des BGH sieht hier konkret den Zweck der
anwaltlichen Beratung in der Abwehr solcher Schäden,
die den Mandanten durch die Verjährung der Forde-
rung drohten. Im Streitfall gehe es aber nicht um solche
möglicherweise verjährten Ansprüche, sondern um die
Kosten nach Rücknahme der Mahnanträge, die nicht
aus Gründen mangelnder Individualisierung erfolgte.
Da die Gesellschafter die gerichtliche Durchsetzung der
Ansprüche wünschten und die Kosten des Mahnverfah-
rens auf diejenigen des nachfolgenden Prozesses anzu-
rechnen sind, stehe die Regressforderung mit der ver-
letzten Pflicht nicht in ausreichendem Zurechnungszu-
sammenhang. Dass die Mahnverfahren nicht geeignet
waren, die Verjährung zu hemmen, sei für sich genom-
men kein ausreichender Grund für die Haftung hinsicht-
lich der Kosten. Dass es sich schließlich um aus Sicht
der Beklagten nutzlose Mehrkosten handelte, sei auf
den Umstand zurückzuführen, dass später die Wider-
klage im Anfechtungsprozess statt der Fortsetzung des
Mahnverfahrens im streitigen Verfahren gewählt wur-
de. Die Gefahr, die in der nicht ausreichenden Indivi-
dualisierung der Mahnanträge lag, nämlich der Verjäh-
rung eines Teils der Forderungen, habe sich nicht ver-
wirklicht. Da schon der Schutzbereich der verletzten
Pflicht nicht berührt sei, müsse in diesem Zusammen-
hang aber nicht entschieden werden, ob aufgrund des
neuen Entschlusses bereits von einer Unterbrechung
des Kausalverlaufs auszugehen war. Auch unter diesem
Gesichtspunkt können letztlich Zurechnungsfragen dis-
kutiert werden.

Der BGH bemängelt dazu auch die Beweislastvertei-
lung, die das OLG vorgenommen hatte. Bei der Frage
der Individualisierung spielte es nämlich eine mögli-
cherweise entscheidende Rolle, ob diese nicht schon zu-
vor durch den entsprechenden Gesellschafterbeschluss
erreicht worden war. Diesen kannte schließlich auch die
dritte Gesellschafterin und allein auf ihren Horizont
komme es dabei an. Der Beschluss wurde aber im Pro-
zess nicht vorgelegt; das OLG ging daraufhin von der
fehlenden Individualisierung aus. Der BGH hält das für
falsch. Es hätte vielmehr der Anspruchstellerin oblegen,
die fehlende Individualisierung zu beweisen, so dass ein
non liquet zu ihren Lasten gehe. So gesehen wären die
Mahnanträge sogar als korrekt und ausreichend indivi-
dualisiert zu bewerten, so dass schon gar kein Anlass
bestanden hätte, die beiden Gesellschafter von den An-

trägen abzuhalten. Dann hätte der Regressanspruch ei-
gentlich schon daran scheitern müssen, dass wegen der
nicht bewiesenen fehlenden Individualisierung nicht ein-
mal eine relevante Pflichtverletzung vorlag.

Zurückverwiesen wurde die Sache, weil die Beklagten
noch weitere Gründe für die Haftung geltend gemacht
hatten, über die das OLG konsequenterweise nicht
mehr entschieden hatte. (bc)

KOSTENHAFTUNG DES ANWALTS BEI
BERUFUNGSEINLEGUNG OHNE AUFTRAG
1. Die Anwendung des kostenrechtlichen Veranlas-
serprinzips kommt bei Missbrauch der Prozessvoll-
macht in Betracht.

2. Ein Missbrauch der Prozessvollmacht kann bei
Einlegung einer Berufung ohne Zustimmung des be-
dürftigen Mandanten zu bejahen sein.

3. Es gehört zum Basiswissen eines forensisch täti-
gen Rechtsanwalts, dass bei einem bedürftigen
Mandanten anstatt der Einlegung eines Rechtsmit-
tels innerhalb der Rechtsmittelfrist Prozesskosten-
hilfe für das beabsichtigte Rechtsmittel beantragt
werden kann.
KG, Beschl. v. 17.9.2025 – 20 U 78/25, BRAK-Mitt. 2025, 464 (in
diesem Heft)

Diese Entscheidung erging nicht in einem Anwaltshaf-
tungsprozess, sondern noch in dem Verfahren, in dem
der Anwalt seinen Mandanten vertrat. Nach einem für
den Mandanten negativen erstinstanzlichen Urteil legte
der Anwalt, der aus der ersten Instanz im Besitz einer
Prozessvollmacht war, in dessen Namen Berufung ein.
Vor Ablauf der Berufungsbegründungsfrist teilte der
Mandant dem KG mit, dass er inzwischen Kenntnis von
der Berufungseinlegung erlangt, dass er aber den An-
walt gar nicht damit beauftragt habe. Zudem sei er be-
dürftig (in erster Instanz war ihm PKH gewährt wor-
den). Er habe den Anwalt nun angewiesen, die Beru-
fung zurückzunehmen. Nach der Rücknahme teilte das
KG mit, dass es erwäge, die Kosten dem Anwalt persön-
lich aufzuerlegen und hörte diesen dazu an. Der Rechts-
anwalt teilte mit, dass der Mandant sich nach dem erst-
instanzlichen Urteil und hierzu vom Rechtsanwalt erteil-
ter Rechtsbelehrung nicht mehr gemeldet habe; zwei
Versuche der telefonischen Kontaktaufnahme seien ge-
scheitert. Er habe daher fristwahrend Berufung einge-
legt, um die letzte Möglichkeit der Vermeidung der
Rechtskraft nicht zu verlieren.

Das KG legte die Kosten des Berufungsverfahrens dem
Anwalt persönlich auf. Es berief sich dazu auf das sog.
Veranlasserprinzip.3

3 Vgl. BGH, NJW 2017, 2683; OLG Jena, Beschl. v. 29.5.2017 – 1 Ws 134/17;
BVerfG, Beschl. v. 24.7.2025 – 2 BvR 424/24.

Dieses sei nicht nur bei einer feh-
lenden wirksamen Bevollmächtigung anzuwenden, son-
dern auch bei einem Mangel der Vollmacht durch Über-
schreiten des Umfangs anzuwenden. Eine umfassende
Prozessvollmacht müsse der Mandant nicht gegen sich
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gelten lassen, wenn sie, wie hier, missbräuchlich zu sei-
nem Nachteil verwendet werde.

Der Anwalt hätte hier zudem den kostengünstigeren
Weg eines PKH-Antrags für das Berufungsverfahren
wählen können bzw. er hätte den Mandanten darauf
hinweisen können, dass dafür noch nicht einmal An-
waltszwang bestehe. Das KG verwies ergänzend noch
darauf, dass durch diese Kostenentscheidung ein Haft-
pflichtprozess vermieden werden könne.

Die Berufshaftpflichtversicherung des Anwalts dürfte
hier wohl nicht eintrittspflichtig sein, weil es sich in die-
ser Konstellation ja nicht um einen Schadensersatzan-
spruch des Mandanten handelt. (hg)

BELEHRUNG ÜBER KOSTEN BEI TEILWEISER
DECKUNGSZUSAGE
Eine generelle zivilrechtliche Pflicht des Rechtsan-
walts zur ungefragten Aufklärung des Mandanten
über Rechtsverfolgungskosten besteht grundsätz-
lich nicht. Eine Aufklärungspflicht kann sich aber
aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) ergeben, wenn
besondere Umstände des Einzelfalls vorliegen. (eige-
ner Ls.)
LG Rottweil, Urt. v. 30.7.2025 – 1 S 25/25

Das AG Tuttlingen hatte der Klage eines Rechtsanwalts
auf Zahlung seiner Gebühren stattgegeben. Das LG
Rottweil hob das Urteil in der Berufung auf und wies die
Klage mit der Begründung „dolo agit, qui petit, quod
statim redditurus est“ ab. Dem Mandanten stünde
nämlich ein Schadensersatzanspruch in gleicher Höhe
zu. Diese Situation kommt öfters vor. Eine fehlerhafte
Beratung führt nicht per se dazu, dass der Gebührenan-
spruch entfällt. Ihm kann aber ein aufrechenbarer Scha-
densersatzanspruch gegenüberstehen. Das ist dann
der Fall, wenn bei zutreffender Beratung die Gebühren
gar nicht angefallen oder wenn sie von einem Dritten
erstattet worden wären.

Eine Belehrung über entstehende Kosten schuldet ein
Rechtsanwalt normalerweise nicht; dass Rechtsanwälte
nicht unentgeltlich arbeiten, ist Allgemeinwissen. Eine
Hinweispflicht kann es aber geben, wenn der Mandant
ersichtlich falsche Vorstellungen hat. Rechtsschutzversi-
cherte Mandanten gehen in der Regel davon aus, dass
die Kosten vom Rechtsschutzversicherer übernommen
werden und sie daher kein Kostenrisiko tragen. Wenn
das nicht der Fall ist, kann sich eine Belehrungspflicht
ergeben.

In diesem Fall hatte der Rechtsschutzversicherer des
Mandanten wohl (der Sachverhalt wird im Urteil nicht
dargestellt) die Deckung für außergerichtliches Tätig-
werden des Rechtsanwalts abgelehnt. Das ist in den
Dieselfällen gängige Praxis der Rechtsschutzversicherer
mit der Begründung, dass angeblich der Schädiger be-
kanntermaßen zahlungsunwillig und der Versuch einer
außergerichtlichen Forderungsdurchsetzung auch nicht
aus sonstigen Gründen Erfolg versprechend sei, die da-
durch verursachten Kosten somit nicht zweckmäßig sei-

en. Ob das so ist, hatte der BGH4

4 BGH, Urt. v. 15.12.2022 – VII ZR 177/21 Rn. 29 ff.

zumindest einmal kri-
tisch gesehen.

Der Anwalt teilte dem Mandanten mit: „Sollte Ihre
Rechtsschutzversicherung die Deckung (zu Recht) ver-
weigern, haben Sie die Möglichkeit, das Mandat zu be-
enden. Für unsere bis dahin erbrachte Tätigkeit fallen
für Sie keine Kosten an.“ Tatsächlich wurde die Deckung
der außergerichtlichen Gebühren verweigert, die Kos-
tendeckung für die erste Instanz aber zugesagt. Hier
meint das LG Rottweil nachvollziehbar, dass in einem
solchen Fall der Rechtsanwalt den Mandanten über die
Folgen aufzuklären hat, weil die bisherigen Hinweise in
der genannten Passage nicht mehr verständlich sind. Es
entspreche Treu und Glauben, dass der Anwalt, nach-
dem er zuvor ein nicht bestehendes Kostenrisiko in den
Raum gestellt hat, in einer solchen Situation eine ergän-
zende Aufklärung vornimmt und den Mandanten da-
rauf hinweist, welche Kostenfolge die Fortsetzung des
Mandats hat. Die außergerichtlichen und nicht vom
Rechtsschutzversicherer übernommenen Kosten waren
somit kausaler Schaden; das LG folgt der Vermutung
aufklärungsrichtigen Verhaltens dahingehend, dass der
Mandant dann direkt geklagt hätte. Ob der Rechts-
schutzversicherer tatsächlich zu Recht die Deckung ab-
lehnte, blieb allerdings offen. (ju)

FRISTEN

RICHTIGE NUTZUNG DES beA VON
BERUFSAUSÜBUNGSGESELLSCHAFTEN
Zur Formwirksamkeit der Einreichung eines nicht-
qualifiziert elektronisch signierten Schriftsatzes
über das besondere elektronische Anwaltspostfach
einer prozessbevollmächtigten anwaltlichen Berufs-
ausübungsgesellschaft.
BGH, Beschl. v. 16.9.2025 – VIII ZB 25/25, BRAK-Mitt. 2025, 465
mit Anm. von Seltmann (in diesem Heft)

Mit der BRAO-Reform wurde ab dem 1.8.2022 auch
das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) für
Berufsausübungsgesellschaften eingeführt. Wie kann
man aber nun daraus formwirksame Schriftsätze ver-
schicken? Im Grundsatz gilt bekanntlich, dass das elek-
tronische Dokument „mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur der verantwortenden Person versehen
sein oder von der verantwortenden Person signiert und
auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht wer-
den“ muss (§ 130a III 1 ZPO). Der „sichere Übermitt-
lungsweg“ gem. § 130a IV 1 Nr. 2 ZPO ist der Übermitt-
lungsweg zwischen den besonderen elektronischen An-
waltspostfächern nach den §§ 31a und 31b BRAO.
Über die Einzelheiten der Signierung ist aber weder
dort noch in § 2 ERVV Genaueres geregelt.

Zu der Übermittlung aus dem persönlichen beA des ein-
zelnen Rechtsanwalts oder Rechtsanwältin wissen wir,
dass nur die Übersendung durch ihn oder sie selbst un-
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ter Nutzung ihrer eigenen beA-Karte nebst PIN, die
nicht an Dritte weitergegeben werden darf, den siche-
ren Übermittlungsweg gewährleistet. Hierdurch wird
der sog. vertrauenswürdige Herkunftsnachweis (VHN)
generiert. Die BAG kann nun aber nicht selbst handeln,
sondern nur durch ihre Rechtsanwälte. Wenn eine
Nachricht aus dem beA der BAG durch einen der
Rechtsanwälte (mit einfacher Signatur unter dem
Schriftsatz) versandt wird, ist weder aus dem Prüfver-
merk noch aus dem VHN auf den ersten Blick ersicht-
lich, welche natürliche Person die Übermittlung aus
dem Gesellschaftspostfach vorgenommen hat. Das LG
Frankfurt am Main hatte die Berufung daher als unzu-
lässig verworfen. Die Identität der einfach signierenden
Person und des Absenders der Nachricht könne nicht
geprüft werden.

Der BGH sieht das anders. Er verweist darauf, dass der
Gesetzgeber durch den in § 130a IV 1 Nr. 2 ZPO einge-
fügten Verweis auf die Regelung über das Gesell-
schaftspostfach (§ 31b BRAO) eine formwahrende
Übermittlung hieraus ohne eine qualifizierte elektroni-
sche Signatur ermöglichen wollte. Tatsächlich erfolge in
dem von der BRAK zur Verfügung gestellten System
eine Prüfung, ob im Zeitpunkt des Nachrichtenversands
eine Person an dem Postfach angemeldet ist, die über
die VHN-Berechtigung der BAG verfügt. Nur in diesem
Fall erhält die Nachricht einen vertrauenswürdigen Her-
kunftsnachweis (VHN) und wird in dem zugehörigen
Prüfvermerk aufgeführt, dass die Nachricht auf einem
sicheren Übermittlungsweg aus einem beA eingereicht
wurde.

Das LG hatte wohl weiter bemängelt, dass nicht erkenn-
bar sei, ob der Rechtsanwalt, der den Schriftsatz tat-
sächlich übermittelt hat, mit demjenigen identisch ist,
der den Schriftsatz einfach signiert hat und verantwort-
lich ist. Das wird ja bei der Übermittlung aus dem per-
sönlichen beA verlangt.5

5 St.Rspr., zuletzt BGH, Beschl. v. 8.7.2025 – VIII ZB 12/25.

Der BGH belehrt das LG darü-
ber, dass dies sehr wohl erkennbar sei, wenn man sich
das Nachrichtenjournal genauer anschaut. Dort könne
man nämlich sehen, welcher Nutzer zum Zeitpunkt des
Versands am Gesellschaftspostfach angemeldet war
und unter welchem Benutzernamen der Versand erfolg-
te. Im konkreten Fall war es tatsächlich derselbe Rechts-
anwalt, der einfach signiert hatte.

Da im hiesigen Fall nicht entscheidungserheblich, hat
sich der VIII. Zivilsenat obiter dictum dafür ausgespro-
chen, eine Identität zwischen dem einfach signierenden
Rechtsanwalt und dem den Sendevorgang über das Ge-
sellschaftspostfach veranlassenden VHN-berechtigten
Rechtsanwalt ohnehin nicht als erforderlich anzusehen.
Für die Übermittlung aus dem besonderen elektroni-
schen Behördenpostfach (§ 130a IV 1 Nr. 3 ZPO) sei
das bereits höchstrichterlich so entschieden. Es genüge
der über den vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis
(VHN) bestätigte Umstand, dass bei der Übersendung
ein nach § 8 I bis IV ERVV mit Zertifikat und Zertifikats-

Passwort ausgestatteter zugangsberechtigter Beschäf-
tigter des Postfachinhabers mit den vom Postfachinha-
ber zur Verfügung gestellten Zugangsdaten bei dem
Verzeichnisdienst angemeldet war.6

6 Z.B. BGH, Beschl. v. 6.4.2023 – I ZB 84/22.

Es liege nahe, das
Gesellschaftspostfach einer BAG entsprechend zu be-
handeln. Das sehen dann hoffentlich auch die anderen
Senate und Gerichte so; alles andere wäre nicht praxis-
nah. (ju)

IMMER WIEDER BÖSE FALLE: FALSCHE
RECHTSMITTELBELEHRUNG
1. Die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes
(für Zivilsachen: Art. 2 I i.V.m. Art. 20 III GG) verbie-
tet, den Rechtsweg in unzumutbarer, durch Sach-
gründe nicht mehr zu rechtfertigender Weise zu er-
schweren (insb. zu Formerfordernissen vgl. BVerfG,
4.9.2020 – 1 BvR 2427/19 Rn. 24).

2a. Zudem folgt aus Art. 2 I i.V.m. Art. 20 III GG das
Recht auf ein faires Verfahren als allgemeines Pro-
zessgrundrecht. Es gewährleistet u.a., dass das Ge-
richt aus eigenen oder ihm zurechenbaren Fehlern,
Unklarheiten oder Versäumnissen keine Verfahrens-
nachteile ableiten darf. Bei auf Fehlern des Gerichts
beruhenden Fristversäumnissen müssen die Anfor-
derungen an eine Wiedereinsetzung mit besonderer
Fairness gehandhabt werden (vgl. BVerfG a.a.O.
Rn. 27).

2b. Zwar gilt die Vermutung fehlenden Verschul-
dens für die Fristversäumung im Falle fehlerhafter
Rechtsbehelfsbelehrungen (vgl. etwa § 17 II FamFG)
nach der Rspr. des BGH grds. auch für Rechtsanwäl-
te. Dies setzt allerdings voraus, dass die fehlerhafte
Belehrung zu einem unvermeidbaren, zumindest
aber einem nachvollziehbaren Rechtsirrtum des
Rechtsanwalts geführt hat (vgl. BGH, 25.11.2020,
XII ZB 256/20 Rn. 7; s.a. BVerfG, 4.9.2020 – 1 BvR
2427/19 Rn. 33, 36 f.). (Os.)
BVerfG, Nichtannahmebeschl. v. 23.6.2025 – 1 BvR 545/25, NJW
2025, 2905

Die Unterteilung in Familienstreit- und Ehesachen
einerseits und Familiensachen der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit andererseits gehört ebenso zu den ver-
fahrensrechtlichen Grundkenntnissen eines im Fa-
milienrecht tätigen Rechtsanwalts wie das Wissen
darum, dass in Familienstreitsachen die fristgebun-
dene Rechtsmittelbegründung Zulässigkeitsvoraus-
setzung der Beschwerde und eine (Kindes-)Unter-
haltssache als Familienstreitsache einzuordnen ist.
Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um einen
Fachanwalt für Familienrecht handelt. (eigener Ls.)
BGH, Beschl. v. 6.8.2025 – XII ZB 103/25

Man muss sich wundern, wie oft Rechtsmittelbelehrun-
gen fehlerhaft sind. Leider haben viele Rechtsanwälte
nicht verinnerlicht, dass sie auf die Richtigkeit von
Rechtsmittelbelehrungen nicht blind vertrauen dürfen,
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das darf nur der juristische Laie bzw. die nicht anwalt-
lich vertretene Partei. Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte hingegen haben die Aufgabe, Fehlern der Gerich-
te entgegenzuwirken, wie der BGH in verschiedenen Zu-
sammenhängen betont, so z.B. durch schriftsätzlichen
Vortrag zu entgegenstehender höchstrichterlicher
Rechtsprechung.7

7 BGH, NJW-RR 2017, 540.

Bei Rechtsmittelbelehrungen könnte man auf die Idee
kommen, dass ja ein Gericht seine eigene Rechtsmittel-
instanz bestens kennen müsste – jedenfalls besser als
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die mit den ver-
schiedensten Gerichten und Rechtsgebieten zu tun ha-
ben. Das sieht aber selbst das BVerfG anders: Zwar be-
tont es das Grundrecht auf ein faires Verfahren; das
geht jedoch nicht so weit, dass „blindes Vertrauen“ ge-
rechtfertigt ist. Das BVerfG entschuldigt eine hieraus re-
sultierende Fristversäumung nur, wenn ein „unvermeid-
barer“, zumindest aber „nachvollziehbarer“ Rechtsirr-
tum erzeugt wird. Die Fehlerhaftigkeit der Rechtsbe-
helfsbelehrung in dem Beschluss des Familiengerichts
(Beschwerde mit einer Frist von einem Monat) habe auf
der Hand gelegen, so dass es keiner näheren Rechts-
prüfung bedurfte, um dies zu erkennen. Da Verfahrens-
gegenstand ausschließlich die Vollstreckung aus der
ordnungsmittelbewehrten Umgangsvereinbarung war,
sei erkennbar die sofortige Beschwerde nach § 87 IV
FamFG, §§ 567 ff. ZPO mit einer Zwei-Wochen-Frist ein-
schlägig gewesen.

Der BGH meint – in ständiger Rechtsprechung –, dass
die Unterteilung in Familienstreit- und Ehesachen einer-
seits und Familiensachen der freiwilligen Gerichtsbar-
keit andererseits ebenso zu den verfahrensrechtlichen
Grundkenntnissen eines im Familienrecht tätigen
Rechtsanwalts gehöre. Hieraus folge die Kenntnis der
fristgebundenen Rechtsmittelbegründung.

Das gelte im Übrigen auch unabhängig davon, ob es
sich um einen Fachanwalt für Familienrecht handele.
An dieser Stelle hätte man sich jedenfalls etwas mehr
Differenzierung gewünscht, denn natürlich sind einem
Rechtsanwalt, der nur gelegentlich in einem speziellen
Rechtsgebiet tätig ist und sich – mandatsbezogen –
ggf. die Rechtskenntnisse aneignen muss, die gesetz-
lichen Regelungen nicht unbedingt so geläufig, dass ein
Fehler in der Rechtsmittelbelehrung „offensichtlich“ ist.

Einen Seitenhieb auf das Ausgangsgericht verkneift sich
der Senat, wie auch schon früher,8

8 BGH, NJW-RR 2018, 385.

nicht: „Daran ändert
auch der Umstand nichts, dass diese einfachen Anfor-
derungen genügende Kenntnis des Verfahrensrechts
selbstverständlich auch vom Familiengericht zu verlan-
gen und der Fehler in der Rechtsbehelfsbelehrung da-
her nicht nachvollziehbar ist.“ Geholfen hat das dem
Prozessbevollmächtigten aber nicht. (ju)

FÜRSORGEPFLICHT DES GERICHTS BEI FORMFEHLERN
1. Ein elektronisches Dokument, das aus einem be-
sonderen elektronischen Anwaltspostfach ver-
sandt wird und nicht mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur versehen ist, ist nur dann auf
einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht,
wenn die das Dokument signierende und damit
verantwortende Person mit der des tatsächlichen
Versenders übereinstimmt (Anschluss an BGH,
Beschl. v. 7.5.2024 – VI ZB 22/23, MDR 2024, 927;
Beschl. v. 28.2.2024 – IX ZB 30/23, NJW 2024,
1660; Beschl. v. 7.9.2022 – XII ZB 215/22, NJW
2022, 3512).

2. Eine Partei darf grundsätzlich darauf vertrauen,
dass ihre Schriftsätze alsbald nach ihrem Eingang
bei Gericht zur Kenntnis genommen werden und of-
fensichtliche äußere formale Mängel dabei nicht un-
entdeckt bleiben. Unterbleibt ein gebotener Hinweis
des Gerichts, ist der Partei Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand zu gewähren, wenn er bei ordnungs-
gemäßem Geschäftsgang so rechtzeitig hätte erfol-
gen müssen, dass es der Partei noch möglich gewe-
sen wäre, die Frist zu wahren.
Mit Blick auf den Transfervermerk einschließlich des
darin enthaltenen „Vertrauenswürdigen Herkunfts-
nachweises“ besteht eine einfache und wenig Zeit-
aufwand erfordernde Möglichkeit zu prüfen, ob ein
aus einem besonderen elektronischen Anwaltspost-
fach versandter Schriftsatz einfach elektronisch sig-
niert und auf einem sicheren Übermittlungsweg bei
Gericht eingereicht wurde. Hierzu gehört für den Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle auch die Prü-
fung, ob die Person, die das Dokument elektronisch
signiert hat, mit derjenigen identisch ist, die Inhabe-
rin des besonderen elektronischen Anwaltspost-
fachs ist.
BGH, Beschl. v. 20.8.2025 – VII ZB 16/24, BRAK-Mitt. 2025, 471 (in
diesem Heft)

Der Prozessbevollmächtigte des Klägers hatte gegen
das am 18.12.2023 zugestellte Urteil schon mit Schrift-
satz v. 19.12.2023 Berufung eingelegt. Das Schreiben
wurde durch RA M. lediglich einfach signiert und dann
aus dem beA-Account von RA R., eines Kollegen aus
derselben Kanzlei, ans Gericht geschickt. Am 20.12.
2023 erhielt RA M. von der Geschäftsstelle die Ein-
gangsbestätigung nebst Aktenzeichen. Auf Antrag vom
13.2. wurde die Berufungsbegründungsfrist auf den
15.3.2023 verlängert. Erst danach kam durch Rüge des
Beklagten auf, dass RA M. nur einfach signiert hatte,
die Berufung aber nicht von ihm selbst abgeschickt wur-
de.

Das Berufungsgericht sah keinen Grund, dem darauf-
hin erfolgten Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben.
Insbesondere habe keine Pflicht des Gerichts bestan-
den, die Formalien der Berufung zu prüfen und den Be-
rufungsführer auf die nicht ausreichende Signatur hin-
zuweisen.
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Das sah der BGH anders. Dabei stellt der VII. Zivilsenat
im ersten Schritt noch einmal9

9 S. dazu nur die zuletzt in Heft 5 der BRAK-Mitteilungen 2025 besprochenen Be-
schlüsse des OVG Berlin-Brandenburg (OVG 80 N1/25), BRAK-Mitt. 2025, 345 und
OLG Düsseldorf (24 U 64/25), BRAK-Mitt. 2025, 345.

klar, dass es eben nicht
ausreicht, den Schriftsatz lediglich einfach zu signieren,
wenn er anschließend nicht aus dem beA-Account des
Unterzeichners selbst gesendet wird. Bei einfacher Sig-
natur muss die den Schriftsatz verantwortende Person
mit dem tatsächlichen Versender übereinstimmen, um
den Formanforderungen zu genügen.

Unabhängig von einem Verschulden des Prozessbevoll-
mächtigten sei hingegen Wiedereinsetzung zu gewäh-
ren, wenn das Gericht seine prozessualen Fürsorge-
pflichten verletzt habe. Der BGH geht davon vorliegend
aus. Es gebe zwar keine generelle Verpflichtung, einge-
hende Schriftsätze sofort auf die Einhaltung der Forma-
lien zu prüfen und auf die Behebung etwaiger Mängel
hinzuwirken. Ein Blick auf den Transfervermerk ein-
schließlich des darin enthaltenen „Vertrauenswürdigen
Herkunftsnachweises“ sei aber einfach und wenig zeit-
aufwändig. Dazu gehöre auch die Prüfung, ob die Per-
son, die das Dokument elektronisch signiert hat, mit
derjenigen identisch ist, der der beA-Account zugeord-
net ist. Dass dem nicht so war, habe hier auch die Ge-
schäftsstellenbeamtin ohne weiteres erkennen können,
was sich schon daraus ergebe, dass die Eingangsbestä-
tigung an den unterzeichnenden Anwalt, nicht an den
versendenden Anwalt gerichtet war. Der Senat meint,
dass zumindest nach zehn bis zwölf Kalendertagen die-
se gebotene Prüfung zu erwarten sei; die hier erfolgte
sehr frühe Berufungseinlegung „rettete“ also den Klä-
ger bzw. seinen Bevollmächtigten.

Es ist mithin sinnvoll, Berufung umgehend einzulegen,
wenn die Mandantschaft hierfür grünes Licht gegeben
hat. Je früher man sich mit dem Urteil inhaltlich ausein-
andersetzt und je früher dementsprechend auch die Be-
ratung zu den Berufungsaussichten erfolgen kann, des-
to höher sind die Chancen, die Berufung noch so früh
anzubringen, dass man zumindest auch das Gericht in
die Pflicht nehmen kann, wenn solche und ähnliche
Formfehler unterlaufen. (bc)

KEIN VERTRAUEN AUF AUSKUNFT DER
GESCHÄFTSSTELLE
Eine Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist
kann nicht durch eine Auskunft der Geschäftsstelle
erfolgen. Eine Auskunft der Geschäftsstelle über den
Zeitpunkt des Fristablaufs begründet auch kein
schützenswertes Vertrauen des Anwalts; dies gilt
erst recht, wenn die Auskunft offenkundig unrichtig
ist und nicht mit der dem Anwalt bekannten Akten-
lage im Einklang steht. (eigener Ls.)
BGH, Beschl. v. 11.9.2025 – I ZB 29/25

Gegen ein am 25.10.2024 zugestelltes Urteil legte die
Anwältin fristgerecht Berufung zum KG ein und bean-
tragte zugleich, „die Frist zur Berufungsbegründung um

4 Wochen zu verlängern“. Daraufhin erging folgende
Verfügung des KG:

„Auf Antrag ... wird die Berufungsbegründungsfrist an-
tragsgemäß verlängert um 4 Wochen.
Eine über einen Monat hinausgehende Verlängerung
kann nur mit Einwilligung des Gegners bewilligt werden
(§ 520 Abs. 2 Satz 3 ZPO).“

Die Berufungsbegründung ging am 27.1.2025 beim KG
ein. Das KG wies darauf hin, dass die Berufungsbegrün-
dungsfrist bereits am 24.1.2025 abgelaufen sei. Da-
raufhin beantragte die Anwältin Wiedereinsetzung. Sie
machte geltend, dass sie aufgrund der Verfügung des
KG, in der einmal von vier Wochen und einmal von
einem Monat die Rede gewesen sei, unsicher gewesen
sei und deswegen die Geschäftsstelle des KG angerufen
und nachgefragt habe, wann die Frist nun ablaufe. Die
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle habe ihr gesagt, dass
die Frist bis zum 25.1. verlängert worden sei; da dies
ein Samstag sei, laufe die Frist am 27.1.2025 ab. Da-
raufhin habe die Anwältin den Eintrag im Fristenkalen-
der abgeändert. Das KG verweigerte Wiedereinsetzung
und verwarf die Berufung als unzulässig. Der BGH ver-
warf die dagegen eingelegte Rechtsbeschwerde als un-
zulässig.

Die Berufungsfrist sei („antragsgemäß“) „um vier Wo-
chen“, also bis zum 24.1. verlängert worden. Der an-
schließende Hinweis auf die gesetzliche Regelung des
§ 520 II 3 ZPO könne die eindeutige Angabe zum Ver-
längerungszeitraum nicht in Frage stellen und sei nicht
missverständlich. Eine Verlängerung bis zum 27.1. sei
auch nicht durch die unterstellte telefonische Auskunft
der Geschäftsstelle erfolgt. Die Geschäftsstelle sei nicht
befugt Fristen zu verlängern; dies könne nur der Vorsit-
zende Richter. Die Frist sei also nicht gewahrt worden.

Wiedereinsetzung sei nicht zu gewähren, weil die Frist-
versäumung von der Anwältin verschuldet worden sei.
Die Auskunft der Geschäftsstelle habe keinen Vertrau-
enstatbestand begründet. Die Geschäftsstelle sei für
die Auslegung von Verfügungen des Vorsitzenden Rich-
ters nicht zuständig. Zudem sei die Auskunft offenkun-
dig unrichtig gewesen. Die Frist sei eindeutig (nur) um
vier Wochen verlängert worden. Die Auskunft habe sich
auch nicht auf einen gerichtsinternen Vorgang bezo-
gen, den die Anwältin nicht selbst hätte aufklären kön-
nen, sondern auf eine richterliche Verfügung, die der
Anwältin ja vorlag.

Auch wenn es schmerzt: Die Entscheidung ist völlig zu-
treffend und nachvollziehbar. Die Verfügung des Vorsit-
zenden war objektiv völlig eindeutig – und entsprach
zudem dem von der Anwältin gestellten Antrag. (hg)

FEHLENDE EINTRAGUNG DER BERUFUNGSBEGRÜN-
DUNGSFRIST DURCH ÜBERLASTETES PERSONAL
Eine Rechtsanwältin kann zwar einzelne Aufgaben
auf geeignetes Büropersonal übertragen. Sie muss
jedoch sicherstellen, dass ihre Angestellten ihre Auf-
gaben auch dann zuverlässig erfüllen, wenn die Be-
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legschaft durch Krankheit und Ausscheiden einer
Mitarbeiterin reduziert ist. Dazu muss sie auch einer
eventuellen Überlastung entgegenwirken, die da-
durch entsteht, dass dem verbliebenen Personal zu
viele Aufgaben übertragen werden.
OLG Frankfurt, Beschl. v. 1.9.2025 – 3 U 69/25

Nach den Angaben im Wiedereinsetzungsantrag wur-
de die Berufungsfrist hier deshalb versäumt, weil die
Frist von der dafür zuständigen Kanzleimitarbeiterin
versehentlich nicht in den Kalender eingetragen wor-
den war. Die Fristen würden immer durch geschulte
Mitarbeiter unmittelbar nach Eingang der entsprechen-
den Post in den elektronischen und einen handgeschrie-
benen Fristenkalender eingetragen, die „Hauptfristen“
(keine Vorfristen) auch in einem Fristenblatt in der
Handakte vermerkt. Aufgrund einer personellen Aus-
nahmesituation und der damit verbundenen Mehrbe-
lastung (länger andauernder krankheitsbedingter Aus-
fall einer erfahrenen Kanzleimitarbeiterin und Ausschei-
den einer Auszubildenden) sei hier die Fristeintragung
der ansonsten zuverlässigen „verbleibenden Kraft“ ver-
säumt worden.

Der OLG-Senat bemängelte in formeller Hinsicht, dass
die eidesstattliche Versicherung dieser Mitarbeiterin
zwar nachgereicht werden sollte, aber auch drei Wo-
chen nach dem Antrag noch nicht bei Gericht war; auch
die anwaltliche Versicherung der Anwältin selbst fehlte.
Damit mangelte es bereits insgesamt an der notwendi-
gen Glaubhaftmachung.

Daneben sei hier aber auch ein anwaltlicher Organisa-
tionsfehler zu konstatieren. Bei den beschriebenen Per-
sonalengpässen sei es Sache des Anwalts sicherzustel-
len, dass die Aufgaben dennoch zuverlässig erfüllt wer-
den. Bestünde aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls die
größere Gefahr einer Ablenkung oder Unaufmerksam-
keit und könne der Anwalt dies erkennen, müsse er ent-
gegenwirken. Auf welche Weise das geschehe, sei
grundsätzlich ihm überlassen. Zu denken sei an erhöhte
Kontrolldichte; im Einzelfall könne es sogar notwendig
sein, dass die Anwälte die delegierten Aufgaben dann
auch wieder voll an sich zögen. Dass auch ein Anwalt
selbst dadurch in eine Überlastungssituation kommen
kann und dass gerade dann, wenn die üblichen Mecha-
nismen in der Kanzlei geändert werden, neue Fehler-
quellen geschaffen werden, scheint das OLG nicht zu
sehen.

Damit wird die „Entschuldigung“ für den Fehler der Mit-
arbeitenden durch Personalengpässe und Überlastung
zur regelrechten Wiedereinsetzungsfalle, weil das auf
den jeweiligen Anwalt selbst zurückfallen kann. Letzt-
lich wäre es ganz offenkundig besser gewesen, von
einem im Nachhinein nicht nachvollziehbaren Fehler zu
sprechen; die Gründe für ein Augenblicksversagen kön-
nen ohnehin vielschichtig sein.

Auch in Schadenmeldungen gegenüber der Haftpflicht-
versicherung wird nicht selten Überlastung des Perso-
nals als Entschuldigung für Fehler im Kanzleiablauf an-

geführt. Es ist auch verständlich, wenn Fehler mit sol-
chen Hinweisen begründet werden. Wird aber die Über-
lastung zum Dauerthema, muss in der Tat gehandelt
werden.

Wiedereinsetzung hätte wohl auch ohne die vom OLG
herangezogene Begründung nicht gewährt werden kön-
nen. Man muss sich fragen, aus welchen Gründen die
fehlende Eintragung nicht spätestens bei Abfassung der
Berufung erkannt worden ist, wenn die Fristen korrekter-
weise in die Akte eingetragen waren. Bei dieser Gelegen-
heit sind sie nämlich vom Anwalt zu prüfen. (bc)

UND ERNEUT: ÜBERLASSUNG VON SIGNATURKARTE
UND PIN AN DRITTE
1. Ein Rechtsanwalt kann einen Schriftsatz nicht
dann wirksam bei Gericht einreichen, wenn dieser
Schriftsatz unter Überlassung seiner Signaturkarte
und PIN von einer dritten – insbesondere bei ihm be-
schäftigten – Person mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehen worden ist.

2. Gegen die Möglichkeit der qualifizierten elektroni-
schen Signatur unter Überlassung von Signaturkar-
te und PIN an Dritte spricht, dass der Rechtsanwalt
zu einem solchen Vorgehen nicht berechtigt ist. Bei
der Signierung eines ein Rechtsmittel oder eine
Rechtsmittelbegründung enthaltenden fristwahren-
den elektronischen Dokuments gehört es zu den
nicht auf das Büropersonal übertragbaren Pflichten
eines Rechtsanwalts, das zu signierende Dokument
zuvor selbst sorgfältig auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit zu prüfen. Das Überlassen der Signaturkarte
und PIN erweckt den Anschein, dass das elektroni-
sche Dokument vom Rechtsanwalt signiert wurde,
obwohl dies nicht der Fall ist.
OLG Köln, Urt. v. 12.6.2025 – I – 24 U 92/24, MDR 2025, 1355

Mit Schriftsatz v. 26.7.2024 erfolgte die Berufung ge-
gen das erstinstanzliche Urteil v. 27.6.2024. Fraglich
ist, ob die Einlegung der Berufung und auch der späte-
ren Berufungsbegründung den Formerfordernissen ent-
sprach. Das OLG verwarf die Berufung als unzulässig.

Zu den Formalien erklärte sich der Prozessbevollmäch-
tigte des Berufungsführers abgekürzt wie folgt: Die Ak-
ten würden in seinem Büro in Papierform geführt. Dik-
tierte Schriftsätze würden ausgedruckt und die endgül-
tige Fassung schließlich in der Unterschriftsmappe vor-
gelegt und vom Prozessbevollmächtigten unterschrie-
ben. Mit dem Schriftsatz und der in seinem Büro ver-
wahrten Signaturkarte gehe er anschließend zu seiner
Sekretärin, die die Signaturkarte und die ihr längst ge-
läufige PIN verwende, um das Schriftstück dann aus
dessen beA-Account zu versenden. Dabei stehe er re-
gelmäßig neben seiner Sekretärin; dauere der Übertra-
gungsvorgang länger, sei das aber nicht immer und
über die gesamte Zeit hin der Fall. Das Sendeprotokoll
werde ausgedruckt und vom Bevollmächtigten inhalt-
lich auf die ordnungsgemäße Übertragung überprüft
und anschließend abgeheftet.
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Obwohl sich auf den Schriftsätzen qualifiziert elektroni-
sche Signaturen befinden und sie jeweils mit einer ein-
fachen Signatur über den beA-Account des Prozessbe-
vollmächtigten eingereicht wurden, genügen sie nach
Ansicht des OLG-Senats nicht den gesetzlichen Former-
fordernissen. Die Formalien sollten sicherstellen, dass
der Urheber einer Verfahrenshandlung identifiziert
werden könne und sein unbedingter Wille zum Aus-
druck gebracht werde, die volle Verantwortung über
den Inhalt zu übernehmen. Hier habe die Sekretärin die
elektronische Signatur aufgebracht. Es spiele keine Rol-
le, dass der Beklagtenvertreter sich den Inhalt der
Schriftsätze später auch zu eigen gemacht habe. Der
Rechtsanwalt sei nämlich zu einem solchen Vorgehen
schon gar nicht berechtigt; die Weitergabe von Signa-
turkarte und PIN an Dritte sei ihm ausdrücklich nicht
erlaubt. Im Übrigen könne sich der Anwalt bei der be-
schriebenen Vorgehensweise den Schriftsatz nicht zu
eigen machen, der versendet wird, denn diesen Schrift-
satz hat er nicht geprüft. Autorisiert habe er vielmehr
nur die Version, die er unterzeichnet hat; diese müsse
aber mit der versendeten nicht zwingend übereinstim-
men, da ein Dokument bspw. fehlerhaft kopiert und ab-
gespeichert werden könne. Er habe zwar eine klare Vor-
stellung von dem, was an das Gericht übermittelt wer-
den soll; ob das letztlich übersandte Dokument aber
dem entspricht, überprüfe er nicht. So könne sich der
Prozessbevollmächtigte also nicht den Inhalt des als
Datei versendeten Schriftstücks zu eigen machen. Da
die Möglichkeit bestünde, den Schriftsatz zunächst
qualifiziert zu signieren, um ihn anschließend durch

Dritte aus deren Account absenden zu lassen, könne
eine solche Handhabung von jedem Anwalt auch er-
wartet werden.

Das OLG hat die Revision zugelassen. Auf die Entschei-
dung des BGH darf man gespannt sein. Im konkreten
Fall geht es der Höhe nach um nicht ganz alltägliche
Summen; der Streitwert wurde auf „über 30.000.000,–
EUR“ festgesetzt.

Es ist kaum verständlich, aus welchen Gründen sich An-
wälte offenbar immer noch derart scheuen, das beA
selbst zu nutzen, sondern dafür das Sekretariat einset-
zen. Es kann niemandem verborgen geblieben sein,
dass es eben unter keinen Umständen zulässig ist, PIN
und Karte weiterzugeben. Da das Vorgehen in der be-
troffenen Kanzlei üblich war, muss man sich auch fra-
gen, in wieviel weiteren Fällen möglicherweise unwirk-
sam Rechtsmittel eingelegt wurden. Offen ist auch
noch, ob in der beschriebenen Praxis eine wissentliche
Pflichtverletzung im Sinne der Berufshaftpflichtversiche-
rung liegt. Vertretbar wäre diese Auffassung sicher. (bc)

Verehrte Leserinnen und Leser, nach 24-jähriger Mit-
autorenschaft in dieser Rubrik sind dies nun die letz-
ten hier von mir besprochenen Urteile. Ich möchte
mich für die vielen stets konstruktiven und sehr wert-
schätzenden Rückmeldungen herzlich bedanken und
natürlich für die unermüdlichen und lehrreichen Dis-
kussionen mit meinen Mitstreitern Antje Jungk und
Holger Grams. Bertin Chab

STICHWORT BERUFSRECHT
SACHLICHKEITSGEBOT

Als eine der anwaltlichen Grundpflichten (Core Values)
regelt § 43a III 1 BRAO, dass Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte sich bei ihrer Berufsausübung nicht un-
sachlich verhalten dürfen.

Das sog. Sachlichkeitsgebot kennzeichnet ein sachge-
rechtes, professionelles Austragen von Rechtsstreitig-
keiten, ohne emotionalisierende oder polemisierende
Verhaltensweisen. Damit steht das Gebot in einem ge-
wissen Spannungsverhältnis zu freien, eigenverantwort-
lichen Äußerungen der Anwältin bzw. des Anwalts im
Interesse ihrer Mandantschaft; denn dazu muss ihnen
auch Zuspitzung und Kritik möglich sein, ohne berufs-
rechtliche Sanktionen fürchten zu müssen.

Das BVerfG setzte dem Sachlichkeitsgebot daher in den
sog. Bastille-Entscheidungen, mit denen es im Jahr 1987
die bisherigen Standesrichtlinien für nichtig erklärte, en-
ge verfassungsrechtliche Grenzen. Herabsetzende Äuße-

rungen verstoßen danach nur gegen das Sachlichkeitsge-
bot, wenn sie die Grenze einer strafbaren Beleidigung
überschreiten. Darüber hinaus verstößt eine Anwältin
oder ein Anwalt gegen das Sachlichkeitsgebot, wenn sie/
er bewusst Unwahrheiten verbreitet, oder durch Herab-
setzungen, die neben der Sache liegen und zu denen an-
dere Verfahrensbeteiligte keinen Anlass gegeben haben.

Im Rahmen der BRAO-Reform 1994 wurde die Formulie-
rung des BVerfG in Bezug auf Unwahrheiten und Herabset-
zungen fast wortgetreu in § 43a III 2 BRAO übernommen.
In § 43a III 1 BRAO wird unsachliches Verhalten zwar un-
tersagt, ohne aber zu definieren, was genau als unsachlich
zu bewerten ist; eine nähere Eingrenzung erfolgt nur über
die in Satz 2 formulierten Beispielsfälle. Die Satzungsver-
sammlung hat von der ihr in § 59a II Nr. 1d) BRAO einge-
räumten Möglichkeit, das Sachlichkeitsgebot näher auszu-
differenzieren, bislang keinen Gebrauch gemacht.

STICHWORT BERUFSRECHT BRAK-MITTEILUNGEN 6/2025

443



Das Sachlichkeitsgebot erstreckt sich auf die Berufsaus-
übung der Anwältin oder des Anwalts. Es gilt nicht für
Äußerungen, die keinen Bezug zu konkreten Mandaten
haben, wie etwa politische Stellungnahmen oder allge-
meine Justizkritik.

Ein sanktionierbarer Verstoß gegen das Sachlichkeitsge-
bot liegt nach § 43a III 2 Alt. 1 BRAO vor, wenn die An-
wältin oder der Anwalt bewusst Unwahrheiten verbrei-
tet (sog. „Lügeverbot“). Erforderlich ist dafür direkter
Vorsatz; bedingter Vorsatz oder das leichtfertige Aufstel-
len einer ungeprüften Behauptung genügen nicht. Bei
den unwahren Umständen muss es sich um Tatsachen
handeln. Unrichtige Rechtsauffassungen oder Minder-
meinungen unterfallen hingegen nicht dem Sachlich-
keitsgebot; denn eine juristische Argumentation auch
gegen eine absolut herrschende Meinung soll durch
§ 43a III BRAO nicht unterbunden werden. Allerdings
werden falsch zitierte Gesetze oder Entscheidungen in
Teilen der Literatur als Tatsachen – und damit Falschzita-
te als falsche Tatsachenbehauptungen – angesehen. Im
Zivilprozess, für den nach § 138 ZPO eine Wahrheits-
pflicht gilt, kann bewusst falscher Vortrag auch als Pro-
zessbetrug strafbar sein (§ 263 StGB). Legt die Anwältin
oder der Anwalt aussichtslose Anträge oder Rechtsmit-
tel ein, verletzt sie/er damit jedoch nicht das „Lügever-
bot“, vielmehr dürfen prozessual zulässige Rechtsbehel-
fe grundsätzlich ausgenutzt werden; gleichwohl können
aussichtslose Rechtsbehelfe zivilrechtliche Haftungsfol-
gen haben. Nicht als Verstoß gegen das „Lügeverbot“
eingeordnet wird auch die Verteidigung eines schuldi-
gen Angeklagten, solange die Anwältin oder der Anwalt
dazu nicht Unwahres vorträgt oder Beweise verfälscht.
Für die Mandantschaft belastende Umstände darf die
Anwältin bzw. der Anwalt verschweigen.

Aktuell wird das Sachlichkeitsgebot unter dem Gesichts-
punkt des „Lügeverbots“ im Zusammenhang mit der
Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) zur Erstellung
anwaltlicher Schriftsätze diskutiert. Die ungeprüfte
Übernahme fehlerhafter Zitate und Textpassagen, die
durch sog. Halluzinationen der KI generiert wurden,
kann nach Ansicht einiger Stimmen in Literatur und
Rechtsprechung eine wissentliche Falschbehauptung

sein und wäre damit als Verletzung von § 43a III 2
BRAO berufsrechtlich sanktionierbar. Der dafür erfor-
derliche direkte Vorsatz wird sich indes selten nachwei-
sen lassen. Daher stellen sich KI-Blindzitate vorrangig
als Probleme der zivilrechtlichen Anwaltshaftung und
nicht der Berufsethik bzw. des Berufsrechts dar.

Ein sanktionierbarer Verstoß gegen das Sachlichkeitsge-
bot liegt außerdem nach § 43a III 2 Alt. 2 BRAO vor,
wenn die Anwältin oder der Anwalt herabsetzende Äu-
ßerungen tätigt, zu denen andere Beteiligte oder der
Verfahrensverlauf keinen Anlass gegeben haben. He-
rabsetzend ist aber nicht bereits jede polemische oder
scharfe Äußerung. Vielmehr sind Äußerungen nur dann
berufsrechtlich sanktionierbar, wenn sie auch die straf-
rechtliche Schwelle zur Beleidigung (§§ 185 ff. StGB)
überschreiten. Was strafrechtlich nicht relevant ist, ist
auch berufsrechtlich hinzunehmen. Daher spielt der
Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter
Interessen (§ 193 StGB) in diesem Kontext eine wichtige
Rolle. Im „Kampf ums Recht“ dürfen Anwältinnen und
Anwälte nach der Rechtsprechung des BVerfG daher
auch starke und eindringliche Formulierungen verwen-
den, um die eigene Rechtsposition zu unterstreichen.
Steht dabei jedoch nicht mehr die Auseinandersetzung
in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im
Vordergrund, ist dies nicht mehr gerechtfertigt. In der
Rechtsprechung finden sich zahlreiche Beispiele, wann
das berufsrechtlich noch zu tolerierende Maß über-
schritten ist, etwa die Bezeichnung der Gegenseite als
„Lügner und Betrüger“, die Anklage sei in „völliger Trun-
kenheit“ verfasst worden oder ein Vergleich des zustän-
digen OLG-Senats mit dem NS-Richter Freisler. (tn)

In der Rubrik „Stichwort Berufsrecht“ werden in jeder
Ausgabe der BRAK-Mitteilungen Grundbegriffe des an-
waltlichen Berufsrechts kurz erklärt. Die BRAK-Mittei-
lungen wollen so eine schnelle Information über wichti-
ge Bereiche des Berufsrechts wie etwa die Selbstver-
waltung oder die anwaltlichen Core Values ermög-
lichen. Die Stichworte verfassen abwechselnd u.a. Da-
niela Neumann (DN), Christian Dahns (Da), Dr. Tanja
Nitschke (tn) und Prof. Dr. Christian Wolf (CW).

AUS DER ARBEIT DER BRAK
DIE BRAK IN BERLIN
RECHTSANWÄLTIN DR. TANJA NITSCHKE, MAG. RER. PUBL., BRAK, BERLIN

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Tätigkeit der
BRAK auf nationaler Ebene im September und Oktober
2025. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildete dabei der
Beschluss der Hauptversammlung zur Absicherung von

Sammelanderkonten durch eine automatisierte Prü-
fung sowie die hierzu geführten vorbereitenden Gesprä-
che auf ministerieller Ebene. Auch die verschiedenen
Gesetzesvorhaben zur weiteren Digitalisierung der Jus-
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tiz standen weiterhin im Fokus. Besondere Priorität hat
die von der Hauptversammlung beschlossene Forde-
rung nach einem Grundrecht auf unabhängige anwalt-
liche Beratung.

beA UND ELEKTRONISCHER RECHTSVERKEHR
Der Betrieb und die Weiterentwicklung des besonderen
elektronischen Anwaltspostfachs (beA) sowie die weite-
re Entwicklung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV)
sowohl auf rechtlicher wie auf technischer Ebene bilde-
ten als Daueraufgabe weiterhin einen der Arbeits-
schwerpunkte der BRAK.

beA-System
Auch im Berichtszeitraum wurde das beA-System ge-
pflegt und weiterentwickelt. Im Zuge dessen wurde En-
de September eine neue Version (4.1.1) der mobilen
beA-App der BRAK zur Verfügung gestellt,1

1 Hinweise zur Installation veröffentlicht die BRAK im beA-Supportportal; s. auch die
Release Notes.

die sich
selbstständig auf den Endgeräten aktualisierte. Sie ent-
hielt u.a. vorbereitende Anpassungen, die für die An-
fang Oktober ausgerollte neue Version des beA-Sys-
tems (4.1) erforderlich sind.2

2 Vgl. beA-Sondernewsletter 2/2025 v. 22.9.2025.

Erforderlich war dazu zu-
nächst eine Aktualisierung der Anwendungskomponen-
te der beA Client Security.

Mit dieser Version wurde mit der Überarbeitung der
Empfängersuche ein weiterer Schritt der Neugestaltung
der beA-Webanwendung umgesetzt.3

3 S. im Detail beA-Newsletter 5/2025 v. 29.9.2025.

Unter anderem
wurde die Auswahl des Empfängers einer Nachricht
übersichtlicher gestaltet und um eine Vorschlagsliste be-
reits früher verwendeter Empfänger ergänzt; die Suche
nach Empfängern im Gesamtverzeichnis wurde komfor-
tabler gestaltet und enthält mehr mögliche Suchparame-
ter. Neu ist auch, dass nunmehr neben der Abgabe auch
die Ablehnung eines elektronischen Empfangsbekennt-
nisses im Nachrichtenjournal dokumentiert wird.

Abkündigung des Kartenlesers cyberJack Secoder
Die BRAK hat wiederholt darauf hingewiesen,4

4 S. zuletzt beA-Newsletter 6/2025 v. 5.11.2025; Nachr. aus Berlin 22/2025 v.
30.10.2025.

dass mit
dem Ausrollen der beA-Version 4.1 zum 25.11.2025
das häufig genutzte Kartenlesegerät cyberJack Secoder
der Firma Reiner SCT nicht mehr unterstützt wird.
Grund sind sicherheitstechnische Weiterentwicklungen.
Wer ein solches älteres Gerät hat, sollte rechtzeitig da-
für sorgen, mit einem aktuellen Gerät bzw. Softwarezer-
tifikat weiterhin Zugang zum beA sicherzustellen. Wei-
tere Hinweise hierzu finden sich im beA-Supportportal.5

5 https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/abkuendigung-cyberjack-secoder.

Die BRAK hat insoweit ferner darauf hingewiesen, dass
in bestimmten Konstellationen zwar technisch eine Nut-
zung des Kartenlesers weiterhin möglich ist; es werde
aber weder vom Hersteller noch vom beA-Support noch
Support geleistet. Daher sollte gleichwohl kurzfristig
auf ein aktuelles, vom beA-System unterstütztes Karten-
lesegerät gewechselt werden.

Rechtlicher Rahmen des ERV
Im Berichtszeitraum begleitete die BRAK weiterhin die
Fortentwicklung des rechtlichen Rahmens des ERV. In
diesem Zusammenhang nahm sie Stellung zu einem
Mitte September vorgelegten Referentenentwurf des
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz (BMJV), wonach künftig mehr Erklärungen im
Rahmen der Gründungsphase von Gesellschaften bei
Notarinnen und Notaren online beurkundet oder be-
glaubigt werden können sollen.6

6 BRAK-Stn.-Nr. 48/2025; dazu Nachr. aus Berlin 21/2025 v. 15.10.2025.

Dazu zählen u.a. An-
meldungen zum Stiftungsregister und die Gründung
von Aktiengesellschaften. Die mit dem Entwurf ange-
strebte maßvolle Ausweitung notarieller Online-Verfah-
ren begrüßt die BRAK zwar im Grundsatz. Sie zeigt sich
jedoch insgesamt zurückhaltend: Erst müsse die Online-
Beglaubigung sich etablieren, bevor man über ihre Aus-
weitung nachdenke.

ANWALTSCHAFT

BRAK-Hauptversammlung
Am 19.9.2025 kam die BRAK in Hannover zu ihrer 169.
Hauptversammlung zusammen. Neben der verfas-
sungsrechtlichen Absicherung einer unabhängigen An-
waltschaft (dazu sogleich unten) befasste diese sich
u.a. mit aktuellen Entwicklungen zum Erhalt von Sam-
melanderkonten, dem aktuellen Unterzeichnungsstand
bei der Europarats-Konvention zum Schutz des Anwalts-
berufs, aktuellen Reformvorhaben im Bereich des Zivil-
prozesses sowie der digitalen Transformation der Justiz
und mit dem umfangreichen Gesetzentwurf zur Ände-
rung u.a. der BRAO.7

7 Vgl. Nachr. aus Berlin 20/2025 v. 1.10.2025.

Satzungsversammlung
In ihrer Sitzung am 26.5.2025 beschloss die Satzungs-
versammlung umfangreiche Änderungen in der Fachan-
wältin- und Fachanwaltsordnung (FAO):8

8 Ausf. dazu Gerking, BRAK-Magazin 3/2025, 14; s. auch Nachr. aus Berlin 19/2025
v. 17.9.2025.

Unter ande-
rem verlängerte sie die Frist für den Nachweis prakti-
scher Fälle zum Erlangen einer Fachanwaltschaft von
drei Jahren auf fünf Jahre. Außerdem modernisierte sie
das anwaltliche Werberecht. Die neuen Regelungen
wurden in BRAK-Mitt. 2025, 355 veröffentlicht und tre-
ten am 1.12.2025 in Kraft; Groppler9

9 Groppler, BRAK-Mitt. 2025, 420 (in diesem Heft).

erläutert ihre Hin-
tergründe und Inhalte.

Internationale Anwaltschaft – Türkei
Zum zweiten Mal in diesem Jahr nahmen Mitte Septem-
ber Vizepräsident Dr. Christian Lemke und Geschäfts-
führerin Astrid Gamisch als Vertreter der BRAK an einer
internationalen Prozessbeobachtungsmission des Straf-
verfahrens gegen den wegen angeblicher Terrorpropa-
ganda angeklagten Kammervorstand der Istanbuler
Rechtsanwaltskammer teil. Ein Urteil wurde noch nicht
gefällt. Der Prozess soll im Januar 2026 fortgeführt
werden; die BRAK und die weiteren internationalen An-
waltsorganisationen wollen die inhaftierten türkischen
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Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin durch Prozess-
beobachtung unterstützen.10

10 S. Nachr. aus Berlin 20/2025 v. 1.10.2025.

Seine bedrückenden Ein-
drücke von der Prozessbeobachtungsmission schildert
Lemke im BRAK-Magazin.11

11 Lemke, BRAK-Magazin 5/2025, 3; zur ersten Prozessbeobachtungsmission in die-
sem Fallkomplex s. Gamisch, BRAK-Magazin 4/2025, 6.

BERUFSRECHT
Im Berichtszeitraum befasste die BRAK sich mit einer
Reihe gesetzgeberischer Vorhaben im Berufsrecht. Den
Schwerpunkt bildete jedoch die von der BRAK-Haupt-
versammlung beschlossene Forderung nach einem neu-
en Art. 19 V GG.

Verfassungsrechtliche Absicherung der Anwaltschaft
Mit einstimmigem Beschluss fordert die BRAK-Haupt-
versammlung, eine verfassungsrechtliche Gewährleis-
tung zu schaffen, wonach jedermann das Recht hat,
sich vor Gericht und in außergerichtlichen Rechtsange-
legenheiten unabhängiger anwaltlicher Hilfe zu bedie-
nen. Verortet werden soll das neue Grundrecht in einem
neuen Art. 19 V GG. Dazu wurde ein konkreter Formu-
lierungsvorschlag beschlossen.12

12 Presseerkl. Nr. 9/2025 v. 19.9.2025; s. im Detail das Positionspapier der BRAK.

Die Hintergründe der
Forderung nach einer Grundgesetzänderung erläutern
Buchmann/Nitschke.13

13 Buchmann/Nitschke, BRAK-Mitt. 2025, 414 (in diesem Heft).

Die Forderung wurde auf verschiedenen Kanälen pub-
lik gemacht14

14 S. Wessels, BRAK-Mitt. 2025, 315 sowie eine Sonderfolge des BRAK-Podcasts mit
dem Vorsitzenden des BRAK-Ausschusses Verfassungsrecht, Prof. Dr. Lenz.

und fand breites Echo in den Medien15

15 Etwa Suliak, LTO v. 19.9.2025; beck-aktuell v. 19.9.2025; ferner BRAK-Vizepräsi-
dent Remmers im Interview mit Harbart, HAZ v. 6.10.2025.

und wird auch vom DAV unterstützt.16

16 So u.a. zuletzt dessen Präsident von Raumer, SWR Radio Report Recht v. 23.10.
2025.

Sie wurde zu-
dem den rechtspolitischen Sprecherinnen und Spre-
chern der Bundestagsfraktionen, dem Rechtsaus-
schuss des Deutschen Bundestages sowie dem BMJV
zugeleitet. Ein erstes positives Signal kam aus Rhein-
land-Pfalz: Gemeinsam mit Bremen hat das Land einen
entsprechenden Gesetzesantrag in den Bundesrat ein-
gebracht,17

17 Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz, Pressemitt. v. 28.10.2025.

mit dem sich der Bundesrat in seiner Sit-
zung am 21.11.2025 befasste und ihn zur Beratung in
die Ausschüsse verwies. Aus dem BMJV wurde zwar
Sympathie mit der Initiative der BRAK bekundet, je-
doch auch eine gewisse Zurückhaltung in Bezug auf
die Umsetzbarkeit einer Verfassungsänderung geäu-
ßert. Die BRAK wird das Thema weiter intensiv voran-
treiben.

Rechtsberatung durch Rechtsschutzversicherer
Die Konferenz der Justizministerinnen und -minister des
Bundes und der Länder (JuMiKo) befasste sich in ihrer
Sitzung am 7.11.2025 mit einer Initiative Bayerns,
Rechtsschutzversicherern künftig zu erlauben, ihre Ver-
sicherungsnehmer selbst außergerichtlich zu beraten
und zu vertreten.18

18 Beschlussvorschlag Bayerns zur 96. JuMiKo v. 7.11.2025.

Das birgt aus Sicht der BRAK unauf-
lösbare Interessenkonflikte und verletzt den Grundsatz

der freien Anwaltswahl.19

19 Vgl. Nachr. aus Berlin 21/2025 v. 15.10.2025.

Sie protestierte daher im Vor-
feld der JuMiKo20

20 Presseerkl. Nr. 10/2025 v. 6.11.2025.

ebenso wie die drei bayerischen
Rechtsanwaltskammern gemeinsam mit dem bayeri-
schen Anwaltsverband,21

21 Stn. der drei bayerischen Rechtsanwaltskammern und des Bayerischen Anwaltver-
bands.

die Rechtsanwaltskammer
Berlin gemeinsam mit dem Berliner Anwaltsverein22

22 Stn. der Rechtsanwaltskammer Berlin und des Berliner Anwaltsvereins.

so-
wie die Rechtsanwaltskammer Freiburg.23

23 Vgl. https://www.rak-freiburg.de/raktuell/rechtsschutzversicherer-als-rechtsdienst-
leister-ungeeignet/.

Die Justizministerkonferenz sprach sich am 7.11.2025
einhellig (bei einer Enthaltung) gegen die bayerische
Initiative aus.24

24 Vgl. Nachr. aus Berlin 23/2025 v. 12.11.2025 (Abstimmungsverhalten falsch wie-
dergegeben bei Suliak, LTO v. 7.11.2025).

BRAO-Reform
Das BMJV plant eine umfassende Neuregelung des Be-
rufsrechts der rechtsberatenden Berufe.25

25 Ausf. dazu Nachr. aus Berlin 20/2025 v. 1.10.2025 m.w.N.

Dazu legte
das Ministerium Ende September einen Referentenent-
wurf für ein Gesetz zur Neuordnung aufsichtsrecht-
licher Verfahren des Rechts der rechtsberatenden Beru-
fe sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vor. Teile
davon waren bereits Gegenstand eines Referentenent-
wurfs aus der vergangenen Legislaturperiode, der aber
aufgrund von deren vorzeitigem Ende nicht mehr ins
parlamentarische Verfahren gelangte; der damalige
Gesetzentwurf wurde überarbeitet und um einige weite-
re Aspekte ergänzt.

Danach sollen verschiedene aufsichtsrechtliche Verfah-
ren des Rechts der rechtsberatenden Berufe neu geord-
net werden, insb. das Institut der sog. missbilligenden
Belehrung. Damit soll u.a. auf Probleme im Bereich der
Rechtsbehelfe gegen berufsrechtliche Maßnahmen rea-
giert werden. Ferner will der Entwurf die Abwicklung
von Kanzleien neu regeln. Er greift insofern den von der
BRAK-Hauptversammlung geäußerten Wunsch auf,
eine praxisgerechtere Regelung für die Rechtsanwalts-
kammern zu schaffen. Der Entwurf sieht außerdem eine
Neuordnung der anwaltlichen Grundpflichten vor. Sie
sollen künftig in gesonderten Paragrafen der BRAO nor-
miert sein statt bislang als Absätze von § 43a BRAO.

Außerdem enthält er u.a. Änderungen in Bezug auf das
Inkasso bei Vergütungsforderungen und bei der Zulas-
sung von Syndikusrechtsanwältinnen und -anwälten so-
wie eine wichtige Änderung im Verfahrensrecht: Zivil-
verfahren sollen künftig im Fall des Anwaltsverlusts
auch dann unterbrochen werden, wenn kein Anwalts-
zwang besteht.

Die BRAK hat sich mit dem Entwurf in einer umfassen-
den Stellungnahme kritisch auseinandergesetzt.26

26 BRAK-Stn.-Nr. 53/2025.

Sammelanderkonten
Auch im Berichtszeitraum hat die BRAK weiter intensiv
an einer Lösung gearbeitet, um anwaltliche Sammelan-
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derkonten auch unter den künftig geltenden verschärf-
ten Anforderungen in Bezug auf die Prävention von
Geldwäsche und Steuerhinterziehung erhalten zu kön-
nen. Hierzu war sie weiterhin im Gespräch sowohl mit
den zuständigen Bundesministerien der Finanzen und
der Justiz sowie der Bankenseite, um die technischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen einer möglichen
Lösung zu klären.

In ihrer Sitzung am 19.9.2025 in Hannover stellte die
BRAK die Weichen für den Erhalt anwaltlicher Sammel-
anderkonten: Sie sprach sich mit großer Mehrheit für
ein zentrales elektronisches System zur automatisierten
Prüfung der Transaktionen auf Fremdgeldkonten aus.
Auffällige Transaktionen sollen von diesem System an
die Rechtsanwaltskammern zur weiteren Prüfung über-
mittelt werden.27

27 S. Nachr. aus Berlin 20/2025 v. 1.10.2025.

Die BRAK hat bereits ein erstes Konzept für die techni-
sche Umsetzung eines solchen Systems erarbeitet; aus
den Ministerien waren dazu positive Signale zu verneh-
men. Damit wurde die erstrebte Verlängerung des
Nichtbeanstandungserlasses zu den sog. Common Re-
porting Standards, durch die ab 2026 umfangreiche
Prüf- und Meldepflichten zu erfüllen wären, möglich28

28 Der Erlass wurde zuletzt bis Ende 2025 verlängert, s. Nachr. aus Berlin 25/2024 v.
12.12.2024, s. jetzt Nachr. aus Berlin 24/2025 v. 26.11.2025.

und Sammelanderkonten könnten dadurch dauerhaft
gesichert werden. Holling/Bluhm/von Seltmann haben
die Hintergründe und das Konzept der automatisierten
Prüfung ausführlich im BRAK-Magazin erläutert.29

29 Holling/Bluhm/von Seltmann, BRAK-Magazin 5/2025, 8.

JUSTIZ UND DIGITALISIERUNG

Zuständigkeitsstreitwerte
Zu der geplanten Verdoppelung des Streitwerts, bis zu
dem die Amtsgerichte in Zivilsachen zuständig sind, von
derzeit 5.000 Euro auf 10.000 Euro wurde Ende Au-
gust, der Regierungsentwurf beschlossen.30

30 Vgl. Nachr. aus Berlin 18/2025 v. 4.9.2025.

Die BRAK befasste sich in ihrer 169. Hauptversamm-
lung am 19.9.2025 in Hannover intensiv mit dem Ent-
wurf und seinen möglichen Auswirkungen. Bereits am
Referentenentwurf des Gesetzes hatte sie scharfe Kritik
geäußert.31

31 BRAK-Stn.-Nr. 25/2025; dazu Nachr. aus Berlin 15/2025 v. 24.7.2025.

Sie kritisierte u.a., dass der Entwurf mög-
liche Wechselwirkungen mit weiteren Reformvorhaben
im Bereich der Justiz und die Belastung durch zeitglei-
che Digitalisierungsprozesse – z.B. die entgegen der ge-
setzlichen Vorgaben noch nicht flächendeckend abge-
schlossene Einführung der elektronischen Akte – nicht
berücksichtigt wurde.

Ein weiterer Kritikpunkt der BRAK ist das in der Geset-
zesbegründung zum Ausdruck kommende unzureichen-
de Verständnis von der Rolle der Anwaltschaft. Denn
die Begründung betont eine Kostenersparnis von rund
14,5 Mio. Euro durch den Wegfall des Anwaltszwangs
für zahlreiche Verfahren. Damit wird die Anwaltschaft

auf einen bloßen Kostenfaktor reduziert, was aus Sicht
der BRAK nicht hinnehmbar ist.

Der Bundestag beschloss den Gesetzentwurf in seiner
Sitzung am 13.11.2025; der Bundesrat billigte ihn in
seiner Sitzung am 21.11.2025.

Streitwertgrenzen für Rechtsmittel
Ein Ende Oktober vom Bundeskabinett beschlossener
Gesetzentwurf sieht vor, die Streitwertgrenzen anzuhe-
ben, ab denen Rechtsmittel vor den Zivil- und Fachge-
richten zulässig sind. Konkret sollen danach die Wert-
grenzen für Berufungen, Beschwerden nach dem
FamFG und das Verfahren nach billigem Ermessen im
Zwangsvollstreckungsrecht von derzeit 600 Euro auf
1.000 Euro angehoben werden; für Nichtzulassungsbe-
schwerden von derzeit 20.000 Euro auf 25.000 Euro
und für Kostenbeschwerden von derzeit 200 Euro auf
300 Euro.32

32 Dazu Nachr. aus Berlin 22/2025 v. 30.10.2025.

In einer Stellungnahme, welche die BRAK im Vorfeld des
Entwurfs gegenüber dem BMJV abgab, sprach die
BRAK sich nachdrücklich dafür aus, dass die Auswirkun-
gen sämtlicher Reformvorhaben – insb. mit Blick auf
Verfahrensverlagerungen und Zugangshürden – zuerst
sorgfältig geprüft werden, bevor der Zugang zu den
Rechtsmittelinstanzen eingeschränkt wird. Derzeit sieht
sie keine tragfähigen Gründe für derart tiefgreifende
Maßnahmen.33

33 BRAK-Stn.-Nr. 37/2025; dazu Nachr. aus Berlin 18/2025 v. 4.9.2025.

Die Änderungen wurden – ebenso wie Gesetzentwurf
zur Änderung der Zuständigkeitsstreitwerte, in den sie
integriert worden waren – vom Bundestag in seiner Sit-
zung am 13.11.2025 beschlossen und vom Bundesrat
in seiner Sitzung am 21.11.2025 gebillgt.

Onlineverfahren
Mit dem Gesetzentwurf zur Erprobung von Onlinever-
fahren34

34 S. dazu ausf. Nitschke, BRAK-Mitt. 2025, 348, 349 f.

befasste sich am 15.10.2025 der Rechtsaus-
schuss des Bundestags in einer öffentlichen Anhörung,
in der BRAK-Vizepräsidentin Sabine Fuhrmann als Sach-
verständige auftrat.35

35 S. dazu Nachr. aus Berlin 22/2025 v. 30.10.2025 sowie heute im Bundestag Nr.
520/2025 v. 15.10.2025.

Fuhrmann betonte, dass die
BRAK das Vorhaben grundsätzlich unterstütze und von
Anfang an konstruktiv begleitet habe; jedoch sehe sie
an entscheidenden Stellen erheblichen Nachbesse-
rungsbedarf, u.a. in Bezug auf das Recht auf eine
mündliche Verhandlung, die knapp bemessen Frist für
eine Verteidigungsanzeige, um als beklagte Partei
einem Versäumnisurteil zu entgehen, sowie die Zustel-
lungsfiktion vier Tage ab dem Zeitpunkt des Abrufs
eines Dokuments aus der geplanten Kommunikations-
plattform.

Positiv hob Fuhrmann hervor, dass die BRAK bereits in
der technischen Arbeitsgruppe mitarbeite, um das be-
währte beA-System – so wie im Gesetzentwurf vorgese-
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hen – in die Plattform zu integrieren. Sie betonte, dass
das Onlineverfahren den Zugang zum Recht genauso
effektiv gewährleisten müsse wie das analoge Verfah-
ren; er dürfe nicht der technischen Effizienz geopfert
werden. Die Anwaltschaft stelle wahrscheinlich zu Be-
ginn die größte Nutzergruppe des Onlineverfahrens;
schon deshalb sei eine Nachjustierung entsprechend
der in ihrer schriftlichen Stellungnahme36

36 Stellungnahme Sabine Fuhrmann zur Anhörung am 15.10.2025.

vorgebrach-
ten konkreten Vorschläge unerlässlich.

Den Gesetzentwurf beschloss der Bundestag in seiner
Sitzung am 13.11.2025.

WEITERE BERUFS- UND RECHTSPOLITISCHE
AKTIVITÄTEN
Im Berichtszeitraum äußerte die BRAK sich zu einer Rei-
he weiterer gesetzgeberischer Vorhaben. Sie kritisierte
insb. die geplante umfassende Modernisierung des
Bundespolizeigesetzes, mit der v.a. neue Überwa-
chungsbefugnisse geschaffen werden sollen.37

37 BRAK-Stn.-Nr. 34/2025; dazu Nachr. aus Berlin 18/2025 v. 4.9.2025.

Eine
massive Beschädigung des Mandatsgeheimnisses sieht
sie auch durch die geplanten Änderungen am Gesetz
über den Militärischen Abschirmdienst.38

38 BRAK-Stn.-Nr. 39/2025; dazu Nachr. aus Berlin 19/2025 v. 17.9.2025.

Im Bereich
des Strafrechts befasste die BRAK sich mit der Sanktio-
nierung von sog. Deep Fakes; sie greift insoweit ihre Kri-
tik zu einem inhaltsgleichen Entwurf aus der vorange-
gangenen Legislaturperiode auf.39

39 S. dazu BRAK-Stn.-Nr. 75/2024, Nachr. aus Berlin 20/2025 v. 1.10.2025 sowie Suli-
ak, LTO v. 22.9.2025.

Beim Referentenentwurf für das sog. Aktivrentengesetz,
das für Angestellte im Rentenalter einen Steuerfreibe-
trag für Hinzuverdienste i.H.v. 2.000 Euro schaffen soll,
meldet die BRAK verfassungsrechtliche Zweifel an, weil
Selbstständige benachteiligt werden. Vor allem aber
übt sie scharfe Kritik an der extrem kurzen Stellungnah-
mefrist von nur einem Tag, die angesichts der zentralen
Bedeutung der Öffentlichkeitsbeteiligung völlig unsach-
gemäß sei.40

40 BRAK-Stn.-Nr. 49/2025; dazu Nachr. aus Berlin 22/2025 v. 30.10.2025.

Außerdem hat die BRAK Stellung genommen zu Geset-
zesvorhaben zum EU-Sanktionsstrafrecht,41

41 BRAK-Stn.-Nr. 40/2025 sowie Stn.-Nr. 70/2024; dazu Nachr. aus Berlin 19/2025 v.
17.9.2025.

zu geplan-
ten Änderungen im Hochsee-Schutzgesetz,42

42 BRAK-Stn.-Nr. 45/2025; dazu Nachr. aus Berlin 21/2025 v. 15.10.2025.

zu dem
Gesetzespaket zur Umsetzung der EU-Industrieemis-
sionsrichtlinie,43

43 BRAK-Stn.-Nr. 36/2025; dazu Nachr. aus Berlin 18/2025 v. 4.9.2025.

zur digitalen Nachlassermittlung44

44 BRAK-Stn.-Nr. 47/2025; dazu Nachr. aus Berlin 21/2025 v. 15.10.2025.

so-
wie zu der geplanten Neuregelung der Vaterschaftsan-
fechtung.45

45 BRAK-Stn.-Nr. 38/2025; dazu Nachr. aus Berlin 18/2025 v. 4.9.2025.

Qualitätsstandards für familienrechtliche Gutachten
Die Broschüre „Mindestanforderungen an die Qualität
von Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht“
wurde in 3. Auflage durch die Arbeitsgruppe Familien-
rechtliche Gutachten herausgegeben, in der juristische,

psychologische und medizinische Fachverbände sowie
die Bundesrechtsanwalts- und Bundespsychotherapeu-
tenkammer zusammenarbeiten. Die darin formulierten
Qualitätsstandards haben sich als Standardwerk zur
Beurteilung familienrechtlicher Gutachten etabliert. Als
Expertinnen und Experten der BRAK wirkten Rechtsan-
wältin Karin S. Delerue (BRAK-Ausschuss Familien- und
Erbrecht), Rechtsanwalt Prof. Dr. Armin Herb und
Rechtsanwalt Sebastian Schulz (beide BRAK-Ausschuss
Datenschutzrecht) mit.46

46 Vgl. Nachr. aus Berlin 20/2025 v. 1.10.2025.

GUTACHTEN FÜR BUNDESGERICHTE
Das BVerfG nahm die Verfassungsbeschwerde eines
Anwalts gegen die Durchsuchung seiner Kanzlei nicht
an, kritisierte jedoch die Hamburger Justiz deutlich. Die
BRAK hatte zuvor vor den Gefahren für Mandatsge-
heimnis und Vertrauensverhältnis gewarnt und eine
strengere Verhältnismäßigkeitsprüfung gefordert und
für eine stärkere Berücksichtigung der anwaltlichen Ver-
trauensbeziehung und der Rechte unbeteiligter Dritter
plädiert.47

47 Vgl. Nachr. aus Berlin 19/2025 v. 17.9.2025.

In einem weiteren Verfahren entschied das BVerfG,
dass die bisher geltende Altersgrenze von 70 Jahren für
Anwaltsnotarinnen und -notare verfassungswidrig ist;48

48 BVerfG, Urt. v. 23.9.2025 – 1 BvR 1796/23, BRAK-Mitt. 2025, 474 mit Anm. Hon-
trich/Häming (in diesem Heft).

es ordnete eine Übergangsfrist bis zum 30.6.2026 an.
Anders als das BVerfG hatte die BRAK in ihrer Stellung-
nahme die Altersgrenze für verfassungskonform gehal-
ten.49

49 Dazu Nachr. aus Berlin 20/2025 v. 1.10.2025 sowie BRAK-Stn.-Nr. 54/2024.

Der zentrale Unterschied liegt in der Bewertung
der empirischen Tatsachen: Während die BRAK die Al-
tersgrenze aus generalpräventiven Gründen befürwor-
tete, stellte das BVerfG entscheidend auf den nachweis-
baren Bewerbermangel ab.

RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTE
Die Stärkung des Berufs der Rechtsanwaltsfachange-
stellten (ReFa) bzw. Rechtsanwalts- und Notarfachange-
stellten beschäftigte die BRAK im Berichtszeitraum als
Dauerthema ebenfalls weiterhin.50

50 Zur aktuellen Situation s. Nitschke, BRAK-Magazin 3/2025, 16 sowie dies., BRAK-
Magazin 4/2025, 3.

Ausbildungssiegel
Sie wies in diesem Zusammenhang u.a. auf die Ausbil-
dungsinitiativen der Rechtsanwaltskammern Düssel-
dorf51

51 Dazu Nachr. aus Berlin 19/2025 v. 17.9.2025.

und Hamm52

52 Dazu Nachr. aus Berlin 23/2025 v. 12.11.2025.

hin, die im September mit dem
Qualitätssiegel „Azubi-geprüft“ starteten. Das Siegel
hatte die Rechtsanwaltskammer Koblenz im Jahr 2024
initiiert,53

53 S. https://www.rakko.de/fachangestellte-auszubildende/ausbildungsinitiative/ und
dazu Theus, beck-aktuell v. 14.5.2025 sowie BRAK-Podcast Folge „Willste dafür
auch noch ’nen Orden oder was?“.

um die Qualität der ReFa-Ausbildung zu ver-
bessern und gute Ausbildungskanzleien sichtbar zu ma-
chen. Zuletzt hatten sich alle drei bayerischen Rechts-
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anwaltskammern54

54 S. Nachr. aus Berlin 6/2025 v. 19.3.2025 und BRAK-Podcast Folge „Big Triple: Bay-
ern 4 ReFa“.

und die Rechtsanwaltskammer Ber-
lin55

55 Informationen der RAK Berlin zum Qualitätssiegel; s. dazu auch Nachr. aus Berlin
10/2025 v. 14.5.2025.

der Initiative angeschlossen.

Tag der Kanzleiheld:innen
Gemeinsam mit der Bundesnotarkammer, dem Deut-
schen Anwaltverein, dem Forum Deutscher Rechts- und
Notarfachwirte sowie dem Reno Bundesverband hat
die BRAK einen besonderen Tag ins Leben gerufen, der
jährlich die wertvolle Arbeit und das Engagement aller
Fachangestellten im Anwalts- und Notarbereich würdi-
gen soll.56

56 Vgl. Nachr. aus Berlin 16/2025 v. 6.8.2025; s. auch Nachr. aus Berlin 21/2025 v.
15.10.2025 und 22/2025 v. 30.10.2025.

Im Berichtszeitraum wurde die Kampagne
zur Bekanntmachung des neuen Ehrentags gemeinsam
mit den Partnerorganisationen vorangetrieben. Der Tag
wurde erstmals am 12.11.2025 als „Tag der Kanzlei-
held:innen – Recht. Schlau. Genau.“ begangen, unter
der Schirmherrinnenschaft von Bundesjustizministerin
Dr. Stefanie Hubig. Zahlreiche Verbände und Kanzleien
setzten mit kreativen Aktionen Zeichen. BRAK-Vizepräsi-
dentin Sabine Fuhrmann blickt im aktuellen BRAK-Ma-
gazin57

57 Fuhrmann, BRAK-Magazin 6/2025, 3 (in dieser Ausgabe).

auf den Ehrentag.

SCHLICHTUNGSSTELLE DER RECHTSANWALTSCHAFT
Der frühere Richter am BGH und am Internationalen
Strafgerichtshof Prof. Dr. Bertram Schmitt ist neuer
Schlichter in der unabhängigen Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft. Dies gab die Schlichtungsstelle An-
fang September bekannt.58

58 Pressemitteilung der Schlichtungsstelle v. 5.9.2025.

Seine Vorgängerin, die Prä-
sidentin des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesge-
richts a.D. Uta Fölster, hatte ihr Amt aus gesundheit-
lichen Gründen niederlegen müssen. Welche Rolle er
der Schlichtung gesellschaftlich beimisst und wie er
sein neues Amt versteht, verrät Schmitt im Interview mit
dem BRAK-Magazin.59

59 Jönsson/Nitschke, BRAK-Magazin 5/2025, 4.

VERANSTALTUNGEN DER BRAK

Soldan Moot 2025
Vom 9.-11.10.2025 fanden in Hannover die münd-
lichen Verhandlungen zum 13. Hans Soldan Moot
Court zur anwaltlichen Berufspraxis statt. 30 Teams
von 19 juristischen Fakultäten aus ganz Deutschland
traten in dem Wettbewerb gegeneinander an, um in
einem simulierten Zivilverfahren ihr Können unter Be-
weis zu stellen.

Den Preis der BRAK für den besten Klageschriftsatz er-
rang das Team 2 der Universität Hamburg. Den DAV-
Preis für den besten Beklagtenschriftsatz erkämpfte
sich das Team 1 der Universität Hannover ebenso wie
den Hans Soldan Preis für die beste mündliche Leis-
tung. Den Preis des Deutschen Juristen-Fakultätentages
für die beste Einzelleistung in den mündlichen Verhand-

lungen sicherte sich Julien Matthes vom Team 1 der
Universität Greifswald.

Der Wettbewerb samt vielfältigem Rahmenprogramm
konnte nur dank dem aktiven Einsatz u.a. zahlreicher
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als Richter:in-
nen, Juror:innen und Korrektor:innen durchgeführt wer-
den; hierfür danken die Veranstalter ausdrücklich.60

60 S. dazu Nachr. aus Berlin 21/2025 v. 15.10.2025.

Ein
ausführlicher Bericht zur Veranstaltung erscheint in
Kürze im BRAK-Magazin.

Podcast Live Event
Parallel zum Soldan Moot fand am 10.10.2025 anläss-
lich des fünfjährigen Bestehens des Podcasts „(R)ECHT
INTERESSANT!“ das Live Podcast-Event „Salongesprä-
che“ in den Räumen der BRAK statt. In drei Live-Sessi-
ons waren der Bestsellerautor, Ex-Anwalt und KI-Experte
Florian Schwiecker, die auf die Anlayse von Blutspuren
spezialisierte Kriminalhauptkommissarin und angehen-
de Sachverständige Nina Hagner sowie – in einem „Ge-
nerationen-Battle“ der Präsident des OLG Karlsruhe,
Jörg Müller, die Rechtsreferendarin Ines A. Garritsen
und Gastgeberin und Moderatorin Stephanie Beyrich
(BRAK).61

61 Dazu Nachr. aus Berlin 19/2025 v. 17.9.2025 sowie ausf. zur Veranstaltung Jöns-
son, BRAK-Magazin 6/2025, 14 (in dieser Ausgabe).

Konferenz „Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft“
Am 5.12.2025 fand die gemeinsam von der BRAK und
dem Institut für Prozess- und Anwaltsrecht der Universi-
tät Hannover organisierte 8. Konferenz „Anwaltschaft
im Blick der Wissenschaft“ in Hannover statt. Unter
dem Titel „Braucht die Anwaltschaft ein neues Vergü-
tungssystem?“ befasste die Veranstaltung sich mit
Schieflagen bei der gesetzlichen Vergütung und im Sys-
tem der Kostenerstattung, Lücken zwischen staatlichen
Kostenhilfen und faktisch leistbarem Zugang zum
Recht, neue Fragen an die anwaltliche Honorierung
durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz sowie Kos-
tenrisiken als Drohpotenzial und die zeitnah umzuset-
zende Anti-SLAPP-Richtlinie.62

62 S. das Programm unter https://anwaltskonferenz.de/wp-content/uploads/2025/
09/AiBdW-2025-Programm.pdf.

Die Veranstaltung war
mit über 110 Teilnehmenden sehr gut besucht, die The-
men wurden teils sehr kontrovers diskutiert.

PODCAST
Im Berichtszeitraum erschienen mehrere Folgen des
Podcasts „(R)ECHT INTERESSANT!“.63

63 https://www.brak.de/newsroom/podcast/podcast-recht-interessant/; s. dazu die
Übersicht auf S. XV in diesem Heft (Aktuelle Hinweise).

Themen waren
u.a. der Berliner Pre-Moot zum Soldan Moot Court, die
Karriere als Rechtanwaltsfachangestellte und der Be-
rufseinstieg als Anwältin oder Anwalt.

Beim Podfluencer Festival 2025 belegte der Podcast
„(R)ECHT INTERESSANT!“ den ersten Platz und erhielt
den „Community Award“.64

64 S. Nachr. aus Berlin 22/2025 v. 30.10.2025.
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DIE BRAK IN BRÜSSEL
RECHTSANWÄLTIN ASTRID GAMISCH, LL.M., DR. NADJA WIETOSKA, ASS. JUR. FREDERIC BOOG, LL.M., UND
ASS. JUR. SARAH PRATSCHER, BRAK, BRÜSSEL

Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über die
Tätigkeit der BRAK auf europäischer Ebene im Septem-
ber und Oktober 2025.

KONSULTATION ZUR VORRATSDATENSPEICHERUNG
Die BRAK hat sich an der Konsultation der Europäi-
schen Kommission zur Vorratsdatenspeicherung betei-
ligt und dabei schon auf die tendenziöse Gestaltung
des Konsultationsbogens hingewiesen.1

1 BRAK-Stn.-Nr. 44/2025.

Der Kommission zufolge hätten heute beinahe alle Straf-
taten eine digitale Komponente, mehr als 85 % der Er-
mittlungsverfahren benötigten Zugriff auf digitale Be-
weismittel. Hinzu kämen Unterschiede in den Regulie-
rungsrahmen der Mitgliedstaaten, welche in mehreren
Staaten agierende Diensteanbieter behinderten und eine
effektive Bekämpfung von Straftaten erschwerten, deswe-
gen müsse ein Harmonisierungsakt vorbereitet werden.

Kritisiert wird jedoch bereits die Gestaltung des Frage-
bogens: So enthält er u.a. sehr weit gefasste Fragen in
Verbindung mit beschränkten Antwortmöglichkeiten
oder gar Ja/Nein-Antworten, was eine nuancierte Be-
antwortung unmöglich macht.

Inhaltlich äußert die BRAK massive Bedenken. Von einer
Regulierung potenziell betroffen wären nicht nur Kommu-
nikationsmetadaten, sondern sekundär häufig auch die
Korrespondenz der Anwaltschaft mit Mandantinnen und
Mandanten, Gerichten, anderen Anwältinnen und Anwäl-
ten oder Ermittlungsbehörden. Ein Verbot von direkt ge-
gen Anwältinnen und Anwälte gerichteten Maßnahmen
oder eine nachträgliche Aussonderungspflicht anwalt-
licher Daten wäre als Schutz nicht effektiv, denn um die
Daten als anwaltlich zu identifizieren, muss bereits eine
Auseinandersetzung damit stattgefunden haben. Eine
Technologie, die von der Verschwiegenheit umfasste Da-
ten von anderen unterscheiden kann, gibt es nicht. Dies
könnte Bürgerinnen und Bürger davon abhalten, Rechts-
rat oder anwaltliche Vertretung in Anspruch zu nehmen.

Die Rückmeldungen zum Fragebogen sollen in ein Ar-
beitsdokument der Dienststellen der Kommission ein-
fließen, auf dessen Grundlage ein Vorschlag für einen
entsprechenden Harmonisierungsrechtsakt erarbeitet
werden soll.

ECBA-HERBSTKONFERENZ IN BELGRAD
Am 19.-20.9.2025 fand die diesjährige Herbstkonferenz
der European Criminal Bar Association (ECBA) in Bel-
grad statt.2

2 https://www.ecba.org/content/.

Die BRAK ist kollektives Mitglied der ECBA,
Expertinnen oder Mitglieder der Geschäftsführung neh-

men daher stets an den Konferenzen teil. Im Fokus der
Herbstkonferenz 2025 stand das Thema Niedergang
der Rechtsstaatlichkeit und die Auswirkungen daraus
auf die Strafverteidigung. Die zunehmende Gefährdung
des Rechtsstaates ist auch ein Thema im Austragungs-
staat der Konferenz – auch wenn nicht direkt Subjekt
von Maßnahmen, sind serbische Anwältinnen und An-
wälte im vergangenen Jahr in Streik getreten, um ein
Zeichen gegen Handlungen ihrer Regierung zu setzen.

Das erste Panel widmete sich dem Thema „Rule of Law“,
moderiert vom ehemaligen Warschauer Bâtonnier Miko-
laj Pietrzak. Die Teilnehmenden diskutierten bedenkliche
Entwicklungen in zahlreichen Staaten, die zunehmend
zu einer Einschränkung der Vertraulichkeit oder des Zu-
gangs der Anwaltschaft zur Mandantschaft, Akten und
Gerichten führten. Vladimir Beljanski, Serbien, gab
einen Überblick über die Entwicklungen im Gastland in-
folge des Einsturzes eines Teils des Bahnhofs in Novi Sad
und der Regierungsmaßnahmen gegen die in der Folge
Protestierenden, Ilene Jaroslaw berichtete über die Si-
tuation in den USA, Sylwia Gregorczyk aus Polen refe-
rierte zum Nachgang der dortigen Justizreform und An-
drás Kádar vom ungarischen Helsinki Committee nann-
te u.a. die Stimmungsmache gegen die Anwaltschaft sei-
tens der ungarischen Regierung mit Blick auf den EGMR
und entsprechende Schwierigkeiten, Richterinnen und
Richter zu finden, welche bereit für eine Vorlage zu euro-
päischen Gerichten wären, als Probleme.

Im zweiten Panel „Procedural Safeguards”, moderiert
vom britischen Strafverteidiger Alex Tinsley, diskutierten
die Teilnehmenden den gegenwärtigen Stand des Unions-
rechts und der Rechtsprechung des EGMR hinsichtlich
der Verfahrensrechte verdächtiger und angeklagter Per-
sonen. Im Fokus standen dabei Herausforderungen der
Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinien und der
Einfluss dieses Acquis auf Europarechtsstaaten ein-
schließlich der Balkanstaaten. Auch die künftige Ausrich-
tung der europäischen Politik, wie bspw. derzeit im EU-
High Level Forum für die Zukunft des europäischen Straf-
rechts, wurden diskutiert. Chryssa Mela von Fair Trials
wies auf Defizite in der Umsetzung der bestehenden
Richtlinien, bspw. mit Blick auf in absentia Verfahren hin,
Laura Stelzer von der DG Just (Generaldirektion Justiz
und Verbraucher) der Europäischen Kommission referier-
te u.a. zu Maßnahmen, welche die Kommission in solchen
Fällen ergreift, darunter die Vertragsverletzungsverfah-
ren aufgrund der fehlerhaften Umsetzung der Richtlinie
über den Zugang zum Rechtsanwalt. Jugoslav Tintor be-
schrieb, wie die serbische Regierung als Teil des EU-Bei-
trittsprozesses die EU-Richtlinien als Leitlinien nutzt.

Für die dritte Session konnten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zwischen den drei Themenblöcken Business
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Crime Dos and Don’ts in Sanctions, Cyber Tech and AI
und International Cooperation – Interpol and Transna-
tional Repression wählen.

Der diesjährige Scott Crosby Human Rights Award wurde
an Ali Yildiz, den Gründer der Organisation Arrested Law-
yers Initiative, überreicht. Auch in der Türkei steht die An-
waltschaft seit vielen Jahren massiv unter Druck. Last but
not least stellte die ECBA ihren neuen Webauftritt vor.

DEUTSCHSPRACHIGE PRÄSIDENTENKONFERENZ
Am 12. und 13.10.2025 nahm die BRAK an der jährlich
ausgerichteten, dieses Jahr in Wien stattgefundenen,
Konferenz der deutschsprachigen Rechtsanwaltskam-
merpräsidentinnen und -präsidenten teil.

Im Rahmen der Konferenz tauschten sich die Präsidentin-
nen und Präsidenten und weitere Vertreterinnen und Ver-
treter der BRAK, des Deutschen Anwaltvereins, der Liech-
tensteinischen Rechtsanwaltskammer, der Luxemburger
Rechtsanwaltskammer, der Niederländischen Rechtsan-
waltskammer, des Österreichischen Rechtsanwaltskam-
mertags und des Schweizerischen Anwaltsverbands über
den Umgang mit wichtigen Themen wie der Organisa-
tion der Geldwäscheaufsicht, KI in der Anwaltschaft und
im Berufsrecht, der Resilienz der Anwaltschaft, Angriffe
auf die Anwaltschaft, der Auswirkungen des Halmer-Ur-
teils auf die Arbeit der verschiedenen Anwaltskammern
und die verschiedenartig geregelten Befugnisse zur
Rechtsberatung in den unterschiedlichen Ländern aus.

WEITERENTWICKLUNG DES EU-WETTBEWERBSRECHTS
Die BRAK hat sich im Oktober 2025 im Rahmen mehre-
rer Konsultationen der Europäischen Kommission an
der Fortentwicklung des EU-Wettbewerbsrechts betei-
ligt. So hat sie zum einen zu der von der Kommission
avisierten Überarbeitung wesentlicher Verfahrensvor-
schriften im EU-Kartellrecht Stellung genommen.3

3 BRAK-Stn.-Nr. 46/2025.

Da-
bei spricht sich die BRAK insb. für eine klare Definition
behördlicher Befugnisse sowie der Wahrung elementa-
rer Verteidigungsrechte aus.

Daneben hat sie zu den Entwürfen der Kommission
einer neuen Gruppenfreistellungsverordnung für Tech-

nologietransfer-Vereinbarungen (GVO-TT) und den zu-
gehörigen Leitlinien Stellung genommen.4

4 BRAK-Stn.-Nr. 50/2025.

Dabei knüpft
die BRAK teilweise an ihre bereits im Frühjahr 2025 un-
terbreitete Stellungnahme5

5 BRAK-Stn.-Nr. 13/2025.

an und fordert eine Schär-
fung von Definitionen. Daneben wird die Aufnahme von
Leitlinien zu Lizenzverhandlungsgruppen begrüßt, aber
auch hier praxisnahe Verbesserungen angemahnt.

Schließlich hat die BRAK auch zu den neuen Leitlinien
zur EU-Fusionskontrollverordnung Position bezogen. Sie
hebt dabei u.a. hervor, dass die Kommission Auswirkun-
gen von Übernahmen im Technologiesektor teilweise zu
spät erkannt und nicht immer effektiv und angemessen
reagiert habe.6

6 BRAK-Stn.-Nr. 41/2025.

KONVENTION ZUM SCHUTZ DER ANWALTSCHAFT VON
INSGESAMT 21 STAATEN UNTERZEICHNET
Im Oktober 2025 haben mit Kroatien, Rumänien und
Lettland drei weitere Staaten die neue Konvention des
Europarats zum Schutz der anwaltlichen Berufsaus-
übung unterzeichnet. Die insgesamt 21 Unterzeichner-
staaten senden damit ein starkes Signal für den Schutz
des Rechtsstaats und die Gewährleistung des Zugangs
zum Recht für jedermann.

Die BRAK engagiert sich gemeinsam mit ihren europäi-
schen Partnern seit vielen Jahren intensiv für das völker-
rechtliche Abkommen. Die neue Konvention soll insb.
die Unabhängigkeit der Anwaltschaft samt der anwalt-
lichen Selbstverwaltung garantieren sowie Schutz ge-
gen Angriffe mit Bezug zur Berufsausübung gewährleis-
ten. Die Konvention wurde am 12.3.2025 vom Europa-
rat angenommen und wurde am 13. und 14.5.2025 in
Luxemburg von den ersten 17 Staaten, u.a. Großbritan-
nien, Frankreich, Italien und Polen unterzeichnet. Auch
Deutschland will der Konvention beitreten, das be-
schloss die Bundesregierung am 19.11.2025. Der Zeich-
nungstermin ist für voraussichtlich Ende Januar 2026
geplant. Die Konvention wird etwas mehr als drei Mo-
nate nach der achten Ratifizierung – dabei durch min-
destens sechs Staaten des Europarats – in Kraft treten.

DIE BRAK INTERNATIONAL
RECHTSANWALT RIAD KHALIL HASSANAIN UND RECHTSANWÄLTIN SWETLANA SCHAWORONKOWA, LL.M.,
BRAK, BERLIN

Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über die
Tätigkeit der BRAK im internationalen Bereich im Sep-
tember und Oktober 2025.

TREFFEN JUNGER JURISTINNEN UND JURISTEN AUS
ISRAEL UND DEUTSCHLAND
Vom 7. bis 14.9.2025 fand in Brandenburg und Berlin
die diesjährige Jugendtagung der Deutsch-Israelischen
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Juristenvereinigung statt. Bei der Tagung trafen sich an
die 50 junge, angehende Juristinnen und Juristen aus
Deutschland und Israel, um gemeinsam über aktuelle
juristische Fragestellungen zu diskutieren und sich über
ihre jeweiligen Rechtskulturen sowie politische Themen
auszutauschen.

Die Teilnehmenden verbrachten eine ereignisreiche Wo-
che im Kloster Lehnin in Brandenburg und in der deut-
schen Hauptstadt mit interessanten Tagungsthemen –
u.a. völkerrechtliche Aspekte des aktuellen Nahostkon-
flikts, Sicherung rechtlicher Strukturen bei Angriffen auf
die Demokratie oder die Bedeutung von künstlicher In-
telligenz (KI) im rechtlichen Kontext. Daneben standen
etliche spannende Ausflüge und Besuche auf dem Pro-
gramm. Für die BRAK trug Vizepräsidentin Sabine Fuhr-
mann zum Thema „Angriffe auf die Anwaltschaft“ vor
sowie Prof. Dr. Anja Mengel, Mitglied des Ausschusses
Arbeitsrecht der BRAK, zum Thema „Internationales Ar-
beitsrecht“.

DEUTSCH-VIETNAMESISCHER AUSTAUSCH IN HANOI
Am 24.9.2025 fand in Hanoi ein gemeinsames Seminar
der Hanoi Bar Association (HBA), der Deutschen Stif-
tung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.
(IRZ) und der BRAK zur digitalen Transformation in der
Anwaltschaft statt. Unter dem Thema „Anwendung von
Informationstechnologie in der anwaltlichen Berufsaus-
übung und der Kanzleiorganisation“ kamen rund 100
Anwältinnen und Anwälte zusammen, um sich über den
Einsatz von Informationstechnologie und KI in der an-
waltlichen Praxis und im Kanzleimanagement auszutau-
schen.

Nach den Begrüßungsworten von Dao Ngoc Chuyen,
Präsident der HBA, Sophie Borkel, Projektmanagerin Viet-
nam der IRZ, und Dr. Christian Lemke, Vizepräsident
der BRAK, widmeten sich die Teilnehmenden zentralen
Aspekten der Digitalisierung des anwaltlichen Berufs.
Huynh Phuong Nam, Vizepräsident der HBA, berichtete
über digitale Entwicklungen in vietnamesischen Kanzlei-
en. Dr. Lemke stellte das besondere elektronische An-
waltspostfach (beA) vor und erläuterte die digitale
Transformation der deutschen Justiz – einschließlich
elektronischer Akten und Online-Verhandlungen. Zu-
dem präsentierte Dr. Lemke die BRAK-Leitlinien zum
Einsatz von KI in anwaltlichen Dienstleistungen. Refe-
rentin Swetlana Schaworonkowa stellte digitale Werk-
zeuge und deren Anwendungen in der Anwaltspraxis
vor.

Darüber hinaus bot sich für die BRAK die Gelegenheit,
das Justizministerium sowie den Obersten Gerichtshof
Vietnams zu besuchen und sich über den Deutsch-Viet-
namesischen Rechtsstaatsdialog auszutauschen.

UIA-ROADSHOW IN HANNOVER
Am 24.9.2025 fand die sechste UIA-Roadshow in Han-
nover statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von
der BRAK, dem DAV, der RAK Celle und dem Deutschen

Nationalkomitee der UIA (Union International des Avo-
cats). Die UIA-Roadshow ist eine Reihe von Veranstal-
tungen, die sich mit verschiedenen rechtlichen Themen
beschäftigen und darauf abzielen, den Dialog zwischen
Juristinnen und Juristen zu fördern und aktuelle recht-
liche Fragestellungen zu behandeln.

Titel der Veranstaltung war „Anwaltsfehler und wie
man diese vermeiden kann“. Riad Khalil Hassanain er-
öffnete die Veranstaltung für die BRAK. Im Rahmen der
Roadshow berichteten verschiedene Referentinnen und
Referenten anschaulich über ihre eigenen Erfahrungen
mit Anwaltsfehlern und gaben praxisorientierte Hinwei-
se, wie solche vermieden werden können. Es referierten
Dr. Timo Gansel, Michael Friedmann, Elif Gencay,
Dr. Philipp Beisteiner und Henning Schröder.

EMPFANG EINER DELEGATION AUS ÄTHIOPIEN
Am 25.9.2025 empfing die BRAK in ihren Räumlich-
keiten eine durch die ehemalige Staatssekretärin
Dr. Birgit Grundmann angeführte Delegation des Go-
vernance Fonds der Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) und äthiopischer Justizakteurin-
nen und -akteure u.a. auch aus der Anwaltschaft.
Empfangen wurde die Delegation seitens der BRAK
durch Vizepräsident André Haug und Lissa Gerking.
Vizepräsident Haug führte in den Aufbau der Selbst-
verwaltung der BRAK ein. Lissa Gerking stellte die in-
ternationale Tätigkeit der BRAK dar. Thema war das
Verwaltungsverfahren in Deutschland, in das Anil Ab-
ay von der Kanzlei Andrea Versteyl Rechtsanwälte ein-
führte.

DELEGATION DES VIETNAMESISCHEN
JUSTIZMINISTERIUMS ZU BESUCH IN BERLIN
Am 30.9.2025 begrüßte die BRAK eine Delegation des
vietnamesischen Justizministeriums in Berlin. Im Mittel-
punkt des Austauschs standen Rechtsbeistand, Pflicht-
verteidigung sowie die Digitalisierung im Rechtswesen.
In spannenden Fachgesprächen mit Expertinnen und Ex-
perten der BRAK sowie der Kanzlei Krause & Kollegen
erhielten die Gäste wertvolle Einblicke in die Strukturen
der Selbstverwaltung und den Zugang zum Recht in
Deutschland.

Die Begegnung bot beiden Seiten die Gelegenheit, Er-
fahrungen auszutauschen und Wege zu diskutieren, wie
Digitalisierung, die anwaltliche Praxis und der Zugang
zu Rechtsdienstleistungen effizienter gestaltet werden
können. Die Delegation wurde von BRAK-Geschäftsfüh-
rerin Dr. Nadja Wietoska und der zuständigen Referen-
tin, Swetlana Schaworonkowa, empfangen. Rechtsan-
walt Dr. Peter Schäfer sprach mit den Kolleginnen und
Kollegen über das Thema Pflichtverteidigung.

RUNDER TISCH ZU AKTUELLEN ENTWICKLUNGEN IN
TUNESIEN
Am 2.10.2025 fand in Tunis ein Runder Tisch mit der
Anwaltskammer Tunesiens (ONAT) und Riad Khalil Has-
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sanain (BRAK) sowie dem Projektleiter für den Bereich
Afrika der Deutschen Stiftung für Internationale recht-
liche Zusammenarbeit e.V. (IRZ), Montasser Abidi, und
dem am 13.9.2025 neu gewählten tunesischen Kam-
merpräsidenten, Boubaker Ben Thabet, statt. Themen
waren u.a. die aktuellen Herausforderungen der An-
waltschaften beider Länder sowie der Einfluss des politi-
schen Klimas auf die Berufsfreiheit von Anwältinnen
und Anwälten.

Der Kammerpräsident wird in Tunesien in direkten Wah-
len von der Anwaltschaft gewählt und hat eine Amtszeit
von drei Jahren. Es war eine gute Gelegenheit, um die
gemeinsame Kooperation fortzuführen und themati-
sche Schwerpunkte zu setzen. So sollen vor allem die
Themen Geldwäsche, das anwaltliche Gesellschafts-
recht sowie die Cyberkriminalität ins Auge gefasst wer-
den.

SLOVENIAN LAWYERS‘ DAY IN PTUJ
Am 10.10.2025 fand der Slowenische Anwaltstag statt,
an dem Ilona Treibert, Präsidentin der RAK Bamberg,
für die BRAK teilnahm. Die Veranstaltung wurde vom
Präsidenten der Anwaltskammer Sloweniens, Janez
Starman, eröffnet, der zahlreiche hochrangige Gäste
begrüßte. Im Mittelpunkt des inhaltlichen Teils stand
eine Podiumsdiskussion, die vollständig der Council of
Europe Convention (ECPLP) gewidmet war, die Kroatien
kürzlich als 19. Staat unterzeichnet hat. Klavdia Kerin
diskutierte gemeinsam mit Laurent Pettiti aus Frank-
reich und Bartosz Grohman aus Polen. Laurent Pettiti,
Vorsitzender der Konventions-Arbeitsgruppe des CCBE,
erläuterte die Hintergründe der Entstehung des Über-
einkommens, die wesentlichen inhaltlichen Regelungen
und die Erwartungen der europäischen Rechtsgemein-
schaft.

38. LAWASIA-KONFERENZ 2025 IN HANOI
Vom 11.-13.10.2025 fand in Hanoi, Vietnam, die 38.
LAWASIA-Konferenz statt, veranstaltet von der LAW-
ASIA (Law Association for Asia and the Pacific) und der
Vietnam Bar Federation. Rund 500 Juristinnen und Ju-
risten aus der gesamten Asien-Pazifik-Region und darü-
ber hinaus kamen zusammen, um sich über aktuelle
rechtliche, kulturelle und umweltbezogene Herausfor-
derungen auszutauschen. Unter dem Thema „Transac-
ting in the Asia-Pacific – Legal, Cultural and Environ-
mental Challenges“ wurden insb. regionale Handelsab-
kommen, cross-jurisdiktionale Rechtsrahmen, Umwelt-
governance, technologische Innovationen im Recht und
die Rolle kultureller Normen im Geschäftsverkehr disku-
tiert. Darüber hinaus wurden Fachvorträge und Podi-
umsdiskussionen zu IT-, Cybersecurity- und KI-Heraus-
forderungen, internationalen Rechtsfragen und Zugang
zur Justiz gehalten.

Für die BRAK nahmen Präsident Dr. Ulrich Wessels und
Swetlana Schaworonkowa an der Konferenz teil.
Dr. Wessels sprach zum Thema „Angriffe auf die An-

waltschaft in Deutschland und Europa“. Die BRAK en-
gagierte sich wie jedes Jahr im Rahmen des LAWASIA
Moot Courts und nutzte die Gelegenheit, sich mit vielen
Partnerorganisationen vor Ort zu treffen.

Die Veranstaltung bot eine wertvolle Plattform für den
interdisziplinären Austausch, die Förderung interna-
tionaler Kooperationen und die Stärkung des Dialogs
innerhalb der asiatisch-pazifischen Rechtsgemein-
schaft.

BRAK ZU BESUCH IN LAOS
Am 14.10.2025 besuchte die BRAK die Lao Bar Asso-
ciation (LBA) sowie das GIZ-Büro in Vientiane. Dabei
standen die rechtlichen Strukturen, die Arbeit der An-
waltschaft und die unterstützende Rolle internationaler
Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Die BRAK erhielt wert-
volle Einblicke in die Tätigkeit der Anwältinnen und An-
wälte in Laos. Die Mitgliedschaft in der LBA ist für die
Berufsausübung verpflichtend, die Ausbildung erfolgt
an laotischen Universitäten mit anschließender Praxis-
prüfung.

Die Anwaltschaft in Laos wird durch staatliche Stellen
reguliert, während die LBA zunehmend Selbstverwal-
tungsstrukturen aufbauen möchte und den Beruf des
Rechtsanwalts weiter zu entwickeln sucht. Anders als in
Deutschland gibt es in Laos mit ca. 400 Anwältinnen
und Anwälten bei einer Einwohnerzahl von 7,5 Millio-
nen vergleichsweise wenige Berufsträger.

WORKSHOP ZU HANDELS- UND SCHIEDS-
GERICHTSBARKEIT IN VIETNAM UND DEUTSCHLAND
Am 15. und 16.10.2025 organisierten die Vietnam Law-
yers Association (VLA) und die Deutsche Stiftung für in-
ternationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) ge-
meinsam einen Workshop in Hanoi zum Thema „Han-
dels- und Schiedsgerichtsbarkeit in Vietnam und
Deutschland: Aktuelle Situation und Lösungsansätze
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Schiedsge-
richtsbarkeit“.

Die BRAK war erfreut, durch die Teilnahme des Exper-
ten Jan K. Schäfer einen Beitrag zu dieser Veranstal-
tung leisten zu können und damit den Fachaustausch
zwischen Deutschland und Vietnam zu fördern. Beson-
ders für deutsche Unternehmen, die in Vietnam und
der Region tätig sind, spielt Schiedsgerichtsbarkeit
eine entscheidende Rolle, um rechtliche Sicherheit zu
gewährleisten und Streitigkeiten effizient zu lösen –
häufig unterstützt durch deutsche Anwältinnen und
Anwälte, die in internationalen Verfahren beraten und
vertreten.

Das zweitägige Programm brachte Vertreterinnen und
Vertreter des vietnamesischen Justizministeriums, der
VLA, der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbar-
keit e.V. (DIS) und des Vietnam International Arbitration
Center (VIAC) zusammen, um Herausforderungen,
Chancen und Best Practices in der Handels- und
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Schiedsgerichtsbarkeit zu diskutieren. Die Stärkung der
internationalen Rechtskooperation und des fachlichen
Austauschs in Vietnam bleibt ein zentraler Bestandteil
der internationalen Arbeit der BRAK.

3. ADVOCATE’S DAY DER ANWALTSKAMMER DER
REPUBLIK MOLDAU
Vom 16. bis 18.10.2025 fand in Chişinau der 3. An-
waltstag der moldawischen Anwaltschaft statt. Die
BRAK wurde durch die Präsidentin der Rechtsanwalts-
kammer Bamberg, Ilona Treibert vertreten, die über ihre
Reise ausführlich im BRAK-Magazin1

1 Treibert, BRAK-Magazin 6/2025, 12 (in dieser Ausgabe).

berichtet.

Ziel des Treffens war der Austausch zu aktuellen berufs-
rechtlichen Herausforderungen und zur europäischen
Integration. Mehrere internationale Delegationen, da-
runter Vertreterinnen und Vertreter aus Frankreich, Po-
len, Deutschland und dem CCBE (Council of Bars and
Law Societies of Europe), nahmen teil. Die Diskussionen
befassten sich mit der Rolle der Anwaltschaft im euro-
päischen Kontext, Fragen der Selbstverwaltung sowie
den rechtsstaatlichen Strukturen in der Republik Mol-
dau.

Unmittelbar vor der Veranstaltung wurden Gesetzesän-
derungen angekündigt, die ohne Einbindung der An-
waltskammer erfolgten und auf eine Einschränkung der
anwaltlichen Selbstverwaltung zielten. Nach einer ab-
gestimmten europäischen Intervention unter Beteili-
gung der BRAK sicherte das moldawische Justizministe-
rium zu, das Gesetzgebungsverfahren auszusetzen und
künftige Änderungen nach Anhörung der Anwaltskam-
mer und im Rahmen eines geordneten parlamentari-
schen Verfahrens vorzunehmen.

DEUTSCHER EXPERTE AN DER HANOI LAW UNIVERSITY
Am 17.10.2025 hielt der BRAK Experte Jan K. Schäfer
eine Vorlesung an der Hanoi Law University (HLU) zum
Thema internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Die HLU
ist eine führende öffentliche Rechtshochschule in Viet-
nam, die 1979 gegründet wurde. Sie ist dem Ministeri-
um für Justiz Vietnams unterstellt und spielt eine zen-
trale Rolle in der rechtlichen Ausbildung, Forschung
und Beratung im Land. Rechtsanwalt Schäfer sprach
über die Struktur des Schiedsverfahrens sowie die inter-

nationalen Bezüge. An der Vorlesung nahmen ca. 80
Studentinnen und Studenten teil. Die HLU hat sehr gro-
ßes Interesse an Vorlesungen von ausländischen Exper-
tinnen und Experten und würde die Zusammenarbeit
mit der BRAK gern vertiefen.

INTERNATIONAL CONFERENCE OF LEGAL REGULATORS
2025 IN HONGKONG
Vom 20. bis 22.10.2025 fand in Hongkong die Interna-
tional Conference of Legal Regulators (ICLR) statt, die
in diesem Jahr erstmals von der Law Society of Hong
Kong ausgerichtet wurde. Die ICLR gilt als zentrale
Plattform für den internationalen Dialog zwischen
Rechtsaufsichtsbehörden, Anwaltskammern, Wissen-
schaft und Praxis. Ziel der Konferenz ist es, den Aus-
tausch über bewährte Verfahren („Best Practices“) in
der Regulierung der Anwaltschaft zu fördern und aktu-
elle Entwicklungen im juristischen Berufsrecht zu disku-
tieren.

Das dreitägige Programm umfasste eine Eröffnungs-
veranstaltung, mehrere Plenar- und Fachsitzungen so-
wie thematische Workshops, in denen sich die Teilneh-
menden mit Fragen der Effizienz moderner Regulie-
rungssysteme, den Auswirkungen technologischer
Entwicklungen und der Globalisierung des Rechts-
markts befassten. Neben inhaltlichen Diskussionen
bot die Konferenz zahlreiche Gelegenheiten zur Ver-
netzung und zum direkten Erfahrungsaustausch zwi-
schen Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher
Rechtssysteme.

Für die BRAK nahmen Hauptgeschäftsführer Stephan
Göcken und Referentin Swetlana Schaworonkowa an
der Konferenz teil.

IRZ-HOSPITATIONSPROGRAMM 2025
Vom 27. bis 31.10.2025 fand in Bonn das Einführungs-
seminar des alljährlichen Hospitationsprogramms
deutschsprachiger Juristinnen und Juristen der Deut-
schen Stiftung für Internationale rechtliche Zusammen-
arbeit e.V. (IRZ) statt. Für die BRAK führte Riad Khalil
Hassanain zur Anwaltspraxis aus. Sebastian Aurich
(ebenfalls BRAK) gab eine Einführung in das Daten-
schutzrecht. Die Veranstaltung wurde mit großem Inter-
esse und aktiven Diskussionen von den Teilnehmenden
angenommen.

SITZUNG DER SATZUNGSVERSAMMLUNG

Die 5. Sitzung der 8. Satzungsversammlung findet am 1.6.2026 in Berlin statt.

AUS DER ARBEIT DER BRAK
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BERUFSRECHTLICHE RECHTSPRECHUNG
BERUFSRECHTE UND PFLICHTEN
*LEITSATZ DER REDAKTION (ORIENTIERUNGSSATZ)

INHOUSE-SCHULUNG ALS FACHANWALTS-
FORTBILDUNG

FAO § 15

* 1. Für die Anerkennung einer internen Schulung
als Fortbildungsveranstaltung i.S.d. § 15 FAO ist je-
denfalls erforderlich, dass ein Referent einem Kreis
von Zuhörern ein fachbezogenes Thema strukturiert
vermittelt und eine Interaktion zwischen Referent
und Teilnehmenden sowie zwischen den Teilneh-
menden möglich ist.
* 2. Mit der im Jahre 2023 in Kraft getretenen Rege-
lung des § 15 V 3 FAO ist die Pflicht der Rechtsan-
waltskammern eingeführt worden, einem Fachan-
walt Gelegenheit zu geben, innerhalb einer ange-
messenen Frist fehlende Fortbildungsstunden nach-
zuholen, wenn die Fortbildung nicht vollständig
nachgewiesen werden kann. Die Pflicht aus § 15 I
FAO, die Fortbildung in jedem Kalenderjahr neu zu
erfüllen, wurde hierdurch aber nicht verändert.
* 3. Nach wie vor führt die Nachholung der Fortbil-
dung nicht dazu, dass der in der unterlassenen Fort-
bildung unterliegende Pflichtverstoß nachträglich
entfällt.
BGH, Beschl. v. 17.6.2025 – AnwZ (Brfg) 16/25 (berichtigt durch
Beschl. v. 12.8.2025)

AUS DEN GRÜNDEN:
[1] I. Der Kl. ist im Bezirk der Bekl. zur Rechtsanwalt-
schaft zugelassen. Mit Bescheid v. 11.1.2023 widerrief
die Bekl. die ihm erteilte Erlaubnis zum Führen der Be-
zeichnung „Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarkt-
recht“. Die hiergegen gerichtete Klage hat der AGH ab-
gewiesen. Der Kl. beantragt die Zulassung der Beru-
fung gegen das Urteil des AGH.

[2] II. Der Zulassungsantrag hat keinen Erfolg. Ein Zu-
lassungsgrund nach § 124 II VwGO ist nicht gegeben
(vgl. § 112e S. 2 BRAO, § 124a V 2 VwGO).

[3] 1. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des ange-
fochtenen Urteils bestehen nicht (§ 112e S. 2 BRAO,
§ 124 II Nr. 1 VwGO). Dieser Zulassungsgrund setzt
voraus, dass ein einzelner tragender Rechtssatz oder
eine erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen
Argumenten in Frage gestellt wird (vgl. nur Senat,
Beschl. v. 29.11.2024 – AnwZ (Brfg) 38/24 Rn. 3). Zwei-
fel an der Richtigkeit einzelner Rechtssätze oder tat-
sächlicher Feststellungen füllen den Zulassungsgrund
dann nicht aus, wenn sie nicht die Richtigkeit des Ergeb-

nisses erfassen (vgl. nur Senat, Beschl. v. 29.11.2024 –
AnwZ (Brfg) 38/24, a.a.O.).

[4] Entsprechende Zweifel vermag der Kl. nicht darzule-
gen.

[5] a) Der AGH ist auf Grundlage des erstinstanzlichen
Vortrags zutreffend davon ausgegangen, dass der Kl.
die ihm gem. § 15 FAO obliegende Fortbildungsver-
pflichtung für die Jahre 2021 und 2022 nicht erfüllt
hat. Die von dem Kl. mit seinem Antrag auf Zulassung
der Berufung neu vorgebrachten Umstände vermögen
diese Feststellungen des AGH nicht ernstlich in Zweifel
zu ziehen. Zwar sind sein neuer Vortrag zu in den Jah-
ren 2021 und 2022 durchgeführten Fortbildungen so-
wie die hierzu vorgelegten Teilnahmebescheinigungen
bei der Überprüfung der Richtigkeit des Urteils des
AGH zu berücksichtigen (vgl. hierzu Senat, Beschl. v.
3.3.2016 – AnwZ (Brfg) 53/15 Rn. 4 m.w.N.). Die Erfül-
lung der Fortbildungspflicht für die Jahre 2021 und
2022 ist hiermit jedoch nicht in einer Weise dargelegt
und belegt, dass sich hieraus ernstliche Zweifel an der
Richtigkeit der Entscheidung des AGH ergeben könn-
ten.

[6] aa) Nach § 15 I FAO muss derjenige, der eine Fach-
anwaltsbezeichnung führt, kalenderjährlich auf diesem
Gebiet wissenschaftlich publizieren oder an fachspezifi-
schen der Aus- oder Fortbildung dienenden Veranstal-
tungen hörend oder dozierend teilnehmen. Die hier al-
lein im Raum stehende hörende Teilnahme setzt eine
anwaltsorientierte oder interdisziplinäre Veranstaltung
voraus.

[7] Eine der Aus- oder Fortbildung dienende Veranstal-
tung i.S.d. § 15 I 2 FAO setzt jedenfalls voraus, dass ein
Referent einer gewissen Anzahl an hörenden Teilneh-
menden ein fachbezogenes Thema strukturiert i.S. eines
Vortrags vermittelt (vgl. Hartung/Scharmer/Scharmer,
Berufs- und Fachanwaltsordnung, 8. Aufl., § 15 FAO
Rn. 24 f.; Henssler/Prütting/Offermann-Burckart, BRAO,
6. Aufl., § 15 FAO Rn. 35). Erforderlich ist – wie sich
auch aus der Regelung in § 15 II FAO ergibt, mit der
Online-Fortbildungen dem Format von Präsenzveran-
staltungen angeglichen werden sollten (vgl. Protokoll
der 3. Sitzung der 4. Satzungsversammlung der Bundes-
rechtsanwaltskammer, S. 17, abrufbar unter www.brak.
de) – die Möglichkeit der Interaktion des Referenten mit
den Teilnehmenden sowie der Teilnehmenden unterein-
ander. Eine derartige Interaktion setzt eine gemein-
schaftliche Teilnahme einer Mehrzahl von Teilnehmen-
den voraus (vgl. Weyland/Vossebürger, BRAO, 11. Aufl.,
§ 15 FAO Rn. 4b; Henssler/Prütting/Offermann-Bur-
ckart, a.a.O. Rn. 34 f.).
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[8] Die Veranstaltung muss gem. § 15 I 1 FAO fachspe-

Interaktionsmöglich-
keit erforderlich

zifisch und – bei einer hö-
renden Teilnahme – nach
§ 15 I 2 FAO anwaltsorien-
tiert oder interdisziplinär

sein. Nach dieser seit 1.9.2014 geltenden Regelung
muss sich die Veranstaltung zwar nicht ausschließlich
an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte richten, son-
dern kann auch einem weiteren Personenkreis offenste-
hen. Veranstaltungen, die vorrangig auf eine nichtan-
waltliche Zielgruppe ausgerichtet sind, sollten indes bei
einer rein hörenden Teilnahme weiterhin nicht als Fort-
bildung i.S.d. § 15 I FAO anerkannt werden (vgl. Gropp-
ler, BRAK-Mitt. 2014, 147; Henssler/Prütting/Offer-
mann-Burckart, a.a.O. Rn. 42).

[9] Eine fachspezifische Fortbildungsveranstaltung

fachspezifisch,
anwaltsorientiert,
interdisziplinär

setzt einen Bezug zu dem
jeweiligen Fachgebiet vor-
aus. Sie dient dem Aufbau,
der Vertiefung und der Ak-
tualisierung der bereits vor-

handenen Kenntnisse des Fachanwalts und muss dem-
entsprechend besondere theoretische Kenntnisse ver-
mitteln (vgl. Senat, Urt. v. 18.7.2016 – AnwZ (Brfg) 46/
13, NJW-RR 2016, 1459 Rn. 20 m.w.N.).

[10] Die Gesamtdauer der Fortbildung darf je Fachge-
biet 15 Zeitstunden nicht unterschreiten (§ 15 III FAO),
wobei sich diese Zeit auf die Fortbildung selbst bezie-
hen muss und Pausen sowie Unterbrechungen abzuzie-
hen sind (vgl. Hartung/Scharmer/Scharmer, Berufs- und
Fachanwaltsordnung, 8. Aufl., § 15 FAO Rn. 97; Henss-
ler/Prütting/Offermann-Burckart, BRAO, 6. Aufl., § 15
FAO Rn. 73; Quaas, in Gaier/Wolf/Göcken, Anwalt-
liches Berufsrecht, 3. Aufl., § 15 FAO Rn. 26).

[11] Die Erfüllung der Fortbildungspflicht ist durch Be-
scheinigungen oder andere geeignete Unterlagen un-
aufgefordert nachzuweisen (§ 15 V 1 FAO). Die vorge-
legten Bescheinigungen müssen so aussagekräftig sein,
dass sich aus ihnen ohne weiteres ergibt, ob die Fortbil-
dungsvoraussetzungen eingehalten sind (vgl. AGH
NRW, Urt. v. 13.11.2020 – 1 AGH 14/20 Rn. 55; Har-
tung/Scharmer/Scharmer, Berufs- und Fachanwaltsord-
nung, 8. Aufl., § 15 FAO Rn. 97; Weyland/Vossebürger,
BRAO, 11. Aufl., § 15 FAO Rn. 7a; BeckOK FAO/Gün-
ther, Stand: 1.5.2025, § 15 Rn. 19). Aus ihr muss sich
somit zumindest der Name des Veranstalters und des
oder der Dozenten, das Thema des Vortrags oder der
Vorträge und die tatsächlich auf den Vortragsteil entfal-
lende Zeit ergeben (vgl. AGH NRW, a.a.O.; Hartung/
Scharmer/Scharmer, a.a.O.; Henssler/Prütting/Offer-
mann-Burckart, BRAO, 6. Aufl., § 15 FAO Rn. 73;
Quaas, in Gaier/Wolf/Göcken, a.a.O. Rn. 29; BeckOK
FAO/Günther, a.a.O.).

[12] bb) Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend nicht
von der Erfüllung der Fortbildungspflicht durch den Kl.
auszugehen. Dem von ihm mit dem Antrag auf Zulas-
sung der Berufung gehaltenen Vortrag sowie den neu
vorgelegten Teilnahmebescheinigungen lässt sich nicht

entnehmen, dass der Kl. an Veranstaltungen teilgenom-
men hat, die die o.g. Anforderungen an eine anrechen-
bare Fortbildungsveranstaltung i.S.v. § 15 I FAO erfül-
len.

[13] (1) Der unter Vorlage von Teilnahmebestätigungen
in dem Antrag auf Zulassung der Berufung erstmals ge-
haltene Vortrag des Kl., er habe seine Fortbildungs-
pflicht für die streitgegenständlichen Jahre durch die
Teilnahme an von seiner Arbeitgeberin I. GmbH selbst
durchgeführten Fortbildungen erfüllt, wobei es sich bei
den Referenten um Spezialisten auf den in § 14l FAO
genannten Gebieten des Bank- und Kapitalmarktrechts
handele, ist nicht ausreichend, um die Erfüllung der
Fortbildungspflicht für die Jahre 2021 und 2022 in
einer Weise darzulegen und zu belegen, dass sich hier-
aus ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Entschei-
dung des AGH ergeben könnten. Denn es ist auf Grund-
lage des Vortrags und der beigefügten Teilnahmebestä-
tigungen nicht ersichtlich, dass es sich während des ge-
samten bescheinigten Zeitraums um fachspezifische,
anwaltsorientierte oder interdisziplinäre sowie der Aus-
oder Fortbildung dienende Veranstaltungen i.S.d. § 15 I
1 FAO gehandelt hat.

[14] (a) Es lässt sich bereits nicht feststellen, dass inso-

interne Schulung
weit Veranstaltungen i.S.d.
§ 15 I FAO vorlagen. Ob
eine interne Schulung als

derartige Veranstaltung anerkannt werden kann, ist
nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen (vgl.
Hartung/Scharmer/Scharmer, Berufs- und Fachanwalts-
ordnung, 8. Aufl., § 15 FAO Rn. 25 f.; Henssler/Prüt-
ting/Offermann-Burckart, BRAO, 6. Aufl., § 15 FAO
Rn. 35; Quaas, in Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Be-
rufsrecht, 3. Aufl., § 15 FAO Rn. 17). Erforderlich ist je-
denfalls auch hier zumindest, dass es sich nicht ledig-
lich um einen fachlichen Austausch unter Kollegen han-
delt, sondern dass ein Referent einem Kreis von Zuhö-
renden ein fachbezogenes Thema strukturiert vermittelt
und eine Interaktion zwischen Referent und Teilnehmen-
den sowie zwischen den Teilnehmenden möglich ist.
Dass diese Voraussetzungen erfüllt waren, lässt sich
dem Vortrag des Kl. sowie den beigefügten Teilnahme-
bescheinigungen nicht entnehmen. Dort werden diverse
fachliche Oberbegriffe als Veranstaltungsthema und
ohne Zuordnung hierzu jeweils mehrere Referenten auf-
gezählt. Welcher Referent konkret einen Vortrag mit
welchem Thema gehalten haben soll, ist hieraus nicht
ersichtlich. Ein Tagungsprogramm, aus dem sich derar-
tiges ergeben würde, ist nicht vorgelegt. Die Bezeich-
nung der Veranstaltung als „Vortragsveranstaltung“
bleibt damit inhaltsleer. Es fehlt dementsprechend auch
eine konkrete Zeitangabe, aus der sich die Dauer der
Vorträge ergibt. Allein die Benennung zweier Zeitblöcke
pro Tag lässt nicht erkennen, ob und in welchem Um-
fang innerhalb dieser Zeitblöcke anrechenbare Vor-
tragszeiten enthalten sind, zumal ohne konkrete Benen-
nung der Vortragsthemen auf Grundlage der als Thema
der Veranstaltung genannten Oberbegriffe nicht beur-
teilt werden kann, ob es sich insoweit um für einen
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Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht fachspezi-
fische Vorträge i.S.v. § 15 I FAO handelte.

[15] Auch lässt sich dem Vorbringen des Kl. und den Be-

Einstufung der
Inhouse-Schulung

scheinigungen nicht ent-
nehmen, ob die Veranstal-
tungen als anwaltsorien-
tiert oder interdisziplinär

eingeordnet werden können, was – wie ausgeführt – bei
einer vorrangig auf eine nichtanwaltliche Zielgruppe
ausgerichteten Veranstaltung problematisch wäre. Der
Kl. hat vorgetragen, bei der I. GmbH handele es sich
um ein Fintech Startup mit 20 Mitarbeitern, das in Echt-
zeit Blockchainanalysen und Industrial Analytics betrei-
be und diese über mehrere Tochterunternehmen zur An-
wendung bringe. Vor diesem Hintergrund liegt es jeden-
falls nicht nahe, dass eine Inhouse-Schulung bei dieser
Gesellschaft die Kriterien des § 15 I FAO als eine zur
Fortbildung eines Fachanwalts für Bank- und Kapital-
marktrecht geeignete anwaltsorientierte oder interdis-
ziplinäre Aus- oder Fortbildungsveranstaltung erfüllen
könnte. Insoweit ist die Sachlage nicht vergleichbar mit
einer – vom Kl. vergleichsweise herangezogenen –
kanzleiinternen Fortbildungsveranstaltung in einer (grö-
ßeren) Rechtsanwaltskanzlei, bei der sowohl der Refe-
rent als auch die Teilnehmenden Rechtsanwälte sind.
Zur Begründung ernstlicher Zweifel an der Auffassung
des AGH, dass der Kl. seine Fortbildungspflicht für
2021 und 2022 nicht erfüllt hat, hätte der Kl. demnach
zumindest konkret vortragen müssen, dass und aus wel-
chem Grund die Inhouse-Schulungen als anwaltsorien-
tiert oder interdisziplinär i.S.d. § 15 I FAO eingestuft
werden könnten. Hieran fehlt es.

[16] (b) Abgesehen davon, dass nach alledem durch
den Vortrag und die Bescheinigungen über Inhouse-
Schulungen schon die Teilnahme des Kl. an Fortbil-
dungsveranstaltungen i.S.d. § 15 I FAO nicht hinrei-
chend dargelegt und nachgewiesen ist, fehlte es auch
an dem erforderlichen hinreichenden Nachweis der
zeitlichen Dauer der Fortbildung. Denn – wie ausge-
führt – ist die Dauer der konkreten Vortragszeiten nicht
ersichtlich. Weder sind die einzelnen Vorträge zeitlich
eingrenzbar benannt noch sind innerhalb der Zeitblö-
cke abzuziehende allgemeine Veranstaltungsbestand-
teile und Pausen kenntlich gemacht und von der Ge-
samtveranstaltungsdauer abgerechnet.

[17] (2) Auch der Vortrag des Kl. zu seiner Teilnahme an

unzureichender
Nachweis

externen Beratungsgesprä-
chen im Jahr 2021 im Um-
fang von 12 Stunden und
52 Minuten sowie die hier-

zu vorgelegte Teilnahmebestätigung sind nicht geeig-
net, die Erfüllung der Fortbildungspflicht in diesem Um-
fang darzulegen und nachzuweisen und damit die Ent-
scheidung des AGH ernstlich in Frage zu stellen. Nach
dem Vorbringen des Kl. handelte es sich hierbei um ihm
gegenüber als General Councel seiner Arbeitgeberin er-
folgte individuelle rechtliche Beratungen durch externe
Fachleute zu rechtlichen Fragestellungen, mit denen er

sich in dieser Eigenschaft befasst hat. So hat er bspw.
geschildert, dass er ein Erlaubnisantragsverfahren
nach § 15 WpIG unterstützt habe, dabei diverse
Rechtsfragen zu prüfen gewesen seien und er hierzu ex-
terne Beratungsgespräche mit verschiedenen externen
Beratern – u.a. den in der Bescheinigung genannten
Rechtsanwälten und dem dort genannten Steuerbera-
ter – geführt habe.

[18] Die Durchführung dieser externen Beratungsge-

externe
Beratungsgespräche

spräche erfüllt – wie der
AGH zutreffend entschie-
den hat – die o.g. Anforde-
rungen an eine Fortbil-

dungsveranstaltung i.S.d. § 15 I FAO nicht. Letztlich
handelte es sich bei den Beratungsgesprächen um die
Einholung von externem Rechts- und Fachrat im Rah-
men der beruflichen Tätigkeit, die zwar für den Kl. mit
Erkenntnisgewinn verbunden gewesen sein mag, jedoch
keine Fortbildung i.S.v. § 15 FAO darstellt. Vor dem Hin-
tergrund, dass es sich nach dem Vorbringen des Kl. um
individuelle Beratungsgespräche gehandelt haben soll,
ist die Bestätigung in der nunmehr vorgelegten Teilnah-
mebescheinigung, wonach die Möglichkeit der Interak-
tion zwischen den externen Beratern und den Teilneh-
mern sowie der Teilnehmer untereinander sichergestellt
gewesen sei, nicht nachvollziehbar. Ohnehin enthält
auch diese Bescheinigung nur thematische Oberbegrif-
fe und keine Benennung konkreter Themen unter Zuord-
nung zu einem Berater.

[19] b) Das Urteil des AGH wird auch durch das Vor-
bringen des Kl., die Bekl. habe ihm entgegen § 15 V 3
FAO bei Einbeziehung auch der unterlassenen Fortbil-
dungen für das Jahr 2022 im Laufe des erstinstanz-
lichen Verfahrens keine Gelegenheit zur Nachholung
der Fortbildungen gegeben, nicht ernstlich in Frage ge-
stellt. Der zuletzt auf die Verletzung der Fortbildungs-
pflicht für die Jahre 2021 und 2022 gestützte Widerruf
ist nicht deshalb rechtswidrig, weil die Bekl. dem Kl.
nicht ausdrücklich Gelegenheit zur Nachholung der
Fortbildungen gegeben hat. Denn hierzu war sie nicht
verpflichtet.

[20] aa) Nach § 43c IV 2 BRAO kann die Erlaubnis zum
Führen einer Fachanwaltsbezeichnung widerrufen wer-
den, wenn eine in der Berufsordnung vorgeschriebene
Fortbildung unterlassen wird. Nach § 15 I FAO ist die
Fortbildungspflicht in jedem Kalenderjahr neu zu erfül-
len. Die Pflicht, sich in einem bestimmten Jahr fortzubil-
den, kann nach Ablauf des Jahres nicht mehr erfüllt
werden (vgl. Senat, Beschl. v. 5.5.2014 – AnwZ (Brfg)
76/13, NJW-RR 2014, 1083 Rn. 9). Die Nachholung
einer Fortbildung führt demnach nicht dazu, dass die
ursprüngliche Pflicht aus § 15 I FAO erfüllt wäre. Sie
kann jedoch möglicherweise einen ansonsten wegen
Nichterfüllung der Fortbildung drohenden, im Ermessen
der Rechtsanwaltskammer stehenden Widerruf der Er-
laubnis zum Führen einer Fachanwaltsbezeichnung ver-
hindern. Denn eine Auslegung von § 15 FAO dahinge-
hend, dass stets bei einmaliger Nichterfüllung der Fort-
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bildungspflicht ein Widerruf erfolgen müsse, verstieße
gegen Art. 12 I 2 GG (vgl. Senat, Beschl. v. 2.4.2001 –
AnwZ (B) 37/00, NJW 2001, 1945, 1946 unter 1d).
Vielmehr ist im Rahmen der Ermessensentscheidung
über einen Widerruf der Erlaubnis zur Führung einer
Fachanwaltsbezeichnung wegen Verletzung der Fortbil-
dungspflicht u.a. auch zu berücksichtigen, ob, in wel-
chem Umfang und wann der Rechtsanwalt die Fortbil-
dung nachgeholt hat (vgl. Senat, Beschl. v. 5.5.2014 –
AnwZ (Brfg) 76/13, NJW-RR 2014, 1083 Rn. 10). Aller-
dings ist hierbei zu bedenken, dass dem Ziel der Fortbil-
dungspflicht, einen – auch der berechtigten Erwartung
der Rechtsuchenden entsprechenden – einheitlichen
und fortlaufenden Qualitätsstandard eines Fachan-
walts zu sichern (vgl. Senat, Beschl. v. 5.5.2014 – AnwZ
(Brfg) 76/13, NJW-RR 2014, 1083 Rn. 8), regelmäßig
nur bei einer zeitnahen Nachholung der Fortbildung, et-
wa im Folgejahr, hinreichend Rechnung getragen wer-
den kann.

[21] bb) Mit der am 1.10.2023 in Kraft getretenen Re-

Neuregelung zur
Nachholungs-
möglichkeit

gelung des § 15 V 3 FAO
(vgl. BRAK-Mitt. 2023,
245 f.), deren Anwendung
der Kl. hier für geboten
hält, wurde die Verpflich-

tung der Rechtsanwaltskammern eingeführt, einem
Fachanwalt Gelegenheit zu geben, innerhalb einer an-
gemessenen Frist fehlende Fortbildungsstunden nach-
zuholen, wenn die Fortbildung nicht oder nicht vollstän-
dig nachgewiesen werden kann. Die Pflicht aus § 15 I
FAO, die Fortbildung in jedem Kalenderjahr neu zu er-
füllen, wurde durch die zu gewährende Möglichkeit der
Nachholung innerhalb angemessener Frist indes nicht
verändert. Weiterhin führt die Nachholung der Fortbil-
dung nicht dazu, dass der in der unterlassenen Fortbil-
dung liegende Pflichtverstoß nachträglich entfällt. Viel-
mehr sollte durch die Regelung allein eine Vereinheitli-
chung der Handhabung eines Widerrufs der Befugnis
zum Führen einer Fachanwaltsbezeichnung gem. § 43c
IV 2 BRAO wegen fehlender Erfüllung der Fortbildungs-
pflicht durch die Rechtsanwaltskammern bewirkt und
ein Verstoß gegen Art. 12 I GG durch den teilweise von
den Rechtsanwaltskammern praktizierten Widerruf oh-
ne Möglichkeit der Nachholung einer unterlassenen
Fortbildung binnen angemessener Frist verhindert wer-
den (vgl. Begründung der Vorschläge des Ausschusses
1 der Satzungsversammlung zur Ergänzung von § 15
FAO, S. 3 f., abrufbar unter www.brak.de). Im Hinblick
auf den o.g. Sinn und Zweck der jährlichen Fortbil-
dungspflicht ist die Nachholung der nicht erfüllten Fort-
bildungspflicht jedoch auch weiterhin nur innerhalb
eines begrenzten Zeitraums möglich, was darin zum
Ausdruck kommt, dass Gelegenheit zur Nachholung
nur innerhalb einer angemessenen Frist zu gewähren
ist.

[22] cc) Entgegen der Auffassung des Kl. ist der AGH

Keine Rückwirkung
vor diesem Hintergrund zu-
treffend davon ausgegan-
gen, dass die Verpflichtung

der Rechtsanwaltskammern nach § 15 V 3 FAO, dem
Fachanwalt Gelegenheit zur Nachholung unterlassener
Fortbildungen zu geben, ihre Wirkung erstmals für das
Jahr 2023 entfaltet (vgl. Henssler/Prütting/Offermann-
Burckart, BRAO, 6. Aufl., § 15 FAO Rn. 6a). Die Rege-
lung sieht keine Rückwirkung vor. Vielmehr ist der für
die Einführung des § 15 V 3 FAO gegebenen Begrün-
dung zu entnehmen, dass diese Verpflichtung erst künf-
tig gelten sollte (vgl. Protokoll der 5. Sitzung der 7. Sat-
zungsversammlung v. 8.5.2023, S. 7, abrufbar unter
www.brak.de). Dies entspricht auch dem Sinn und
Zweck der Vorschrift, die – wie ausgeführt – nicht die
grundsätzlich jährlich zu erfüllende Fortbildungspflicht
aushebeln und eine unbegrenzte Nachholungsmöglich-
keit einführen wollte. Dem widerspräche indes die von
dem Kl. für geboten gehaltene nachträgliche Verpflich-
tung der Rechtsanwaltskammern, auch bezüglich im
Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 15 V 3 FAO bereits
abgeschlossener Jahre bei Inkrafttreten dieser Rege-
lung im Oktober 2023 noch eine ausdrückliche Auffor-
derung zur Nachholung der in diesen Jahren unterlas-
senen Fortbildungen aussprechen zu müssen und eine
Nachholung zu ermöglichen, die ansonsten zu diesem
Zeitpunkt wegen der grundsätzlich erforderlichen zeit-
nahen Nachholung für die Jahre vor 2022 nicht und für
das Jahr 2022 allenfalls eingeschränkt möglich wäre.
Die Eröffnung einer verlängerten Nachholmöglichkeit
für bereits abgeschlossene Jahre führte dazu, dass die
durch die regelmäßige kalenderbezogene Fortbildungs-
pflicht beabsichtigte gleichmäßige Aufrechterhaltung
des gebotenen hohen Qualitätsstandards von Fachan-
wälten nicht gewährleistet wäre, was von der Neurege-
lung nicht beabsichtigt war.

[23] Dies gilt zumal vor dem Hintergrund, dass die
Rechtsanwaltskammern in der Regel bei fehlenden Fort-
bildungsnachweisen für die vorangegangenen Jahre
vor dem 1.10.2023 bereits – als ersten Schritt zur Prü-
fung eines Widerrufs – deren Vorlage angefordert ha-
ben und möglicherweise bereits den Widerruf ange-
droht oder sogar bereits ausgesprochen haben dürften,
mangels entsprechender Verpflichtung hierzu ohne
stets ausdrücklich die Gelegenheit zur Nachholung ge-
geben zu haben. Dass mit der Neuregelung in bereits
laufende Verfahren eingegriffen und nachträglich eine
diese Verfahren ändernde und verzögernde Verpflich-
tung der Rechtsanwaltskammern, ausdrücklich Gele-
genheit zur Nachholung der Fortbildungen zu geben,
eingeführt werden sollte, ist nicht ersichtlich.

[24] dd) Vor dem Hintergrund, dass sich die Geltung
des § 15 V 3 FAO erst für die das Jahr 2023 betreffende
Fortbildungspflicht aus der für dessen Einführung gege-
benen Begründung sowie dem Sinn und Zweck der Re-
gelung ergibt, kommt – entgegen der Auffassung des
Kl. – eine analoge Anwendbarkeit des § 16 I 1 FAO, der
die Geltung des jeweils günstigeren Rechts bei Anträ-
gen auf Verleihung der Befugnis zur Führung einer
Fachanwaltsbezeichnung vorsieht, schon mangels Re-
gelungslücke nicht in Betracht. Überdies handelt es sich
auch nicht um vergleichbare Sachverhalte.

BERUFSRECHTE UND PFLICHTEN

BRAK-MITTEILUNGEN 6/2025 BERUFSRECHTLICHE RECHTSPRECHUNG

458

www.brak.de
www.brak.de


[25] ee) Soweit der Kl. weiter meint, die Geltung des
§ 15 V 3 FAO auch für vergangene Jahre ergebe sich
daraus, dass es sich bei dem Widerruf um einen Dauer-
verwaltungsakt handele, trifft dies nicht zu. Ein Dauer-
verwaltungsakt weist die Besonderheit auf, dass seine
Wirkung nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern
während eines bestimmten Zeitraums eintritt (vgl.
BVerwG, NVwZ 2012, 510 Rn. 13). Dies ist bei dem Wi-
derruf der Befugnis, eine Fachanwaltsbezeichnung zu
führen, nicht der Fall. Dieser gestaltet die Rechtslage
einmalig, indem er diese Befugnis zum Erlöschen bringt
(vgl. BVerwGE 51, 359, 361 f. unter 1a (zur Entziehung
der Fahrerlaubnis)).

[26] ff) Entgegen der Auffassung des Kl. folgt die Gel-
tung von § 15 V 3 FAO auch nicht daraus, dass die
Bekl. den Widerruf erst mit ihrer Erklärung v. 28.8.2024
und damit bereits bei Geltung der Neuregelung ergän-
zend damit begründet hat, dass der Kl. auch die Fortbil-
dungspflicht für das Jahr 2022 nicht erfüllt habe. Denn
– wie ausgeführt – findet die Vorschrift erstmals auf die
Nichterfüllung der Fortbildungspflicht im Jahr 2023 An-
wendung. Die vorliegende Konstellation bestätigt, dass
dies sachgerecht ist und dem Sinn und Zweck der jähr-
lichen Fortbildungspflicht entspricht. Denn die Auffas-
sung des Kl. würde dazu führen, dass ihm entgegen
Sinn und Zweck der jährlichen Fortbildungsverpflich-
tung die Nachholung von Fortbildungen deutlich über
das Folgejahr hinaus hätte ermöglicht werden müssen.
Eine derartige Privilegierung allein aufgrund der Verzö-
gerung des Widerrufsverfahrens, die zumindest auch
durch die pflichtwidrig verzögerte Vorlage von Fortbil-
dungsnachweisen seitens des Kl. verursacht worden
war, wäre nicht gerechtfertigt.

[27] gg) Auch im Hinblick auf den mit dem Widerruf er-
folgten Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit des Kl.
nach Art. 12 I GG war die Bekl. – anders als der Kl.
meint – nicht entsprechend der Regelung des § 15 V 3
FAO gehalten, ihm vor dem Widerruf ausdrücklich die
Gelegenheit zu geben, die in den Jahren 2021 und
2022 nicht zeitgerecht durchgeführten Fortbildungen
nachzuholen. Zwar wäre – wie oben ausgeführt – eine
etwa erfolgte Nachholung aus verfassungsrechtlichen
Gründen im Rahmen der Entscheidung über den Wider-
ruf zu berücksichtigen gewesen. Verfassungsrechtlich
nicht geboten war es indes, den Kl. hierauf ausdrücklich
hinzuweisen und ihm die Möglichkeit hierzu einzuräu-
men. Denn als Fachanwalt musste der Kl. über seine
Fortbildungspflicht, seine Pflicht zu deren Nachweis
und die zur Verhinderung eines Widerrufs in einge-
schränktem Umfang mögliche Nachholung nicht im Ka-
lenderjahr durchgeführter Fortbildungen informiert
sein. Der Kl., der mehrfach im Laufe des Jahres 2022
zur Vorlage von Nachweisen für Fortbildungen im Jahr
2021 aufgefordert und bereits mit Schriftsatz der Bekl.
v. 12.7.2023 auf die auch für das Jahr 2022 fehlenden
Fortbildungen hingewiesen worden war, hätte ausrei-
chend Gelegenheit gehabt, die fehlenden Fortbildungen
innerhalb angemessener Frist nachzuholen und damit
einen Widerruf möglicherweise zu verhindern. Dies hat

er indes nicht getan. Erst im Jahr 2024 hat der Kl. nach
eigenem Vorbringen seine Fortbildungspflicht überer-
füllt, was nach den zutreffenden und von dem Kl. in sei-
ner Begründung des Zulassungsantrags nicht ernstlich
in Frage gestellten Auffassung des AGH wegen des zeit-
lichen Abstands zu den Jahren, in denen der Kl. die Fort-
bildungspflicht nicht erfüllt hatte, nicht dazu führte,
dass der Widerruf ermessensfehlerhaft ist.

[28] Entgegen dem Vorbringen des Kl. ist es nicht der

Aufforderungen
zur Nachholung

Bekl. wegen einer fehlen-
den Aufforderung zur
Nachholung anzulasten,
dass er seine in den Jahren

2021 und 2022 nicht erfüllte Fortbildungspflicht nicht
mehr rechtzeitig nachholen konnte. Es trifft nicht zu,
dass der Kl. – wie er geltend macht – die unterlassenen
Fortbildungen nur deshalb nicht früher nachholen konn-
te, weil er (unzutreffend) von der Erfüllung der Fortbil-
dungspflicht ausgegangen sei und die Bekl. ihn nicht zu
einer Nachholung aufgefordert habe. Der Kl. ist trotz
mehrfacher Aufforderung seiner Pflicht zur Vorlage von
Fortbildungsnachweisen nicht zeitnah nachgekommen
und hat es damit selbst verhindert, dass ihn die Bekl.
zeitnah auf die fehlende Anerkennungsfähigkeit der von
ihm vermeintlich als ausreichend erachteten Fortbildun-
gen hinweisen konnte. Denn der Kl. hat erstmals mit
Schriftsatz v. 13.5.2024 konkret vorgetragen, weshalb
er von der Erfüllung der Fortbildungspflicht für die Jah-
re 2021 und 2022 ausging. Erstmals zu diesem Zeit-
punkt hätte die Bekl. demnach erkennen können, dass
er seiner Fortbildungspflicht nicht genügt hatte und in-
soweit möglicherweise einem Irrtum über deren Erfül-
lung unterlegen war. Die Bekl. hätte dem Kl. deshalb
auch weder einen Hinweis auf die fehlende Anerken-
nungsfähigkeit der von ihm als Fortbildung angesehe-
nen Veranstaltungen erteilen noch deshalb eine Frist
zur Nachholung der Fortbildungen setzen können, die
zu einer früheren als der von ihm ohnehin im Jahr 2024
vorgenommenen, jedoch nicht mehr berücksichtigungs-
fähigen Nachholung hätte führen können.

[29] 2. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Be-
deutung (§ 112e S. 2 BRAO, § 124 II Nr. 3 VwGO). Die-
ser Zulassungsgrund ist gegeben, wenn der Rechtsstreit
eine entscheidungserhebliche, klärungsbedürftige und
klärungsfähige Rechtsfrage aufwirft, die sich in einer
unbestimmten Vielzahl von Fällen stellen kann und des-
halb das abstrakte Interesse der Allgemeinheit an einer
einheitlichen Entwicklung und Handhabung des Rechts
berührt (vgl. nur Senat, Beschl. v. 5.4.2019 – AnwZ
(Brfg) 2/19 Rn. 13 m.w.N.). Diese Voraussetzungen sind
vom Beschwerdeführer darzulegen. Zur schlüssigen
Darlegung gehören Ausführungen zur Klärungsbedürf-
tigkeit und Klärungsfähigkeit der aufgeworfenen
Rechtsfrage sowie zu ihrer Bedeutung für eine unbe-
stimmte Vielzahl von Fällen oder ihre Auswirkung auf
die Allgemeinheit; begründet werden muss auch, wa-
rum ein korrigierendes Eingreifen des BGH erforderlich
ist (vgl. nur Senat, Beschl. v. 5.4.2019, a.a.O.; v. 12.3.
2015 – AnwZ (Brfg) 82/13 Rn. 24; jeweils m.w.N.).
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[30] Diese Voraussetzungen sind hier nicht dargetan.
Der Kl. macht geltend, die Rechtssache habe grund-
sätzliche Bedeutung „hinsichtlich der Frage der An-
wendbarkeit günstigerer Rechtsnormen bezüglich der
Frage des Zeitpunkts der Rechtsprüfung von Ermessen
bei noch nicht rechtskräftigen und vollzogenen Dauer-
verwaltungsakten“. Diese Frage stellt sich hier schon
deshalb nicht, weil – wie ausgeführt – der Widerruf kein
Dauerverwaltungsakt ist. Abgesehen davon hat der Kl.
nicht aufgezeigt, dass diese Frage klärungsbedürftig ist
und warum ein korrigierendes Eingreifen des BGH er-
forderlich sein soll. Er hat nicht dargelegt, dass, aus
welchen Gründen, in welchem Umfang und von welcher
Seite diese Frage umstritten ist, sondern lediglich seine
persönliche Meinung dargestellt. Dies genügt zur Dar-
legung von grundsätzlicher Bedeutung nicht (vgl. Senat,
Beschl. v. 5.5.2014 – AnwZ (Brfg) 76/13, NJW-RR 2014,
1083 Rn. 5).

[31] 3. Die Rechtssache weist auch keine besonderen
tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten auf
(§ 112e S. 2 BRAO, § 124 II Nr. 2 VwGO). Dieser Zulas-
sungsgrund setzt voraus, dass die Rechtssache wegen
einer erheblich über dem Durchschnitt liegenden Kom-
plexität des Verfahrens oder der ihr zu Grunde liegen-
den Rechtsmaterie in tatsächlicher oder rechtlicher Hin-
sicht das normale Maß nicht unerheblich überschreiten-
de Schwierigkeiten verursacht und sich damit von den
üblichen verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen deut-
lich abhebt (vgl. nur Senat, Beschl. v. 4.3.2019 – AnwZ
(Brfg) 47/18 Rn. 15 m.w.N.). Das ist nicht der Fall.

HINWEISE DER REDAKTION:
Vgl. zu diesem Thema auch den Beitrag von Engel,
BRAK-Mitt. 2025, 425 (in diesem Heft), der sich u.a.
auch mit dem Nachweis sowie dem „Vorholen” und
Nachholen von Fortbildungsstunden auseinander-
setzt; s. ferner Brede, BRAK-Mitt. 2025, 416 (in die-
sem Heft) zu Online-Fortbildungsangeboten im Rah-
men der Fachwanwaltsfortbildung.
Groppler, BRAK-Mitt. 2025, 420 (ebenfalls in diesem
Heft) erläutert die Reformen im Recht der Fachan-
waltschaften, welche die Satzungsversammlung in
ihrer Sitzung am 26.5.2025 beschlossen hat. Diese
sind dokumentiert in BRAK-Mitt. 2025, 355 und sind
am 1.12.2025 in Kraft getreten.

ANWALTLICHE VERTRETUNG NACH
ERFOLGLOSER MEDIATION

BORA § 18; RDG § 2 III; StGB § 356 I

Ein Rechtsanwalt und Mediator handelt pflichtwid-
rig gem. § 356 StGB, wenn er nach dem Scheitern
einer Mediation eine der Parteien gerichtlich ver-
tritt.
OLG Celle, Beschl. v. 26.8.2025 – 2 ORs 96/25

AUS DEN GRÜNDEN:

I. Das AG Springe hat den Angeklagten am 18.7.2023
wegen Parteiverrats schuldig gesprochen, ihn verwarnt
und eine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 90 Tages-
sätzen zu je 130 Euro vorbehalten. Daneben hat es in
einem Bewährungsbeschluss die Dauer der Bewäh-
rungszeit auf ein Jahr festgesetzt und dem Angeklagten
die Weisung erteilt, jeden Wohnungs- oder Aufenthalts-
wechsel anzuzeigen.

Die gegen das Urteil des AG eingelegte Berufung des
Angeklagten hat das LG mit dem angefochtenen Urteil
v. 28.10.2024 verworfen. Zugleich hat es einen neuen
Bewährungsbeschluss erlassen, mit dem es dem Ange-
klagten die Zahlung eines Geldbetrages i.H.v. 4.000 Eu-
ro an die Landeskasse auferlegt hat; der weitere Inhalt
entspricht dem Bewährungsbeschluss des AG. Der An-
geklagte hat gegen das Urteil „unter Einschluss der ge-
troffenen Beschlüsse „Rechtsmittel (Revision)“ einge-
legt.

II. Die mit der Rüge der Verletzung formellen und mate-
riellen Rechts begründete Revision des Angeklagten ist
unbegründet i.S.d. § 349 II StPO.
1. Die Verfahrensrüge ist bereits unzulässig, weil sie
nicht in einer den Anforderungen des § 344 II 2 StPO
entsprechenden Weise begründet ist. Die entsprechen-
den Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft in
ihrer Stellungnahme treffen zu. Die Gegenerklärung
des Beschwerdeführers dringt ihnen gegenüber nicht
durch. Denn einer wörtlichen Wiedergabe aller Einzel-
heiten des rügerelevanten Prozessgeschehens bedarf
es – ungeachtet ihrer Zweckmäßigkeit – zwar grund-
sätzlich nicht in jedem Fall, wohl aber einer geschlos-
senen und vollständigen Darstellung der gestellten An-
träge und der darauf ergangenen Entscheidungen
(BGH, Urt. v. 23.10.1985 – 3 StR 319/85 Rn. 3). Daran
fehlt es.
2. Die auf die Rüge der Verletzung materiellen Rechts
gebotene umfassende Überprüfung des Urteils hat kei-
nen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten erge-
ben.

a) Nach den vom LG rechtsfehlerfrei getroffenen Fest-
stellungen nahm der Angeklagte im Oktober 2018 Kon-
takt zu der Zeugin P. auf. Die schwangere Zeugin hatte
wegen einer Ehekrise kurz zuvor die Ehewohnung ver-
lassen müssen und bemühte sich, von ihrem verschiede-
ne Gegenstände zu erlangen, die in der Wohnung ver-
blieben waren. Der Angeklagte stellte sich der Zeugin
als Rechtsanwalt und Mediator vor und bot an, zwi-
schen ihr und ihrem Ehemann als „allseitiger“, „unab-
hängiger“ Mediator einen konstruktiven Dialog zwi-
schen ihr und ihrem Ehemann in die Wege zu leiten. Da-
bei erklärte er, dass sich der Ehemann um die finanziel-
le Seite der Mediation kümmern wolle. Die Zeugin P.
führte daraufhin ein etwa eineinhalb Stunden dauern-
des Gespräch mit dem Angeklagten, in dem sie ihm de-
tailliert ihre Sicht der Eheprobleme und ihren dringen-
den Bedarf an den Gegenständen schilderte. In der Fol-
gezeit tauschte sich der Angeklagte mit ihr und ihrem
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Ehemann aus und berichtete ihr schließlich, dass ihr
Ehemann „eine Gesamtlösung“ wolle und ein von der
Zeugin angestrebter Termin zur Abholung der Gegen-
stände nicht stattfinde. Eine Einigung kam nicht zu-
stande. Im späteren Scheidungsverfahren zeigte der
Angeklagte im Januar 2021 gegenüber dem AG Wolfs-
burg an, dass er die rechtlichen Interessen des Zeugen
P. vertrete, versicherte seine anwaltliche Bevollmächti-
gung und beantragte Akteneinsicht. Nach einer Rüge
durch die Rechtsanwaltskammer legte er sein Mandat
nieder.

b) Das LG hat es zu Recht als pflichtwidrig i.S.d. § 356

pflichtwidrig
i.S.d. § 356 StGB

StGB gewertet, dass der
Angeklagte nach dem
Scheitern der Mediation
den Ehemann der Zeugin P.

anwaltlich vertreten hat. Diese Bewertung entspricht
der ausdrücklichen Tätigkeitsbeschränkung aus § 3 II 2
MediationsG, der bereits vor Inkrafttreten des Media-
tionsgesetzes ergangenen Rechtsprechung und der
ganz überwiegenden straf- und berufsrechtlichen Lite-
ratur (OLG Karlsruhe, Urt. v. 26.4.2001 – 2 U 1/00
Rn.2; OLG Karlsruhe, Urt. v. 19.9.2002 – 3 Ss 143/01
Rn. 19 [mit Abgrenzung zur erfolgreichen einvernehm-
lichen Scheidung]; Wolter/Hoyer, SK-StGB-Kommentar,
10. Aufl. 2023, § 356 StGB Rn. 40; BeckOK StGB/Heu-
chemer/von Heintschel-Heinegg, 66. Ed. 1.8.2025,
StGB § 356 Rn. 30; Lackner/Kühl/Heger/Heger,
30. Aufl. 2023, StGB § 356 Rn. 7a; MüKoStGB/Schrei-
ner, 4. Aufl. 2022, StGB § 356 Rn. 69; Gillmeister, in
Leipziger Kommentar zum StGB, 13. Aufl., § 356 StGB
Rn. 36; TK-StGB/Weißer/Bosch, 31. Aufl. 2025, StGB
§ 356 Rn. 22; Matt/Renzikowski/Matt, 2. Aufl. 2020,
StGB § 356 Rn. 36; Weyland/Bauckmann, 11. Aufl.
2024, BRAO § 43a Rn. 70; BeckRA-HdB/Hamm,
12. Aufl. 2022, § 53 Rn. 47; Henssler/Prütting/Henss-
ler, 6. Aufl. 2024, BRAO § 43a Rn. 251). Der Senat
schließt sich dem an und teilt die Auffassung der Geset-
zesbegründung zu § 3 MediationsG, dass es dem Ge-
bot der Unabhängigkeit und Neutralität in besonderem
Maße widerspricht, wenn eine Mediatorin bzw. ein Me-
diator vor, während oder nach einer Mediation in der-
selben Sache für eine Partei tätig wird (BT-Drs. 17/
5335, 16).

c) Auch im Übrigen tragen die Feststellungen des LG
zum objektiven Tatbestand die Verurteilung wegen Par-
teiverrats gem. § 356 I StGB.

Das LG ist zutreffend davon ausgegangen, dass der An-

anwaltliche Tätigkeit
geklagte für die Zeugin P.
anwaltlich tätig geworden
ist. Denn die Tätigkeit als

Mediator ist, wenn sie von einem Rechtsanwalt vorge-
nommen wird, als Teilbereich der anwaltlichen Berufstä-
tigkeit anzusehen; schlichten und vermitteln gehört seit
jeher zum klassischen Aufgabenbereich des Rechtsan-
walts (BGH, Beschl. v. 1.7.2002 – AnwZ (B) 52/01
m.w.N.). § 18 BORA gibt diese klarstellend wieder
(Henssler/Prütting/Busse, 6. Aufl. 2024, BORA § 18

Rn. 20; Kleine-Cosack/Kleine-Cosack, 9. Aufl. 2022,
BORA § 18 Rn. 1). Entgegen der Revisionsbegründung
stehen § 2 III RDG und § 45 BRAO dem nicht entgegen.
Sie betreffen Fragen der nicht-anwaltlichen Mediation,
die hier nicht in Rede steht.

Aufgrund der Feststellungen hat das LG ebenfalls zu
Recht angenommen, dass die Zeugin P. dem Angeklag-
ten in der Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann die
Vertretung ihrer Interessen anvertraut hat. Denn dem
Tatbestand des § 356 StGB unterfällt es auch, wenn
dem Rechtsanwalt das Interesse an einer einvernehm-
lichen Lösung des Konflikts anvertraut wird (vgl. Lack-
ner/Kühl/Heger/Heger, 30. Aufl. 2023, StGB § 356
Rn. 7a; Gillmeister, in Leipziger Kommentar zum StGB,
13. Aufl., § 356 StGB Rn. 36). Die Kammer hat hierzu
rechtsfehlerfrei festgestellt, dass der Angeklagte es
übernommen hat, sowohl für sie als auch für ihren Ehe-
mann tätig zu werden, um ihre gegensätzlichen Interes-
sen „zu koordinieren“ und zwischen ihren widerstreiten-
den Interessen zu vermitteln.
Aus den Urteilsfeststellungen ergibt sich ferner, dass
die Zeugin den Angeklagten zumindest faktisch mit
der Vermittlung betraut hat, was für die Tatbestands-
erfüllung ausreicht (Wolter/Hoyer, SK-StGB-Kommen-
tar, 10. Aufl. 2023, § 356 StGB Rn. 15; TK-StGB/Wei-
ßer/Bosch, 31. Aufl. 2025, StGB § 356 Rn. 8; OLG
Köln, Beschl. v. 11.3.2002 – 2 Ws 146/02, StraFo
2002, 205 [OLG Jena 4.7.2001 – 1 Ss 157/01]). Dass
der ursprüngliche Auftrag an den Angeklagten den
Feststellungen zufolge vom Ehemann und nicht von
der Zeugin P. selbst erteilt worden ist, ist dabei uner-
heblich (BGH, Urt. v. 6.10.1964 – 1 StR 226/64,
BGHSt 20, 41-44, Rn. 3; OLG Zweibrücken, Urt. v.
27.5.1994 – 1 Ss 12/94). Auf das – teilweise ohnehin
urteilsfremde – Revisionsvorbringen zu einem persön-
lichen Verhältnis des Angeklagten zum Ehemann
kommt es ebenfalls nicht an, weil dies die anwaltlichen
Pflichten des Angeklagten im Verhältnis zur Zeugin P.
nicht berührt.
Soweit die Revision darauf abstellt, dass der Angeklag-
te nach der Formulierung des LG lediglich einen Media-
tionsversuch unternommen habe, ist damit ersichtlich
der Versuch einer Einigung gemeint und nicht der Ver-
such, die Vermittlungen überhaupt zu beginnen. Die
Feststellungen belegen, dass der Angeklagte nach dem
langen Gespräch mit der Zeugin P. tatsächlich Handlun-
gen mit dem Ziel der Vermittlung entfaltet und Kontakt
zu ihrem Ehemann aufgenommen hat. Er handelte dem-
nach bereits in Ausführung seines Auftrages. Der Be-
griff der Mediation schließt derartige Einzelgespräche
ein (vgl. Greger/Unberath/Steffek/Greger, 2. Aufl.
2016, MediationsG § 2 Rn. 156).

Ebenfalls rechtsfehlerfrei ist die rechtliche Würdigung

dieselbe Rechtssache
des LG, dass die einseitige
Tätigkeit des Angeklagten
im Scheidungsverfahren

dieselbe Rechtssache wie seine vermittelnde Tätigkeit
für beide Ehegatten betraf. Das Vorliegen desselben
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Rechtsstreits beurteilt sich nicht nach den geltend ge-
machten Ansprüchen, sondern nach der zumindest teil-
weisen Identität des Lebenssachverhalts (Gillmeister, in
Leipziger Kommentar zum StGB, 13. Aufl., § 356 StGB
Rn. 109). Die häuslichen und ehelichen Beziehungen
zwischen den Eheleuten begründen deshalb in Ehesa-
chen dieselbe Rechtssache i.S.d. § 356 StGB, auch
wenn aus ihnen verschiedenartige Ansprüche entsprin-
gen (MüKoStGB/Schreiner, 4. Aufl. 2022, StGB § 356
Rn. 51; OLG Hamburg, Urt. v. 16.12.2014 – 1 Rev 49/
14 Rn. 15; OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.2.1958 – 2 Ss 14/
58; RG, Urt. v. 5.7.1926 – III 357/26, RGSt 60, 298).
Die dazu getroffenen Feststellungen des LG, wonach
der Interessengegensatz bezüglich der Haushaltsge-
genstände noch bis zur streitigen Scheidung andauere,
tragen deshalb seine rechtliche Bewertung.

Zu Recht hat das LG außerdem in der Vertretungsanzei-
ge, der Vorlage der Vollmacht und dem Akteneinsichts-
antrag im Scheidungsverfahren eine tatbestandsmäßi-
ge Dienstleistung des Angeklagten für den Ehemann
der Zeugin P. erblickt (OLG Hamburg, Urt. v. 16.12.
2014 – 1 Rev 49/14 Rn. 19 m.w.N.).

d) Die Feststellungen des LG zum subjektiven Tatbe-
stand halten sachlich-rechtlicher Nachprüfung eben-
falls stand.

Die Strafkammer hat festgestellt, dass dem Angeklag-
ten bei seiner Tätigkeit im Scheidungsverfahren seine
vorherigen Vermittlungsbemühungen bekannt waren
und er zumindest billigend in Kauf nahm, dass er sich
pflichtwidrig verhielt. Aus den Urteilsausführungen er-
gibt sich, dass die Strafkammer damit einen bedingten
Vorsatz bezüglich der Pflichtwidrigkeit und einen direk-
ten Vorsatz bezüglich der weiteren objektiven Tatbe-
standsmerkmale festgestellt hat.
Es begegnet keinen durchgreifenden revisionsrecht-
lichen Bedenken, dass die Strafkammer diese Feststel-
lungen nicht ausdrücklich beweiswürdigend unterlegt
hat. Die Darstellung der Beweiswürdigung im schrift-
lichen Urteil kann ihrer Natur nach nicht in dem Sinne
erschöpfend sein, dass alle irgendwie denkbaren Ge-
sichtspunkte und Würdigungsvarianten ausdrücklich
abgehandelt werden; aus einzelnen denkbaren Lü-
cken der ausdrücklichen Erörterung kann nicht abge-
leitet werden, das Tatgericht habe nach den sonstigen
Urteilsgründen auf der Hand liegende Wertungsge-
sichtspunkte nicht bedacht (BGH, Urt. v. 9.1.2025 – 3
StR 111/24 Rn. 51 m.w.N.). Nähere beweiswürdigen-
de Ausführungen zum subjektiven Vorstellungsbild
eines Angeklagten sind entbehrlich, wenn sich dieses
durch naheliegende Schlussfolgerungen aus dem ob-
jektiven Tatbestand ableiten lässt (BGH, Urt. v. 14.12.
1994 – 3 StR 486/94 Rn. 21; BGH, Beschl. v. 26.4.
1990 – 4 StR 186/90 Rn. 6). Die Strafkammer war
deshalb im vorliegenden Fall nicht gehalten, seine
nach dem festgestellten überschaubaren Sachverhalt
und der Qualifikation des Angeklagten naheliegenden
Feststellungen näher zu begründen. Das urteilsfremde
Vorbringen hierzu, mit dem unter anderem eine feh-

lende Erinnerung des Angeklagten und ein Kanzlei-
wechsel behauptet werden, ist revisionsrechtlich oh-
nehin ohne Belang (statt aller BGH, Urt. v. 3.3.2022 –
5 StR 228/21 Rn. 24).
Aufgrund des bedingten Vorsatzes des Angeklagten ge-

bedingter Vorsatz
hen die Hilfserwägungen
des LG zu einem vermeid-
baren Verbotsirrtum ins

Leere. Da der Angeklagte die Pflichtwidrigkeit seines
Handelns billigend in Kauf nahm, fehlte ihm gerade
nicht die Unrechtseinsicht i.S.d. § 17 StGB (BGH, Urt. v.
11.12.2024 – 1 StR 303/24 Rn. 13 m.w.N.). Eine Straf-
milderung gem. §§ 17, 49 I StGB war deshalb ausge-
schlossen und ist vom LG zu Recht nicht erörtert wor-
den.

III. Soweit der Angeklagte auch Rechtsmittel gegen die
„getroffenen Beschlüsse“ eingelegt hat, ist dies als Be-
schwerde gegen den Bewährungsbeschluss auszule-
gen, die gem. §§ 305a I, 268 I StPO statthaft ist. Die
Beschwerde ist unbegründet.
Gemäß § 305a I 2 StPO kann die Beschwerde nur da-
rauf gestützt werden, dass eine angefochtene Anord-
nung gesetzwidrig ist. Gesetzwidrig ist eine Anord-
nung, wenn sie dem einschlägigen materiellen Recht
(§§ 56a bis 56d, 59a, 68b, 68c StGB) widerspricht, et-
wa weil sie im Gesetz nicht vorgesehen, unverhältnis-
mäßig oder unzumutbar ist, oder wenn sie sonst die
Grenzen des dem Gericht eingeräumten Ermessens
überschreitet (OLG Rostock, Beschl. v. 2.6.2015 – 20
Ws 110/15 Rn. 4 m.w.N.). Dies ist nicht der Fall. Der
Bewährungsbeschluss, der u.a. die Zahlung einer
Geldauflage von 4.000 Euro anordnet, entspricht dem
Gesetz.
a) Die Zahlung eines Geldbetrags zugunsten der
Staatskasse ist in § 59a II Nr. 3 StGB als möglicher In-
halt des Bewährungsbeschlusses ausdrücklich vorge-
sehen. Sie soll dem Zweck dienen, im Genugtuungsin-
teresse für eine fühlbare finanzielle Belastung des Ver-
warnten zu sorgen, ihm die Verantwortung für das be-
gangene Unrecht vor Augen führen und dadurch prä-
ventiv auf ihn einwirken (TK-StGB/Kinzig, 31. Aufl.
2025, StGB § 59a Rn. 4). Mit der getroffenen Anord-
nung, die sich ausweislich des Verweises auf eine Lite-
raturstelle auf das Genugtuungsinteresse stützt, hat
das LG diesen Zweck und die Grenzen seines Ermes-
sens nicht überschritten. Die Anordnung steht auch
nicht außer Verhältnis zum festgestellten Einkommen
des Angeklagten.
b) Das LG ist zutreffend davon ausgegangen, dass das
Verschlechterungsverbot des § 331 StPO der Verhän-
gung der Geldauflage nicht entgegensteht und auf den
Beschluss nach § 268a I StPO auch nicht analog an-
wendbar ist. Diese Rechtsfrage ist bereits geklärt (BGH
4 StR 657/94 bei Kusch, NStZ 1995, 218; KG, Beschl. v.
2.6.2010 – 4 Ws 64/10 – 1 AR 754/10 m.w.N.). Das
Revisionsvorbringen gibt dem Senat keinen Anlass, von
der gefestigten Rechtsprechung abzuweichen.
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HINWEISE DER REDAKTION:
Ein Verstoß gegen das Verbot der Vertretung wider-
streitender Interessen führt zur Nichtigkeit des An-
waltsvertrags. Der verbotswidrig geschlossene Ver-
trag ist nichtig und begründet auch dann keine Ver-
gütungsansprüche des Rechtsanwalts, wenn sich die
Beratung nicht im Nachhinein als wertlos erweist
und gebührenpflichtig von einem neuen Anwalt wie-
derholt werden muss. Selbst bei Zuwiderhandlung

gegen umfassende und generelle Tätigkeitsverbote
bleiben die Handlungen des Rechtsanwalts wirksam,
um die Beteiligten im Interesse der Rechtssicherheit
zu schützen. Etwas anderes ergibt sich auch dann
nicht, wenn zugleich ein Verstoß gegen § 356 StGB
vorliegt, da § 43a BRAO im Verhältnis zu § 356 StGB
die weitergehende Regelung ist (vgl. OLG Jena,
BRAK-Mitt. 2024, 103 Ls).

ZULASSUNG

WIEDERZULASSUNG NACH BEGEHUNG VON
STRAFTATEN

BRAO § 7 Nr. 5

* 1. Auch nach Ablauf von 17 Jahren kann eine Wie-
derzulassung abgelehnt werden, wenn ein Rechts-
anwalt bei der Geltendmachung von Ansprüchen
aus vorgetäuschten Verkehrsunfällen gegen Kfz-
Haftpflichtversicherungen ausdrücklich als Rechts-
anwalt gehandelt und damit für sich das besondere
Vertrauen in Anspruch genommen und ausgenutzt
hat, dass diesem Berufsstand allgemein entgegen-
gebracht wird.
* 2. Dies gilt umso mehr, wenn der ehemalige
Rechtsanwalt seit der Tatbegehung Schadenswie-
dergutmachung allein aufgrund eines Titels in Höhe
eines im Verhältnis zur Gesamtschadenshöhe gerin-
gen Betrags geleistet hat, ansonsten aber über
17 Jahre hinweg keinerlei Bemühungen um Scha-
denswiedergutmachung ersichtlich sind und sein
Verhalten und Vorbringen ein fehlendes Interesse
hieran aufzeigen.
BGH, Beschl. v. 22.9.2025 – AnwZ (Brfg) 28/25

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

WIEDERZULASSUNG NACH BEGEHUNG VON
STRAFTATEN

BRAO § 7 Nr. 5

* 1. Bei gravierenden Straftaten mit Bezug zur beruf-
lichen Tätigkeit des Rechtsanwalts ist ein Abstand

zwischen der die Unwürdigkeit begründenden Straf-
tat des Bewerbers und dessen Wiederzulassung von
in der Regel 15 bis 20 Jahren erforderlich.
* 2. Bindende feste Fristen gibt es insofern aber
nicht.
* 3. Wurde die Unwürdigkeit durch die Begehung
von Straftaten von Seiten des Rechtsanwalts be-
gründet, ist neben der seit der Begehung der letzten
Straftat vergangenen Zeitspanne zu berücksichti-
gen, wie der Bewerber in der Zwischenzeit mit sei-
nem Fehlverhalten umgegangen ist und ob er sich
auch ansonsten untadelig geführt hat.
* 4. Die Begehung von Vermögensdelikten unter In-
anspruchnahme und Ausnutzung eines als Rechts-
anwalt entgegengebrachten besonderen Vertrau-
ens erschüttert das Vertrauen der Öffentlichkeit und
der Rechtsuchenden in die Integrität der Anwalt-
schaft als Organ der Rechtspflege in besonderem
Maße.
* 5. Der bloßen straffreien Führung nach einer Ver-
urteilung während der Bewährungszeit kommt in
der Regel kein entscheidendes Gewicht zu.
BGH, Beschl. v. 17.6.2025 – AnwZ (Brfg) 13/25

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

HINWEISE DER REDAKTION:
Eine Straftat mit Bezug zur beruflichen Tätigkeit der
Rechtsanwältin bzw. des Rechtsanwalts setzt nicht
zwingend voraus, dass eine Person zu dem Zeitpunkt
der Begehung der Straftat auch zur Rechtsanwalt-
schaft zugelassen war. Entscheidend ist vielmehr, ob
von dieser Person eine Pflicht verletzt wurde, deren
Einhaltung zu den zentralen beruflichen Aufgaben
eines (späteren) Rechtsanwalts gehört hätte (vgl.
Bayerischer AGH, BRAK-Mitt. 2024, 54 Ls.).
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SYNDIKUSANWALTSCHAFT

ERSTRECKUNG EINER RENTENVERSICHERUNGS-
BEFREIUNG AUF BEFRISTETE NEBENTÄTIGKEIT

SGB VI § 6 V 1 und 2

* 1. Eine Erstreckung der für eine bestimmte Beschäfti-
gung erteilten Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht auf eine andere, nur vorübergehend ausgeübte
versicherungspflichtige Beschäftigung setzt voraus,
dass die ursprünglichen Befreiungsvoraussetzungen
(Pflichtmitgliedschaft in einer berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtung und Pflichtmitgliedschaft in einer
berufsständischen Kammer) weiterhin vorliegen.
* 2. § 6 V 2 SGB VI setzt keine Unterbrechung der
befreiten Beschäftigung voraus. Dafür spricht be-
reits der Wortlaut der Norm, der keine diesbezüg-
liche Beschränkung erkennen lässt.
* 3. Auch die Systematik des Gesetzes stützt dieses
Ergebnis. Die Regelung des § 6 V 2 SGB VI stellt kei-
nen eigenen Befreiungstatbestand dar, sondern
knüpft ausdrücklich an die Befreiung nach § 6 I 1
Nr. 1 und 2 SGB VI an. Eine Erstreckung kann nur
bei einer Konnexität mit der ursprünglich befreiten
Beschäftigung erfolgen. Die Erstreckung ist daher
grundsätzlich akzessorisch zur Befreiung.
BSG, Urt. v. 14.5.2025 – B 10/12 R 1/24 R

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

ERSTRECKUNG EINER RENTENVERSICHERUNGS-
BEFREIUNG AUF BERUFSFREMDE TÄTIGKEIT

SGB VI § 6 V 2

* 1. Für die Beurteilung der Reichweite einer nach
§ 6 V 2 SGB VI erstreckten Befreiung von der Versi-

cherungspflicht gelten dieselben Maßstäbe wie für
eine Befreiung nach § 6 I SGB VI selbst. Auch eine
nach § 6 V 2 SGB VI erstreckte Befreiung knüpft al-
lein an die konkrete, für den bestimmten Arbeitge-
ber verrichtete Beschäftigung an.
* 2. Dieselbe Beschäftigung liegt nicht mehr vor,
wenn sie für einen anderen Arbeitgeber ausgeübt
wird, weil dann ein anderes Arbeits- und Beschäfti-
gungsverhältnis zu beurteilen ist. Ohne Arbeitgeber-
wechsel sind nur wesentliche Änderungen der Tätig-
keit relevant, soweit sie für den Fortbestand einer
Erstreckung der Befreiung nach § 6 V 2 SGB VI be-
deutsam sind. Dafür maßgebliche Eigenschaften
der Tätigkeit sind u.a. die konkreten inhaltlichen
Merkmale der ausgeübten Beschäftigung, die Be-
rufsbezeichnung, berufliche Qualifikation oder Sta-
tus sowie konkrete Aufgabenstellung und Funktion
des Beschäftigten.
* 3. Gemäß § 6 V 2 SGB VI beschränkt sich die Be-
freiung von der Versicherungspflicht in den Fällen
des § 6 I 1 Nr. 1 und 2 SGB VI abweichend vom Re-
gelfall des § 6 V 1 SGB VI nicht auf die jeweilige Be-
schäftigung oder selbstständige Tätigkeit, sondern
erstreckt sich auch auf eine andere versicherungs-
pflichtige Tätigkeit, wenn diese infolge ihrer Eigen-
art oder vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist
und der Versorgungsträger für die Zeit der Tätigkeit
den Erwerb einkommensbezogener Versorgungsan-
wartschaften gewährleistet.
* 4. Eine Tätigkeit ist nur dann i.S.d. § 6 V 2 SGB VI
vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt, wenn ihre
Gesamthöchstdauer spätestens im Zeitpunkt ihrer
Aufnahme endgültig feststeht.
BSG, Urt. v. 14.5.2025 – B 10/12 R 3/23 R

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

PROZESSUALES

EINIGUNG EINES RECHTSANWALTS OHNE
ZUSTIMMUNG DES MANDANTEN

BGB § 280; ZPO § 516 III

1. Die Anwendung des kostenrechtlichen Veranlas-
serprinzips kommt bei Missbrauch der Prozessvoll-
macht in Betracht.
2. Ein Missbrauch der Prozessvollmacht kann bei
Einlegung einer Berufung ohne Zustimmung des be-
dürftigen Mandanten zu bejahen sein.
3. Es gehört zum Basiswissen eines forensisch täti-
gen Rechtsanwalts, dass bei einem bedürftigen

Mandanten anstatt der Einlegung eines Rechtsmit-
tels innerhalb der Rechtsmittelfrist Prozesskosten-
hilfe für das beabsichtigte Rechtsmittel beantragt
werden kann.
KG, Beschl. v. 17.9.2025 – 20 U 78/25, dazu auch Jungk/Chab/
Grams, BRAK-Mitt. 2025, 437 (in diesem Heft)

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

HINWEISE DER REDAKTION:
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind gehal-
ten, ihren Mandanten auf die Möglichkeit der Bean-
tragung der Bewilligung von Prozesskostenhilfe
gem. den §§ 114 ff. ZPO hinzuweisen, wenn sie über
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dessen schlechte finanzielle Verhältnisse in Kennt-
nis gesetzt werden. Der Mandant ist in einem sol-
chen Fall darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit
zur Beantragung von Prozesskostenhilfe besteht
und im Prozesskostenhilfeprüfungsverfahren kein
Anwaltszwang herrscht. Diese Beratung ist vom
Mandat als sich unmittelbar aus der Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigung ergebenden mög-
lichen Kostenfolge umfasst. Denn die Anwältin bzw.
der Anwalt schuldet eine umfassende und mög-
lichst erschöpfende Belehrung und hat dem Man-
danten in den Grenzen des Mandats die Schritte
anzuraten, die zu dem erstrebten Ziel zu führen ge-
eignet sind, um Nachteile für den Auftraggeber zu
verhindern, soweit solche voraussehbar und ver-
meidbar sind (vgl. OLG Düsseldorf, BRAK-Mitt.
2023, 200 Ls.).

GROB BELEIDIGENDE EINGABEN EINES
RECHTSANWALTS

ZPO § 114 II

* Grob beleidigende Eingaben gegen Gerichte oder
Behörden, die nicht den einzuhaltenden Mindestan-
forderungen genügen, weil sie keine ernsthafte in-
haltliche Sachauseinandersetzung enthalten, son-
dern im Wesentlichen nur als Vorwand dazu dienen,
Beteiligte und Justizorgane zu schmähen und herab-

zusetzen, sind nicht in der Sache zu bescheiden,
sondern als unzulässig zu behandeln.
OLG Hamm, Beschl. v. 15.7.2025 – I-26 W 18/25

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

HINWEISE DER REDAKTION:
In seinem Schriftsatz hatte der Rechtsanwalt seinen
„Protest gegen offensichtliches willkürliches Richter-
verhalten“ mit Fotografien des während des natio-
nalsozialistischen Unrechtsregimes tätigen Präsiden-
ten des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, versehen
und in Kommentierungen zu diesen Bildern Paralle-
len zur Verfahrensführung der Vorinstanz gezogen.
Im gleichen Sinne hatte auch bereits das LSG Baden-
Württemberg (Beschl. v. 30.11.2016 – L 7 SO 4387/
16 ER-B – juris) entschieden. Dort hatte sich eine An-
tragstellerin in ihrer Rechtsmittelschrift an keiner
Stelle sachlich mit dem angefochtenen Beschluss
und den Voraussetzungen des von ihr geltend ge-
machten Eilanspruchs auseinandergesetzt. Ihre
Schrift bestand vielmehr ausschließlich aus grob be-
leidigenden Anfeindungen gegen den erstinstanzlich
tätig gewordenen Richter am Sozialgericht und den
Präsidenten des Sozialgerichts, indem diese u.a. als
„Idioten“, „Schreibtischtäter“, „Verbrecher-Richter“,
„Monster“, „Kreaturen“ und „Herrscher“ beschimpft
und ihnen „rassistisch motivierte“ sowie „kriminelle“
Handlungen respektive „Terrorbehandlungen“ vorge-
worfen wurden. Zudem wurde der Richter am Sozial-
gericht mehrfach in ehrabschneidender Weise u.a.
mit Roland Freisler in Verbindung gebracht.

ELEKTRONISCHER RECHTSVERKEHR

EINREICHEN DES SCHRIFTSATZES EINER BAG
ÜBER DAS GESELLSCHAFTSPOSTFACH

ZPO §§ 522 I 2, 520 II, III, 130a III, IV; BRAO §§ 31a,
31b

1. Zur Formwirksamkeit der Einreichung eines nicht-
qualifiziert elektronisch signierten Schriftsatzes
über das besondere elektronische Anwaltspostfach
einer prozessbevollmächtigten anwaltlichen Berufs-
ausübungsgesellschaft.
* 2. Nach einhelliger höchstrichterlicher Rechtspre-
chung ist es bei der Einreichung eines nicht-qualifi-
ziert elektronisch signierten Dokuments über ein
persönliches elektronisches Anwaltspostfach Wirk-
samkeitsvoraussetzung, dass der das Dokument
einfach signierende verantwortliche Prozessbevoll-
mächtigte die Übermittlung über sein beA selbst
vornimmt.

* 3. Diese Rechtsprechung kann jedoch nicht ohne
weiteres auf die Übermittlung eines nicht-qualifi-
ziert elektronisch signierten Dokuments mittels Ge-
sellschaftspostfach einer prozessbevollmächtigten
Berufsausübungsgesellschaft übertragen werden.
* 4. Zum einen handelt es sich bei dem Gesell-
schaftspostfach um ein nicht personengebundenes
elektronisches Anwaltspostfach. Zum anderen müs-
sen bei der Prozessbevollmächtigung einer Berufs-
ausübungsgesellschaft sowohl die Signatur als
auch der Versand notwendigerweise durch vertre-
tungsberechtigte Anwälte ausgeführt werden.
* 5. Vor dem Hintergrund der Vergleichbarkeit der
nicht personengebundenen Übermittlungswege mit-
tels eines Gesellschaftspostfachs und eines Behör-
denpostfachs liegt es nahe, auch im Fall der Über-
mittlung eines nicht-qualifiziert elektronisch signier-
ten Dokuments für eine prozessbevollmächtigte Be-
rufsausübungsgesellschaft über ein Gesellschafts-
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postfach grundsätzlich eine Identität zwischen dem
einfach signierenden Rechtsanwalt und dem den
Sendevorgang über das Gesellschaftspostfach ver-
anlassenden VHN-berechtigten Anwalt nicht als er-
forderlich anzusehen
BGH, Beschl. v. 16.9.2025 – VIII ZB 25/25, dazu auch Jungk/Chab/
Grams, BRAK-Mitt. 2025, 438 (in diesem Heft)

AUS DEN GRÜNDEN:
[1] I. Die Kl. begehrt von der Bekl. die Räumung und
Herausgabe einer Mietwohnung nebst Stellplatz.

[2] Das AG hat die Klage abgewiesen. Hiergegen hat
die Kl. durch eine von ihr zur Prozessbevollmächtigten
bestellte Rechtsanwaltsgesellschaft, eine Partner-
schaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung,
frist- und formgerecht Berufung eingelegt. Innerhalb
der Berufungsbegründungsfrist ging bei dem Beru-
fungsgericht eine über das besondere elektronische An-
waltspostfach (beA) der prozessbevollmächtigten
Rechtsanwaltsgesellschaft (im Folgenden: Gesell-
schaftspostfach) übermittelte Berufungsbegründung
ein. Diese schloss mit dem Namenszug eines Rechtsan-
walts, der vertretungsberechtigter Partner der prozess-
bevollmächtigten Rechtsanwaltsgesellschaft ist.

[3] In dem Prüfvermerk betreffend die Nachricht, mit
der die Berufungsbegründung übermittelt wurde, wird
bestätigt, dass die Nachricht auf einem sicheren Über-
mittlungsweg aus einem besonderen elektronischen
Postfach übermittelt wurde. Als Absender ist die Rechts-
anwaltsgesellschaft benannt. Zudem wurde ein vertrau-
enswürdiger Herkunftsnachweis (im Folgenden auch:
VHN) erstellt. Aus allgemeinen technischen Gründen ist
weder aus dem Prüfvermerk noch aus dem VHN er-
sichtlich, welche natürliche Person die Übermittlung
mittels des Gesellschaftspostfachs vorgenommen hat.

[4] Nach einem Hinweis des Berufungsgerichts auf Be-
denken hinsichtlich der Zulässigkeit der Berufung im
Hinblick darauf, dass zwischen dem Absender der
Nachricht (Rechtsanwaltsgesellschaft) und der signie-
renden Person (Rechtsanwalt) keine Identität bestehe,
hat die Kl. mit von dem Berufungsgericht in Bezug ge-
nommenem Schriftsatz v. 17.3.2025 vorgetragen, der –
für die prozessbevollmächtigte Rechtsanwaltsgesell-
schaft vertretungsberechtigte – Rechtsanwalt, der die
Berufungsbegründung (einfach) signiert habe, habe de-
ren Versand über seine Zugangsberechtigung aus dem
Gesellschaftspostfach veranlasst, was sich aus dem bei-
gefügten Nachrichtenjournal ergebe.

[5] Das LG hat die Berufung als unzulässig verworfen.
Zur Begründung hat es – soweit für das Rechtsbe-
schwerdeverfahren von Interesse – im Wesentlichen
ausgeführt:

[6] Die Berufung sei unzulässig, da sie nicht formge-
recht begründet worden sei. Denn sie sei nicht in elek-
tronischer Form mit qualifizierter Signatur oder mit ein-
facher Signatur auf einem sicheren Übermittlungsweg
eingereicht worden. Letzteres scheitere daran, dass
laut Prüfvermerk der Absender der Berufungsbegrün-

dungsschrift nicht der in dem Schriftsatz genannte
Rechtsanwalt, sondern die Rechtsanwaltsgesellschaft
sei. Die Identität zwischen der einfach signierenden Per-
son und dem Absender der Nachricht sei jedoch erfor-
derlich. Die einfache Signatur solle – wie die eigene Un-
terschrift oder die qualifizierte elektronische Signatur –
die Identifizierung des Urhebers der schriftlichen Ver-
fahrenshandlung ermöglichen und dessen unbedingten
Willen zum Ausdruck bringen, die volle Verantwortung
für den Inhalt des Schriftsatzes zu übernehmen und die-
sen bei Gericht einzureichen. Es müsse deshalb sicher-
gestellt sein, dass die von dem Übermittlungsweg aus-
gewiesene Person mit der Person identisch sei, welche
mit der wiedergegebenen Unterschrift die inhaltliche
Verantwortung für das Dokument übernehme. Der si-
chere Übermittlungsweg gewährleiste die Identität des
Absenders nur dann, wenn die verantwortende Person,
also der Rechtsanwalt als Inhaber des beA, den Ver-
sand selbst vornehme. Da vorliegend die Kanzlei als Ab-
sender genannt sei und ein konkreter Rechtsanwalt als
Absender nicht ermittelt werden könne, fehle es an die-
ser Voraussetzung.

[7] Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde der Kl.

[8] II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zu-
rückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

[9] 1. Die nach §§ 574 I 1 Nr. 1, 522 I 4 ZPO statthafte
und auch den Form- und Fristerfordernissen genügende
Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des
Rechtsbeschwerdegerichts erfordert (§ 574 II Nr. 2
Alt. 2 ZPO). Die angefochtene Entscheidung verletzt –
wie die Rechtsbeschwerde zu Recht geltend macht – in
entscheidungserheblicher Weise das Verfahrensgrund-
recht der Kl. auf Gewährung wirkungsvollen Rechts-
schutzes (Art. 2 I GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip).
Danach darf einer Partei der Zugang zu einer in der
Verfahrensordnung eingeräumten Instanz nicht in unzu-
mutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtferti-
gender Weise erschwert werden (st.Rspr.; vgl. BVerfGE
74, 228, 234; BVerfG, NZA 2016, 122 Rn. 10; BGH,
Beschl. v. 16.1.2024 – VI ZB 45/23, NJW-RR 2024, 474
Rn. 6; v. 7.3.2023 – VI ZB 74/22, NJW 2023, 2280
Rn. 6; v. 13.12.2022 – VIII ZB 43/22, WuM 2023, 224
Rn. 9; v. 12.7.2016 – VIII ZB 55/15, WuM 2016,632
Rn. 1; jeweils m.w.N.). Nach dieser Maßgabe hat das
Berufungsgericht der Kl. den Zugang zu der Berufungs-
instanz unzulässig verwehrt, indem es ihre Berufung
mit der Begründung verworfen hat, es fehle an einer
ordnungsgemäßen Berufungsbegründung, weil diese
nicht von dem Rechtsanwalt über das besondere elek-
tronische Anwaltspostfach versandt worden sei, der sie
einfach signiert habe.

[10] Darüber hinaus hat das Berufungsgericht – wie die
Rechtsbeschwerde ebenfalls zutreffend geltend macht
– den Anspruch der Kl. auf rechtliches Gehör (Art. 103 I
GG) dadurch verletzt, dass es deren Vortrag zur Einhal-
tung der vom Gesetzgeber für eine wirksame Übermitt-
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lung mittels eines Gesellschaftspostfachs aufgestellten
Voraussetzungen und zu der Einreichung der Beru-
fungsbegründung über das Gesellschaftspostfach der
prozessbevollmächtigten anwaltlichen Berufsaus-
übungsgesellschaft (im Folgenden auch: Berufsaus-
übungsgesellschaft) durch den Rechtsanwalt, der die
Berufungsbegründung signiert hat, nicht beachtet und
erwogen hat.
[11] 2. Die Rechtsbeschwerde hat auch in der Sache Er-
folg.
[12] Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begrün-
dung kann die Berufung nicht als unzulässig verworfen
werden. Entgegen der Auffassung des Berufungsge-
richts ist die Berufungsbegründung der Kl. in einer den
Anforderungen des § 130a II 1 Hs. 2 ZPO entsprechen-
den Weise wirksam als elektronisches Dokument bei
dem zuständigen Gericht eingegangen.
[13] Nach § 130a III 1 ZPO muss ein elektronisches Do-
kument entweder mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur der verantwortenden Person versehen sein
oder von der verantwortenden Person signiert und auf
einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.
Ein sicherer Übermittlungsweg ist nach § 130a IV 1
Nr. 2 ZPO unter anderem die Übermittlung zwischen
den besonderen elektronischen Anwaltspostfächern
nach §§ 31a und 31b BRAO und der elektronischen
Poststelle des Gerichts.
[14] Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht die Vo-
raussetzungen einer wirksamen Einreichung der Beru-
fungsbegründung der Kl. nach diesen Vorgaben ver-
neint. Die Berufungsbegründung der Kl. war i.S.d.
§ 130a III 1 Hs. 2 ZPO von der verantwortenden Person
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg –
dem Gesellschaftspostfach der prozessbevollmächtig-
ten Berufsausübungsgesellschaft (§ 130a IV 1 Nr. 2
ZPO i.V.m. § 31b BRAO) – eingereicht worden.
[15] a) Eine einfache Signatur der Berufungsbegrün-
dung von einem für die prozessbevollmächtigte Berufs-
ausübungsgesellschaft vertretungsberechtigten und
postulationsfähigen Rechtsanwalt lag vor. Hierfür ge-
nügt es, wenn am Ende des Schriftsatzes der Name des
Verfassers maschinenschriftlich wiedergegeben ist (vgl.
BGH, Beschl. v. 8.7.2025 – VIII ZB 12/25 Rn. 15; v. 9.4.
2025 – XII ZB 599/23, NJW 2025, 2257 Rn. 6; v. 30.11.
2023 – III ZB 4/23, NJW-RR 2024, 331 Rn. 10; v. 7.9.
2022 – XII ZB 215/22, NJW 2022, 3512 Rn. 10). Dies
war hier der Fall.
[16] b) Die Berufungsbegründung wurde auch wirksam
über einen sicheren Übermittlungsweg eingereicht.
[17] aa) Im Zuge der Einführung eines Gesellschafts-

sicherer
Übermittlungsweg

postfachs für Berufsaus-
übungsgesellschaften
durch das Gesetz zur Neu-
regelung des Berufsrechts

der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsaus-
übungsgesellschaften sowie zur Änderung weiterer Vor-
schriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe v. 7.7.
2021 (BGBl. I S. 2363) hat der Gesetzgeber durch den

in § 130a IV 1 Nr. 2 ZPO eingefügten Verweis auf die
Regelung über das Gesellschaftspostfach (§ 31b BRAO)
die Übermittlung über ein solches als sicheren Über-
mittlungsweg qualifiziert, über den eine formwahrende
Einreichung von nicht-qualifiziert elektronisch signierten
Dokumenten grundsätzlich möglich ist. Dies entspricht
dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, der die
Versendung eines Schriftsatzes über ein Gesellschafts-
postfach im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens – an-
ders als noch in dem ursprünglichen Entwurf des vorbe-
zeichneten Gesetzes (vgl. BT-Drs. 19/27670, 157) – als
sicheren Übermittlungsweg qualifiziert hat, um zugelas-
senen Berufsausübungsgesellschaften zu ermöglichen,
auf diesem Weg elektronische Dokumente bei Gericht
einzureichen, ohne eine qualifizierte elektronische Sig-
natur zu nutzen (vgl. BT-Drs. 19/30516, 50 f., 70). Hier-
durch sollte der Regelung in § 59l I 1 BRAO, wonach
Berufsausübungsgesellschaften als Prozess- oder Ver-
fahrensbevollmächtigte bestellt werden können, auch
für den Bereich des Empfangs und der Übermittlung
von elektronischen Dokumenten Rechnung getragen
werden (vgl. BT-Drs. 19/27670, 342).

[18] bb) Während bei einem persönlichen besonderen
Anwaltspostfach eine wirksame Übermittlung nicht-
qualifiziert elektronisch signierter Dokumente auf
einem sicheren Übermittlungsweg nur durch den Post-
fachinhaber selbst ausgeführt werden kann und dieser
nach § 23 III 5 der Verordnung über die Rechtsanwalts-
verzeichnisse und die besonderen elektronischen An-
waltspostfächer (Rechtsanwaltsverzeichnis- und -post-
fachverordnung – RAVPV) das Recht hierzu nicht auf
andere Personen übertragen kann, erfolgt bei einem
Gesellschaftspostfach notwendigerweise die Versen-
dung durch eine natürliche Person, die mithin nicht
Postfachinhaberin ist. Diese Person muss, um eine wirk-
same Übermittlung eines einfach signierten elektroni-
schen Dokuments über ein Gesellschaftspostfach vor-
nehmen zu können, für die Gesellschaft vertretungsbe-
rechtigt und selbst postulationsfähig sein. Denn die Be-
rufsausübungsgesellschaft kann nur durch ihrerseits
postulationsfähige vertretungsberechtigte Personen
vertreten werden (vgl. § 59l II BRAO). Die Berufsaus-
übungsgesellschaft darf deshalb nach § 23 III 7 RAVPV
das Recht, nicht-qualifiziert elektronisch signierte Doku-
mente für sie auf einem sicheren Übermittlungsweg zu
versenden, nur solchen vertretungsberechtigten Rechts-
anwälten einräumen, die ihren Beruf in der Berufsaus-
übungsgesellschaft ausüben (sog. VHN-Berechtigte).

[19] Um dem Empfänger einer über ein Gesellschafts-
postfach versandten Nachricht die Überprüfung der
Vertretungsbefugnis und der Postulationsfähigkeit der
die Nachricht versendenden natürlichen Person zu er-
möglichen, hat die BRAK nach § 20 III Nr. 2 RAVPV zu
gewährleisten, dass bei der Übermittlung eines Doku-
ments mit einer nicht-qualifizierten elektronischen Sig-
natur über ein Gesellschaftspostfach für den Empfän-
ger feststellbar ist, dass die Nachricht durch einen
Rechtsanwalt versandt wurde, der zur Vertretung der
Berufsausübungsgesellschaft berechtigt ist. Dies erfolgt
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dadurch, dass das System prüft, ob im Zeitpunkt des
Nachrichtenversands eine Person an dem Postfach an-
gemeldet ist, die über die VHN-Berechtigung der Be-
rufsausübungsgesellschaft verfügt. Nur in diesem Fall
erhält die Nachricht einen vertrauenswürdigen Her-
kunftsnachweis (VHN) und wird in dem zugehörigen
Prüfvermerk aufgeführt, dass die Nachricht auf einem
sicheren Übermittlungsweg aus einem besonderen elek-
tronischen Anwaltspostfach eingereicht wurde (vgl. BT-
Drs. 20/1672, 26; Information der BRAK zur Einführung
des Gesellschaftspostfach, abrufbar unter https://porta
l.beasupport.de/fragen-antworten/kategorie/allgemei
ne-fragen/informationen-zur-einfuehrung-des-gesellsch
aftspostfachs, Suchnummer 6056; jurisPK-ERV/Müller,
Stand: 23.6.2025, § 130a ZPO Rn. 197 ff., 231 ff., 274).

[20] cc) Die vorgenannten Voraussetzungen für eine

vertrauenswürdiger
Herkunftsnachweis

wirksame Einreichung auf
dem sicheren Übermitt-
lungsweg des Gesell-
schaftspostfachs liegen

hier hinsichtlich der Berufungsbegründung vor. Diese
wurde über das Gesellschaftspostfach der von der Kl.
als Prozessbevollmächtigte bestellten Berufsaus-
übungsgesellschaft eingereicht. Ein vertrauenswürdiger
Herkunftsnachweis und damit der Nachweis der Einrei-
chung durch eine hierzu nach § 23 III 7 RAVPV berech-
tigte Person, liegt vor.

[21] dd) Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht eine
wirksame Einreichung der Berufungsbegründungschrift
deshalb verneint, weil diese durch den einfach signie-
renden Rechtsanwalt versandt werden müsse, aus dem
Prüfvermerk sowie dem vertrauenswürdigen Herkunfts-
nachweis jedoch kein konkreter Rechtsanwalt als Ab-
sender ermittelt werden könne.

[22] (1) Der Umstand, dass das Dokument von einem
Rechtsanwalt einfach signiert wurde, der sichere Über-
mittlungsweg ihn jedoch nicht als Absender ausweist,
hindert als solcher eine wirksame Übermittlung bei der
Versendung über ein Gesellschaftspostfach nicht. Denn
dies ist systemimmanent dadurch bedingt, dass Post-
fachinhaberin des nicht personengebundenen Gesell-
schaftspostfachs die prozessbevollmächtigte Berufsaus-
übungsgesellschaft ist, die dementsprechend auch als
Absenderin der Nachricht ausgewiesen wird. Diese
muss sich jedoch notwendigerweise sowohl bei der Sig-
natur als auch bei der Durchführung des Versands
durch eine – nicht als Absender der Nachricht erschei-
nende – natürliche Person vertreten lassen. Würde –
was das Berufungsgericht zumindest andeutet – den-
noch gefordert, dass der signierende Rechtsanwalt als
Absender der Nachricht ausgewiesen wird, wäre eine
Einreichung eines nicht-qualifiziert elektronisch signier-
ten Schriftsatzes über ein Gesellschaftspostfach stets
unzulässig. Dies widerspräche dem Willen des Gesetz-
gebers, der diese Möglichkeit ausdrücklich eröffnen
wollte.

[23] (2) Vieles spricht, anders als das Berufungsgericht
offenbar gemeint hat, dafür, dass im Fall der Bevoll-

mächtigung einer Berufsausübungsgesellschaft und
der Nutzung von deren Gesellschaftspostfach eine
Identität zwischen dem Rechtsanwalt, der den Schrift-
satz für die prozessbevollmächtigte Berufsausübungs-
gesellschaft einfach signiert, und dem die Versendung
vornehmenden Rechtsanwalt nicht erforderlich ist.

[24] Die Frage, ob im Fall der Prozessbevollmächtigung

Identität wohl
nicht erforderlich

einer Berufsausübungsge-
sellschaft und der Nutzung
von deren Gesellschafts-
postfach für die Einrei-

chung eines nicht-qualifiziert elektronisch signierten Do-
kuments derselbe Rechtsanwalt, der in Vertretung der
Gesellschaft das Dokument einfach signiert hat, auch
die Versendung unter Anmeldung an dem Gesell-
schaftspostfach und Nutzung seiner VHN-Berechtigung
vornehmen muss, wird unterschiedlich beurteilt und ist
bislang höchstrichterlich nicht geklärt (verneinend: FG
Köln, DStRE 2025, 304 Rn. 20 [zu § 52a III 1 Hs. 2, IV 1
Nr. 2 FGO]; jurisPK-ERV/Müller, Stand: 23.6.2025,
§ 130a ZPO Rn. 208.2, 217.1, 223 f., 279 f.; Müller, E-
Justice Handbuch, 8. Aufl., S. 138 f., 194 f.; bejahend:
Jungbauer/Jungbauer, Das besondere elektronische
Anwaltspostfach (beA) und der ERV, 4. Aufl., § 2 Rn. 36;
offen und im Hinblick darauf die Nutzung einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur empfehlend: BRAK und
DAV, beA-Newsletter 8/2022 v. 29.9.2022, abrufbar
unter www.brak.de).

[25] (a) Nach einhelliger höchstrichterlicher Rechtspre-
chung ist es bei der Einreichung eines nicht-qualifiziert
elektronisch signierten Dokuments über ein persön-
liches elektronisches Anwaltspostfach Wirksamkeitsvo-
raussetzung, dass der das Dokument einfach signieren-
de verantwortliche Prozessbevollmächtigte die Über-
mittlung über sein beA selbst vornimmt (vgl. BGH,
Beschl. v. 8.7.2025 – VIII ZB 12/25 Rn. 18; v. 3.7.2024 –
XII ZB 538/23, NJW 2024, 2996 Rn. 9; v. 7.5.2024 – VI
ZB 22/23, NJW-RR 2024, 1058 Rn. 5 f.; v. 7.9.2022 –
XII ZB 215/22, NJW 2022, 3512 Rn. 15; v. 30.3.2022 –
XII ZB 311/21, NJW 2022, 2415 Rn. 11; v. 4.10.2023 –
3 StR 292/23 Rn. 2 [zu § 32a III 1 Hs. 2, IV 1 Nr. 2
StPO]; BAG, NJW 2020, 2351 Rn. 13 ff.; BFH, DStR
2025, 100 Rn. 23 f. [zu § 52a III 1 Hs. 2, IV 1 Nr. 2
FGO]; BVerwG, NVwZ 2022, 649 Rn. 4 ff. [zu § 55a III 1
Hs. 2, IV 1 Nr. 2 VwGO]; BSG, NJW 2022, 1334 Rn. 7
[zu § 65a III 1 Hs. 2, IV 1 Nr. 2 SGG]).

[26] (b) Diese Rechtsprechung kann jedoch – was das

Anwaltspostfach
≠

Gesellschafts-
postfach

Berufungsgericht verkannt
hat – nicht ohne Weiteres
auf die Übermittlung eines
nicht-qualifiziert elektro-
nisch signierten Doku-
ments mittels des Gesell-

schaftspostfachs einer prozessbevollmächtigten Berufs-
ausübungsgesellschaft übertragen werden. Zum einen
handelt es sich bei dem Gesellschaftspostfach – wie bei
einem besonderen Behördenpostfach (§ 130a IV 1
Nr. 3 ZPO) und anders als bei dem einem Anwalt per-

BRAK-MITTEILUNGEN 6/2025 BERUFSRECHTLICHE RECHTSPRECHUNG

468

portal.beasupport.de/fragen-antworten/kategorie/allgemeine-fragen/informationen-zur-einfuehrung-des-gesellschaftspostfachs
portal.beasupport.de/fragen-antworten/kategorie/allgemeine-fragen/informationen-zur-einfuehrung-des-gesellschaftspostfachs
portal.beasupport.de/fragen-antworten/kategorie/allgemeine-fragen/informationen-zur-einfuehrung-des-gesellschaftspostfachs
portal.beasupport.de/fragen-antworten/kategorie/allgemeine-fragen/informationen-zur-einfuehrung-des-gesellschaftspostfachs
www.brak.de


sönlich zugeordneten elektronischen Anwaltspostfach –
um ein nicht personengebundenes besonderes elektro-
nisches Anwaltspostfach. Zum anderen müssen bei der
Prozessbevollmächtigung einer Berufsausübungsgesell-
schaft sowohl die Signatur als auch der Versand not-
wendigerweise durch vertretungsberechtigte Rechtsan-
wälte ausgeführt werden (s.o. II.2.b bb). Aufgrund die-
ser Unterschiede entsprechen die Anforderungen zur Si-
cherstellung der Authentizität und Integrität des auf
dem sicheren Übermittlungsweg eines Gesellschafts-
postfachs eingereichten Dokuments nicht denjenigen
für die Einreichung über ein persönliches elektronisches
Anwaltspostfach eines prozessbevollmächtigten Rechts-
anwalts.

[27] Eine als Prozessbevollmächtigte beauftragte Be-
rufsausübungsgesellschaft hat zwar gem. § 59l I 2
BRAO die Rechte und Pflichten eines Rechtsanwalts
und trägt damit letztlich die Verantwortung für die Er-
füllung der anwaltlichen Pflichten, sie muss sich hierbei
aber notwendigerweise durch natürliche Personen ver-
treten lassen, die ihrerseits postulationsfähig sein müs-
sen (§ 59l II BRAO). Diese Rechtslage wird im Rahmen
der Bestimmungen über die Berechtigungen zur Nut-
zung des besonderen Anwaltspostfachs für die Einrei-
chung nicht-qualifiziert elektronisch signierter Doku-
mente nachvollzogen. Die Berufsausübungsgesellschaft
als Postfachinhaberin darf – und muss – zur Ermögli-
chung einer Einreichung, die nur eine natürliche Person
vornehmen kann, dieses Recht auf natürliche Personen
übertragen. Die Übertragung darf hierbei nur auf ver-
tretungsberechtigte Rechtsanwälte, die ihren Beruf in
der Berufsausübungsgesellschaft ausüben, erfolgen
(§ 23 III 7 RAVPV). Die BRAK hat zu gewährleisten, dass
der Empfänger diese Vorgaben überprüfen kann (§ 20
III Nr. 2 RAVPV).

[28] (c) Vor diesem Hintergrund ist der sichere Über-

Vergleichbarkeit
mit Behördenpost-
fach

mittlungsweg mittels eines
nicht personengebunde-
nen Gesellschaftspost-
fachs, bei dem durch die
vorstehend genannten Re-

gelungen der Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfach-
verordnung die Authentizität mit Blick auf die Herkunft
eines übermittelten Dokuments von der prozessbevoll-
mächtigten Gesellschaft gewährleistet werden soll, mit
dem ebenfalls nicht personengebundenen Übermitt-
lungsweg mittels eines besonderen Behördenpostfachs
und den dort zur Gewährleistung der Authentizität in
§ 8 der Verordnung über die technischen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und
über das besondere elektronische Behördenpostfach
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) ge-
troffenen Regelungen vergleichbar. Hiernach stellt die
Behörde als Postfachinhaberin den Zugang bestimm-
ten Zugangsberechtigten zur Verfügung, die über ein
Zertifikat und Passwort eine Versendung aus dem Be-
hördenpostfach vornehmen können. Die Versendung
durch einen Zugangsberechtigten wird durch den ver-
trauenswürdigen Herkunftsnachweis bestätigt (vgl.

BGH, Beschl. v. 6.4.2023 – I ZB 84/22, NJW-RR 2023,
906 Rn. 18 f., 28 ff.).

[29] Für eine wirksame Einreichung eines nicht-qualifi-
ziert elektronisch signierten Dokuments über den gem.
§ 130a IV 1 Nr. 3 ZPO sicheren Übermittlungsweg
eines besonderen elektronischen Behördenpostfachs
bedarf es nach höchstrichterlicher Rechtsprechung
einer Personenidentität zwischen sendender und ein-
fach signierender Person nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 6.4.
2023 – I ZB 84/22, NJW-RR 2023, 906 Rn. 28 ff.; BAG,
NZA 2024, 1735 Rn. 19 ff. [zu § 46c IV 1 Nr. 3 ArbGG];
BVerwG, Beschl. v. 18.5.2020 – 1 B 23/20, 1 PKH 14/
20 Rn. 5 [zu § 55a IV 1 Nr. 3 VwGO]; jurisPK-ERV/Mül-
ler, Stand: 23.6.2025, § 130a ZPO Rn. 223 ff.; Müller,
RDi 2022, 92, 95). Vielmehr genügt der über den ver-
trauenswürdigen Herkunftsnachweis (VHN) bestätigte
Umstand, dass bei der Übersendung ein nach § 8 I bis
IV ERVV mit Zertifikat und Zertifikats-Passwort ausge-
statteter zugangsberechtigter Beschäftigter des Post-
fachinhabers mit den vom Postfachinhaber zur Verfü-
gung gestellten Zugangsdaten bei dem Verzeichnis-
dienst angemeldet war (vgl. BGH, Beschl. v. 6.4.2023 –
I ZB 84/22, a.a.O. Rn. 19, 28 ff.; BAG, a.a.O. Rn. 19).
Denn durch die Einreichung über einen sicheren Über-
mittlungsweg ist die Authentizität des Dokuments mit
Blick auf dessen Herkunft von der befugten Behörde ge-
währleistet und damit der Gefahr begegnet, dass nicht
zu der Behörde gehörende Personen ein fingiertes Do-
kument einreichen (vgl. BGH, Beschl. v. 6.4.2023 – I ZB
84/22, a.a.O. Rn. 28; BAG, a.a.O. Rn. 20).

[30] (d) Vor dem Hintergrund der Vergleichbarkeit der
nicht personengebundenen Übermittlungswege mittels
eines Gesellschaftspostfachs und eines Behördenpost-
fachs liegt es nahe, entsprechend der vorgenannten
Rechtsprechung auch im Fall der Übermittlung eines
nicht-qualifiziert elektronisch signierten Dokuments für
eine prozessbevollmächtigte Berufsausübungsgesell-
schaft über ein Gesellschaftspostfach grundsätzlich –
und anders als im Fall einer Einreichung durch einen
prozessbevollmächtigten einfach signierenden Rechts-
anwalt über dessen persönliches Anwaltspostfach –
eine Identität zwischen dem einfach signierenden
Rechtsanwalt und dem den Sendevorgang über das Ge-
sellschaftspostfach veranlassenden VHN-berechtigten
Rechtsanwalt nicht als erforderlich anzusehen.

[31] (3) Diese Frage bedarf hier indes keiner abschlie-

keine abschließende
Entscheidung

ßenden Entscheidung.
Denn die Berufungsbegrün-
dung wurde – was das Be-
rufungsgericht verkannt

hat – nachweislich von demjenigen für die prozessbe-
vollmächtigte Gesellschaft vertretungsberechtigten
Rechtsanwalt über das Gesellschaftspostfach versandt,
der diesen Schriftsatz auch einfach signiert hat.

[32] Zwar ergibt sich dies nicht bereits aus dem Prüf-
protokoll und dem vertrauenswürdigen Herkunftsnach-
weis (VHN). Diesen Dokumenten ist jeweils nur zu ent-
nehmen, dass die Übermittlung durch einen VHN-Be-
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rechtigten erfolgt ist, während die Identität der die
Nachricht versendenden Person – jedenfalls derzeit und
so auch hier – aus technischen Gründen hieraus nicht
ersichtlich ist (vgl. BRAK und DAV, beA-Newsletter 8/
2022 v. 29.9.2022, abrufbar unter www.brak.de). Wel-
cher Rechtsanwalt die Nachricht versandt hat, lässt
sich indes über das der betreffenden Nachricht zuzu-
ordnende Nachrichtenjournal nachvollziehen, das er-
kennen lässt, welcher Nutzer zum Zeitpunkt des Ver-
sands an dem Gesellschaftspostfach angemeldet war
und unter welchem Benutzernamen der Versand erfolg-
te (vgl. BRAK und DAV, beA-Newsletter 8/2022 v. 29.9.
2022; a.a.O.). Dies ist – was das Berufungsgericht au-
ßer Betracht gelassen hat – zum Nachweis der Perso-
nenidentität ausreichend.

[33] Die Unwirksamkeit der Einreichung des elektroni-
schen Schriftsatzes kann dagegen nicht damit begrün-
det werden, dass das Gericht die Identität des Versen-
ders nicht über das ihm selbst unmittelbar zugängliche
Prüfprotokoll und den zugehörigen vertrauenswürdigen
Herkunftsnachweis feststellen kann. Auch wenn der Ge-
setzgeber ausweislich der Begründung des Gesetzes
zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der Digi-
talisierungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vor-
schriften v. 15.7.2022 (BGBl. I S. 1146), mit dem die
letztlich in Kraft getretenen Fassungen der Regelungen
zum Gesellschaftspostfach eingeführt wurden, davon
ausging, dass die Identität des versendenden VHN-Be-
rechtigten zumindest über die Visitenkarte unter der
Nutzer-ID angegeben werden sollte (BT-Drs. 20/1672,
26), ist diese Angabe für die Wirksamkeit der Übermitt-
lung nicht maßgeblich, sondern dient allein der erleich-
terten Feststellbarkeit des für die Wirksamkeit der Er-
mittlung erforderlichen Umstands, dass die Berufsaus-
übungsgesellschaft durch einen vertretungsberechtig-
ten Rechtsanwalt vertreten wurde (vgl. BT-Drs. 20/
1672, a.a.O.).

[34] Es würde den Zugang einer prozessbevollmächtig-
ten Berufsausübungsgesellschaft – hier – zu der Beru-
fungsinstanz in aus Sachgründen nicht zu rechtfertigen-
der Weise unzumutbar einschränken, wenn ihr die feh-
lende Angabe der Identität des versendenden Rechts-
anwalts in dem Prüfprotokoll und dem vertrauenswürdi-
gen Herkunftsnachweis entgegengehalten werden dürf-
te und ihr der anderweitige Nachweis durch das Nach-
richtenjournal versagt würde, obwohl die fehlende Er-
kennbarkeit der Identität der versendenden Person auf
technischen Problemen beruht, die nicht im Einflussbe-
reich der das Gesellschaftspostfach zulässigerweise als
sicheren Übermittlungsweg nutzenden prozessbevoll-
mächtigten Berufsausübungsgesellschaft liegen (vgl.
Jungbauer/Jungbauer, Das besondere elektronische
Anwaltspostfach (beA) und der ERV, 4. Aufl., § 2
Rn. 36).

[35] Dementsprechend ist – was das Berufungsgericht
nicht hinreichend in den Blick genommen hat – durch
das von der Kl. vorgelegte Nachrichtenjournal nachge-
wiesen, dass hier derselbe Rechtsanwalt die Berufungs-

begründung sowohl signiert als auch über das Gesell-
schaftspostfach an das Gericht gesandt hat.

[36] 3. Nach alledem kann die angefochtene Entschei-
dung keinen Bestand haben. Sie ist aufzuheben und die
Sache ist an das Berufungsgericht zur erneuten Ent-
scheidung über die Berufung zurückzuverweisen (§ 577
IV 1 ZPO).

ANMERKUNG:
Der BGH hat in seinem Beschluss v. 16.9.2025 klare
Hinweise zu den Voraussetzungen der Formwirksam-
keit der Einreichung eines nicht qualifiziert elektro-
nisch signierten Schriftsatzes über das besondere
elektronische Anwaltspostfach einer prozessbevoll-
mächtigten anwaltlichen Berufsausübungsgesell-
schaft (BAG) gegeben. Danach hindere der Umstand,
dass das Dokument von einem Rechtsanwalt einfach
signiert worden sei, der sichere Übermittlungsweg ihn
jedoch nicht als Absender ausweise, eine wirksame
Übermittlung bei der Versendung über ein Gesell-
schaftspostfach nicht. Die Gesellschaft müsse sich
notwendigerweise sowohl bei der Signatur als auch
bei der Durchführung des Versands durch eine natür-
liche Person vertreten lassen. Dies sei im entschiede-
nen Fall ausweislich des vertrauenswürdigen Her-
kunftsnachweises erfolgt.
Wichtig für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
die eine Berufsausübungsgesellschaft vertreten, ist
auch nach dieser Entscheidung des BGH, dass ein ver-
trauenswürdiger Herkunftsnachweis (VHN) ange-
bracht wird. Diesen bringt das beA-System an, wenn
die Gesellschaft durch eine vertretungsberechtigte
Person vertreten wird, diese also ermächtigt wird,
Schriftsätze für die Gesellschaft über das Gesell-
schaftspostfach auch ohne qualifizierte elektronische
Signatur einzureichen. In der Praxis geschieht dies
durch die Vergabe der Rolle „VHN-Berechtigter“. Die-
se Rolle beschreibt die Rechte von vertretungsberech-
tigten anwaltlichen Mitgliedern einer BAG, die für die-
se ohne qualifizierte elektronische Signatur (qeS) elek-
tronische Dokumente versenden dürfen. Erläuterun-
gen zur Erteilung dieser Rolle finden sich im beA-Sup-
portportal: https://portal.beasupport.de/fragen-ant-
worten/kategorie/benutzerverwaltung/bag-berechti-
gungen.
Interessant ist die Entscheidung insb. deshalb, weil
sich der BGH außerdem zu der bislang noch ungeklär-
ten und im konkreten Fall auch nicht entscheidungsre-
levanten Rechtsfrage äußerte, ob im Falle der Bevoll-
mächtigung einer Berufsausübungsgesellschaft und
der Nutzung deren Gesellschaftspostfachs eine Identi-
tät zwischen dem einfach signierenden Rechtsanwalt
und dem die Versendung vornehmenden Rechtsan-
walt erforderlich sei. Diese Frage wird bislang unter-
schiedlich beurteilt und ist höchstrichterlich noch
nicht geklärt. Der BGH stellte zwar fest, dass die Fra-
ge in dem vorliegenden Fall keiner abschließenden
Entscheidung bedürfe. Denn die Berufsausübungsge-
sellschaft sei nachweislich von demjenigen für die
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prozessbevollmächtigte Gesellschaft vertretungsbe-
rechtigten Rechtsanwalt über das Gesellschaftspost-
fach versandt worden, der diesen Schriftsatz auch ein-
fach signiert habe.
Dennoch wies der BGH darauf hin, dass es naheliege,
im Fall der Übermittlung eines nicht qualifiziert elek-
tronisch signierten Dokuments für eine prozessbevoll-
mächtigte Berufsausübungsgesellschaft über ein Ge-
sellschaftspostfach grundsätzlich – und anders als bei
Einreichung durch einen prozessbevollmächtigten ein-
fach signierenden Rechtsanwalt über dessen persön-
liches Postfach – eine Identität zwischen dem einfach
signierenden Rechtsanwalt und dem den Sendevor-
gang über das Gesellschaftspostfach veranlassenden
VHN-berechtigten Rechtsanwalt nicht als erforderlich
anzusehen. Zur Begründung verwies der BGH auf die
entsprechende Rechtsprechung zum sicheren Über-
mittlungsweg bei der Nutzung eines besonderen elek-
tronischen Behördenpostfachs.
Auch wenn der BGH einen klaren Fingerzeig gibt, wie
er entscheiden würde, ist derzeit noch zu empfehlen,
auf eine Personenidentität zwischen der Person, die
den Schriftsatz einfach signiert, und der versenden-
den Person zu achten. Der Nachweis, welche Person
den Versand des einfach signierten Schriftsatzes über
ein Postfach der Berufsausübungsgesellschaft vorge-
nommen hat, lässt sich über die Vorlage eines Aus-
zugs des Nachrichtenjournals erbringen. Dieses lässt
erkennen, welche Nutzerin oder welcher Nutzer am
beA der Berufsausübungsgesellschaft angemeldet
war. Das Nachrichtenjournal sollte daher immer zur
Akte genommen werden, damit sich im Zweifel nach-
weisen lässt, welche Rechtsanwältin oder welcher
Rechtsanwalt den Schriftsatz versandt hat. Bis zur
endgültigen Klärung der Rechtsfrage ist die qualifizier-
te elektronische Signatur der Schriftsätze durch die
verantwortende Rechtsanwältin oder den verantwor-
tenden Rechtsanwalt weiterhin die sicherste Lösung.

Rechtsanwältin Julia von Seltmann, BRAK, Berlin

HINWEISPFLICHTEN DES GERICHTS BEI
FEHLERHAFTEM VERSAND PER beA

ZPO §§ 130a III, 233

1. Ein elektronisches Dokument, das aus einem be-
sonderen elektronischen Anwaltspostfach versandt
wird und nicht mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehen ist, ist nur dann auf einem
sicheren Übermittlungsweg eingereicht, wenn die
das Dokument signierende und damit verantworten-
de Person mit der des tatsächlichen Versenders
übereinstimmt (Anschluss an BGH, Beschl. v. 7.5.
2024 – VI ZB 22/23, MDR 2024, 927; Beschl. v. 28.2.
2024 – IX ZB 30/23, NJW 2024, 1660; Beschl. v. 7.9.
2022 – XII ZB 215/22, NJW 2022, 3512).

2. Eine Partei darf grundsätzlich darauf vertrauen,
dass ihre Schriftsätze alsbald nach ihrem Eingang
bei Gericht zur Kenntnis genommen werden und of-
fensichtliche äußere formale Mängel dabei nicht un-
entdeckt bleiben. Unterbleibt ein gebotener Hinweis
des Gerichts, ist der Partei Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand zu gewähren, wenn er bei ordnungs-
gemäßem Geschäftsgang so rechtzeitig hätte erfol-
gen müssen, dass es der Partei noch möglich gewe-
sen wäre, die Frist zu wahren.
Mit Blick auf den Transfervermerk einschließlich des
darin enthaltenen „Vertrauenswürdigen Herkunfts-
nachweises“ besteht eine einfache und wenig Zeit-
aufwand erfordernde Möglichkeit zu prüfen, ob ein
aus einem besonderen elektronischen Anwaltspost-
fach versandter Schriftsatz einfach elektronisch sig-
niert und auf einem sicheren Übermittlungsweg bei
Gericht eingereicht wurde. Hierzu gehört für den Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle auch die Prü-
fung, ob die Person, die das Dokument elektronisch
signiert hat, mit derjenigen identisch ist, die Inhabe-
rin des besonderen elektronischen Anwaltspost-
fachs ist.
BGH, Beschl. v. 20.8.2025 – VII ZB 16/24, dazu auch Jungk/Chab/
Grams, BRAK-Mitt. 2025, 440 (in diesem Heft)

AUS DEN GRÜNDEN:
[1] I. Der Kl., ein ehemaliger Handelsvertreter der
Bekl., hat erstinstanzlich im Wege der Stufenklage zu-
nächst die Erteilung eines Buchauszugs, erforder-
lichenfalls die Versicherung der Richtigkeit und Voll-
ständigkeit an Eides Statt, ergänzende Abrechnung
von Provisionen nach Erteilung des Buchauszugs, Zah-
lung restlicher Provision sowie eines Handelsvertreter-
ausgleichs geltend gemacht. Im Lauf des Verfahrens
ist der ursprüngliche Antrag auf Erteilung eines Buch-
auszugs übereinstimmend für erledigt erklärt und der
auf Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit
an Eides Statt gerichtete Antrag zurückgenommen
worden.
[2] Das LG hat mit Urt. v. 15.12.2023 die auf ergänzen-
de Abrechnung sowie auf Zahlung weiterer Provision
und eines Handelsvertreterausgleichs gerichtete Klage
abgewiesen. Das Urteil ist dem Kl. zu Händen seiner
Prozessbevollmächtigten am 18.12.2023 zugestellt
worden. Mit Schriftsatz v. 18.12.2023, eingegangen bei
Gericht am 19.12.2023, hat der Kl. gegen dieses Urteil
Berufung eingelegt. Das Schreiben ist durch RA M., der
den Kl. vertretenden Rechtsanwaltskanzlei angehört,
einfach signiert und durch das besondere Anwaltspost-
fach von RA R., der ebenfalls der den Kl. vertretenden
Rechtsanwaltskanzlei angehört, an das Berufungsge-
richt übersandt worden. Am 20.12.2023 ist RA M.
durch die Geschäftsstelle des Berufungsgerichts unter
Benennung des Aktenzeichens mitgeteilt worden, dass
die Berufung v. 18.12.2023 am 19.12.2023 beim Beru-
fungsgericht eingegangen ist. Auf Antrag von RA R. mit
Schriftsatz v. 13.2.2024 ist die Berufungsbegründungs-
frist durch Verfügung des stellvertretenden Vorsitzen-
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den vom selben Tag antragsgemäß bis zum 15.3.2024
verlängert worden. Die Berufungsbegründung, mit der
lediglich der Anspruch auf Handelsvertreterausgleich
i.H.v. 592.819,17 Euro weiterverfolgt worden ist, ist von
RA M. einfach signiert und am 15.3.2024 von seinem
elektronischen Anwaltspostfach an das Berufungsge-
richt übersandt worden.

[3] Nachdem die Bekl. mit Schriftsatz v. 19.4.2024,
dem Klägervertreter am 23.4.2024 zugegangen, ge-
rügt hatte, dass die Frist zur Einlegung der Berufung
durch den Schriftsatz der Prozessbevollmächtigten des
Kl. v. 18.12.2023 nicht gewahrt worden sei, hat der Kl.
mit Schriftsatz seiner Prozessbevollmächtigten v. 25.4.
2024 erneut Berufung eingelegt und Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand wegen der Versäumung der Beru-
fungsfrist beantragt.

[4] Das Berufungsgericht hat den Antrag des Kl. auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen
und die Berufung als unzulässig verworfen.

[5] Mit seiner Rechtsbeschwerde erstrebt der Kl. die
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Ge-
währung von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
wegen der versäumten Berufungsfrist.

[6] II. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Be-
rufungsgericht – soweit für die Rechtsbeschwerde von
Interesse – ausgeführt:

[7] Das angefochtene Urteil des LG, das Verkündungs-
protokoll sowie der Verkündungsvermerk seien dem
Prozessbevollmächtigten des Kl. ausweislich des Emp-
fangsbekenntnisses am 18.12.2023 ordnungsgemäß
zugestellt worden. Die Frist zur Einlegung der Berufung
sei bis zum 18.1.2024 gelaufen. Die Zustellung einer
Ausfertigung des Urteils nach § 317 II 1 ZPO sei keine
Voraussetzung mehr für den Beginn der Frist. Der bei
der Zustellung einer elektronischen Abschrift nach
§ 169 IV ZPO dem Gericht unterlaufene Zustellungs-
mangel, dass weder eine beglaubigte Abschrift des Ur-
teils an den Klägervertreter zugestellt worden sei noch
die Voraussetzungen des § 169 V ZPO vorgelegen hät-
ten, sei gem. § 189 ZPO geheilt worden. Lasse sich eine
formgerechte Zustellung eines Dokuments nicht nach-
weisen oder sei das Dokument unter Verletzung zwin-
gender Zustellungsvorschriften zugegangen, so gelte es
gem. § 189 ZPO in dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem
das Dokument der Person, an die die Zustellung dem
Gesetz gemäß gerichtet gewesen sei oder habe gerich-
tet werden können, tatsächlich zugegangen sei. Vorlie-
gend seien das Urteil, der Verkündungsvermerk und
das Verkündungsprotokoll RA M. übersandt worden.
Dieser sei gem. § 172 I ZPO der richtige Zustellungsad-
ressat. Der Empfangswille des Prozessbevollmächtigten
des Kl. stehe aufgrund der Übersendung des elektroni-
schen Empfangsbekenntnisses an das Gericht am
18.12.2023 fest.

[8] Die Berufung sei innerhalb der Frist des § 517 ZPO
nicht ordnungsgemäß eingelegt worden. Bei elektroni-
scher Einreichung nach § 130a ZPO müsse das elektro-
nische Dokument gem. § 130a III 1 ZPO mit einer quali-

fizierten elektronischen Signatur der verantwortenden
Person versehen sein oder von der verantwortenden
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungs-
weg eingereicht werden. Gemäß § 130a VI Nr. 2 ZPO
stelle der Übermittlungsweg zwischen den besonderen
elektronischen Anwaltspostfächern (im Folgenden: beA)
und der elektronischen Poststelle des Gerichts einen si-
cheren Übermittlungsweg dar.

[9] Der Schriftsatz v. 18.12.2023, mit dem die Berufung
habe eingelegt werden sollen, sei nicht qualifiziert sig-
niert worden. Entgegen der Ansicht des Kl. sei es nicht
ausreichend, dass die Berufungsschrift durch RA M. ein-
fach signiert und ausweislich des Prüfvermerks v. 19.12.
2023 durch RA R. per beA an das Gericht übermittelt
worden sei. Die Formanforderungen seien nur gewahrt,
wenn die das Dokument signierende und damit verant-
wortende Person mit der des Versenders übereinstim-
me. Diesen Anforderungen genüge der Schriftsatz v.
18.12.2023 nicht.

[10] Der Kl. könne sich auch nicht auf einen vom Ge-
richt geschaffenen Vertrauenstatbestand berufen. Dass
mit dem gerichtlichen Schreiben v. 20.12.2023, mit
dem der Eingang des Schriftsatzes bestätigt und das
Aktenzeichen mitgeteilt worden sei, eine inhaltliche Prü-
fung bezüglich der Frage, ob die Berufung form- und
fristgerecht eingelegt worden ist, erfolgt sei, lasse sich
dem Schreiben nicht entnehmen.

[11] Eine Hinweispflichtverletzung sei nicht zu erken-
nen. Der Anspruch auf ein faires Verfahren könne eine
gerichtliche Hinweispflicht auslösen, wenn ein Rechts-
mittel nicht in der vorgesehenen Form übermittelt wor-
den sei. Aus dem Anspruch auf ein faires Verfahren fol-
ge aber keine generelle Verpflichtung der Gerichte da-
zu, die Formalien eines als elektronisches Dokument
eingereichten Schriftsatzes sofort zu prüfen, um erfor-
derlichenfalls sofort durch entsprechende Hinweise auf
die Behebung formeller Mängel hinzuwirken. Dadurch,
dass die Berufungsschrift neben dem vollen Namens-
zug von RA M. auch noch dessen eingescannte hand-
schriftliche Unterschrift enthalten habe, habe nach Ein-
gang des Dokuments kein Anlass bestanden, die einfa-
che Signatur mit dem Prüfvermerk abzugleichen.

[12] Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand gem. §§ 233 ff. ZPO lägen nicht vor.
Die Fristversäumung sei nicht unverschuldet gewesen,
weil der Kl. sich den Rechtsirrtum seines Prozessbevoll-
mächtigten gem. § 85 II ZPO zurechnen lassen müsse.
Von einem Rechtsanwalt sei zu verlangen, dass er sich
anhand der einschlägigen Fachliteratur über den aktu-
ellen Stand der Rechtsprechung informiere. Der Fall,
dass der Rechtsirrtum des Rechtsanwalts ausnahms-
weise als entschuldigt anzusehen sei, sei nicht gegeben.

[13] III. Die nach § 574 I 1 Nr. 1 ZPO i.V.m. §§ 522 I 4,
238 II 1 ZPO statthafte und gem. §§ 574 II Nr. 2 Fall 2,
575 ZPO zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet.

[14] 1. Eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdege-
richts ist gem. § 574 II Nr. 2 Fall 2 ZPO zur Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. Denn
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die angefochtene Entscheidung verletzt den Kl. in sei-
nen Verfahrensgrundrechten auf Gewährung wirkungs-
vollen Rechtsschutzes (Art. 2 I GG i.V.m. dem Rechts-
staatsprinzip) und auf rechtliches Gehör (Art. 103 I
GG), welche es den Gerichten verbieten, den Beteiligten
den Zugang zu einer in der Verfahrensordnung einge-
räumten Instanz in unzumutbarer, aus Sachgründen
nicht zu rechtfertigender Weise zu erschweren (vgl.
BGH, Beschl. v. 23.1.2019 – VII ZB 43/18 Rn. 8, NJW-
RR 2019, 500; Beschl. v. 23.1.2013 – XII ZB 167/11
Rn. 4, NJW-RR 2013, 1010). Einen solchen Verstoß rügt
die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.

[15] 2. Der Kl. hat zwar die Berufungsfrist versäumt
(dazu unter a). Ihm ist jedoch Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand zu gewähren (dazu unter b).

[16] a) Die Berufungsfrist ist durch die Berufungsschrift
v. 18.12.2023, eingegangen beim Berufungsgericht am
19.12.2023, nicht gewahrt worden, weil sie nicht in der
nach § 130a III 1 ZPO vorgeschriebenen Form einge-
reicht worden ist.

[17] aa) Die Berufungsfrist, die gem. § 517 ZPO einen
Monat beträgt und mit der Zustellung des in vollständi-
ger Form abgefassten Urteils zu laufen beginnt, hat,
wie das Berufungsgericht mit Recht annimmt, mit der
Zustellung des landgerichtlichen Urteils an den Kl. zu
Händen seiner Prozessbevollmächtigten am 18.12.
2023 zu laufen begonnen. Dies nimmt die Rechtsbe-
schwerde hin. Die Ausführungen des Berufungsgerichts
hierzu lassen keinen Rechtsfehler erkennen.

[18] bb) Rechtlich zutreffend geht das Berufungsgericht
weiter davon aus, dass die elektronisch übermittelte Be-
rufungsschrift des Kl. v. 18.12.2023 die Frist des § 517
ZPO nicht gewahrt hat, weil die Berufung nicht entspre-
chend den Anforderungen des § 130a III ZPO ord-
nungsgemäß eingelegt worden ist.

[19] Ein elektronisches Dokument, das aus einem beA
versandt wird und nicht mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehen ist, ist nur dann auf einem si-
cheren Übermittlungsweg eingereicht, wenn die das
Dokument signierende und damit verantwortende Per-
son mit der des tatsächlichen Versenders überein-
stimmt (vgl. BGH, Beschl. v. 7.5.2024 – VI ZB 22/23
Rn. 5, MDR 2024, 927; Beschl. v. 28.2.2024 – IX ZB 30/
23 Rn. 10, NJW 2024, 1660; Beschl. v. 7.9.2022 – XII
ZB 215/22 Rn. 11, NJW 2022, 3512; vgl. auch BAG,
Beschl. v. 14.9.2020 – 5 AZB 23/20 Rn. 16 m.w.N.,
BAGE 172, 186 und BSG, Beschl. v. 16.2.2022 – B 5 R
198/21 B Rn. 8 f., NJW 2022, 1334).

[20] Diesen Anforderungen genügt der Schriftsatz v.

keine Übereinstim-
mung

18.12.2023, mit dem die
Berufung eingelegt werden
sollte, nicht. Nach den von
der Rechtsbeschwerde nicht

angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ist
der Schriftsatz v. 18.12.2023 nicht qualifiziert elektro-
nisch signiert worden. Den Formanforderungen ist nicht
dadurch genügt worden, dass die Berufungsschrift von
dem den Kl. vertretenden RA M. einfach sig-

niert worden und durch RA R., der ebenfalls Mitglied
der den Kl. vertretenden Rechtsanwaltskanzlei ist, per
beA an das Berufungsgericht übermittelt worden ist.
Denn die Person, die durch die einfache Signatur die
Verantwortung für das Dokument übernommen hat, ist
mit dem Versender des elektronischen Dokuments nicht
identisch.
[21] b) Dem Kl. ist jedoch gem. § 233 S. 1 ZPO Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand in die versäumte Beru-
fungsfrist zu gewähren, weil er ohne sein Verschulden
verhindert war, die Notfrist des § 517 ZPO von einem
Monat einzuhalten. Dabei steht das Verschulden des
Prozessbevollmächtigten nach § 85 II ZPO dem Ver-
schulden der Partei gleich.
[22] aa) Ein etwaiges Verschulden des Prozessbevoll-
mächtigten des Kl. war jedenfalls nicht ursächlich da-
für, dass der Kl. die Berufungsfrist nicht gewahrt hat.
Die Wiedereinsetzung ist unabhängig von einem Ver-
schulden der Partei gem. Art. 2 I GG i.V.m. Art. 20 III
GG zu gewähren, wenn sie geboten ist, weil das Gericht
seine prozessuale Fürsorgepflicht verletzt hat (vgl. BGH,
Beschl. v. 18.7.2024 – V ZB 79/23 Rn. 8; Beschl. v. 29.8.
2017 – VI ZB 49/16 Rn. 13, MDR 2017, 1381; Beschl. v.
20.4.2011 – VII ZB 78/09 Rn. 13, MDR 2011, 747;
Beschl. v. 14.10.2008 – VI ZB 37/08 Rn. 9 m.w.N., MDR
2009, 285; BAG, Beschl. v. 5.6.2020 – 10 AZN 53/20
Rn. 38, BAGE 171, 28; BSG, Beschl. v. 9.5.2018 – B 12
KR 26/18 B Rn. 10, NJW 2018, 2222).
[23] Welche Prüfungs- und Fürsorgepflichten das ange-

Prüfungs- und
Fürsorgepflichten
des Gerichts

rufene Gericht hat, hängt
von den Umständen des
Einzelfalls ab. Einerseits ist
der Richter aufgrund der
ihn treffenden prozessua-

len Fürsorgepflicht zur Rücksichtnahme auf die Beteilig-
ten verpflichtet. Andererseits muss auch die Justiz im In-
teresse ihrer Funktionsfähigkeit vor zusätzlichen Belas-
tungen geschützt werden. Aus der verfassungsrechtlich
begründeten Fürsorgepflicht der staatlichen Gerichte
und dem Anspruch auf ein faires Verfahren folgt da-
nach keine generelle Verpflichtung der Gerichte dazu,
die Formalien eingereichter Schriftstücke sofort zu prü-
fen, um erforderlichenfalls sofort durch einen entspre-
chenden Hinweis auf die Behebung formeller Mängel
hinzuwirken (vgl. BVerfG, Beschl. v. 17.1.2006 – 1 BvR
2558/05 Rn. 10, NJW 2006, 1579; BAG, Beschl. v. 5.6.
2020 – 10 AZN 53/20 Rn. 39, BAGE 171, 28; BSG,
Beschl. v. 27.6.2024 – B 1 KR 58/23 BH Rn. 15). Eine
Partei darf aber grundsätzlich darauf vertrauen, dass
ihre Schriftsätze alsbald nach ihrem Eingang bei Ge-
richt zur Kenntnis genommen werden und offensicht-
liche äußere formale Mängel dabei nicht unentdeckt
bleiben. Unterbleibt ein gebotener Hinweis, ist der Par-
tei Wiedereinsetzung zu gewähren, wenn er bei ord-
nungsgemäßem Geschäftsgang so rechtzeitig hätte er-
folgen müssen, dass es der Partei noch möglich gewe-
sen wäre, die Frist zu wahren (vgl. BGH, Beschl. v. 20.4.
2011 – VII ZB 78/09 Rn. 12 f., MDR 2011, 747; Beschl.
v. 14.10.2008 – VI ZB 37/08 Rn. 10 f., MDR 2009, 285;
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BAG, Beschl. v. 5.6.2020 – 10 AZN 53/20 Rn. 39, BAGE
171, 28; BSG, Beschl. v. 27.6.2024 – B 1 KR 58/23 BH
Rn. 15).

[24] bb) Nach diesen Maßstäben liegt eine Verletzung

Pflichtverletzung
der gerichtlichen Fürsorge-
pflicht vor. Denn es ist da-
von auszugehen, dass bei

ordnungsgemäßem Geschäftsgang dem Prozessbevoll-
mächtigten des Kl. ein Hinweis so rechtzeitig hätte er-
teilt werden können, dass er die Berufung formgerecht
hätte übermitteln und einlegen können. Mit Blick auf
den Transfervermerk einschließlich des darin enthalte-
nen „Vertrauenswürdigen Herkunftsnachweises“ be-
steht eine einfache und wenig Zeitaufwand erfordernde
Möglichkeit zu prüfen, ob ein aus einem beA versandter
Schriftsatz einfach elektronisch signiert und auf einem
sicheren Übermittlungsweg bei Gericht eingereicht wur-
de. Hierzu gehört auch die Prüfung, ob die Person, die
das Dokument elektronisch signiert hat, mit derjenigen
identisch ist, die Inhaberin des beA ist. Es stellt keine
nennenswerte Belastung für die Funktionsfähigkeit des
angerufenen Gerichts dar, zeitnah nach Eingang eines
elektronischen Dokuments zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen einer ordnungsgemäßen Übermittlung erfüllt
sind (vgl. BAG, Beschl. v. 5.6.2020 – 10 AZN 53/20
Rn. 40, BAGE 171, 28; vgl. BGH, Beschl. v. 14.10.2008
– VI ZB 37/08 Rn. 10, MDR 2009, 285: nicht unter-
schriebene Berufungsschrift). Das Gericht muss auf
Mängel des Formats i.S.v. § 130a II ZPO nach § 130a VI
1 ZPO unverzüglich hinweisen. Das setzt eine entspre-
chende Prüfung des elektronischen Dokuments voraus.
Solange die Akte dem Richter im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang nicht vorgelegen hat, kommt es für die
leichte Erkennbarkeit des Mangels auf den Wissens-
stand des zuständigen Geschäftsstellenbeamten an
(vgl. BAG, Urt. v. 5.6.2020 – 10 AZN 53/20 Rn. 40, BA-
GE 171, 28; BGH, Beschl. v. 11.12.2015 – V ZB 103/14
Rn. 10, NZM 2016, 446; Beschl. v. 12.10.2011 – IV ZB
17/10 Rn. 15, NJW 2012, 78). Für die Geschäftsstellen-
beamtin war die Abweichung der elektronischen Signa-
tur des RA M. von RA R. als dem Inhaber des beA, aus
dem der Schriftsatz übermittelt worden ist, ohne Weite-
res erkennbar. Dies ergibt sich bereits daraus, dass sie
die Eingangsbestätigung schon am 20.12.2023, einen
Tag nach Eingang der Berufungsschrift, an deren Unter-

zeichner, RA M., und nicht an den Übermittler des
Schriftsatzes, RA R., übersandt hat.

[25] Für die danach gebotene äußerliche Prüfung des
Transfervermerks genügt in der Regel ein Zeitraum von
zehn bis zwölf Kalendertagen (vgl. BGH, Beschl. v.
14.10.2008 – VI ZB 37/08 Rn. 11, MDR 2009, 285;
BAG, Beschl. v. 5.6.2020 – 10 AZN 53/20 Rn. 40, BAGE
171, 28), der nicht unterschritten ist. Bei Eingang der
Berufungsschrift am 19.12.2023 standen noch 30 Ka-
lendertage bis zum Fristablauf am 18.1.2024 offen.
[26] cc) Die weiteren Voraussetzungen, unter denen dem
Kl. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen der ver-
säumten Berufungsfrist zu gewähren ist, liegen vor. Der Kl.
hat die Wiedereinsetzung fristgerecht innerhalb der nach
§ 234 I 1 ZPO zu beachtenden zweiwöchigen Frist bean-
tragt, die gem. § 234 II ZPO mit dem Tag beginnt, an dem
das Hindernis behoben ist und die versäumte Prozess-
handlung innerhalb dieser Frist gem. § 236 II 2 ZPO nach-
geholt. Der Kl. ist durch den Hinweis der Bekl. in der Beru-
fungserwiderung v. 19.4.2024, die seinen Prozessbevoll-
mächtigten am 25.4.2024 zugegangen ist, darauf hinge-
wiesen worden, dass die Berufung nicht formgerecht ein-
gelegt worden ist. Mit am 25.4.2024 bei Gericht einge-
gangenem Schriftsatz vom gleichen Datum hat der Kl. die
Einlegung der Berufung nachgeholt und den Antrag auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt.

BEWEISKRAFT EINES ELEKTRONISCH
ABGEGEBENEN EMPFANGSBEKENNTNISSES

BGB §§ 274, 387, 389, 818 ff., 2287 I; ZPO §§ 173,
175, 287, 517

1. Die Beweiskraft eines elektronisch abgegebenen
Empfangsbekenntnisses wird nicht allein durch die
Tatsache erschüttert, dass zwischen der Zusendung
des Urteils an den Rechtsanwalt und dem im Emp-
fangsbekenntnis angegebenen Zustellzeitpunkt
zwölf Tage liegen und die Partei von dem Urteilste-
nor bereits Kenntnis erlangt hatte.
2. (...)
OLG Nürnberg, Urt. v. 12.9.2025 – 1 U 2003/24 Erb

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

NOTARRECHT

VERFASSUNGSWIDRIGE ALTERSGRENZE
IM ANWALTSNOTARIAT

BNotO §§ 3 II, 5b, 47 Nr. 2 Var. 1, 48a; GG Art. 12 I

1. Die Berufsfreiheit nach Art. 12 I GG hat eine wirt-
schaftliche und eine auf die Entfaltung der Persön-

lichkeit bezogene Dimension. Sie konkretisiert das
Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit
im Bereich der individuellen Leistung sowie der Exis-
tenzgestaltung und -erhaltung und zielt auf eine
möglichst unreglementierte berufliche Betätigung
ab.
2. Die Altersgrenze des vollendeten siebzigsten Le-
bensjahres nach §§ 47 Nr. 2 Variante 1, 48a BNotO
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erreicht die mit ihr verfolgten legitimen Ziele – die
Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit der vorsor-
genden Rechtspflege sowie einer (gerechten) Vertei-
lung der Berufschancen zwischen den Generationen
und den Schutz der Rechtspflege vor Gefahren
durch eine altersbedingt nachlassende Leistungsfä-
higkeit von Notaren – infolge eines nachhaltigen Be-
werbermangels im Anwaltsnotariat und der heuti-
gen Erkenntnisse zur Bedeutung des Alters für die
Berufstüchtigkeit nur noch zu einem geringen Grad
und schränkt die Berufsfreiheit unverhältnismäßig
ein, soweit sie das Anwaltsnotariat betrifft.
BVerfG, Urt. v. 23.9.2025 – 1 BvR 1796/23

AUS DEN GRÜNDEN:
[1] A. Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob die
gesetzliche Altersgrenze des vollendeten siebzigsten Le-
bensjahres für das Notaramt nach §§ 47 Nr. 2 Var. 1,
48a BNotO mit dem Grundgesetz im Einklang steht, so-
weit sie das Anwaltsnotariat betrifft. (...)

[37] II.1. Der im Jahr 1953 geborene Beschwerdeführer
ist seit 1983 zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. Im
Jahr 1992 wurde er als Notar zu gleichzeitiger Amts-
ausübung neben dem Beruf des Rechtsanwalts (An-
waltsnotar) bestellt. Ihm wurde ein Amtssitz in Dinsla-
ken im Bezirk des Oberlandesgerichts Düsseldorf zuge-
wiesen. Sein Notaramt ist durch Erreichen der gesetz-
lichen Altersgrenze des vollendeten siebzigsten Lebens-
jahres mit Ablauf des 30.11.2023 erloschen. Inzwischen
ist der Beschwerdeführer zum ständigen Notarvertreter
einer Anwaltsnotarin bestellt worden, deren Sozius als
Rechtsanwalt er ist. (...)

[102] C. Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, so-
weit sie sich mittelbar gegen die Regelung der Alters-
grenze des vollendeten siebzigsten Lebensjahres nach
§§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a BNotO wendet. Diese ist mit
Art. 12 I GG nicht vereinbar, soweit sie das Anwaltsno-
tariat betrifft. Sie greift unverhältnismäßig in die Berufs-
freiheit der Anwaltsnotare ein. Zurückzuweisen ist die
Verfassungsbeschwerde, soweit sie sich unmittelbar ge-
gen das Urteil des BGH wendet, das auf der Regelung
beruht. Es hat auf Grundlage der getroffenen Fortgel-
tungsanordnung Bestand.

[103] I.1. Art. 12 I GG ist ein einheitliches Grundrecht,
das Wahl und Ausübung des Berufs schützt (vgl.
BVerfGE 7, 377 ‹ 400 f. 8 ; 161, 63 ‹ 89 8 – Windener-
gie-Beteiligungsgesellschaften). Die Berufsfreiheit um-
fasst eine wirtschaftliche und eine auf die Entfaltung
der Persönlichkeit bezogene Dimension (vgl. BVerfGE 7,
377 ‹ 397 8 ; vgl. auch BVerfGE 50, 290 ‹ 362 8 ; 110,
226 ‹ 251 8 ). Sie konkretisiert das Grundrecht auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit im Bereich der individuel-
len Leistung sowie der Existenzgestaltung und -erhal-
tung. Die Gewährleistung zielt auf eine möglichst unre-
glementierte berufliche Betätigung ab (vgl. BVerfGE
163, 107 ‹ 134 Rn. 73 8 – Tierarztvorbehalt). Die Be-
rufsfreiheit schützt zudem die Ausübung von Nebenbe-
rufen (vgl. BVerfGE 110, 304 ‹ 321 8 ) und umfasst
auch staatlich gebundene Berufe (BVerfGE 131, 130

‹ 139 8 ). Die Tätigkeit als Anwaltsnotar, die gem. § 3 II
BNotO neben dem Beruf des Rechtsanwalts ausgeübt
wird und staatlich gebunden ist, fällt danach in den
sachlichen Schutzbereich der Berufsfreiheit nach
Art. 12 I GG (vgl. BVerfGE 131, 130 ‹ 139 8 ).

[104] 2. Die Altersgrenze nach §§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a
BNotO greift in den Schutzbereich ein. Sie beschränkt
die Berufswahlfreiheit unmittelbar, indem die betroffe-
nen Berufsträger von der weiteren Tätigkeit als An-
waltsnotar ausgeschlossen sind. Ihr Beruf ist kraft Ge-
setzes mit Erreichen der Altersgrenze beendet. Über
eine Fortsetzung ihrer Notartätigkeit können sie nicht
selbst entscheiden (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kam-
mer des Ersten Senats v. 29.10.1992 – 1 BvR 1581/91
Rn. 5).

[105] 3. Dieser Eingriff ist verfassungsrechtlich nicht
gerechtfertigt. Art. 12 I 2 GG steht unter einem einfa-
chen Gesetzesvorbehalt (vgl. BVerfGE 141, 82 ‹ 98
Rn. 47 m.w.N. 8 ; 145, 20 ‹ 67 Rn. 121 8 ; st.Rspr.). Die
verfassungsrechtliche Rechtfertigung setzt daher vor-
aus, dass die mittelbar angegriffene Regelung nach
§§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a BNotO formell und materiell
verfassungsgemäß ist (vgl. BVerfGE 6, 32 ‹ 41 8 ; 163,
107 ‹ 136 Rn. 77 8 ).

[106] Zwar ist die angegriffene Regelung formell verfas-
sungsgemäß, insb. nach Art. 74 I Nr. 1 GG kompetenz-
gemäß erlassen. Der Eingriff in die Berufsfreiheit ist je-
doch unverhältnismäßig und steht daher in materieller
Hinsicht nicht mit Art. 12 I GG im Einklang, soweit die
Regelung auf Anwaltsnotare anwendbar ist.

[107] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt,
dass der Gesetzgeber mit der angegriffenen Regelung
einen legitimen Zweck verfolgt, der Eingriff geeignet ist,
den legitimen Zweck zu erreichen, und nicht weiter
geht, als es die Gemeinwohlbelange erfordern, also
auch sonst kein gleich wirksames, aber milderes Mittel
besteht. Die Regelung darf die Grundrechtsträger
schließlich nicht unzumutbar belasten (vgl. BVerfGE
141, 121 ‹ 133 Rn. 40 8 ; 148, 40 ‹ 52 Rn. 30 8 ; 155,
238 ‹ 278 Rn. 99 8 ; 163, 107 ‹ 138 Rn. 83 8 ). Auch
eine zunächst verfassungskonforme Regelung kann ver-
fassungswidrig werden, wenn sich die Verhältnisse der-
gestalt ändern, dass die Anforderungen an die Verhält-
nismäßigkeit nicht mehr erfüllt werden (vgl. BVerfGE
132, 334 ‹ 358 Rn. 67 8 ; 150, 1 ‹ 90 Rn. 176 8 ; 158,
282 ‹ 346 Rn. 155, 366 Rn. 200).

[108] Die mittelbar angegriffene Regelung in §§ 47
Nr. 2 Var. 1, 48a BNotO ist danach unter den heutigen
Gegebenheiten nicht verfassungsgemäß. Die Alters-
grenze des vollendeten siebzigsten Lebensjahres dient
zwar legitimen Zwecken (a) und ist grundsätzlich noch
geeignet (b) und erforderlich (c), um diese Zwecke zu er-
reichen. Jedoch fehlt es an der Verhältnismäßigkeit im
engeren Sinne, weil sie unter den heutigen Rahmenbe-
dingungen die Grundrechtsträger unzumutbar belastet
(d).

[109] a) Die Altersgrenze nach §§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a
BNotO verfolgt verfassungsrechtlich legitime Zwecke.
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verfassungsrechtlich
legitimer Zweck

[110] aa) Gesetzliche Ein-
griffe in Grundrechte kön-
nen lediglich dann gerecht-

fertigt sein, wenn der Gesetzgeber mit dem Gesetz ver-
fassungsrechtlich legitime Zwecke verfolgt. Ob dies der
Fall ist, unterliegt der Prüfung durch das BVerfG. Es ist
dabei nicht auf die Berücksichtigung solcher Zwecke be-
schränkt, die der Gesetzgeber selbst ausdrücklich be-
nannt hat (vgl. BVerfGE 159, 223 ‹ 298 Rn. 169 8
m.w.N.; 161, 163 ‹ 269 Rn. 291 8 – Erziehungsauf-
wand; 163, 107 ‹ 138 Rn. 86 8 ; 167, 163 ‹ 212
Rn. 115 8 ). Der Normzweck ergibt sich regelmäßig aus
dem objektivierten Willen des Gesetzgebers (vgl.
BVerfGE 150, 244 ‹ 276 Rn. 74 8 ; 161, 63 ‹ 93
Rn. 57 8 – Windenergie-Beteiligungsgesellschaften;
167, 163 ‹ 212 Rn. 115 8 – Contergan II) und ist mit
Hilfe der anerkannten Methoden der Gesetzesausle-
gung zu ermitteln, das heißt anhand des Wortlauts der
Norm, der Gesetzesmaterialien und ihrer Entstehungs-
geschichte, der systematischen Stellung der Norm so-
wie nach ihrem Sinn und Zweck, wobei sich diese Me-
thoden nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergän-
zen (vgl. BVerfGE 144, 20 ‹ 212 f. Rn. 555 8 ; 161, 63
‹ 93 Rn. 57 8 ). Insoweit sind insb., aber nicht aus-

schließlich, solche Zwecke bei der verfassungsrecht-
lichen Überprüfung zu berücksichtigen, die nach dem
gesetzgeberischen Willen naheliegen oder aber im ver-
fassungsgerichtlichen Verfahren von den am Gesetzge-
bungsverfahren beteiligten Organen vorgebracht wer-
den (vgl. BVerfGE 112, 226 ‹ 244 8 ; 120, 82 ‹ 115 8 ;
140, 65 ‹ 79 f. Rn. 33 8 ; 163, 107 ‹ 139 Rn. 87 8 ). Die
Berücksichtigung unbenannter oder erst nach Verab-
schiedung des Gesetzes objektiv hinzugetretener Zwe-
cke findet allerdings dort ihre Grenze, wo das eindeuti-
ge gesetzgeberische Ziel in einem wesentlichen Punkt
verfehlt oder verfälscht würde (BVerfGE 167, 163 ‹ 212
Rn. 115 8 ).

[111] bb) Gemessen daran dient die Altersgrenze nach
§§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a BNotO legitimen Zwecken. Sie
soll im Interesse funktionstüchtiger Rechtspflege eine
geordnete Altersstruktur innerhalb des Notarberufs er-
reichen (1), die Berufschancen zwischen den Generatio-
nen gerecht verteilen (2) und die Rechtspflege vor Ge-
fahren durch eine altersbedingt nachlassende Leis-
tungsfähigkeit von Notaren schützen (3). Kein Zweck
der Altersgrenze ist es hingegen, die Personalplanung
der Landesjustizverwaltungen für das Anwaltsnotariat
zu erleichtern (4).

[112] (1) Die Festlegung eines Höchstalters für die Be-

funktionstüchtige
Rechtspflege

rufsausübung soll eine
funktionstüchtige Rechts-
pflege gewährleisten. Die
Begründung der Beschluss-

empfehlung des Rechtsausschusses stellt insoweit die
Gewährleistung einer geordneten Altersstruktur des
Notariats in den Vordergrund (vgl. BT-Drs. 11/8307,
18). Diese bildet jedoch nicht schon für sich genommen
den Gesetzeszweck. Sie dient vielmehr als Mittel, um
die Funktionstüchtigkeit der vorsorgenden Rechtspflege

zu gewährleisten. Rechtsuchenden sollen Notare unter-
schiedlichen Lebensalters zur Verfügung stehen, die
aufgrund der Anzahl und Art ihrer Amtsgeschäfte auf
allen Gebieten des Notariats über ein Mindestmaß an
Berufserfahrung verfügen. Demgegenüber führte ein
überaltertes Notariat dazu, dass den Rechtsuchenden
in zunehmendem Maße nur noch lebensältere Notare
zur Verfügung stünden (vgl. BVerfG, Beschluss der
2. Kammer des Ersten Senats v. 29.10.1992 – 1 BvR
1581/91 Rn. 7). Die Funktionstüchtigkeit der vorsorgen-
den Rechtspflege wäre dadurch in zweifacher Hinsicht
gefährdet. Einerseits wäre die Berufserfahrung der
nachrückenden Amtsträger wegen ihrer späteren Zulas-
sung geringer. Andererseits könnten Auftraggeber je-
denfalls nur unter erschwerten Bedingungen einen No-
tar einer von ihnen bevorzugten Altersgruppe manda-
tieren, selbst wenn das persönliche Vertrauen für das
Mandat gerade auch auf der Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Altersgruppe beruht.

[113] Die Altersgrenze steht insoweit in einem funktio-
nellen Zusammenhang mit den weiteren im Zuge der
Novelle 1991 ins Gesetz gelangten altersbezogenen
Vorschriften, nämlich der Altersstrukturklausel nach § 4
S. 2 BNotO und der Altersgrenze für die erstmalige Be-
stellung zum Notar (heute § 5 IV BNotO). Auch diese
Vorschriften zielen auf eine geordnete Altersstruktur
des Notariats, wie § 4 S. 2 BNotO im Wortlaut aus-
weist, und sollen der Gefahr der Überalterung des No-
tarberufs begegnen (vgl. BT-Drs. 11/6007, 10). Eine
funktionstüchtige Rechtspflege in dem Sinne zu gewähr-
leisten, dass sowohl die größtmögliche Vielfalt als auch
ein Mindestmaß an Berufserfahrung der Träger des No-
tarberufs gesichert sind, ist ein legitimes Ziel des Ge-
setzgebers.

[114] (2) Die Altersgrenze des vollendeten siebzigsten
Lebensjahres ist ein Mittel, mit dem auch eine gerechte
Verteilung der Berufschancen zwischen den Generatio-
nen bezweckt wird (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kam-
mer des Ersten Senats v. 5.1.2011 – 1 BvR 2870/10
Rn. 13). Nach den Gesetzesmaterialien wollte der Ge-
setzgeber mit der Novelle des Jahres 1991 zwar die Be-
rufszugangsbestimmungen verschärfen, aber dennoch
den Notarberuf für jüngere Berufsträger offenhalten
(BT-Drs. 11/8307, 17). Hierin liegt ein legitimer arbeits-
markt- und sozialpolitischer Zweck.

[115] (3) Die Altersgrenze nach §§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a

nachlassende
Leistungsfähigkeit

BNotO verfolgt schließlich
den legitimen Zweck, die
Rechtspflege vor Gefahren
durch die altersbedingt

nachlassende Leistungsfähigkeit von Notaren zu schüt-
zen.

[116] Zwar lassen die Gesetzesmaterialien ein entspre-
chendes Anliegen nicht erkennen. Im Ausgangspunkt
handelt es sich jedoch um einen sachlichen Zweck. Dem
zugrunde liegt die Annahme, dass die Leistungsfähig-
keit des Menschen mit zunehmendem Alter nachlässt.
Berufsträger höheren Alters können dadurch in ihrer
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ordnungsgemäßen Berufsausübung beeinträchtigt sein
und Rechtsgüter gefährden, die von der Berufstätigkeit
betroffen sind. Solchen Gefahren vorzubeugen, hat das
BVerfG bereits mehrfach als legitimen Zweck gesetz-
licher oder tariflicher Altersgrenzen für die Berufsaus-
übung angesehen (vgl. BVerfGE 9, 338 ‹ 345 8 – Heb-
ammen; 64, 72 ‹ 83 8 – Prüfingenieure; BVerfGK 4,
219 ‹ 221 f. 8 – Verkehrspiloten; 10, 227 ‹ 233 8 –
Verkehrspiloten; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des
Ersten Senats v. 31.3.1998 – 1 BvR 2167/93 u.a. Rn. 30
– Vertragsärzte).

[117] Zu dieser Zweckbestimmung steht in rechtssyste-
matischer Hinsicht nicht im Widerspruch, dass die Al-
tersgrenze nach §§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a BNotO für No-
tarvertreter i.S.d. § 39 BNotO und für Notariatsverwal-
ter i.S.d. § 56 BNotO nicht gilt (vgl. BGH, Beschl. v.
31.7.2000 – NotZ 12/00, MDR 2000, 1462 ‹ 1463 8 ;
Bosch, in Eschwey, BeckOK BNotO, § 56 Rn. 38 (Aug.
2025)). Denn diese Ämter stellen von Gesetzes wegen
weniger hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit
der jeweiligen Berufsträger als das Notaramt selbst.
Der Notarvertreter wird lediglich in Vertretungsfällen
tätig (vgl. § 39 BNotO). Der Notariatsverwalter nimmt
das Amt nur vorübergehend wahr und wickelt regelmä-
ßig nur laufende Geschäfte ab (vgl. § 56 I und II BNo-
tO). Dementsprechend sind die Voraussetzungen einer
Bestellung als Notarvertreter und Notariatsverwalter
gegenüber denjenigen einer Bestellung zum Notar ins-
gesamt abgesenkt (vgl. §§ 39 III, 56 VI BNotO).

[118] Ebenso wenig spricht gegen diese Zweckbestim-
mung, dass die Bundesnotarordnung auch über einen
rechtlichen Mechanismus verfügt, um die Rechtspflege
vor im konkreten Einzelfall nicht mehr leistungsfähigen
Notaren zu schützen. Ein Notar kann zwar gem. § 50 I
Nr. 7 BNotO wegen Amtsunfähigkeit aus gesundheit-
lichen Gründen seines Amtes enthoben werden. Dazu
zählt auch die Amtsunfähigkeit aufgrund einer altersbe-
dingten allgemeinen Schwäche der Körper- oder Geis-
teskräfte (vgl. Bremkamp, in Frenz/Miermeister, BNotO,
6. Aufl. 2024, § 50 Rn. 73); auch ist eine vorläufige
Amtsenthebung möglich (vgl. § 54 BNotO). Eine solche
anlassbezogene Regelung schließt aber den Zweck
einer weitergehenden typisierenden Regelung durch
eine Altersgrenze rechtssystematisch nicht aus.

[119] Dem Zweck ist nicht deshalb die Legitimität abzu-
sprechen, weil er die Gefahr einer stereotypen Sicht auf
das Alter birgt, wonach ältere Menschen generell als
körperlich und kognitiv weniger leistungsfähig einge-
stuft werden (vgl. dazu die Stellungnahme der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes, S. 10 ff.). Der Umstand,
dass das Altern ein individueller Prozess ist (vgl.
Rn. 129 ff.), stellt nicht die Legitimität des Zwecks an
sich, sondern allenfalls Eignung, Erforderlichkeit oder
Zumutbarkeit der Altersgrenze als Instrument in Frage.

[120] (4) Kein Zweck der Altersgrenze ist es demgegen-
über, die Personalplanung der Landesjustizverwaltun-
gen für das Anwaltsnotariat zu erleichtern. Dies wird
zwar in einigen Stellungnahmen angenommen. Auf-

grund der Altersgrenze hätten die Justizverwaltungen
Kenntnis vom (spätesten) Zeitpunkt des Ausscheidens
eines jeden Notars. Dies erleichtere es, Notarstellen
zeitnah nachzubesetzen. Doch ergibt sich zu einem sol-
chen Zweck weder etwas aus dem Wortlaut der Bundes-
notarordnung noch aus den Gesetzesmaterialien. Auch
ist objektiv ein Bedürfnis für eine erleichterte Personal-
planung nicht ersichtlich. Die Tätigkeit der Justizverwal-
tung beschränkt sich im Anwaltsnotariat im Wesent-
lichen darauf, in regelmäßigen Abständen gem. § 4
BNotO den Bedarf für die Bestellung von Notaren zu er-
mitteln und gegebenenfalls Notarstellen auszuschrei-
ben. Beides ist unabhängig vom Bestehen einer Alters-
grenze erforderlich. Damit unterscheidet sich die Situa-
tion im Anwaltsnotariat von derjenigen des hauptberuf-
lichen Notariats, wo bereits die Zahl der Anwärterstel-
len (vgl. §§ 5a, 7 BNotO) mit Blick auf die Zahl später
frei werdender Notarstellen bemessen werden muss,
sowie des öffentlichen Dienstes.

[121] b) Die Altersgrenze nach §§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a

noch geeignet
BNotO ist trotz veränderter
tatsächlicher Rahmenbe-
dingungen zur Erreichung

der Gesetzeszwecke im verfassungsrechtlichen Sinne
noch geeignet. Insoweit genügt bereits die Möglichkeit,
durch die Regelung den Gesetzeszweck zu erreichen.
Eine Regelung ist erst dann nicht mehr geeignet, wenn
sie die Erreichung des Gesetzeszwecks in keiner Weise
fördern kann oder sich sogar gegenläufig auswirkt
(BVerfGE 158, 282 ‹ 336 Rn. 131 8 ; 163, 107 ‹ 149
Rn. 111 8 ; st.Rspr.).

[122] aa) Die Altersgrenze trägt zu einer geordneten
Altersstruktur des Notariats im Interesse funktionstüch-
tiger Rechtspflege und zur gerechten Verteilung der Be-
rufschancen zwischen den Generationen (vgl. Rn. 114)
bei.

[123] (1) Der gesetzlichen Altersgrenze des vollendeten
siebzigsten Lebensjahres liegt zugrunde, dass Berufsan-
wärtern der Berufseintritt grundsätzlich nur möglich ist,
wenn und soweit bestehende Notarstellen in ausrei-
chender Zahl frei werden. Denn die Stellenzahl ist ge-
setzlich kontingentiert, um das Entstehen wirtschaftlich
nicht tragfähiger Zwergnotariate zu verhindern (vgl. § 4
BNotO). Die Altersgrenze forciert das Freiwerden von
Stellen, indem sie kontinuierlich das Ausscheiden le-
bensälterer Notare erzwingt und ihr Verweilen im Beruf
zeitlich begrenzt. Auf diese Weise kann sie lebensjünge-
ren Berufsanwärtern den Zugang zum Notarberuf eröff-
nen und den Beruf verjüngen.

[124] (2) Gewandelte tatsächliche Gegebenheiten, na-
mentlich der mittlerweile eingetretene Bewerbermangel
im Anwaltsnotariat, schränken die Eignung der Alters-
grenze im verfassungsrechtlichen Sinne ein, heben sie
aber nicht vollständig auf.

[125] Der Gesetzgeber hatte mit der Einführung der Al-
tersgrenze im Jahr 1991 auf eine Situation reagiert, in
der die Zahl der zugelassenen Rechtsanwälte stark an-
gestiegen war. Von 1980 bis 1990 hatte die Zahl der
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Rechtsanwälte von 36.077 auf 56.638 deutlich zuge-
nommen. In der Folge stieg sie bis zum Jahr 2000 noch
weiter auf 104.067 an. Angesichts des flächendecken-
den Überangebots an Bewerbern für das Anwaltsnota-
riat konnte die Altersgrenze die Berufszugangsmöglich-
keiten der jüngeren Berufsanwärter erheblich fördern.
Für jeden Notar, der aufgrund der Altersgrenze aus
dem Beruf ausschied, rückte ein jüngerer Berufsträger
nach. Damit korrespondierend waren potentielle Be-
rufsanwärter darauf angewiesen, dass lebensältere No-
tare mit dem vollendeten siebzigsten Lebensjahr den
Beruf verließen, um selbst die Chance zu erhalten, in
den Beruf einzutreten.
[126] Diese Situation hat sich grundlegend gewandelt.
Die Gesamtzahl der Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte stagniert, die Zahl der niedergelassenen Rechts-
anwälte ohne Zulassung als Syndikusanwalt oder Dop-
pelzulassung, die für das Anwaltsnotaramt allein in Be-
tracht kommen, ist deutlich rückläufig. In weiten Teilen
des Anwaltsnotariats besteht ein dauerhaftes Bewer-
berdefizit (vgl. Rn. 34 ff.).
[127] Gleichwohl ist die vom Gesetzgeber ursprünglich

dauerhaftes
Bewerberdefizit

angestrebte Wirkung der
Altersgrenze im Anwaltsno-
tariat nicht vollständig ent-
fallen. Vielmehr zeigen sich

deutliche regionale Unterschiede. In den vom Bewer-
bermangel betroffenen Amtsgerichtsbezirken scheiden
Anwaltsnotare mit Erreichen der Altersgrenze aus dem
Amt, ohne dass jüngere Berufsanwärter in ausreichen-
der Zahl nachrücken. Die ausgeschriebenen Stellen blei-
ben zu einem erheblichen Anteil unbesetzt. Dement-
sprechend sind Anwärter für den Berufseintritt auch
nicht etwa mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit eines An-
waltsnotariats darauf angewiesen, dass Stellen auf-
grund der Altersgrenze freiwerden (näher dazu
Rn. 170 ff.). In diesen Regionen verfehlt die Altersgren-
ze damit ihren Zweck, durch freiwerdende Stellen im In-
teresse funktionstüchtiger Rechtspflege eine geordnete
Altersstruktur zu erreichen und die Berufschancen zwi-
schen den Generationen gerecht zu verteilen. Demge-
genüber stehen wenige, meist großstädtisch geprägte
Amtsgerichtsbezirke mit einem Überangebot an Bewer-
bern. Hier trägt die Altersgrenze weiterhin zur Errei-
chung der gesetzgeberischen Zwecke bei, eine funk-
tionstüchtige Rechtspflege aufrechtzuerhalten und Be-
rufschancen für jüngere Berufsanwärter zu eröffnen.
Die verbleibende Funktionsfähigkeit genügt, um ihre
verfassungsrechtliche Eignung zu bejahen.
[128] bb) Die Altersgrenze des vollendeten siebzigsten
Lebensjahres ist auch noch geeignet, die Rechtspflege
vor Gefahren durch die altersbedingt nachlassende
Leistungsfähigkeit von Notarinnen und Notaren zu
schützen. Die heutigen Erkenntnisse zur Bedeutung des
Alters für die Berufstüchtigkeit schließen die Eignung
nicht gänzlich aus. Nach den im Verfahren eingeholten
Stellungnahmen und den Ausführungen in der münd-
lichen Verhandlung stellt sich der Sachverhalt wie folgt
dar:

[129] (1) Nach übereinstimmender Einschätzung der
Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie
und des Deutschen Zentrums für Altersfragen in ihren
Stellungnahmen ist der kognitive Alterungsprozess aus-
weislich empirischer Studien stark individuell geprägt.
Zwischen dem Lebensalter und der beruflichen Leis-
tungsfähigkeit bestehen demnach keine verallgemeine-
rungsfähigen Zusammenhänge. Ausgenommen sind Tä-
tigkeiten, die in besonderem Maße auf eine hohe Verar-
beitungsgeschwindigkeit angewiesen sind, so der Beruf
des Verkehrspiloten.

[130] Denn mit zunehmendem Alter nehmen insb. ko-
gnitive Fähigkeiten ab, die auf schnellerer Informations-
verarbeitung beruhen, etwa das rasche Erkennen ge-
fährlicher Situationen im Straßenverkehr und die darauf
abgestimmte Entscheidungsfindung und Handlungsum-
setzung (sog. fluide Intelligenz, vgl. die Stellungnahme
des Deutschen Zentrums für Altersfragen, Rn. 71), wo-
bei die Abnahme bereits in der dritten Lebensdekade
beginnen kann. Andere kognitive Kompetenzen hinge-
gen sind weniger anfällig für altersbedingte Einbußen
und können Einschränkungen bei der Verarbeitungsge-
schwindigkeit kompensieren. Die sog. kristalline Intelli-
genz bezieht sich auf erworbenes Wissen und umfasst
Fähigkeiten und Kenntnisse, die stark auf Erfahrungen
beruhen und im Langzeitgedächtnis gespeichert sind.
Nach der Studienlage nehmen Fähigkeiten der kristalli-
nen Intelligenz tendenziell bis ins fortgeschrittene Alter
zu oder bleiben zumindest stabil, wie das Deutsche Zen-
trum für Altersfragen ausgeführt hat. Dennoch besteht
nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Ge-
rontologie und Geriatrie unter Berücksichtigung des De-
menzrisikos bei etwa jeder sechsten bis achten Person
über siebzig Jahren Anlass zu ernsthaften Zweifeln an
der kognitiven Eignung zur Ausübung des Notarberufs.
Wenngleich dies dadurch relativiert wird, dass in die
Gesamtbetrachtung auch Personen mit nur leichten ko-
gnitiven Störungen eingehen, ist danach der Wert je-
denfalls nicht völlig zu vernachlässigen.

[131] (2) Vor dem Hintergrund dieser wissenschaft-

wissenschaftliche
Erkentnisse

lichen Erkenntnisse ist die
verfassungsrechtliche Eig-
nung der Altersgrenze
noch zu bejahen. Zwar han-

delt es sich bei ihr um ein grobes Instrument, das in er-
heblichem Umfang Personen betrifft, bei denen keine
Anhaltspunkte für eine eingeschränkte berufliche Leis-
tungsfähigkeit vorliegen. Aus alternswissenschaftlicher
Sicht wird eine starre Altersgrenze daher auch nicht
empfohlen. Gleichwohl kann die Regelung den gesetz-
geberischen Zweck fördern, indem sie auch die Berufs-
ausübenden erfasst, die ab Vollendung ihres siebzigs-
ten Lebensjahres altersbedingt nicht mehr in vollem
Umfang leistungsfähig sind.

[132] c) Die Altersgrenze des vollendeten siebzigsten
Lebensjahres ist im verfassungsrechtlichen Sinne auch
noch erforderlich, die mit ihr verfolgten Zwecke zu errei-
chen.
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[133] Grundrechtseingriffe dürfen nicht weiter gehen,
als es der Schutz des Gemeinwohls erfordert. Daran

noch erforderlich
fehlt es, wenn ein gleich
wirksames Mittel zur Errei-
chung des Gemeinwohl-

ziels zur Verfügung steht, das den Grundrechtsträger
weniger und Dritte und die Allgemeinheit nicht stärker
belastet. Die sachliche Gleichwertigkeit der alternativen
Maßnahmen zur Zweckerreichung muss dafür in jeder
Hinsicht eindeutig feststehen. Ein in diesem Sinne mil-
deres Mittel ist vorliegend nicht verfügbar.

[134] aa) Eine allgemein angehobene Altersgrenze – et-
wa auf das vollendete fünfundsiebzigste oder achtzigs-
te Lebensjahr – stellt kein milderes Mittel zur Errei-
chung der verfolgten Zwecke dar. Zwar griffe eine sol-
che Regelung weniger stark in die Berufsfreiheit ein,
doch wäre sie hinsichtlich aller drei Zwecke nicht gleich
wirksam. Ältere Anwaltsnotare schieden erst zu einem
späteren Zeitpunkt aus dem Amt aus, wodurch sich die
Zahl der für den Berufsnachwuchs freiwerdenden Stel-
len jedenfalls in den Gebieten mit noch bestehendem
Bewerberüberhang merklich verringerte. Ebenso verrin-
gerte sich die Zahl der altersbedingt nicht mehr ausrei-
chend leistungsfähigen Notare, die von der Regelung
erfasst werden.

[135] bb) Im Ausgangspunkt Entsprechendes gilt, wenn
die Altersgrenze nicht generell angehoben, sondern das
Fortbestehen der Bestellung über das siebzigste Le-
bensjahr hinaus an die fortdauernde berufliche Leis-
tungsfähigkeit des Anwaltsnotars geknüpft würde.
Auch eine solche Regelung führte zu einem weniger in-
tensiven Grundrechtseingriff. Denn das Erlöschen des
Notaramts allein im Falle mangelnder Leistungsfähig-
keit wiegt weniger schwer als ein genereller Amtsver-
lust aufgrund einer starren Altersgrenze. Diese Ein-
schätzung der Eingriffsintensität wird nicht deshalb ent-
kräftet, weil die Leistungsfähigkeit regelmäßig über-
prüft werden müsste.

[136] Eine Leistungsfähigkeitsprüfung im Einzelfall wä-
re jedoch in ihrer Wirksamkeit nicht gleichwertig, was
die Zwecke der geordneten Altersstruktur im Interesse
funktionstüchtiger Rechtspflege und der gerechten Ver-
teilung der Berufschancen zwischen den Generationen
betrifft. Denn legt man die Stellungnahmen des Deut-
schen Zentrums für Altersfragen und der Deutschen Ge-
sellschaft für Gerontologie und Geriatrie zugrunde, wä-
re der Anteil der altersbedingt nicht mehr ausreichend
leistungsfähigen Notare in der Altersgruppe ab dem
vollendeten siebzigsten Lebensjahr eher gering. Dem-
entsprechend führte die Regelung – ähnlich wie Maß-
nahmen nach § 50 I Nr. 7 BNotO – voraussichtlich nur
zum Ausscheiden einer relativ kleinen Zahl von Nota-
ren. Dies verringerte die Zahl der freiwerdenden Stellen
im Vergleich zur jetzigen starren Altersgrenze.

[137] Vor Gefahren durch die altersbedingt nachlassen-
de Leistungsfähigkeit von Notaren könnte die Regelung
zwar zielgenauer schützen. Demgegenüber käme es je-
doch zu einer finanziellen Mehrbelastung der Allge-

meinheit. Denn die regelmäßige Überprüfung der beruf-
lichen Leistungsfähigkeit älterer Anwaltsnotare wäre
voraussichtlich mit einem nicht unerheblichen Verwal-
tungsaufwand verbunden.

[138] cc) Eine örtliche Beschränkung der Altersgrenze
auf solche Amtsgerichtsbezirke des Anwaltsnotariats,
in denen ein Bewerberüberhang besteht, könnte an
eine – inzwischen aufgehobene – sozialrechtliche Vor-
schrift anknüpfen, die regionale, bedarfsabhängige
Ausnahmen von der Altersgrenze für Vertragsärzte vor-
sah (vgl. § 95 VII SGB V in der Fassung v. 22.12.2006,
BGBl I S. 3439). Sie stellt jedoch ebenfalls kein gleich
wirksames Mittel dar, das die Grundrechtsträger weni-
ger und Dritte und die Allgemeinheit nicht stärker be-
lastet.

[139] Die Eingriffsintensität wäre angesichts der kleine-
ren Zahl Betroffener zwar geringer, da die Altersgrenze
nur noch in wenigen Regionen gölte. Dementsprechend
wäre der Gesetzeszweck des Schutzes vor Gefahren
durch die altersbedingt nachlassende Leistungsfähig-
keit von Notaren allerdings nur eingeschränkt zu ver-
wirklichen, es sei denn, sie wäre mit einer verpflichten-
den Überprüfung der Leistungsfähigkeit verbunden.
Hinsichtlich der Zwecke der geordneten Altersstruktur
im Interesse funktionstüchtiger Rechtspflege und der
gerechten Verteilung der Berufschancen zwischen den
Generationen wäre die Regelung zwar gleich wirksam.
Es liegt aber im Einschätzungsspielraum des Gesetzge-
bers, eine solche Regelung als mit erhöhten Belastun-
gen für Berufsträger, Rechtsuchende und Justizverwal-
tung verbunden zu bewerten. Denn das Verhältnis von
Bewerberzahl und Stellenangebot kann regional stark
schwanken, selbst in Zeiten eines fast flächendecken-
den Bewerbermangels. Eine dauerhafte und verläss-
liche Festlegung regional differenzierter Altersgrenzen
würde dadurch erschwert. Dies brächte für ältere An-
waltsnotare erhebliche Unsicherheiten für ihre beruf-
liche Perspektive mit sich und erschwerte ihre Planung –
etwa in Bezug auf die Zugehörigkeit zu Sozietäten – er-
heblich. Auch für Rechtsuchende ergäben sich Unsi-
cherheiten, wenn sie ältere Notare mandatierten, deren
Berufsausübung von einer unklaren örtlichen Regelung
abhängt. Schließlich wäre auch die regelmäßige, rechts-
sichere Neubewertung des Bedarfs in jedem einzelnen
Amtsgerichtsbezirk mit erheblichem Verwaltungsauf-
wand verbunden.

[140] dd) Eine Erleichterung des Zugangs zum Anwalts-

Herabsetzen der
Zugangsvorausset-
zungen?

notariat durch Herabset-
zen der Zugangsvorausset-
zungen, um die Bewerber-
zahl zu erhöhen, wie dies
teils in den Stellungnah-

men und in der mündlichen Verhandlung vorgebracht
worden ist, stellt ebenfalls kein milderes Mittel im ver-
fassungsrechtlichen Sinn dar.

[141] In Betracht kämen hierzu Änderungen der Bun-
desnotarordnung mit dem Ziel, die Attraktivität und
Wirtschaftlichkeit der Anwaltsnotariate zu erhöhen. So
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ließen sich etwa die in § 5b I Nr. 1 und 2 BNotO gere-
gelten Fristen für die vorherige anwaltliche Tätigkeit be-
ziehungsweise die örtliche Gebundenheit abschaffen
oder verkürzen. Auch die notarielle Fachprüfung gem.
§ 5b I Nr. 3 BNotO, die Pflicht zur Fortbildung nach be-
standener Fachprüfung und die Praxisausbildung gem.
§ 5b IV BNotO könnten entfallen oder vereinfacht be-
ziehungsweise weiter verkürzt werden. Denkbar wäre
schließlich auch eine Kombination mehrerer dieser
Maßnahmen.

[142] Bei derartigen Reformen würden die Grund-
rechtsträger zwar weniger belastet als durch die Alters-
grenze. Den Zweck, die Rechtspflege vor Gefahren
durch die altersbedingt nachlassende Leistungsfähig-
keit von Notaren zu schützen, könnten sie allerdings
von vornherein nicht erreichen. Ob sie die weiteren
Zwecke – geordnete Altersstruktur im Interesse funk-
tionstüchtiger Rechtspflege und gerechte Verteilung der
Berufschancen zwischen den Generationen – in gleicher
Weise wie die Altersgrenze förderten, kann dahinste-
hen. Denn ein erleichterter Berufszugang ginge voraus-
sichtlich mit Belastungen für die Rechtsuchenden in
Form von Qualitätseinbußen bei notariellen Leistungen
einher. Es liegt jedoch auch insoweit im Einschätzungs-
spielraum des Gesetzgebers, ein qualitativ hochwerti-
ges Notariat sicherzustellen. Diesen Spielraum hat der
Gesetzgeber bereits in der Vergangenheit genutzt, in-
dem er die Altersgrenze in ein Gesamtkonzept einge-
bettet hat, das auf die Sicherung einer hohen Qualität
notarieller Dienstleistungen abzielt. Schon mit dem Ge-
setz zur Änderung des Berufsrechts der Notare aus
dem Jahr 1991, in dem die Altersgrenze eingeführt wur-
de, hat der Gesetzgeber den Zugang zum Anwaltsnota-
riat mit dem Ziel der Qualitätssicherung beschränkt
(vgl. BT-Drs. 11/6007, 1, 9). Mit dem Gesetz zur Ände-
rung der Bundesnotarordnung im Jahr 2009 (BGBl I
S. 696) wurde die notarielle Fachprüfung zur Zugangs-
voraussetzung zum Anwaltsnotariat erhoben, um fach-
liche Mindeststandards zu gewährleisten (vgl. BT-Drs.
16/4972, 1). Beim Gesetz zur Modernisierung des nota-
riellen Berufsrechts v. 25.6.2021 (BGBl I S. 2154) war
dem Gesetzgeber der Bewerbermangel in bestimmten
Regionen bereits bekannt (vgl. BT-Drs. 19/26828, 113
f.). Gleichwohl hat er im Wesentlichen davon abgese-
hen, den Zugang zum Notariat zu erleichtern. Lediglich
das Erfordernis einer örtlichen Wartezeit wurde durch
den neu eingeführten § 5b III BNotO modifiziert. Statt-
dessen hat der Gesetzgeber Maßnahmen zur Steige-
rung der Attraktivität des Notaramts auf anderem We-
ge ergriffen, etwa durch die Einführung der Möglich-
keit, das Amt vorübergehend aus familiären Gründen –
insb. zur Betreuung oder Pflege – ruhen zu lassen
(§ 48b BNotO). Der Gesetzgeber ist unter dem Ge-
sichtspunkt der Erforderlichkeit nicht gehalten, von die-
sen Qualitätsanforderungen Abstand zu nehmen.

[143] ee) Eine Erhöhung der Gebühren für notarielle
Dienstleistungen kommt schließlich ebenfalls nicht als
milderes Mittel im verfassungsrechtlichen Sinne in Be-
tracht. Zwar könnte eine Gebührenanpassung das No-

tariat wirtschaftlich noch attraktiver machen und da-
durch das Interesse jüngerer Berufsträger fördern. Eine
solche Maßnahme hätte jedoch zur Folge, dass die
Rechtsuchenden finanziell stärker belastet würden.
Dies könnte den Zugang zur vorsorgenden Rechtspfle-
ge erschweren und stünde damit auch dem öffentlichen
Interesse entgegen. Der Schutz vor Gefahren durch die
altersbedingt nachlassende Leistungsfähigkeit von No-
taren wäre überdies nicht gleichermaßen gewährleistet.

[144] d) Die Altersgrenze des vollendeten siebzigsten

nicht mehr
verhältnismäßig

Lebensjahres nach §§ 47
Nr. 2 Var. 1, 48a BNotO ist
jedoch nicht mehr verhält-
nismäßig im engeren Sin-

ne, soweit sie das Anwaltsnotariat betrifft. Sie belastet
die Grundrechtsträger unzumutbar.

[145] Die Angemessenheit und damit die Verhältnismä-
ßigkeit im engeren Sinne erfordern, dass der mit der
Maßnahme verfolgte Zweck und die zu erwartende
Zweckerreichung nicht außer Verhältnis zu der Schwere
des Eingriffs stehen (vgl. BVerfGE 155, 119 ‹ 178
Rn. 128 8 – Bestandsdatenauskunft II; 161, 299 ‹ 384
Rn. 203 8 – Impfnachweis ‹ Covid-19 8 ; 166, 1 ‹ 71 8 ;
st.Rspr.). Bei der Gesamtabwägung zwischen der
Schwere der Belastung, dem Gewicht und der Dringlich-
keit der sie rechtfertigenden Gründe muss die Grenze
der Zumutbarkeit gewahrt bleiben (vgl. BVerfGE 152,
68 ‹ 137 Rn. 183 8 – Sanktionen im Sozialrecht). Es ist
Aufgabe des Gesetzgebers, in einer Abwägung Reich-
weite und Gewicht des Eingriffs in Grundrechte einer-
seits der Bedeutung der Regelung für die Erreichung le-
gitimer Zwecke andererseits gegenüberzustellen (vgl.
BVerfGE 159, 355 ‹ 413 8 ; 166, 1 ‹ 71 f. Rn. 155 8 ).
Um dem Übermaßverbot zu genügen, müssen hierbei
die Interessen des Gemeinwohls umso gewichtiger sein,
je empfindlicher die Einzelnen in ihrer Freiheit beein-
trächtigt werden. Die Intensität des Eingriffs wird in
qualitativer Hinsicht bestimmt durch das Maß der Ver-
kürzung der grundrechtlich geschützten Handlungen
und Rechtspositionen einschließlich der damit einherge-
henden wirtschaftlichen Folgen (vgl. BVerfG, Beschl. des
Ersten Senats v. 24.10.2024 – 1 BvL 10/20 – Namens-
recht Volljährigenadoption, Rn. 64; BVerfGE 166, 1
‹ 65 Rn. 144 8 – Kinderehe – insoweit in Bezug auf die

Erforderlichkeit).

[146] Um das Gewicht des Eingriffs zutreffend einzu-
ordnen, sind insb. die Schutzdimensionen des Art. 12 I
GG zu beachten. Die Berufsfreiheit hat eine wirtschaft-
liche und eine auf die Entfaltung der Persönlichkeit be-
zogene Dimension (vgl. Rn. 103). Art. 12 I GG konkreti-
siert damit das Grundrecht auf freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit im Bereich der individuellen Leistung sowie
der Existenzgestaltung und -erhaltung und zielt auf eine
möglichst unreglementierte berufliche Betätigung ab
(vgl. BVerfGE 82, 209 ‹ 223 8 ; 163, 107 ‹ 134
Rn. 73 8 ).

[147] Nach diesen Maßstäben erweist sich die Rege-
lung nach §§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a BNotO als nicht mehr
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verhältnismäßig im engeren Sinne, soweit sie auf An-
waltsnotare anwendbar ist. Die Altersgrenze des vollen-
deten siebzigsten Lebensjahres greift schwerwiegend in
das Grundrecht der Berufsfreiheit von Anwaltsnotaren
ein (aa). Demgegenüber stehen zwar Gemeinwohlbe-
lange, die ebenfalls erhebliches Gewicht haben (bb).
Mit Blick darauf, dass der Grad der Zweckerreichung
durch die Altersgrenze im Anwaltsnotariat mittlerweile
gering ist (cc), besteht aber kein verfassungsrechtlich
angemessener Interessenausgleich mehr (dd).

[148] aa) Der Eingriff in die Berufsfreiheit der Anwalts-

schwerer Eingriff
notare wiegt schwer, auch
unter Berücksichtigung mil-
dernder Faktoren.

[149] (1) Die qualitative Intensität des Eingriffs ist er-
heblich. Die Altersgrenze ist eine Berufswahlregelung
(vgl. BVerfGE 7, 377 ‹ 406 8 ). Das Amt des Anwaltsno-
tars erlischt mit ihrem Erreichen zwingend. Da das
maßgebliche Kriterium des Lebensalters unverfügbar
ist, haben die Berufsträger keine Möglichkeit, den End-
punkt ihrer Berufstätigkeit zu beeinflussen und an ihre
Lebensumstände anzupassen. Ausnahmen von der Al-
tersgrenze oder ein gleitender Übergang in den Ruhe-
stand sind gesetzlich nicht vorgesehen. Der Eingriff be-
trifft beide Schutzrichtungen der Berufsfreiheit – die Si-
cherung einer wirtschaftlichen Lebensgrundlage und
die Persönlichkeitsentfaltung (vgl. Rn. 103) – gleicher-
maßen.

[150] (2) Gemildert wird der Eingriff durch die Möglich-
keit der ausgeschiedenen Anwaltsnotare, als Notarver-
treter oder Notariatsverwalter im gleichen Berufsfeld
tätig zu bleiben oder als Rechtsanwalt ihren Hauptbe-
ruf fortzuführen. Der Grad der Milderung ist allerdings
jeweils als gering einzuschätzen.

[151] Notarvertretung und Notariatsverwaltung kom-
men der regulären Tätigkeit des Notars nicht annä-
hernd gleich. Der Notarvertreter wird nur in Vertre-
tungsfällen tätig (§ 39 I BNotO); die Notariatsverwal-
tung ist von vornherein vorübergehend und bezieht sich
im Wesentlichen auf Abwicklungstätigkeiten (§ 56 BNo-
tO, vgl. dazu auch Rn. 117). Damit fehlt es jeweils am
spezifischen Charakter eines freien Berufs mit entspre-
chenden Gestaltungsmöglichkeiten. Außerdem ist die
Übernahme einer Vertretung oder Verwaltung davon
abhängig, dass hierfür Bedarf besteht und der ausge-
schiedene Notar entsprechend bestellt wird. Dies hat er
nicht selbst in der Hand, erst recht besteht kein An-
spruch auf Bestellung.

[152] Durch die Möglichkeit, den Rechtsanwaltsberuf
weiter auszuüben, wird der Eingriff in das Recht, sich
zur Persönlichkeitsentfaltung gerade als Notar zu betä-
tigen, nicht abgemildert. Das Eingriffsgewicht ist allen-
falls mit Blick auf die Sicherung der wirtschaftlichen Le-
bensgrundlage verringert. Dies gilt auch nur insoweit,
als ein ausgeschiedener Anwaltsnotar faktische Er-
werbschancen als Rechtsanwalt besitzt.

[153] Der Wegfall der wirtschaftlichen Lebensgrundla-
ge durch das Erlöschen des Notaramtes wird ferner

zum Teil durch das Bestehen von Versorgungsansprü-
chen ausgeglichen. Anwaltsnotare sind gesetzliche
Pflichtmitglieder der Rechtsanwaltsversorgungswerke
(vgl. beispielhaft § 2 des Gesetzes über die Rechtsan-
waltsversorgung Nordrhein-Westfalen). Überdies kön-
nen sie sich auf die Altersgrenze einstellen und private
Vorsorge treffen (vgl. BVerfG, Beschl. der 2. Kammer
des Ersten Senats v. 29.10.1992 – 1 BvR 1581/91
Rn. 10). Auch insoweit ist die Milderung der Eingriffsin-
tensität aber begrenzt, da die Schutzrichtung der freien
Entfaltung der Persönlichkeit nicht erfasst wird und im
Übrigen Versorgungsleistungen typischerweise nicht
das Niveau der früheren beruflichen Einkünfte errei-
chen.
[154] (3) Eine Milderung des Eingriffsgewichts lässt
sich hingegen nicht allein daraus ableiten, dass die Al-
tersgrenze erst mit dem vollendeten siebzigsten Le-
bensjahr – und damit deutlich später als die Regelal-
tersgrenzen für den Renteneintritt bzw. den Eintritt der
Beamten in den Ruhestand – einsetzt. Die Bundesno-
tarkammer hat in ihrer Stellungnahme zwar geltend
gemacht, dadurch verbleibe für die Berufsausübung
und den mit ihr verbundenen „ökonomischen und in-
haltlichen Gewinn“ eine hinreichend lange Zeitspanne.
Diese Erwägung ist jedoch nicht durch Tatsachen be-
legt.
[155] Anwaltsnotare treten verglichen mit anderen aka-
demischen Berufen und mit den höheren Laufbahnen
des öffentlichen Dienstes regelmäßig erst in einem
deutlich höheren Alter in den Notarberuf ein. Grund ist
insb. die mindestens fünfjährige Wartezeit nach § 5b I
Nr. 1 BNotO. Dementsprechend sind derzeit auch nur
rund 5 % der bestellten Anwaltsnotare jünger als vier-
zig Jahre (vgl. Rn. 31).
[156] Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene kommt hin-
zu, dass Berufs- und Erwerbsbiographien flexibler ge-
worden sind und die schematische Abfolge von Ausbil-
dung, Berufstätigkeit und Ruhestand zunehmend durch-
brochen wird. Dies zeigt sich beispielsweise an der Zu-
nahme von Teilzeittätigkeiten und an häufigeren Unter-
brechungen der Berufstätigkeit durch Kindererzie-
hungszeiten (vgl. Statistisches Bundesamt, Teilzeitquote
nach Geschlecht in der Altersgruppe 15 bis unter
65 Jahren; Personen in Elternzeit). Auch hat die Er-
werbstätigkeit im Alter in den letzten Jahren erheblich
zugenommen. Waren 2013 noch 50 % der 60- bis 64-
jährigen erwerbstätig, lag der Anteil 2023 bereits bei
65 %. In der Gruppe der 65- bis 69-jährigen stieg er von
13 % auf 20 % an. Dabei gewinnt mit zunehmendem
Alter die Erwerbsform der Selbstständigkeit an Bedeu-
tung. Im Jahr 2023 waren 31 % der Erwerbstätigen ab
65 Jahren selbstständig. Damit lag der Anteil um ein
Vielfaches höher als im Durchschnitt aller Erwerbstäti-
gen (9 %) (vgl. Statistisches Bundesamt, Erwerbstätig-
keit älterer Menschen). Hintergrund dieser Entwicklun-
gen sind unter anderem demographische Veränderun-
gen, die auch auf die gestiegene Lebenserwartung und
die – im vorliegenden Verfahren von der Deutschen Ge-
sellschaft für Gerontologie und Geriatrie herausgestell-
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te – höhere Leistungsfähigkeit älterer Menschen zurück-
gehen.

[157] Darüber hinaus haben sich die Altersbilder in der
Gesellschaft in Hinsicht auf eine größere Differenzie-
rung gewandelt, worauf auch die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes in ihrer Stellungnahme hingewiesen
hat. Frühere Altersbilder, die das Alter pauschal mit
mangelnder Leistungsfähigkeit, geringer Bereitschaft
zur Veränderung oder Krankheit assoziieren, werden zu-
nehmend abgelöst durch Altersbilder, die die Verschie-
denartigkeit und Individualität des Lebens im Alter be-
tonen (vgl. bereits den Sechsten Bericht zur Lage der äl-
teren Generation in der Bundesrepublik Deutschland –
Altersbilder in der Gesellschaft ‹ 2010 8 , BT-Drs. 17/
3815).

[158] Der regelmäßig späte Eintritt in den Anwaltsno-

später Eintritt
in den Beruf

tarberuf, der zunehmend
individuelle Verlauf von Be-
rufs- und Erwerbsbiogra-
phien und sich wandelnde

Altersbilder sprechen dagegen, eine Lebenszeitspanne
normativ festzulegen, nach deren Ablauf ein Eingriff in
die Berufsfreiheit ohne Weiteres weniger schwer wiegt.

[159] (4) Die Einkünfte des Notars sind – anders als
das von der Bundesnotarkammer vorgelegte Rechtsgut-
achten meint – im Vergleich zu denjenigen aus privat-
wirtschaftlichen Tätigkeiten nicht weniger schutzwür-
dig, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt der Ein-
griff nicht an Intensität verliert. Zwar stellen die vom
Notar auf Grundlage des Gesetzes über Kosten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare
(GNotKG) erhobenen Gebühren kein Leistungsentgelt
dar, sondern unterliegen dem Kostendeckungs- und
Äquivalenzprinzip. Aus Gründen des Gemeinwohls wer-
den Geschäfte mit niedrigen Geschäftswerten durch
solche mit hohen Geschäftswerten querfinanziert (vgl.
Sander, in Eschwey, BeckOK BNotO, § 17 Rn. 4 ff. (Aug.
2025)). Aus dieser Gemeinwohlorientierung notarieller
Tätigkeit ist jedoch nicht auf eine geringere verfas-
sungsrechtliche Schutzwürdigkeit der damit erzielten
Einkünfte zu schließen. Notare, die von Gesetzes wegen
darauf verwiesen sind, ihre Einnahmen ausschließlich
aus Gebühren zu erzielen, sind in dieser Hinsicht nicht
weniger schutzwürdig als die Angehörigen anderer Be-
rufe.

[160] bb) Dem Eingriff in die Berufsfreiheit stehen
schützenswerte Gemeinwohlbelange von erheblichem
Gewicht gegenüber, die mit der Altersgrenze nach
§§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a BNotO verfolgt werden.

[161] (1) Die Funktionstüchtigkeit der vorsorgenden

Funktionstüchtigkeit
der vorsorgenden
Rechtspflege

Rechtspflege, namentlich
die Versorgung mit qualita-
tiv hochwertigen notariel-
len Dienstleistungen (§§ 20
bis 24 BNotO), erbracht

durch leistungsfähige, hinreichend erfahrene und ver-
schiedenen Altersgruppen zugehörige Notare, ist für
die Allgemeinheit und für Einzelne von großer Bedeu-

tung. Dies folgt aus den Grundentscheidungen, die der
Gesetzgeber zum materiellen Recht und zur vorsorgen-
den Rechtspflege getroffen hat. Denn der Gesetzgeber
verweist die Rechtsuchenden einerseits darauf, be-
stimmte Rechtsgeschäfte und -handlungen zu ihrer
Wirksamkeit notariell zu beurkunden. Aufgrund der
Formvorschriften des materiellen Rechts ist vor allem
der Grundstücksverkehr auf die Urkundstätigkeit der
Notare angewiesen (vgl. §§ 311b, 873 BGB). Ebenso
sind zahlreiche weitere Rechtsgeschäfte des Vertrags-,
des Erb- und Familienrechts sowie des Gesellschafts-
rechts entsprechend formbedürftig (vgl. beispielhaft
§§ 518, 1410, 2276 BGB, § 2 GmbHG; §§ 23, 30, 33,
37, 130, 181, 235, 248 AktG). Die Positionen, die für
die Rechtsuchenden auf dem Spiel stehen, sind in der
Regel ihrerseits grundrechtlich geschützt, namentlich
durch Art. 6 I, Art. 9 I, Art. 12 I und Art. 14 I GG. Hin-
sichtlich der Anwendung des Rechts hat der Gesetzge-
ber andererseits die vorsorgende Rechtspflege in wei-
tem Umfang aus der unmittelbaren Staatsorganisation
ausgegliedert und ausschließlich den Notaren als unab-
hängigen Trägern eines öffentlichen Amtes überantwor-
tet (§ 1 BNotO). Da die Rechtsuchenden in der Regel
weder über gleich geeignete Alternativen zu formbe-
dürftigen Rechtsgeschäften noch zu deren Beurkun-
dung durch einen Notar verfügen, sind sie in vielen Be-
reichen persönlich und wirtschaftlich bedeutsamer
Grundrechtsausübung auf ein funktionstüchtiges Nota-
riat angewiesen. Dabei ist nicht allein entscheidend,
dass überhaupt notarielle Dienstleistungen angeboten
werden. Vielmehr müssen diese mit Blick auf ihre Rele-
vanz für die Grundrechte der Mandanten auch qualita-
tiv hochwertig durch leistungsfähige Notare erbracht
werden.

[162] (2) Ebenfalls gewichtig ist das arbeitsmarkt- und

arbeitsmarkt- und
sozialpolitisches Ziel

sozialpolitische Ziel des Ge-
setzgebers, die Berufschan-
cen zwischen den Genera-
tionen gerecht zu verteilen.

Dieser angestrebte Zweck verwirklicht dabei auch das
von Art. 12 I GG geschützte Recht potentieller Berufs-
träger, den Notarberuf zu ergreifen.

[163] cc) Die Regelung der Altersgrenze kann im An-
waltsnotariat aber nur noch zu einem geringen Grad
zur Verwirklichung dieser Ziele beitragen.

[164] (1) Dies gilt zunächst für die geordnete Alters-
struktur im Interesse funktionstüchtiger Rechtspflege
und für die gerechte Verteilung der Berufschancen zwi-
schen den Generationen. Insoweit ist die ursprünglich
bei Einführung der Altersgrenze effektive Zweckverfol-
gung heute nur noch in einem erheblich geringeren Ma-
ße vorhanden.

[165] (a) Die gesetzgeberisch intendierte Wirkungswei-
se der Altersgrenze, durch das Freiwerden von Stellen
das Notariat zu verjüngen und Berufschancen zu eröff-
nen, läuft in denjenigen Regionen des Anwaltsnotariats
leer, in denen ein Mangel an Bewerbern besteht. Hier
kann jeder Bewerber, der die gesetzlichen Vorausset-
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zungen für das Anwaltsnotariat erfüllt, zum Zuge kom-
men. Betroffen ist mittlerweile die Mehrzahl der Ober-
landesgerichtsbezirke des Anwaltsnotariats (vgl.
Rn. 34 ff.).

[166] (b) Diese geschwundene Wirkung der Altersgren-
ze wird auch nicht durch einen möglichen alternativen
Wirkmechanismus ersetzt.

[167] Der BGH hat im Ausgangsverfahren angenom-
men, die Funktion der Altersgrenze werde bei nicht aus-
reichender Bewerberzahl dadurch erfüllt, dass beim
Ausscheiden eines lebensälteren Anwaltsnotars sein Ur-
kunden- und Gebührenaufkommen auf die jüngeren An-
waltsnotare übergehe. Nur wenn lebensältere Notare
aus dem Notarberuf ausschieden, hätten jüngere Be-
rufsträger eine hinreichende Aussicht auf ein angemes-
senes Urkunden- und Gebührenaufkommen und näh-
men die erheblichen Belastungen auf sich, die mit dem
Berufseintritt verbunden seien (vgl. Rn. 42). Die Bundes-
regierung sowie verschiedene sachkundige Dritte ha-
ben sich in ihren Stellungnahmen dieser Auffassung an-
geschlossen. Dem liegt die Einschätzung zugrunde, po-
tentielle Berufsanwärter sähen sich in erheblichem Ma-
ße durch den mittlerweile hohen finanziellen und zeit-
lichen Aufwand für das Ablegen der notariellen Fach-
prüfung und durch die hohen Kosten für die Einrichtung
einer Geschäftsstelle gehindert, den Beruf des Anwalts-
notars anzustreben. Dieses Hindernis könne durch er-
hebliche wirtschaftliche Anreize herabgesetzt werden.

[168] Die Notwendigkeit solcher Anreize erscheint zu-
mindest hinsichtlich derjenigen Regionen des Anwalts-
notariats fraglich, in denen aufgrund des Bewerber-
mangels bereits eine Vielzahl von Notarstellen unbe-
setzt geblieben ist. Empirische Erkenntnisse dafür, dass
das „Freiwerden“ zusätzlichen Urkunden- und Gebüh-
renaufkommens überhaupt entscheidungsrelevante An-
reize setzt, gibt es nicht. Die bereits jetzt großräumig
bestehenden Vakanzen deuten darauf hin, dass die An-
reizwirkung allenfalls gering wäre. Im Übrigen basiert
die Vorstellung, die beschriebenen Anreize seien erfor-
derlich, auf der Annahme, der Bewerbermangel im An-
waltsnotariat habe keine demographischen Ursachen,
sondern sei allein strukturell bedingt. Diese Annahme
ist jedoch nicht hinreichend plausibel. Nach Einschät-
zung des Instituts für Anwaltsrecht der Universität zu
Köln ist der Rückgang der Zahl der Bewerber auf die
Anwaltsnotariate vielmehr auf mehrere zusammenwir-
kende Ursachen zurückzuführen.

[169] (aa) Ein Faktor ist dabei die demographische Ent-

demographische
Entwicklung

wicklung des Rechtsan-
waltsberufs als Quellberuf
des Anwaltsnotariats, weil
sich das Kontingent poten-

tieller Anwaltsnotare verringert.

[170] Die Zahl der zugelassenen Rechtsanwälte insge-
samt ist zwar seit 2015 mit jährlichen Zuwächsen bezie-
hungsweise Rückgängen von jeweils unter einem Pro-
zent weitgehend stabil. Als Anwaltsnotare kommen
aber im Wesentlichen nur niedergelassene Rechtsan-

wälte in Betracht, die nicht über eine Zulassung als Syn-
dikusanwalt oder über eine Doppelzulassung als nie-
dergelassener Rechtsanwalt und Syndikusanwalt verfü-
gen. Denn Syndikusanwälte erfüllen regelmäßig nicht
die Voraussetzung des § 5b I Nr. 1 BNotO, wonach zum
Anwaltsnotar nur bestellt werden soll, wer in nicht uner-
heblichem Umfang für verschiedene Auftraggeber
rechtsanwaltlich tätig war (vgl. BGH, Urt. v. 23.11.2015
– NotZ (Brfg) 2/15, BGHZ 208, 39 ‹ 45 Rn. 15 8 ).
Rechtsanwälte mit Doppelzulassung entfalten nach
Auskunft des Instituts für Anwaltsrecht neben der Syndi-
kustätigkeit für ihren Arbeitgeber regelmäßig keine nen-
nenswerte Tätigkeit als niedergelassener Rechtsanwalt
und erfüllen damit ebenfalls nicht die genannte Voraus-
setzung. Der Anteil der ausschließlich niedergelassenen
Rechtsanwälte aber geht erheblich zurück, einerseits
aufgrund einer deutlich gesunkenen Zahl an Neuzulas-
sungen, andererseits durch die gestiegene Zahl jünge-
rer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die nach
wenigen Berufsjahren auf ihre Zulassung ganz verzich-
ten oder in die Syndikusanwaltschaft wechseln. So wa-
ren im Gebiet des Anwaltsnotariats zum 1.1.2017 noch
60.456 niedergelassene Rechtsanwälte ohne Zulassung
als Syndikusanwalt oder Doppelzulassung tätig, zum
1.1.2025 war die Zahl auf 54.270 Rechtsanwälte ge-
sunken. Der Rückgang in diesem Zeitraum ist in den
großstädtisch geprägten Bezirken des Oberlandesge-
richt Frankfurt am Main und des Kammergerichts Berlin
unterdurchschnittlich (unter 5 %) und in den Oberlan-
desgerichtsbezirken Celle, Hamm, Schleswig, Bremen
und Braunschweig überdurchschnittlich (13 % bis
14,7 %).

[171] Nach den nachvollziehbaren und unwiderspro-
chenen Berechnungen des Instituts für Anwaltsrecht
treten jährlich nur etwa 700 bis 900 potentielle An-
waltsnotare neu in den Rechtsanwaltsberuf ein. Mit
Blick darauf, dass nach Auskunft des Instituts für An-
waltsrecht auf Grundlage empirischer Untersuchungen
nur ein Bruchteil der Rechtsanwälte überhaupt eine No-
tartätigkeit in Betracht zieht, reicht diese Zahl nicht aus,
um die ausscheidenden Berufsträger zu ersetzen.

[172] (bb) Daneben spielen geänderte berufliche Präfe-

geänderte
berufliche
Präferenzen

renzen jüngerer Rechtsan-
wältinnen und Rechtsan-
wälte eine Rolle. Nach Stu-
dien zur Berufstätigkeit jun-
ger Rechtsanwälte waren

im Jahr 2012 Rechtsanwälte mit sechs Jahren Berufser-
fahrung zu 30 % Kanzleiinhaber oder Mitinhaber und
im Jahr 2024 nur noch zu 11 %. Auch sehen heute deut-
lich weniger angestellte Rechtsanwälte ihre berufliche
Perspektive in unternehmerischer Tätigkeit als noch in
den 1990er Jahren, wie empirische Erhebungen zeigen.
Insbesondere das Interesse am Anwaltsnotariat ist ge-
ring. Nach einer Befragung jüngerer Rechtsanwälte in
den Jahren 2023/24 strebten nur 18 % perspektivisch
eine Tätigkeit als Anwaltsnotar an. Als Gründe wurden
mangelndes fachliches Interesse an der Tätigkeit (66 %
der Befragten), der hohe zeitliche Aufwand für die Qua-
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lifikation (39 %) und erst nachrangig die geringe Chan-
ce, ein Notariat zu erhalten (34 %), die hohen Kosten
der Qualifikation (16 %) und die fehlende wirtschaft-
liche Attraktivität (4 %) genannt. Dem entsprechen die
in den vergangenen Jahren deutlich gesunkenen Absol-
ventenzahlen für die notarielle Fachprüfung, die eben-
falls das Institut für Anwaltsrecht mitgeteilt hat.

[173] Der Bewerbermangel im Anwaltsnotariat ist auf
Grundlage dieser Daten zur Demographie und zu den
beruflichen Präferenzen multikausal zu erklären. Damit
mag zwar der Altersgrenze eine gewisse Wirkung zu-
kommen, wenn örtlich die Attraktivität von Anwaltsno-
tarstellen durch das „Freiwerden“ von Urkunden- und
Gebührenaufkommen noch gesteigert wird. Diese Wir-
kung ist allerdings begrenzt, weil eine solche Attraktivi-
tätssteigerung weder den demographischen Faktor
noch sämtliche persönlichen Präferenzen beeinflussen
kann und gerade eine etwaige fehlende wirtschaftliche
Attraktivität ausweislich der genannten Erhebungen
nur ein nachrangiger Grund ist, keine Tätigkeit als An-
waltsnotar anzustreben. Im Übrigen bestehen in weiten
Bereichen des Anwaltsnotariats schon jetzt in einem
solchen Ausmaß Vakanzen, dass Urkunden- und Gebüh-
renaufkommen wohl vorhanden sind, so dass die Alters-
grenze allein durch das Freiwerden von Stellen keine zu-
sätzlichen Berufschancen eröffnet.

[174] (c) Die damit evident nur noch geringe Zwecker-
reichung der Altersgrenze hat sich verfestigt und wird
prognostisch fortbestehen.

[175] Die Situation des erheblichen Bewerbermangels
lässt sich anhand der vorliegenden Daten bis in das
Jahr 2012 zurückverfolgen (vgl. Rn. 34 ff.). Tatsächliche
Anhaltspunkte für eine zukünftige Verbesserung beste-
hen nicht, da die maßgeblichen Faktoren der Demogra-
phie und der beruflichen Präferenzen unverändert blei-
ben oder sich sogar negativ entwickeln. Nach der Prog-
nose des Instituts für Anwaltsrecht der Universität zu
Köln ist eine Zunahme der Zahl neu zugelassener
Rechtsanwälte mittel- und langfristig nicht zu erwarten.
Die Absolventenzahlen des rechtswissenschaftlichen
Studiums sollen zwar in den kommenden Jahren noch
einmal kurzfristig zunehmen. Noch vor Ende dieses
Jahrzehnts bis zum Jahr 2040 soll jedoch ein Prozess
stark rückläufiger Absolventenzahlen einsetzen, der auf
einen stark gestiegenen Ersatzbedarf durch Ausschei-
den einer großen Zahl von Rechtsanwälten der Geburts-
jahrgänge 1968 bis 1975 treffen wird. Insoweit ist eher
mit einer Verschärfung der demographischen Situation
zu rechnen. Der Trend zur Abkehr junger Juristinnen
und Juristen von der unternehmerischen Tätigkeit wird
sich nach Einschätzung des Instituts für Anwaltsrecht in
Zukunft voraussichtlich noch stärker ausprägen. Das In-
stitut verweist insoweit insb. auf den zunehmenden An-
teil der Frauen, die statistisch häufiger als Männer eine
abhängige Beschäftigung vorziehen.

[176] Eine abweichende Bewertung ist nicht im Hinblick
auf die Entwicklung des Urkundenaufkommens im An-
waltsnotariat gerechtfertigt. Im Verfahren ist insoweit

geltend gemacht worden, das Urkundenaufkommen sei
prognostisch rückläufig. Dies führte nach den Mecha-
nismen der Bedürfnisprüfung gemäß § 4 BNotO dazu,
dass weniger Notarstellen ausgeschrieben werden (vgl.
Rn. 14). Unter dieser Voraussetzung könnte die Alters-
höchstgrenze ihre Zwecke wieder zu einem höheren
Grade erreichen. Allerdings gibt es für einen dauerhaf-
ten Rückgang keine greifbaren tatsächlichen Anhalts-
punkte. Das jährliche Urkundenaufkommen ist nach
den vorliegenden Daten regelmäßig Schwankungen un-
terworfen. Die Gesamtzahl der notariellen Urkunden
des Anwaltsnotariats lag von 2015 bis 2022 jeweils
zwischen rund 2,8 und 2,9 Millionen. Im Jahr 2023 ist
sie zwar auf 2,5 Millionen gesunken, doch ist dies nach
Einschätzung der Bundesnotarkammer auf die allge-
meine konjunkturelle Schwäche, nicht auf nachhaltige
Ursachen zurückzuführen.

[177] Eine Anhebung der Bedürfniszahlen und die da-
mit einhergehende Verringerung der Zahl der ausge-
schriebenen Stellen, wie sie von der Bundesnotarkam-
mer vorgeschlagen und von einigen Landesjustizverwal-
tungen erwogen wird beziehungsweise bereits vorge-
nommen worden ist, erhöhte die Zweckerreichung der
Altersgrenze nicht. Denn den demographisch mitbe-
dingten Rückgang der Bewerberzahlen für das Anwalts-
notariat vermag eine solche Maßnahme nicht zu stop-
pen. Weiterhin rücken nicht in ausreichender Zahl jün-
gere Anwaltsnotare nach. Dementsprechend führt die
Anhebung der Bedürfniszahlen weder zur Bestellung
einer größeren Anzahl an Notarinnen und Notaren
noch zu einer Verjüngung des Notariats, jedenfalls
nicht in nennenswertem Umfang. Im Übrigen ist der ge-
setzliche Spielraum für eine Anhebung von vornherein
begrenzt, da nach § 4 S. 2 BNotO die angemessene
Versorgung der Rechtsuchenden mit notariellen Leis-
tungen gewährleistet bleiben muss. Dies schließt die
ortsnahe Betreuung der Bevölkerung ein (vgl. BGH,
Beschl. v. 20.7.2020 – NotZ (Brfg) 5/19 Rn. 13 m.w.N.),
was insb. in eher dünner besiedelten ländlichen Regio-
nen eine gewisse Dichte an Notariaten voraussetzt. Im
Übrigen muss auch der Charakter des Anwaltsnotari-
ats als Nebenberuf (vgl. § 3 II BNotO) gewahrt bleiben.
Eine faktische Annäherung an das hauptberufliche No-
tariat durch Maßnahmen der Justizverwaltung wäre
fachrechtlich unzulässig.

[178] (2) Der Gesetzeszweck, die Rechtspflege vor Ge-
fahren durch die altersbedingt nachlassende Leistungs-
fähigkeit von Notarinnen und Notaren zu schützen,
wird durch die Altersgrenze nach §§ 47 Nr. 2 Var. 1,
48a BNotO ebenfalls nur zu einem geringen Grad er-
reicht.

[179] Das Deutsche Zentrum für Altersfragen und die
Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie
haben in ihren Stellungnahmen übereinstimmend her-
vorgehoben, dass der kognitive Alterungsprozess stark
individuell geprägt ist und im Notarberuf keine verall-
gemeinerungsfähigen Zusammenhänge zwischen dem
Lebensalter und der beruflichen Leistungsfähigkeit be-
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stehen (vgl. Rn. 129 ff.). Insofern unterscheidet sich der
Notarberuf von anderen Berufen, die auf schnelle ko-
gnitive Informationsverarbeitung angewiesen sind, et-
wa dem Beruf des Piloten.

[180] Diesen Gegebenheiten wird die Altersgrenze

Notar ≠ Pilot
nicht gerecht, indem sie ty-
pisierend sämtliche Amts-
träger mit dem siebzigsten

Lebensjahr ausschließt, ohne dass deren persönliche
Disposition berücksichtigt wird. Zwar ist auf Grundlage
der empirischen Erkenntnisse davon auszugehen, dass
die Altersgrenze einzelne altersbedingt leistungsunfähi-
ge Anwaltsnotare erfasst und damit ihren Zweck im Ein-
zelfall erfüllt (vgl. dazu Rn. 131). Das ist aber nicht der
Regelfall. Vielmehr wird die große Mehrzahl von Amts-
trägern gezwungen, mit Vollendung des siebzigsten Le-
bensjahres ihr Amt aufzugeben, obwohl sie weiterhin in
der Lage wären, den Notarberuf ordnungsgemäß aus-
zuüben. Umgekehrt erfasst die Altersgrenze solche
Amtsträger nicht, die bereits vor Erreichen des siebzigs-
ten Lebensjahres altersbedingt nicht mehr ausreichend
leistungsfähig sind.

[181] dd) Die Altersgrenze des vollendeten siebzigsten
Lebensjahres gem. §§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a BNotO ist
für das Anwaltsnotariat nach alledem unter den gege-
benen tatsächlichen Umständen nicht mehr angemes-
sen und verletzt die Berufsfreiheit (Art. 12 I GG).

[182] Die Altersgrenze greift gravierend in das Grund-

Verstoß
gegen Art. 12 GG

recht der Berufsfreiheit ein.
Sie führt dazu, dass An-
waltsnotarinnen und An-
waltsnotaren die weitere

Ausübung ihres Berufs vollständig versagt ist, von der
Möglichkeit punktueller Tätigkeiten der Notarvertre-
tung und Notariatsverwaltung abgesehen.

[183] Konnte die Altersgrenze zum Zeitpunkt ihrer Ein-
führung infolge einer zunehmenden Zahl von Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälten, die ins Anwaltsnotariat
strebten, jedenfalls die mit ihr verfolgten Zwecke, im In-
teresse funktionstüchtiger Rechtspflege eine geordnete
Altersstruktur innerhalb des Notarberufs und eine ge-
rechte Verteilung der Berufschancen zu erreichen, er-
heblich fördern, so ist dies heute nicht mehr der Fall.
Die tatsächlichen Umstände haben sich gewandelt.
Zwar gilt weiterhin, dass mit der Altersgrenze schüt-
zenswerte Gemeinwohlbelange von erheblichem Ge-
wicht verfolgt werden, die zu erreichen sie auch im ver-
fassungsrechtlichen Sinne geeignet ist. Ein im Verhält-
nis zur Altersgrenze milderes Mittel ist nicht ersichtlich.
Jedoch ist ihre Bedeutung für die Erreichung der Zwe-
cke der funktionstüchtigen Rechtspflege und der ge-
rechten Verteilung der Berufschancen aufgrund des
fast flächendeckenden Bewerbermangels im Anwalts-
notariat evident geschwunden. Der Bewerbermangel ist
zeitlich nachhaltig; er hat sich – wie oben dargestellt –
über Jahre verstetigt und ist auch dem Gesetzgeber
schon länger bekannt (vgl. BT-Drs. 19/26828, 113 f.).
Eine Anpassung der für die Bedarfsermittlung festge-

setzten Urkundszahlen ist nur begrenzt möglich und
kann die Situation auch nicht maßgeblich ändern. Auf-
grund dieser Entwicklung, die im Entstehungszeitpunkt
des Gesetzes nicht absehbar war, treffen die der Einfüh-
rung der Altersgrenze zugrundeliegenden Annahmen
nicht mehr zu. Dadurch ist die damalige Einschätzung
des Gesetzgebers entscheidend in Frage gestellt und
nicht länger tragfähig (vgl. BVerfGE 158, 282 ‹ 346
Rn. 155 8 ). Das Maß der Belastung der Grundrechtsträ-
ger steht nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis
zu den deutlich verminderten Vorteilen, die dem Ge-
meinwohl aus der angegriffenen Regelung erwachsen.

[184] Eine andere Bewertung ist auch nicht deshalb
veranlasst, weil die Altersgrenze weiterhin vor Gefahren
durch altersbedingt weniger leistungsfähige Berufsan-
gehörige schützt. Auch die zusätzliche Berücksichti-
gung dieses weiteren Zwecks führt nicht dazu, die Rege-
lung als angemessen einzustufen. Denn insofern ist –
wie dargelegt – der Grad der Zweckerreichung eben-
falls nur gering. Der Gesetzgeber ist zwar grundsätzlich
berechtigt, mit Blick auf den Schutz Dritter berufliche
Altersgrenzen als typisierende Regelungen zu schaffen.
Eine bei siebzig Jahren angesetzte Grenze trifft jedoch
nicht den Regelfall eines nicht mehr ausreichend leis-
tungsfähigen Notars, unbeschadet des Umstands, dass
für andere Berufe abweichende Maßstäbe gelten mö-
gen.

[185] Insgesamt erweist sich die Altersgrenze des voll-
endeten siebzigsten Lebensjahres im Anwaltsnotariat
nach §§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a BNotO als nicht mehr an-
gemessen und belastet die Grundrechtsträger unzu-
mutbar. Sie ist wegen Verstoßes gegen Art. 12 I GG ver-
fassungswidrig.

[186] II.1. Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit

keine Nichtigkeit
gesetzlicher Vorschriften
führt grundsätzlich zu de-
ren Nichtigkeit. Allerdings

kann sich das BVerfG, wie sich aus § 31 II 2 und 3
BVerfGG ergibt, auch darauf beschränken, eine verfas-
sungswidrige Norm nur für mit der Verfassung unver-
einbar zu erklären. Es verbleibt dann bei einer bloßen
Beanstandung der Verfassungswidrigkeit ohne den Aus-
spruch der Nichtigkeit. Die Unvereinbarkeitserklärung
kann das BVerfG dabei zugleich mit der Anordnung
einer befristeten Fortgeltung der verfassungswidrigen
Regelung verbinden. Dies kommt in Betracht, wenn die
sofortige Ungültigkeit der zu beanstandenden Norm
dem Schutz überragender Güter des Gemeinwohls die
Grundlage entzöge und eine Abwägung mit den betrof-
fenen Grundrechten ergibt, dass der Eingriff für eine
Übergangszeit hinzunehmen ist (vgl. BVerfGE 141, 220
‹ 351 Rn. 355 8 ; 165, 363 ‹ 440 Rn. 174 8 – Automa-

tisierte Datenanalyse; stRspr).

[187] 2. Die Regelung nach §§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a

Fortgeltung
bis zum 30.6.2026

BNotO ist, soweit sie auf
Anwaltsnotare anwendbar
ist, nur für mit der Verfas-
sung unvereinbar zu erklä-
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ren. Zugleich ist die vorübergehende Fortgeltung der Al-
tersgrenze bis zum 30.6.2026 anzuordnen. Anschlie-
ßend ist die Regelung nicht mehr anwendbar.

[188] Durch die Unvereinbarerklärung werden mit
einer Nichtigerklärung verbundene gravierende Nach-
teile für die Funktionsfähigkeit der vorsorgenden
Rechtspflege sowie für die Rechte betroffener Berufsträ-
ger vermieden. Sie vermeidet insb. eine Rechtsunsicher-
heit hinsichtlich des Status derjenigen Anwaltsnotare,
deren Amt aufgrund der Altersgrenze bereits erloschen
ist, und die mit ihr verbundene vorübergehende Fortgel-
tung der Regelung bis zum 30.6.2026 schützt die Rech-
te derjenigen Anwaltsnotare und der mit ihnen verbun-
denen Berufsträger (vgl. § 9 II BNotO), die im Vertrauen
auf den Bestand der Altersgrenze bereits rechtliche und
wirtschaftliche Dispositionen getroffen haben. Auch
wird den Landesjustizverwaltungen eine Anpassung an
die neue Rechtslage ermöglicht.

[189] 3. Unberührt bleibt das Recht des Beschwerde-
führers und anderer Anwaltsnotare, deren Notaramt
nach §§ 47 Nr. 2 Var. 1, 48a BNotO erloschen ist, sich
nach Ablauf der Fortgeltungsfrist erneut auf ausge-
schriebene Notarstellen zu bewerben. Soweit diese Per-
sonen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 5b BNo-
tO nicht erfüllen, weil diese erst nach ihrem erstmaligen
Berufseintritt eingeführt worden sind, werden die Lan-
desjustizverwaltungen im Blick behalten müssen, dass
diese Norm Soll- bzw. Regelvoraussetzungen statuiert
(vgl. § 5b I und IV 2 BNotO), von denen im begründeten
Einzelfall abzuweichen ist.

[190] 4. Der Gesetzgeber ist nicht gehindert, ein obliga-
torisches Erlöschen des Notaramtes älterer Anwaltsno-
tarinnen und -notare neu zu regeln. Aus den vorstehen-
den Erwägungen folgt, dass erhebliche Spielräume für
eine verfassungskonforme Ausgestaltung bestehen, et-
wa die Einführung einer bloß regional geltenden Alters-
grenze, einer erst in höherem Lebensalter eingreifenden
Grenze oder einer Regelung, die das Fortbestehen des
Notaramtes an die Leistungsfähigkeit des Amtsträgers
knüpft.
[191] III. Das mit der Verfassungsbeschwerde ange-
griffene Urteil des BGH hat trotz der hier festgestellten
Unvereinbarkeit der Regelung der Altersgrenze mit
Art. 12 I GG Bestand, weil die Regelung mit den ge-
nannten Maßgaben weiter anzuwenden ist (vgl.
BVerfGE 158, 282 ‹ 388 Rn. 261 8 ; 166, 196 ‹ 289
Rn. 247 8 – Gefangenenvergütung II). Die Verfas-
sungsbeschwerde bleibt deshalb ohne Erfolg, soweit
sie sich gegen diese Entscheidung richtet (vgl. BVerfGE
115, 276 ‹ 319 8 ).

[192] IV. Die Entscheidung über die Auslagenerstat-
tung beruht auf § 34a II und III BVerfGG.

ANMERKUNG:
Die Entscheidung markiert eine wichtige Zäsur im An-
waltsnotariat. Das Gericht erklärt die in §§ 47 Nr. 2
Var. 1, 48a BNotO normierte Altersgrenze von 70 Jah-
ren für unvereinbar mit Art. 12 I GG, soweit sie das

Anwaltsnotariat betrifft, lässt sie aber bis zum 30.6.
2026 fortgelten. Auf das hauptberufliche Notariat
bleiben die Regelungen zur Altersgrenze hingegen un-
verändert anwendbar.

Einordnung der Entscheidung des BVerfG
Die Entscheidung reiht sich in die Linie der bisherigen
Rechtsprechung zur Altersgrenze für Notarinnen und
Notare1

1 Grundlegend BVerfG, NJW 1993, 1575.

insofern ein, als dass das Gericht die mit der
Altersgrenze verfolgten Ziele – insb. die gerechte Ver-
teilung der Berufschancen zwischen den Generatio-
nen und den Schutz der Rechtspflege vor altersbe-
dingten Leistungseinbußen – weiterhin als legitim an-
erkennt. In der aktuellen Entscheidung vertritt das Ge-
richt nunmehr aber die Auffassung, dass diese Ziele
für das Anwaltsnotariat nicht mehr in verhältnismäßi-
ger Weise erreicht würden. Während bei Einführung
der Altersgrenze 1991 ein erheblicher Bewerberüber-
hang bestanden habe, herrsche heute in nahezu allen
OLG-Bezirken des Anwaltsnotariats ein Bewerberman-
gel.2

2 BVerfG, Urt. v. 23.9.2025 – 1 BvR 1796/23, BRAK-Mitt. 2025, 474 (in diesem Heft)
Rn. 183.

Ausgeschriebene Notarstellen könnten oft nicht
mehr besetzt werden, sodass die Altersgrenze in vie-
len Regionen des Anwaltsnotariats den Zweck, jünge-
ren Juristinnen und Juristen den Berufszugang zu er-
möglichen, nicht mehr in angemessener Weise erfül-
le.3

3 BVerfG, a.a.O., Rn. 165.

Zugleich hebt das Gericht hervor, dass sich die in-
dividuelle Leistungsfähigkeit nicht verlässlich am Le-
bensalter bemessen lasse.4

4 BVerfG, a.a.O., Rn. 180.

Bewerbermangel ist nicht gleich Unterversorgung
der Bevölkerung
Im Rahmen seiner Erwägungen zum Bewerbermangel
geht das BVerfG nicht darauf ein, dass unbesetzte No-
tarstellen nicht zwangsläufig bedeuten, dass zu weni-
ge Anwaltsnotarinnen und -notare bestellt wurden.
Vielmehr sind diese Ausdruck tiefgreifender Verände-
rungen in der Struktur des Berufsbilds. Im Anwaltsno-
tariat – wie in der Anwaltschaft insgesamt – ist ein
Trend zur Spezialisierung zu beobachten. Auch wenn
das Notaramt formal als Nebenberuf ausgestaltet ist
(§ 3 II BNotO), kann es in der Realität den Schwer-
punkt der Berufstätigkeit bilden. Die bisherigen Me-
chanismen der Stellenausschreibung in den Ländern
berücksichtigen dies nicht: Verzeichnet eine Notarin
oder ein Notar ein besonders hohes Urkundsaufkom-
men, führt dies dazu, dass in seinem bzw. ihrem Amts-
bereich mehrere Stellen ausgeschrieben werden, auch
wenn sie oder er den Bedarf an notariellen Leistungen
bereits abdeckt. Die Berechnung der auszuschreiben-
den Stellen geht davon aus, dass das Urkundsaufkom-
men durch mehrere Personen aufgefangen werden
muss – obwohl dieses in der Realität bereits durch
eine Person bewältigt wird. In der Folge gibt es oft-
mals keine oder nur wenige Bewerbungen auf die in
diesem Amtsbereich ausgeschriebenen Notarstellen.
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Dieser Effekt hat die Wahrnehmung eines Bewerber-
mangels hervorgerufen oder jedenfalls verstärkt, ob-
wohl es in der Realität nicht zu einer Unterversorgung
der rechtsuchenden Bevölkerung mit notariellen Leis-
tungen gekommen ist.

Zentral ist eine Steigerung der Attraktivität des
Anwaltsnotariats.
Ungeachtet dessen zeigt das Urteil doch, dass es ent-
scheidend darauf ankommt, die Attraktivität des An-
waltsnotariats zu steigern. So ist die Zahl der Absol-
ventinnen und Absolventen der notariellen Fachprü-
fung in den vergangenen Jahren niedriger ausgefal-
len, als in der Zeit nach ihrer Einführung im Jahr 2010.
Dies liegt allenfalls zu einem geringen Teil an der De-
mografie, wie ein Vergleich mit dem hauptberuflichen
Notariat zeigt. Denn dort gibt es weiterhin mehr Be-
werbungen, als ausgeschriebene Stellen. Verantwort-
lich sind vielmehr in erster Linie strukturelle Gründe,
die nur das Anwaltsnotariat betreffen.5

5 Ähnlich auch EuGH, NJW 2025, 495 Rn. 43 f. zum Einstiegshöchstalter nach
§ 5 IV BNotO.

Mangels Be-
rücksichtigung der vorstehend beschriebenen Speziali-
sierung einiger Anwaltsnotarinnen und -notare auf die
notarielle Tätigkeit, werden im Anwaltsnotariat vieler-
orts Stellen ausgeschrieben, bei denen nur schwer
denkbar erscheint, dass diese wirtschaftlich tragfähig
sind. Zu berücksichtigen sind dabei insb. der erheb-
liche zeitliche und finanzielle Aufwand, der mit der Be-
stellung zur Anwaltsnotarin oder zum Anwaltsnotar
einhergeht, sowie die laufenden Kosten einer Notar-
stelle. Eine wesentliche Rolle spielen hierbei auch die
in den letzten Jahren stark gestiegenen Gehälter des
Fachpersonals.

Auch im Anwaltsnotariat muss es weiterhin eine
Altersgrenze geben.
Um Interessentinnen und Interessenten eine gewisse
Planungssicherheit zu verschaffen, ist eine Altersgren-
ze weiterhin erforderlich. So ist sichergestellt, dass No-
tarinnen und Notare, die ein hohes Urkundsaufkom-
men verzeichnen, aus dem Amt scheiden und nicht
auf unbestimmte Zeit den tatsächlichen örtlichen Be-
darf an Urkundsgeschäften erfüllen. Die gesetzliche
Altersgrenze ist insofern den in einigen Anwaltssozie-
tätsverträgen enthaltenen Altersgrenzen für die Part-
nerschaft nicht unähnlich.
Ferner spricht für die grundsätzliche Beibehaltung der
Altersgrenze (in veränderter Form), dass es Amtsge-
richtsbezirke gibt, in denen die Zahl der Bewerbungen
die verfügbaren Stellen übersteigt und jüngere Bewer-
berinnen und Bewerber auf das altersbedingte Aus-
scheiden lebensälterer Notarinnen und Notare ange-
wiesen sind (etwa Berlin und Frankfurt am Main). Zu-
dem sollte – neben der Anpassung der Bedürfnisbe-
rechnung an die zuvor dargestellten Entwicklungen –
das Anwaltsnotariat perspektivisch so attraktiv ausge-
staltet werden, dass es wieder mehr qualifizierte Inte-
ressentinnen und Interessenten anzieht. Vor diesem
Hintergrund wird eine Altersgrenze zur Sicherung des
Generationenwechsels auch im Anwaltsnotariat wei-
terhin von Bedeutung sein, ähnlich wie im hauptberuf-
lichen Notariat. Eine Regelung, die das Anwaltsnotari-
at nachhaltig stärken will, muss diesen Aspekt ebenso
wie die vom BVerfG angeführte nachlassende Leis-
tungsfähigkeit im Alter berücksichtigen.

Notarassessorin Lisa Hontrich, Geschäftsführerin, und
Notarassessor Philipp Häming, Referent in der

Geschäftsführung der Bundesnotarkammer

SONSTIGES

POSTULATIONSFÄHIGKEIT EINES VEREINS

ZPO § 78 I 1; DSGVO Art. 80 I

Das in § 78 I 1 ZPO normierte Erfordernis, dass sich
Parteien vor den Landgerichten und den Oberlan-
desgerichten durch einen Rechtsanwalt vertreten
lassen müssen, wird durch Art. 80 I DSGVO nicht
modifiziert.
BGH, Beschl. v. 15.9.2025 – I ZB 36/25

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

BEAUFTRAGUNG EINES ANWALTS DURCH WEG
OHNE ALTERNATIVANGEBOTE

WEG §§ 18 I, 19 I

1. Bei der Beschlussfassung über die Beauftragung
eines Rechtsanwalts müssen keine Alternativange-
bote anderer Rechtsanwälte vorliegen; dies gilt
auch dann, wenn der Abschluss einer Honorarver-
einbarung beabsichtigt ist. Entsprechendes gilt bei
der Beauftragung von Gutachtern.
2. (...)
BGH, Versäumnisurt. v. 18.7.2025 – V ZR 76/24

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de
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HINWEISE DER REDAKTION:
Der BGH stellt in seiner Entscheidung klar, dass die
Höhe des Honorars nicht der einzige und auch nicht
der wichtigste Gesichtspunkt für die Auswahl einer
Rechtsanwältin bzw. eines Rechtsanwalts durch eine
Wohnungseigentümergemeinschaft darstellt. Ent-
scheidend sei insbesondere, ob der in Aussicht ge-
nommene Rechtsanwalt seiner Aufgabe gerecht
wird. In der Regel würden Konkurrenzangebote die
Wohnungseigentümer nicht in die Lage versetzen,
die Qualität der jeweiligen Leistungen der Rechtsan-
wältinnen bzw. Rechtsanwälte vergleichen zu kön-
nen. Zudem müsse bedacht werden, dass aus einem
Anwaltsvertrag kein Erfolg geschuldet wird, sondern
eine ergebnisoffene Dienstleistung. Zudem komme
neben der fachlichen Qualifikation der persönlichen
Vertrauensbeziehung eine besondere Bedeutung zu,
die durch einen Angebotsvergleich nicht abgebildet
werden könne.

VERWEIGERUNG DER HERAUSGABE EINES
AMTLICH VERWAHRTEN BEWEISSTÜCKS

StPO §§ 32f, 147

Die Verteidigung hat keinen Anspruch auf Aushändi-
gung eines amtlich verwahrten Beweisstücks, um
unter dessen Nutzung mit dem Angeklagten unbe-
aufsichtigt eigene Ermittlungen durchzuführen.
BGH, Beschl. v. 24.6.2025 – 3 StR 138/24

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

HINWEISE DER REDAKTION:
Bereits mit Urteil v. 5.3.2025 (3 StR 35/24) hat der
BGH klargestellt, dass die Strafprozessordnung nicht
vorsehe, Angeklagten und der Verteidigung zeitliche,
finanzielle oder sonstige staatliche Ressourcen für ei-
gene Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

NICHTIGKEIT EINES ONLINE-COACHING-
VERTRAGS NACH DEM FernUSG

BGB §§ 13, 14, 812 I 1 Alt. 1, 818 II; FernUSG §§ 1 I, 7
I, 12 I

1. Das Merkmal der überwiegenden räumlichen
Trennung zwischen Lehrendem und Lernendem
i.S.d. § 1 I Nr. 1 des Gesetzes zum Schutz der Teil-
nehmer am Fernunterricht – Fernunterrichtsschutz-
gesetz (FernUSG) – ist bei einem Online-Unterricht
jedenfalls dann gegeben, wenn dabei asynchrone
Unterrichtsanteile überwiegen. Dies können insb.
solche sein, bei denen die Darbietung des Unter-
richts und dessen Abruf durch den Lernenden zeit-
lich versetzt erfolgen.

2. Das Fernunterrichtsschutzgesetz ist nicht nur auf
Verbraucher i.S.d. § 13 BGB, sondern auch auf Un-
ternehmer i.S.d. § 14 BGB anwendbar.
BGH, Urt. v. 12.6.2025 – III ZR 109/24

AUS DEM TATBESTAND:
[1] Die Parteien streiten über Zahlungsansprüche aus
einem Vertrag über ein „9-Monats-Business-Mentoring-
Programm Finanzielle Fitness“ (im Folgenden auch:
„Mentoring“).
[2] Am 19.4.2021 schlossen der Kl. und M.H. als Be-
gleitperson einen Vertrag mit der Bekl. über das vorge-
nannte Programm zum Preis von 47.600 Euro brutto.
Für dieses Programm lag keine Zulassung gem. § 12 I
des Gesetzes zum Schutz der Teilnehmer am Fernunter-
richt – Fernunterrichtsschutzgesetz (im Folgenden: Fern-
USG) vor. Durch den Vertrag wurde ein bereits am 21.3.
2021 zwischen den Parteien abgeschlossener Vertrag
über ein „16-Wochen-Coaching-Programm TRADING-
Mastery“ (im Folgenden auch: „Trading“) zum Brutto-
preis von 23.800 Euro ersetzt, das zu diesem Zeitpunkt
noch nicht begonnen hatte und im „Mentoring“ als Pro-
grammteil enthalten war.
[3] In der Programmbeschreibung werden zunächst die
durchführende „P. Akademie“ – ein Unternehmensbe-
reich der Bekl., der das Ziel habe, „Menschen unterneh-
merische Fähigkeiten anzueignen“ – und die dahinter-
stehenden Personen F. und M.A. – die es aufgrund ver-
schiedener Ausbildungen den Klienten ermöglichen sol-
len, „ein umfangreiches Know-How für die persönliche
und unternehmerische Entwicklung zu schaffen“ – vor-
gestellt (S. 3). Zum Programminhalt heißt es dort unter
6.: „Das komplette Know-How der beiden Unternehmer
steckt in dem Mentoring-Programm und wird 1:1 an die
Teilnehmer weitergereicht“. Das Programm baue „das
Wissen effizienter Wachstumsstrategien auf einem star-
ken Fundament auf: ein starkes Mindset – die Art wie
erfolgreiche Unternehmer denken und handeln. Eine
sehr intensive Komponente der Persönlichkeitsentwick-
lung wird hierbei von den erfahrenen Personal-Coaches
begleitend angewandt“. Es sei „vollgepackt mit dem
Know-How aus der Praxiserfahrung in Unternehmens-
führung und -aufbau und dem zusätzlich erworbenen
Wissen internationaler Trainer und Mentoren“ und ver-
schaffe den Teilnehmern „eine erhebliche Verkürzung
des Wissensaufbaus“, wobei das Ziel nicht nur sei, „das
Wissen zu vermitteln, sondern die Umsetzung und Er-
gebnisse“ (S. 5). Unter 6.1 und 6.2 ist dargelegt, dass
das Programm in vier Phasen ablaufe und generell Fol-
gendes beinhalte (S. 6):
„- Es finden 2-wöchig online-Meetings statt.
- Es wird Hausaufgaben geben, die für das Vorankommen zu erle-
digen sind.
- Fragen werden in den Meetings und per Mail, oder in der Face-
book-Gruppe geklärt.
- Teilnehmern stehen im Bedarfsfall zusätzlich 2 Online-Einzelsit-
zungen à 1h bei einem unserer Personal-Coach zur Verfügung um
ggfs. persönliche Blockaden aufzulösen.
- Pro Halbjahr werden intensive Workshops stattfinden, bei denen
die Themen Mindset, effiziente zeitgemäße Strategien und next-Le-
vel-actions aufgezeigt werden.
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- Persönliche direkte und intensive Begleitung durch F. & M.A.
- Weitere Teammitglieder und Experten stehen zur intensiven Be-
treuung zur Verfügung.“

[4] Unter 6.3 „Das Ergebnis“ heißt es, dass die Teilneh-
mer sich „bis zum Ende des Programms Wissen aus ...
Bereichen abrufen und aneignen“ könnten, die nachfol-
gend im Einzelnen unter den Überschriften „Business“
und „Das Fundament – Mindset“ dargestellt sind.
Schließlich ist unter 6.4 ausgeführt (S. 7):
„Das Business-Mentoring-Programm ’Finanzielle-Fitness’ der P.
AKADEMIE wird den Teilnehmern die Grundvoraussetzungen bie-
ten, Ihre finanzielle Freiheit zu erschaffen. Mit dem hier gewonne-
nen Wissen werden die Teilnehmer mehrere Einkommensströme
aufbauen können und ihre finanzielle Zukunft nachhaltig erfolg-
reich gestalten können.“

[5] Die in der Programmbeschreibung erwähnten regel-
mäßigen Online-Meetings bzw. Live-Calls wurden auf-
gezeichnet und konnten von den Teilnehmern nachträg-
lich abgerufen werden. Außerdem wurden den Teilneh-
mern – wie sich auch aus den von der Bekl. vorgelegten
Datenaufzeichnungen ergibt – Lehrvideos mit Lektio-
nen zum Durcharbeiten zur Verfügung gestellt.

[6] Der Kl. zahlte an die Bekl. 23.800 Euro; die restliche
Hälfte der Vergütung sollte bis Ende Juni 2021 entrich-
tet werden. Ab dem 19.4.2021 nahmen der Kl. und
M.H. sieben Wochen lang am „Trading“-Programmab-
schnitt teil, arbeiteten die Lehrvideos vollständig durch
und besuchten die Live-Calls. Der „Mentoring“-Pro-
grammteil sollte erst ab dem 1.8.2021 beginnen.

[7] Mit Schreiben v. 6.6.2021 erklärte der Kl. die Kündi-
gung des Vertrags und mit anwaltlichem Schreiben v.
5.7.2021 dessen fristlose Kündigung und Anfechtung
wegen arglistiger Täuschung. M.H. trat ihre Ansprüche
an den Kl. ab.

[8] Der Kl. hat u.a. geltend gemacht, der Vertrag sei
wegen Verstoßes gegen das FernUSG nichtig. Er hat im
Wesentlichen die Rückzahlung der bereits entrichteten
Vergütung sowie die Feststellung begehrt, dass er keine
Zahlungen mehr an die Bekl. zu leisten habe. Diese hat
für den Fall des Unterliegens des Kl. widerklagend des-
sen Verurteilung zur Zahlung der noch ausstehenden
hälftigen Kursgebühr von 23.800 Euro nebst Zinsen be-
antragt.

[9] Das LG hat die Klage abgewiesen und der Hilfswi-
derklage stattgegeben. Der Vertrag sei weder wegen
Sittenwidrigkeit noch gem. § 7 I FernUSG wegen Versto-
ßes gegen das Zulassungserfordernis für Fernlehrgänge
nichtig. Dieses Gesetz sei mangels Überwachung des
Lernerfolgs i.S.d. § 1 I Nr. 2 FernUSG unanwendbar. Der
Kl. habe den Vertrag auch nicht wirksam angefochten
oder gekündigt.

[10] Auf seine Berufung und seine zuletzt gestellten An-
träge hat das OLG in Abänderung des erstinstanzlichen
Urteils die Bekl. unter Klageabweisung im Übrigen ver-
urteilt, an den Kl. 23.800 Euro nebst Zinsen zu zahlen.
Außerdem hat es festgestellt, dass der Kl. aus dem
„streitgegenständlichen Vertrag“ keine Zahlungen mehr
an die Bekl. zu leisten habe. Über die Hilfswiderklage
hat es mangels Eintritt der innerprozessualen Bedin-

gung nicht entschieden. Die Bekl. begehrt mit ihrer vom
Berufungsgericht zugelassenen Revision die Wiederher-
stellung des erstinstanzlichen Urteils.

AUS DEN GRÜNDEN:

[11] Die Revision ist zulässig, aber unbegründet.

[12] I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Kl.
habe gegen die Bekl. einen Anspruch auf Rückzahlung
der geleisteten Vergütung i.H.v. 23.800 Euro aus § 812
I 1 Alt. 1 BGB, weil der zwischen den Parteien abge-
schlossene Dienstvertrag gem. § 7 I i.V.m. § 12 I Fern-
USG nichtig sei.

[13] Die Voraussetzungen des § 1 I FernUSG für die An-
wendbarkeit des Gesetzes lägen vor. Die Parteien hät-
ten ausweislich der Programmbeschreibung eine ent-
geltliche Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten
vereinbart. Die nach § 1 I Nr. 1 FernUSG erforderliche
ausschließliche oder überwiegende räumliche Trennung
zwischen Lehrendem und Lernendem sei entgegen
einer teilweise in der Literatur vertretenen Auffassung
bei einem Online-Unterricht gegeben. Eine einschrän-
kende Auslegung des Wortlauts der Vorschrift dahinge-
hend, dass keine räumliche Trennung bei Videokonfe-
renzen vorliege, bei denen eine synchrone Kommunika-
tion wie bei Präsenzveranstaltungen möglich sei, sei
auch im Hinblick auf die Gesetzgebungsmaterialien
und den Schutzzweck des Gesetzes nicht veranlasst.
Entgegen der Auffassung des LG finde nach § 1 I Nr. 2
FernUSG eine Überwachung des Lernerfolgs statt. Eine
solche sei nach der Rechtsprechung des BGH (unter Be-
zugnahme auf Senat, Urt. v. 15.10.2009 – III ZR 310/
08, NJW 2010, 608 Rn. 20 ff.) bereits dann gegeben,
wenn der Lernende nach dem Vertrag den Anspruch ha-
be, z.B. in einer begleitenden Unterrichtsveranstaltung
durch mündliche Fragen zum erlernten Stoff eine indivi-
duelle Kontrolle des Lernerfolgs durch den Lehrenden
oder seinen Beauftragten zu erhalten. Ausreichend sei
insoweit, wenn der Lernende in den Informationsveran-
staltungen eine individuelle Anleitung erhalte und Fra-
gen zum eigenen Verständnis des bisher Erlernten an
den jeweiligen Dozenten stellen könne, um insoweit
eine persönliche Lernkontrolle herbeizuführen, ob das
bisher Erlernte richtig verstanden worden sei und „sit-
ze“. Diese Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall
erfüllt.

[14] Der Rückerstattungsanspruch bestehe in voller Hö-
he von 23.800 Euro. Der Wert der erbrachten Leistun-
gen sei im Rahmen der Saldotheorie nicht zu berück-
sichtigen. Die insoweit darlegungs- und beweisbelaste-
te Bekl. habe zu diesem Wert keinen Vortrag gehalten,
obwohl sie mit Terminsverfügung v. 19.3.2024 unter
Einräumung einer Stellungnahmefrist darauf hingewie-
sen worden sei, dass eine Nichtigkeit des Vertrages
nach § 7 I FernUSG in Betracht komme.

[15] II. Die Revision ist unbeschränkt zulässig.

[16] Eine wirksame Beschränkung der – im Tenor des
Berufungsurteils unbeschränkt ausgesprochenen – Re-
visionszulassung ist entgegen der Ansicht der Revisions-
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erwiderung nicht deshalb anzunehmen, weil das Beru-
fungsgericht sie damit begründet hat, dass noch nicht
abschließend geklärt sei, ob bei einem Online-Unter-
richt der Lehrende und der Lernende räumlich getrennt
i.S.d.§ 1 I Nr. 1 FernUSG seien, was wegen einer Viel-
zahl vergleichbarer Fälle grundsätzliche Bedeutung ha-
be. Ungeachtet der Möglichkeit, dass damit bloß der
Anlass für die – unbeschränkte – Revisionszulassung
benannt werden sollte, kann diese jedenfalls nicht auf
bestimmte Rechtsfragen, Anspruchselemente oder ein-
zelne Anspruchsgrundlagen beschränkt werden, son-
dern nur auf einen tatsächlich und rechtlich selbststän-
digen Teil des Gesamtstreitstoffs, der Gegenstand eines
Teilurteils sein oder auf den der Revisionskläger selbst
sein Rechtsmittel beschränken könnte (vgl. z.B. Senat,
Urt. v. 13.4.2023 – III ZR 215/21, BGHZ 237, 30 Rn. 13;
v. 3.2.2022 – III ZR 84/21, NJW 2022, 1322 Rn. 15 und
v. 13.8.2020 – III ZR 148/19, WM 2020, 1862 Rn. 13).

[17] III. Die Revision ist unbegründet.

[18] 1. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenom-
men, dass der Kl. gegen die Bekl. einen Anspruch auf
Rückzahlung der gezahlten Vergütung i.H.v. 23.800 Eu-
ro aus § 812 I 1 Alt. 1 BGB hat. Der zwischen den Par-
teien am 19.4.2021 geschlossene Vertrag ist gem. § 7 I
FernUSG nichtig, weil die Bekl. für das von ihr angebo-
tene „9-Monats-Business-Mentoring-Programm Finanzi-
elle Fitness“ nicht über die nach § 12 I 1 FernUSG erfor-
derliche Zulassung verfügte (dazu a) und b)). Der Bekl.
steht auch kein zu saldierender Wertersatzanspruch zu
(dazu c)).

[19] a) Bei dem vom Kl. gebuchten Programm handelt

Fernunterricht
i.S.d. § 1 FernUSG

es sich um Fernunterricht
i.S.d. § 1 I FernUSG. Da-
nach ist Fernunterricht die
auf vertraglicher Grundla-

ge erfolgende, entgeltliche Vermittlung von Kenntnissen
und Fähigkeiten, bei der der Lehrende und der Lernen-
de ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt
sind (Nr. 1) und der Lehrende oder sein Beauftragter
den Lernerfolg überwachen (Nr. 2).

[20] aa) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenom-
men, dass der zwischen den Parteien geschlossene ent-
geltliche Vertrag auf die Vermittlung von Kenntnissen
und Fähigkeiten gerichtet ist.

[21] (1) Die Begriffe „Kenntnisse“ und „Fähigkeiten“
sind unter Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte
der Norm und der Intention des Gesetzes weit auszule-
gen. Im Gesetzgebungsverfahren bestand Einverneh-
men darüber, dass in § 1 I FernUSG die Vermittlung
„jeglicher“ Kenntnisse und Fähigkeiten – „gleichgültig
welchen Inhalts“ – angesprochen ist (Bericht des Aus-
schusses für Bildung und Wissenschaft, BT-Drs. 7/4965,
7). Eine irgendwie geartete „Mindestqualität“ der
Kenntnisse oder Fähigkeiten ist nicht erforderlich. Ande-
renfalls würden gerade solche Fernunterrichtsverträge
aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes ausge-
schlossen, bei denen der vom Gesetz beabsichtigte
Schutz der Fernunterrichtsteilnehmer besonders not-

wendig ist (vgl. Bericht des Ausschusses für Bildung und
Wissenschaft a.a.O.; Bartl, NJW 1976, 1993 f.; Faber/
Schade, FernUSG, 1980, § 1 Rn. 2, 10; Gilles/Hein-
buch/Gounalakis, Handbuch des Unterrichtsrechts,
1988, Rn. 177).

[22] (2) Danach war die Vermittlung von Kenntnissen

Vermittlung
von Kenntnissen
und Fähigkeiten

und Fähigkeiten vertraglich
vereinbart. Ausweislich der
die vertraglich geschulde-
ten Leistungen beinhalten-
den Programmbeschrei-

bung, die der Senat selbst auslegen kann, da es sich um
einen von der Bekl. entworfenen Formularvertrag han-
delt (vgl. etwa Senat, Urt. v. 19.4.2018 – III ZR 255/17,
NJW 2018, 2117 Rn. 17; v. 5.10.2017 – III ZR 56/17,
NJW 2018, 534 Rn. 16 und v. 15.10.2009 – III ZR 310/
08, NJW 2010, 608 Rn. 15), bestand ihre Verpflichtung
vorrangig darin, dem Kl. Kenntnisse aus verschiedenen
für eine unternehmerische Tätigkeit relevanten Gebie-
ten zu vermitteln – nach Punkt 6.3.1 etwa zu Marketing
(„erfolgreiche Positionierung und Marketing, für hoch-
preisige Produkte/Dienstleistungen“), Vertrieb („Ver-
kaufs-Strategien, um überzeugend verkaufen zu kön-
nen“/“Unwiderstehliche Angebote gestalten“) und Un-
ternehmensorganisation („Mit einer Unternehmens-
form-Strategie zum Erfolg [Einzelfirma, GmbH, Hol-
ding]“) – und ihn zu befähigen, das vermittelte Wissen –
auf dem „starken Fundament“ eines „starke[n] Mind-
set[s]“, zu dem dem Kl. ebenfalls Wissen verschafft wer-
den sollte (S. 7) – praktisch umzusetzen.

[23] Auf die verschiedentlich diskutierte Frage, inwie-
weit sog. Coaching- oder Mentoring-Angebote, bei de-
nen der Schwerpunkt auf der individuellen und persön-
lichen Beratung und Begleitung des Kunden liegt, auf
die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten i.S.d.
§ 1 I FernUSG gerichtet sind (vgl. hierzu OLG Celle,
NJW-RR 2025, 113 Rn. 22; dass., Urt. v. 4.2.2025 – 13
U 52/24, unter II.1.b), n.v.; OLG Hamburg, NJW 2024,
2849 Rn. 24; OLG Oldenburg, Urt. v. 17.12.2024 – 2 U
123/24, unter II.(1), n.v.; LG Frankenthal, BeckRS 2024,
20522 Rn. 11; LG Ravensburg, MMR 2024, 273 Rn. 22;
AG Traunstein, MMR 2024, 815 Rn. 27-36; Faix, MMR
2023, 821, 824; Lach, jurisPR-ITR 12/2023 Anm. 4 un-
ter C; Laukemann/Förster, WRP 2024, 24 Rn. 14-17;
Mertens, MMR 2024, 656 f.; Schwab/Sablotny, NJW
2024, 2802 Rn. 6-8), kommt es nicht an, weil vorliegend
die Wissensvermittlung gegenüber einer individuellen
und persönlichen Beratung und Begleitung des Teilneh-
mers deutlich im Vordergrund steht. Dies ergibt sich da-
raus, dass in der Programmbeschreibung Lernziele vor-
definiert werden, die von der konkreten unternehmeri-
schen Tätigkeit der verschiedenen Teilnehmer unabhän-
gig sind, wiederholt auf zu erwerbendes „Wissen“,
„Know-How“ und „finanzielle Bildung“ verwiesen wird,
die Bekl. ihren durchführenden Unternehmensbereich
selbst als „Akademie“ bezeichnet und sowohl die zwei-
wöchentlichen Online-Meetings als auch die pro Halb-
jahr stattfindenden Workshops für eine Gruppe von Teil-
nehmern veranstaltet werden. Die für den Bedarfsfall
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vorgesehenen zwei Online-Einzelsitzungen bei einem
Personal-Coach zur Auflösung persönlicher Blockaden
fallen dagegen nicht ins Gewicht.

[24] (3) Aus dem von der Revision als übergangen ge-
rügten Sachvortrag der Bekl. ergibt sich nichts Anderes.
Die Revision macht geltend, die Bekl. habe vorgetragen,
die „Formen der Fragen und Antworten“ basierten im
„Mentoring“-Programm nicht auf „erlerntem Lernmate-
rial“, sondern erfolgten im Dialog; gerade an diesem
Programm nähmen Teilnehmer aus unterschiedlichen
Branchen und Berufsschichten teil, was schon eine stan-
dardisierte Wissensvermittlung anhand von Video-Lek-
tionen unmöglich mache; es handle sich um eine „On-
line-Unternehmensberatung“ für Selbstständige und
Unternehmer und Menschen, die ein Business starten
möchten; sie – die Bekl. – „coache“ hierbei die Teilneh-
mer in ihren sog. „Mindsets“, sie identifiziere also deren
limitierende Überzeugungen/Glaubenssätze, welche
diese hinderten, ihr volles Potential auszuleben; grob
zusammengefasst gehe es bei dem „Mentoring“-Pro-
gramm gerade nicht um die Vermittlung von Wissen
oder Strategien, sondern vielmehr darum, Lebensziele
zu definieren und auf dem Weg der Umsetzung die limi-
tierenden Denk- und Verhaltensmuster zu identifizieren,
diese aufzulösen und geeignete Umsetzungsschritte
aufzuzeigen. Dieser Vortrag ist unerheblich. Für die Fra-
ge, ob die vertraglich vereinbarte Dienstleistung in der
Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten besteht,
kommt es auf den Vertragsinhalt an und nicht darauf,
mit welchem Inhalt der Dienstverpflichtete die Leistung
tatsächlich erbringt. Dem von der Revision wiedergege-
benen schriftsätzlichen Vortrag der Bekl. in erster In-
stanz lässt sich aber nicht entnehmen, dass sich die
Parteien vertraglich auf einen solchen Inhalt des Pro-
gramms, der in der Ausrichtung wesentlich von der Pro-
grammbeschreibung abweicht, geeinigt hätten. Dabei
ist lediglich anzumerken, dass sich dieses Vorbringen
ohnehin nicht auf das gebuchte Gesamtprogramm,
sondern nur auf dessen „Mentoring“-Programmteil be-
zieht (vgl. Schriftsatz v. 3.8.2023 S. 2 ff.). Dementspre-
chend hat der in der Berufungsinstanz persönlich ange-
hörte frühere Geschäftsführer der Bekl. ausgeführt:
„Die Teilnehmer erhalten zur Erfassung der Grundlagen
Videolektionen. Danach wird der Unterricht ... live
durchgeführt, wenn diese Grundlagen erlernt sind“ (vgl.
Sitzungsprotokoll v. 11.7.2024), was sich erkennbar auf
den „Trading“-Programmteil bezieht, der in dem als
„Upgrade“ gebuchten Gesamtprogramm mitenthalten
war (vgl. a.a.O. S. 3).

[25] bb) Jedenfalls im Ergebnis zutreffend hat das Beru-

überwiegend
räumliche Trennung

fungsgericht auch das Tat-
bestandsmerkmal der zu-
mindest überwiegenden
räumlichen Trennung zwi-

schen Lehrendem und Lernendem bei der Vermittlung
der Kenntnisse und Fähigkeiten bejaht. Ob dieses Tatbe-
standsmerkmal entgegen der Ansicht des Berufungsge-
richts einschränkend dahingehend auszulegen ist, dass
zusätzlich erforderlich ist, dass die Darbietung des Un-

terrichts und dessen Abruf durch den Lernenden zeitlich
versetzt (asynchron) erfolgt, ist allerdings nicht ent-
scheidungserheblich und kann daher offenbleiben.
Denn im vorliegenden Fall wäre selbst bei einer solchen
einschränkenden Auslegung von einer überwiegenden
räumlichen Trennung i.S.d. § 1 I Nr. 1 FernUSG auszu-
gehen, da asynchrone Unterrichtsanteile hier jedenfalls
überwiegen.
[26] Dem asynchronen Unterricht sind neben den zur
Verfügung gestellten Lehrvideos und den Hausaufgaben
auch die zweiwöchig stattfindenden Online-Meetings zu-
zuordnen. Synchrone Unterrichtsanteile, die – wie hier
die Online-Meetings – zusätzlich aufgezeichnet und den
Teilnehmern anschließend zur Verfügung gestellt wer-
den, sind als asynchroner Unterricht zu behandeln, weil
sie zeitversetzt zu einem beliebigen Zeitpunkt ange-
schaut werden können und eine synchrone Teilnahme da-
mit entbehrlich machen (so auch die Staatliche Zentral-
stelle für Fernunterricht – https://zfu.de/veranstaltende/
faqunter „Warum sind Online-Seminare nichtzulassungs-
pflichtig?“ [abgerufen am 12.6.2025]; OLG Celle [Hin-
weisbeschluss], NJW-RR 2024, 1181 Rn. 9; OLG Köln,
MMR 2024, 254 Rn. 47; Faix, a.a.O. S. 825; a.A. OLG
München, WRP 2024, 1260 Rn. 16: es handle sich bei
der Aufzeichnung nur um eine Zusatzleistung, die nicht
zu einer Schwerpunktverschiebung führe). Dem synchro-
nen Unterricht können damit lediglich diejenigen in der
Programmbeschreibung vorgesehenen Veranstaltungen
zugeordnet werden, die entweder in physischer Präsenz
oder zumindest als ausschließlich synchrone Online-
Kommunikation durchgeführt werden, was etwa bei den
halbjährlichen Workshops denkbar ist. Solche Veranstal-
tungen sollten allerdings nach der Programmbeschrei-
bung eine allenfalls untergeordnete Rolle spielen.
[27] cc) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend an-
genommen, dass nach dem zwischen den Parteien ge-
schlossenen Vertrag eine Überwachung des Lernerfolgs
durch den Lehrenden oder seinen Beauftragten ge-
schuldet war (§ 1 I Nr. 2 FernUSG).
[28] (1) Nach der Rechtsprechung des Senats ist das

Überwachung
des Lernerfolgs

Tatbestandsmerkmal der
Überwachung des Lerner-
folgs weit auszulegen und
bereits dann erfüllt, wenn

der Lernende nach dem Vertrag den Anspruch hat, z.B.
in einer begleitenden Unterrichtsveranstaltung durch
mündliche Fragen zum erlernten Stoff eine individuelle
Kontrolle des Lernerfolgs durch den Lehrenden oder sei-
nen Beauftragten zu erhalten (Urt. v. 15.10.2009 a.a.O.
Rn. 16, 21). Es genügt eine einzige Lernkontrolle (so
ausdrücklich Bericht des Ausschusses für Bildung und
Wissenschaft a.a.O.). Ein solcher Anspruch des Kl. ist
auf der Grundlage der Programmbeschreibung zu beja-
hen. Unter 6.2 ist dort ausdrücklich die Möglichkeit und
damit auch das Recht des Teilnehmers vorgesehen, in
den Online-Meetings, per Mail oder in der Facebook-
Gruppe Fragen zu stellen. Das Fragerecht bezieht sich –
jedenfalls auch – auf das eigene Verständnis des erlern-
ten Stoffs, wodurch der Teilnehmer eine persönliche
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Lernkontrolle herbeiführen und überprüfen kann, ob er
die vermittelten Inhalte zutreffend erfasst hat und rich-
tig anwenden kann. Dass dies Gegenstand des Frage-
rechts ist, ist zwar in der Programmbeschreibung nicht
ausdrücklich erwähnt, folgt jedoch aus deren Ausle-
gung. Wie ausgeführt, stellt die Programmbeschrei-
bung die Wissensvermittlung gegenüber einer individu-
ellen und persönlichen Beratung und Begleitung des
Teilnehmers deutlich in den Vordergrund; zudem be-
zeichnet die Bekl. ihren Unternehmensbereich selbst als
„Akademie“. Vor diesem Hintergrund kann die – promi-
nent an dritter Stelle unter 6.2 genannte – Fragemög-
lichkeit aus der Sicht der typischerweise an Geschäften
dieser Art beteiligten Verkehrskreise (vgl. Senat, Urt. v.
15.10.2009 a.a.O. Rn. 23) nur so verstanden werden,
dass ihr Gegenstand jedenfalls auch die vermittelten
Lerninhalte sind, es also nicht etwa lediglich um eine in-
dividuelle Beratung z.B. in Bezug auf die Unterneh-
mensoptimierung geht. Ohne dass es darauf noch an-
käme, spricht schließlich auch das ausweislich der Pro-
grammbeschreibung erfolgende Stellen von Hausauf-
gaben, die erledigt werden müssen, für eine Lerner-
folgsüberwachung.

[29] (2) Der von der Revision insoweit als übergangen
gerügte Vortrag ist nicht geeignet, dies in Frage zu stel-
len. Dass bei der Bekl. keine Arbeitskorrekturen stattfin-
den, ihr Programm keinen Lehrgangsabschluss beinhal-
tet und kein Semester oder Halbjahr als Zeitperiode
hat, steht der Annahme von Fernunterricht i.S.d. § 1 I
FernUSG jeweils nicht entgegen. Auch das Vorbringen
der Bekl., bei ihr finde keinerlei Kontrolle des vermittel-
ten Inhalts statt, ist unerheblich. Für die Anwendung
des FernUSG kommt es nicht darauf an, ob die im Ver-
trag vorgesehene Lernerfolgsüberwachung tatsächlich
stattfindet (Senat a.a.O. Rn. 20).

[30] (3) Es kann dahinstehen, ob das angefochtene Ur-
teil – wie die Revision geltend macht – deshalb auf
einem Verfahrensmangel beruht, weil die in den Ent-
scheidungsgründen wiedergegebene Äußerung des frü-
heren Geschäftsführers der Bekl., natürlich hätten nicht
alle Teilnehmer jede Woche eine Frage, die Sitzungen
gingen aber immer so lange, bis alle ihre Fragen beant-
wortet bekommen hätten, nicht im Sitzungsprotokoll
dokumentiert worden ist. Denn jedenfalls ist, wie aus
den vorstehenden Ausführungen folgt, auch unter Aus-
klammerung dieser Äußerung das Tatbestandsmerkmal
der Lernerfolgsüberwachung zu bejahen.

[31] dd) § 7 I und § 12 I FernUSG sind – worauf weder
das Berufungsgericht noch die Revision eingegangen
sind – auf den zwischen den Parteien geschlossenen
Vertrag anwendbar, selbst wenn der Kl. ihn nicht als
Verbraucher i.S.d. § 13 BGB, sondern als Unternehmer
i.S.d. § 14 I BGB abgeschlossen hat, wofür der recht ho-
he Preis und der Inhalt des „9-Monats-Business-Mento-
ring-Programms Finanzielle Fitness“, welches sich an
unternehmerisch tätige Personen richtet, sprechen.

[32] Entgegen einer in Rechtsprechung und Literatur
teilweise vertretenen Ansicht (OLG München, NJW-RR

keine Beschränkung
auf Verbraucher

2025, 247 Rn. 31-34; OLG
Nürnberg, WRP 2025, 114
Rn. 17-20; KG [Hinweisver-

fügung], BeckRS 2023, 41873; LG Frankfurt, Urt. v.
15.9.2023 – 2-21 O 323/21 Rn. 73 f.; Demeshko, MMR
2024, 257, 258; Laukemann/Förster Rn. 20-3; dies.,
WRP 2024, 1040 Rn. 8 f.; Mertens a.a.O. S. 658-660;
Schwab, MMR 2024, 818, 819; ders./Sablotny a.a.O.
Rn. 23-26) ist der persönliche Anwendungsbereich des
FernUSG nicht auf Fernunterrichtsverträge mit einem
Verbraucher i.S.d. § 13 BGB beschränkt. Vielmehr er-
streckt er sich auf alle Personen, die mit einem Veran-
stalter einen Vertrag über die Erbringung von Fernun-
terricht i.S.d. § 1 FernUSG schließen; ob dies zu gewerb-
lichen oder selbstständigen beruflichen Zwecken erfolgt
oder nicht, ist unerheblich (so auch OLG Celle, Urt. v.
4.2.2025 a.a.O. unter II.1.a); dass., NJW-RR 2025, 113
Rn. 13-20; dass., MMR 2023, 864 Rn. 25-33; dass. [Hin-
weisbeschluss], NJW-RR 2024, 1181 Rn. 3-5; OLG Düs-
seldorf, Beschl. v. 10.7.2024 – 10 W 51/24 Rn. 23-33;
OLG Oldenburg a.a.O. unter II. (4); LG Berlin, Urt. v.
27.10.2023 – 29 O 86/23, unter II.1.a.aa., n.v.; LG Han-
nover, Urt. v. 20.2.2023 – 13 S 23/22, unter II.1.a) bb),
n.v.; LG Leipzig, Urt. v. 1.2.2023 – 05 O 1598/22, unter
II.1.a) bb), n.v.; LG Mönchengladbach, Urt. v. 13.3.2024
– 2 O 217/21 Rn. 34-37; Bülow, NJW 1993, 2837,
2838; ders./Artz, Verbraucherkreditrecht, 11. Aufl.,
§ 506 BGB Rn. 40; Faix a.a.O. S. 825 f.; Lach a.a.O.;
Tamm, in Tamm/Tonner/Brönneke, Verbraucherrecht,
3. Aufl., § 1 Rn. 4, § 2 Rn. 31; dies., in Tonner/Willing-
mann/Tamm, Vertragsrecht, 2010, § 13 Rn. 25; dies.,
Verbraucherschutzrecht, 2011, S. 333; Wassermann, ju-
risPR-BGHZivilR 1/2010 Anm. 3 unter C; Wübbeke,
ITRB 2024, 65 f.).

[33] (1) Der Wortlaut des FernUSG sieht eine Ein-
schränkung des Anwendungsbereichs auf Verbraucher
i.S.v. § 13 BGB nicht vor (vgl. OLG Celle, Urt. v. 4.2.
2025 a.a.O. unter II.1.a) bb) (2); dass., NJW-RR 2025,
113 Rn. 18; dass., MMR 2023, 864 Rn. 33; OLG Düssel-
dorf a.a.O. Rn. 25, 27; OLG Oldenburg a.a.O. unter II.
(4); OLG Schleswig, WRP 2024, 1401 Rn. 28). Die Ver-
tragsparteien eines Fernunterrichtsvertrags i.S.d. Geset-
zes sind gem. § 2 I FernUSG der „Veranstalter von Fern-
unterricht (Veranstalter)“ und der „Teilnehmer am Fern-
unterricht (Teilnehmer)“. Teilnehmer ist danach jede Per-
son, die mit einem Veranstalter von Fernunterricht
einen Vertrag über die Erbringung von Fernunterricht
i.S.d. § 1 I FernUSG geschlossen hat. § 1 I Nr. 1 Fern-
USG spricht nur allgemein von dem Lernenden, ohne
weitere Anforderungen an dessen Person zu stellen.
Auch eine Person, die den Fernunterrichtsvertrag als
Unternehmer (§ 14 BGB) schließt, ist demnach Teilneh-
mer. Eine auf Verbraucher (§ 13 BGB) begrenzte Ausle-
gung des Begriffs des Teilnehmers wäre vom Wortlaut
nicht gedeckt und würde die Grenze zulässiger richter-
licher Interpretation überschreiten.

[34] (2) Eine einschränkende Auslegung des Begriffs
des Teilnehmers dahingehend, dass es sich dabei um
einen Verbraucher i.S.d. § 13 BGB handeln muss, ist
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nicht veranlasst, weil die Voraussetzungen für eine aus-
nahmsweise zulässige richterliche Rechtsfortbildung im
Wege der teleologischen Reduktion nicht vorliegen. We-
der die Entstehungsgeschichte des Gesetzes noch des-
sen Zweck gebieten eine Beschränkung des persön-
lichen Anwendungsbereichs des FernUSG auf Verbrau-
cher.

[35] (a) Zwar wurde – worauf die Gegenansicht im Aus-
gangspunkt zutreffend hinweist (OLG München a.a.O.
Rn. 32 f.; OLG Nürnberg a.a.O. Rn. 18; KG a.a.O.; LG
Frankfurt a.a.O.; Mertens, a.a.O. S. 659; Schwab a.a.O.
S. 819; ders./Sablotny a.a.O. Rn. 24) – in der Gesetzes-
begründung mehrfach betont, dass das FernUSG dem
Verbraucherschutz diene. Dort heißt es, das Gesetz sol-
le den Teilnehmer am Fernunterricht unter dem Ge-
sichtspunkt des Verbraucherschutzes sichern und sich
in die übrigen Bemühungen zum Schutz der Verbrau-
cher wie z.B. das Abzahlungsgesetz und die Regelung
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, des Rechts
der Reiseveranstalter oder der Immobilienmakler einrei-
hen (Regierungsentwurf des FernUSG a.a.O. S. 13).
Auch im Zusammenhang mit der Anwendung von
§ 139 BGB und der Begründung der Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes wurde der Verbraucherschutz
als Gesetzeszweck benannt (RegE des FernUSG a.a.O.
S. 32, 34). Hieraus kann jedoch nicht der Schluss gezo-
gen werden, dass der persönliche Anwendungsbereich
des FernUSG nach dem Willen des Gesetzgebers auf
Verbraucher i.S.d. § 13 BGB beschränkt sein sollte. Zu-
nächst kann der in der Gesetzesbegründung von 1975
zugrunde gelegte Begriff des Verbrauchers schon nicht
mit dem in § 13 BGB gleichgesetzt werden, weil diese
Legaldefinition erst durch Art. 2 I Nr. 1 des Gesetzes
über Fernabsatzverträge und andere Fragen des Ver-
braucherrechts sowie zur Umstellung von Vorschriften
auf Euro v. 27.6.2000 (BGBl I S. 897) in das Bürgerliche
Gesetzbuch eingefügt worden ist (vgl. OLG Celle, Urt. v.
4.2.2025 a.a.O. unter II.1.a) bb) (2); dass., NJW-RR
2025, 113 Rn. 18; OLG Düsseldorf a.a.O. Rn. 26; LG
Hannover a.a.O.; LG Mönchengladbach a.a.O. Rn. 37;
Faix a.a.O. S. 826; Lach a.a.O.). Es liegen auch keine
Anhaltspunkte dafür vor, dass der Gesetzgeber es über-
sehen haben könnte, Regelungen zur Beschränkung des
persönlichen Anwendungsbereichs des FernUSG – wie
sie sich seinerzeit in anderen Verbraucherschutzgeset-
zen, etwa in dem in der Gesetzesbegründung erwähn-
ten Gesetz betreffend die Abzahlungsgeschäfte v. 16.5.
1894 (vgl. § 8 AbzG i.d.F. v. 1.1.1964) oder dem Gesetz
zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen v. 9.12.1976 (vgl. § 24 S. 1 Nr. 1 AGBG i.d.F.
v. 9.12.1976) befanden – einzufügen. Das Fehlen ent-
sprechender Regelungen spricht vielmehr dafür, dass
der mit dem FernUSG intendierte Verbraucherschutz
gerade nicht an die Person des Vertragsschließenden
(personengebundener Verbraucherschutz), sondern an
den Vertragsgegenstand (gegenstandsbezogenes
Schutzkonzept) anknüpft, um entsprechend der Zielset-
zung des Gesetzes alle potentiellen Teilnehmer vor un-
geeigneten Fernlehrgängen zu schützen (vgl. BeckOGK/

Alexander, BGB [1.5.2025], § 13 Rn. 176.1; Tamm, in
Tamm/Tonner/Brönneke a.a.O. § 1 Rn. 4; Wolf/von Bis-
marck, JA 2010, 841, 843). Schließlich lässt sich der
Gesetzesbegründung auch nicht entnehmen, dass der
Gesetzgeber den Anwendungsbereich des FernUSG auf
Verbraucher (i.S.v. § 13 BGB) hat beschränken wollen,
um eine Überschreitung seiner Gesetzgebungskompe-
tenz zu verhindern (so OLG München a.a.O. Rn. 33).
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes stand wegen
einer möglichen Zuordnung des Gesetzes zum „Bil-
dungsbereich“ in Frage, nicht wegen des persönlichen
Anwendungsbereichs des Gesetzes (Regierungsentwurf
des FernUSG a.a.O. S. 34; vgl. auch Lach, jurisPR-ITR 6/
2025 Anm. 5 unter C.).

[36] (b) Auch den späteren Änderungen des FernUSG

Wille des
Gesetzgebers

lässt sich ein Wille des Ge-
setzgebers, den persön-
lichen Anwendungsbereich
des Gesetzes (nachträg-

lich) auf Verbraucher i.S.d. § 13 BGB zu beschränken,
nicht entnehmen.

[37] (aa) Die Gegenansicht stützt sich zunächst darauf,
dass § 3 III FernUSG in der ab dem 13.6.2014 gelten-
den Fassung den Begriff des Verbrauchers verwende
(OLG München a.a.O. Rn. 32; OLG Nürnberg a.a.O.
Rn. 20; Schwab/Sablotny a.a.O. Rn. 25). Sie verkennt
dabei aber, dass § 3 III FernUSG den Umfang der Infor-
mationspflichten des Veranstalters nur für den speziel-
len Fall regelt, dass der Fernunterrichtsvertrag zwischen
einem Unternehmer und einem Verbraucher geschlos-
sen wird. Dies ergibt sich daraus, dass die Informations-
pflichten nach § 312d I BGB i.V.m. Art. 246a EGBGB
tatbestandlich das Vorliegen eines Verbrauchervertrags
voraussetzen (vgl. RegE eines Gesetzes zur Umsetzung
der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des
Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung, BR-
Drs. 817/12, 1, 129 f.). Deshalb kann aus § 3 III Fern-
USG nicht rückgeschlossen werden, dass das Gesetz
insgesamt nur einen auf Verbraucher beschränkten An-
wendungsbereich besitze.

[38] (bb) Dies lässt sich (entgegen OLG München
a.a.O.; LG Frankfurt a.a.O. Rn. 73; Schwab, a.a.O.
S. 819; ders./Sablotny, a.a.O. Rn. 25) auch nicht aus § 4
S. 1 FernUSG herleiten, der auf § 355 BGB verweist,
welcher ein Widerrufsrecht des Verbrauchers normiert.
§ 4 S. 1 FernUSG in der seit dem 13.6.2014 geltenden
Fassung bestimmt, dass dem Teilnehmer ein Widerrufs-
recht nach § 355 BGB (nur) „bei einem Fernunterrichts-
vertrag nach § 3 Abs. 2“ zusteht, also (auch) bei einem
Verbrauchervertrag, der weder außerhalb von Ge-
schäftsräumen (§ 312b BGB) noch im Fernabsatz
(§ 312c BGB) geschlossen worden ist; andernfalls folgt
das Widerrufsrecht des Verbrauchers bereits aus
§§ 312g I, 355 BGB. Es handelt sich bei § 4 S. 1 Fern-
USG mithin ebenfalls um eine Vorschrift, die lediglich
den speziellen Fall eines Fernunterrichtsvertrags zwi-
schen einem Unternehmer und einem Verbraucher re-
gelt.

SONSTIGES

BERUFSRECHTLICHE RECHTSPRECHUNG BRAK-MITTEILUNGEN 6/2025

493



[39] (c) Auch der Sinn und Zweck der §§ 2 ff. FernUSG

Sinn und Zweck
der §§ 2 ff. FernUSG

steht einer Begrenzung des
persönlichen Anwendungs-
bereichs auf Verbraucher
i.S.d. § 13 BGB entgegen.

Der Gesetzgeber wollte mit dem FernUSG die Fernun-
terrichtsteilnehmer vor unseriösen Fernunterrichtsange-
boten schützen und das Fernunterrichtswesen als Be-
standteil eines modernen Weiterbildungssystems för-
dern. Den §§ 2 ff. FernUSG liegt dabei, wie ausgeführt,
ein gegenstandsbezogenes Schutzkonzept zugrunde,
das den Teilnehmer, der im Vorfeld des Vertragsschlus-
ses und vor Erhalt der Unterrichtsmaterialien nur einge-
schränkte Möglichkeiten hat, die Eignung und Qualität
eines Fernlehrgangs zu überprüfen, umfassend vor
einer diesbezüglichen Fehleinschätzung bewahren soll,
um eine Enttäuschung seiner Bildungswilligkeit zu ver-
hindern (RegE des FernUSG a.a.O. S. 1, 11-13, 16 f.).
Dieses im Verhältnis zum Direktunterricht gesteigerte
Schutzbedürfnis besteht unabhängig davon, ob der Teil-
nehmer den Fernunterrichtsvertrag zu privaten oder zu
unternehmerischen Zwecken abschließt (vgl. OLG Celle,
Urt. v. 4.2.2025 a.a.O. unter II.1.a) bb) (2); dass., NJW-
RR 2025, 113 Rn. 19; dass., MMR 2023, 864 Rn. 33;
dass. [Hinweisbeschluss], NJW-RR 2024, 1181 Rn. 5).

[40] Dagegen kann nicht mit Erfolg eingewandt wer-
den, dass potentielle Teilnehmer heutzutage die Mög-
lichkeit hätten, in Bewertungsportalen zu einzelnen
Lehrgängen zu recherchieren, die Bewertungen und Er-
fahrungen anderer Kunden nachzulesen und sich so ein
erstes Bild von der Qualität des Kurses zu machen (so
Laukemann/Förster a.a.O. Rn. 24). Diese Möglichkeit
steht Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB gleichermaßen zur
Verfügung, so dass damit eine Einschränkung des An-
wendungsbereichs des FernUSG nicht begründet wer-
den kann. Im Übrigen können solche Bewertungsporta-
le schon wegen ihrer teils fragwürdigen Seriosität und
der Gefahr manipulierter Bewertungen die Qualitäts-
überprüfung im Rahmen des Zulassungsverfahrens
(§ 12 II 1 Nr. 1 FernUSG) nicht ersetzen (vgl. OLG Düs-
seldorf a.a.O. Rn. 33).

[41] b) Das von der Bekl. angebotene Programm ist
auch nicht nach § 12 I 3 FernUSG vom Zulassungserfor-
dernis befreit, da es nicht ausschließlich der Freizeitge-
staltung oder der Unterhaltung dient.

[42] c) Schließlich wendet sich die Revision ohne Erfolg
dagegen, dass das Berufungsgericht eine Einschrän-
kung des Rückzahlungsanspruchs des Kl. aus § 812 I 1
Alt. 1 BGB nach den Grundsätzen der Saldotheorie ver-
neint hat.

[43] aa) Nach der Saldotheorie ist bei der kondiktions-
rechtlichen Rückabwicklung eines nichtigen gegensei-
tigen Vertrages durch Vergleich der durch den Berei-
cherungsvorgang verursachten Vor- und Nachteile zu
ermitteln, für welchen der Beteiligten sich ein Über-
schuss (Saldo) ergibt; dieser Beteiligte ist Gläubiger
eines einheitlichen, von vornherein durch Abzug der
ihm zugeflossenen Vorteile beschränkten Bereiche-

rungsanspruchs (st.Rspr.; z.B. Senat, Versäumnisurt. v.
12.1.2006 – III ZR 138/05 Rn. 13; BGH, Urt. v. 11.12.
2024 – IV ZR 191/22, NJW-RR 2025, 233 Rn. 19 und
v. 20.3.2001 – XI ZR 213/00, BGHZ 147, 152, 157).
Auch bei Anwendung der Saldotheorie obliegt dem Be-
reicherungsschuldner – hier der Bekl. – aber die Darle-
gungs- und Beweislast für eine die Bereicherung min-
dernde Position. Denn die Saldotheorie ist nur die fol-
gerichtige Anwendung des in § 818 III BGB zum Aus-
druck gekommenen Rechtsgedankens auf gegenseiti-
ge Verträge. Für die Voraussetzungen einer Entreiche-
rung trägt derjenige die Beweislast, der sie geltend
macht (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2019 – II ZR 392/17,
NJW 2019, 1677 Rn. 42 [insoweit in BGHZ 220, 377
nicht abgedruckt]; v. 10.2.1999 – VIII ZR 314/97, NJW
1999, 1181, 1181 f. und v. 25.10.1989 – VIII ZR 105/
88, BGHZ 109, 139, 148).

[44] bb) Ausgehend hiervon hat die Bekl. einen zu sal-
dierenden Anspruch gegen den Kl. auf Wertersatz für
die von ihr geleisteten Dienste nicht ausreichend dar-
gelegt. Zwar stehen einem Bereicherungsanspruch der
Bekl. gegen den Kl. aus § 812 I 1 Alt. 1 BGB keine Kon-
diktionssperren entgegen, weil sich aus den vom Beru-
fungsgericht getroffenen Feststellungen nicht ergibt,
dass die Bekl. im Zeitpunkt ihrer Dienstleistung ge-
wusst hat, dass sie zur Leistung nicht verpflichtet ist
(§ 814 BGB) respektive dass sie, wie für die Anwen-
dung des § 817 S. 2 BGB erforderlich (st.Rspr.; z.B. Se-
nat, Urt. v. 15.6.1989 – III ZR 9/88, NJW 1989, 3217,
3218; BGH, Urt. v. 18.4.2024 – IX ZR 89/23, NJW
2024, 2179 Rn. 27 und v. 14.12.2016 – IV ZR 7/15,
VersR 2017, 240 Rn. 43), Kenntnis von dem Gesetzes-
verstoß hatte oder sich der Einsicht in den Gesetzes-
verstoß leichtfertig verschlossen hatte. Die Bekl. hat
den Anspruch aber der Höhe nach nicht ausreichend
dargelegt.

[45] (1) Gemäß § 818 II BGB ist, wenn – wie hier – die
Herausgabe wegen der Beschaffenheit des Erlangten
nicht möglich ist, der Wert zu ersetzen. Bei Dienstleis-
tungen bemisst sich die Höhe des Wertersatzes nach
der üblichen und hilfsweise nach der angemessenen,
vom Vertragspartner ersparten Vergütung (vgl. Senat,
Urt. v. 3.7.2008 – III ZR 260/07, NJW 2008, 3069
Rn. 25; BGH, Urt. v. 2.12.2004 – IX ZR 200/03, BGHZ
161, 241, 246 f.; v. 17.2.2000 – IX ZR 50/98, NJW
2000, 1560, 1562; v. 1.10.1985 – IX ZR 155/84, NJW-
RR 1986, 155; v. 5.11.1981 – VII ZR 216/80, NJW
1982, 879, 880 und v. 10.11.1977 – VII ZR 321/75,
BGHZ 70, 12, 17 f.; Versäumnisurt. v. 26.1.2006 – IX ZR
225/04, NJW-RR 2006, 1071 Rn. 26), höchstens jedoch
nach der vereinbarten Vergütung (vgl. Senat, Urt. v. 7.3.
2013 – III ZR 231/12, BGHZ 196, 285 Rn. 28; BGH,
Urt. v. 31.5.1990 – VII ZR 336/89, BGHZ 111, 308,
314). Die Dienstleistung aufgrund eines nichtigen
Dienstvertrags ist nicht wertlos, wenn der Leistungs-
empfänger mit den Diensten sonst einen anderen, dazu
Befugten, betraut hätte und diesem eine entsprechende
Vergütung hätte zahlen müssen. Diese Abwicklung
nach Bereicherungsrecht soll nicht demjenigen, der
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eine gesetzwidrige Dienstleistung vornimmt, auf einem
Umweg doch eine Vergütung verschaffen, sondern nur
verhindern, dass der Empfänger der Leistungen daraus
einen ungerechtfertigten Vorteil zieht (vgl. Senat, Urt. v.
3.7.2008 a.a.O.; BGH, Urt. v. 17.2.2000 a.a.O.; v. 5.11.-
1981 a.a.O. und v. 10.11.1977 a.a.O. S. 18; Versäumnis-
urt. v. 26.1.2006 a.a.O.; Beschl. v. 27.4.2009 – II ZR
160/08, WM 2009, 1660 Rn. 6).

[46] (2) Dass der Kl. durch die von ihr erbrachten
Dienste entsprechende Aufwendungen erspart hat,
hat die Bekl. indes nicht dargetan. Weder aus den
Feststellungen des Berufungsgerichts noch aus dem
Sitzungsprotokoll der Berufungsverhandlung ergibt
sich Vorbringen der Bekl. dazu, ob und in welchem
Umfang der Kl., falls er gewusst hätte, dass der in Re-
de stehende Fernlehrgang nicht über die gem. § 12 I 1
FernUSG erforderliche Zulassung verfügt, mit einem
anderen Veranstalter einen Vertrag über eine entspre-
chende Dienstleistung geschlossen hätte. Die Revision
zeigt auch nicht auf, dass das Berufungsgericht inso-
weit Instanzvortrag der Bekl. übergangen hätte. So-
weit sie rügt, das Berufungsgericht hätte sie auf das
Erfordernis ergänzenden Sachvortrags zum Wert ihrer
gegenüber dem Kl. erbrachten Dienstleistungen hin-
weisen müssen, greift dies nicht durch, da die Ent-
scheidungserheblichkeit des behaupteten Verfahrens-
fehlers nicht dargelegt ist. Ein Rechtsmittelführer, der
die Verletzung einer gerichtlichen Hinweispflicht gem.
§ 139 ZPO geltend macht, muss darlegen, wie er auf
einen entsprechenden Hinweis reagiert, insb. was er
hierauf im Einzelnen vorgetragen hätte, und wie er
weiter vorgegangen wäre (z.B. Senat, Urt. v. 16.10.
2008 – III ZR 253/07, NJW 2009, 148 Rn. 10; BGH,
Urt. v. 20.10.2023 – V ZR 205/22, NJW 2024, 1266
Rn. 34; v. 26.1.2021 – II ZR 391/18, WM 2021, 390
Rn. 32; v. 7.5.2019 – II ZR 278/16, NJW 2019, 2777
Rn. 29 und v. 15.2.2018 – I ZR 243/16, NJW-RR 2018,
1003 Rn. 13; Beschl. v. 28.4.2022 – V ZB 4/21, NJW-
RR 2022, 1027 Rn. 16). Nur dadurch wird das Rechts-
mittelgericht in die Lage versetzt zu beurteilen, ob die
angefochtene Entscheidung auf dem geltend gemach-
ten Verstoß gegen die Hinweispflicht beruht (z.B. BGH,
Urt. v. 7.5.2019 a.a.O. und v. 15.2.2018 a.a.O.; Beschl.
v. 28.4.2022 a.a.O.). Die Revision zeigt – obgleich sie
erkannt hat, dass es auf die „ersparte Vergütung“ an-
kommt und auch auf das Urteil des Senats v. 3.7.2008
Bezug nimmt – kein Vorbringen auf, das die Bekl. auf
einen solchen Hinweis gehalten und aus dem sich er-
geben hätte, dass der Kl. entsprechende Aufwendun-
gen erspart hat.

[47] (3) Da aus diesem Grund kein zu saldierender
Wertersatzanspruch der Bekl. besteht, kommt es nicht
darauf an, ob ihr Vortrag zu den von ihr erbrachten
Leistungen eine Schätzung der üblichen oder hilfsweise
angemessenen Vergütung gem. § 287 II ZPO ermög-
licht hätte oder, falls nicht, ihr insoweit gem. § 139 II 1
ZPO ein Hinweis auf die Unvollständigkeit ihres Vor-
trags zu erteilen gewesen wäre.

[48] 2. Da die Bekl. gegen den Kl. keinen Vergütungsan-
spruch aus dem nichtigen Vertrag v. 19.4.2021 hat, hat
das Berufungsgericht zu Recht auch den Feststellungs-
antrag für zulässig und begründet erachtet.

[49] 3. Über die Hilfswiderklage ist nicht zu entschei-
den, weil diese nur für den Fall des Unterliegens des Kl.
mit den zuletzt gestellten Klageanträgen erhoben wor-
den ist.

HINWEISE DER REDAKTION:
Die Entscheidung wird besprochen von Brede, BRAK-
Mitt. 2025, 416 (in diesem Heft). Zur Einordnung
einer Inhouse-Schulung als Fachanwaltsfortbildung
s. auch den Beitrag von Engel, BRAK-Mitt. 2025, 425
(in diesem Heft), der sich außerdem auch mit dem
Nachweis sowie dem „Vorholen” und Nachholen von
Fortbildungsstunden auseinandersetzt.
Groppler, BRAK-Mitt. 2025, 420 (ebenfalls in diesem
Heft) erläutert die Reformen im Recht der Fachan-
waltschaften, welche die Satzungsversammlung in
ihrer Sitzung am 26.5.2025 beschlossen hat. Diese
sind dokumentiert in BRAK-Mitt. 2025, 355 und sind
am 1.12.2025 in Kraft getreten.

AUFERLEGUNG VON KOSTEN BEI EINSTEL-
LUNG DES ANWALTSGERICHTSVERFAHRENS

BRAO §§ 115b, 139 III Nr. 2, 197 I 3

1. Die Auferlegung von Kosten bei Einstellung des
anwaltsgerichtlichen Verfahrens wegen des Abse-
hens von berufsrechtlicher Ahndung im Hinblick auf
eine wegen der Tat anderweitig verhängte Strafe
(§§ 139 III Nr. 2, 115b BRAO) stellt keinen Ausnah-
metatbestand dar, sondern richtet sich nach der An-
gemessenheit, § 197 I 3 BRAO.
2. Ein danach erforderlicher triftiger Grund für die
Kostenauferlegung liegt vor, wenn die Eröffnung der
Hauptverhandlung nicht zu beanstanden ist und
das Verfahren aus Gründen, die sich erst in der
Hauptverhandlung ergeben, eingestellt wird.
3. Bei der Entscheidung über die Eröffnung der
Hauptverhandlung ist auch die Erforderlichkeit der
anwaltsgerichtlichen Maßnahme im Hinblick auf
§ 115b BRAO zu prüfen. In diesem Zusammenhang
kann auch der Vorwurf einer wiederholten einschlä-
gigen Pflichtverletzung (hier: Verstoß gegen das Ge-
bot der Sachlichkeit) bedeutsam sein.
AGH Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 5.9.2025 – 2 AGH 7/25

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de
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KEIN UNTERLASSUNGSANSPRUCH GEGEN
PRESSEMITTEILUNG EINES STRAFVERTEIDIGERS

BGB §§ 823 I, 1004 I analog; GG Art. 5 I

* 1. Äußerungen eines Strafverteidigers in behörd-
lichen oder gerichtlichen Verfahren unterfallen im
Interesse einer geordneten Rechtspflege der Privile-
gierung und können daher nicht erfolgreich mit Ehr-
schutzklagen angegriffen werden.
* 2. Etwas anderes gilt für eine Pressemitteilung
eines Strafverteidigers, selbst für den Fall, dass sich
diese teilweise mit dessen Äußerung in einem „ope-
ning statement“ im Rahmen der Hauptverhandlung
überschneidet.
* 3. Ein Rechtsanwalt, der sich im Zusammenhang
mit einem ihm übertragenem Mandat öffentlich er-
klärt, handelt grundsätzlich als Sprachrohr seines
Mandanten, soweit seine Äußerung nicht erkennbar
ein ganz persönliches Gepräge trägt und somit le-
diglich bei Gelegenheit der Mandatswahrnehmung
erfolgt.
LG Frankfurt/Main, Urt. v. 18.9.2025 – 2-03 O 247/25

AUS DEM TATBESTAND:

[1] Die Parteien streiten im Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes um Unterlassungsansprüche wegen Äu-
ßerungen in einer Presseerklärung des Strafverteidigers
der Verfügungsbeklagten.

[2] Die Verfügungsbeklagte (nachfolgend „Bekl.“) ist
die geschiedene Ehefrau des Verfügungsklägers (nach-
folgend „Kl.“) und Mutter der vier gemeinsamen Kinder,
u.a. der Kinder (...) und (...).

[3] Der Kammer ist aus vorangegangenen Verfahren
zwischen den Parteien bekannt, dass der Kl. von 2005
bis 2018 mit der Bekl. verheiratet war. Die Bekl. ist die
Tochter des Unternehmenseigentümers (...) der „(...)-
Gruppe“. Im Jahr 2005 rückte der Kl. in die Leitung
der (...)-Gruppe auf und übernahm die Geschäftsfüh-
rung mehrerer Gesellschaften der Gruppe.

[4] Seit 2014 leben der Kl. und die Bekl. getrennt. Sie
sind seit 2018 geschieden.

[5] Im Anschluss an die Trennung kam es zu einem –
teils öffentlich ausgetragenen – Sorgerechtsstreit zwi-
schen den Parteien.

[6] Bis zum Sommer 2021 lebten die Kinder bei der
Mutter in H. Die Parteien hatten das gemeinsame Auf-
enthaltsbestimmungsrecht. Nach einem Wochenendbe-
such beim Kl., der zwischenzeitlich nach Dänemark ver-
zogen war, kehrten die beiden jüngsten der vier Kin-
der, (...) und (...), im Sommer 2021 nicht aus Dänemark
zur Mutter nach Hamburg zurück. Die Bekl. erwirkte so-
dann beim OLG Hamburg eine Entscheidung, wonach
der Kl. die Kinder wieder zur Mutter zurückführen sollte.
Dem kam der Kl. nicht nach. Auch die dänischen Behör-
den setzten die Entscheidung nicht um, sodass die Kin-
der fortan beim Kl. in Dänemark blieben.

[7] In der Neujahrsnacht 2023/2024 wurden (...)
und (...) aus Dänemark gewaltsam nach Süddeutsch-
land entführt. Ab dem 2.1.2024 befanden sich die bei-
den Kinder bei der Bekl. in H. Unter anderem gegen die
Bekl. und ihren Vater (...) wurde wegen der Entführung
der Kinder aus Dänemark strafrechtlich ermittelt und
schließlich Anklage erhoben. Am 11.7.2025 begann die
noch andauernde Hauptverhandlung in dieser Strafsa-
che vor dem LG Hamburg.

[8] Anlässlich des Beginns der Hauptverhandlung ver-
öffentlichte einer der Strafverteidiger der Bekl., Herr
Rechtsanwalt (...), am 7.7.2025 über das Presseportal
www.p....dedie streitgegenständliche Pressemitteilung.
Sie ist als „Presseerklärung (...) zur Verteidigung von
Frau (...)“ bezeichnet (Anl. AST 1).

[9] Darin heißt es im Abschnitt II unter der Überschrift
„Was ist über meine Mandantin im Verfahrenszusam-
menhang zu wissen?“ u.a. wie folgt (Unterstreichung
durch die Kammer):
„Von 2014 bis Juli 2021 haben alle Kinder durchge-
hend bei ihrer alleinerziehenden Mutter gelebt. Der
Umgang mit dem nach Dänemark gezogenen Vater er-
folgte jedes zweite Wochenende und in den Ferien. Mei-
ne Mandantin hat das immer ermöglicht.
Seit dem Ausscheiden des Herrn (...) aus dem Familien-
unternehmen (...) befindet er sich mit diesem in Konflikt.
Er hat mehrfach geäußert, dass er (...) werde. Dennoch
hat er sich bei der Scheidung u.a. durch ein auf ihn
übertragenes Haus auf Sylt finanziell abgesichert.
Im Juli 2021 wurde, nachdem das bis dahin ein halbes
Jahr ganz im Privaten stattfand, öffentlich bekannt,
dass Frau (...) eine Liebesbeziehung mit einem bekann-
ten Fernsehkommentator führt. Es ist davon auszuge-
hen, dass das ihren Exmann triggerte und er sein „(...)“
von der finanziellen auf die persönliche Ebene übertrug,
zumal alle Kinder sehr begeistert von dem neuen Part-
ner berichteten.
Im selben Monat, Juli 2021, erklärte die älteste Tochter,
dass sie ab sofort bei ihrem Vater leben wolle. Im Au-
gust 2021 behielt er das zweitjüngste und das jüngste
Kind in Dänemark. Darüber informierte er die Mutter
per E-Mail. Er ist wegen dieses Vorgehens zu Recht in H.
wegen der Entziehung Minderjähriger angeklagt.
Seit ihr Exmann die Kinder entzogen hat, kämpft
Frau (...) um sie. Die deutsche Rechtsprechung hat
entschieden, dass sie an die Mutter herauszugeben
sind.
Die deutsche Rechtsprechung als auch das Jugendamt
haben wiederholt ihre Sorge wegen einer Gefährdung
des Kindeswohls durch Manipulationen des Vaters er-
klärt.
Trotzdem hat Herr (...) die Kinder in Dänemark einbehal-
ten. Er hat, (...). In der Folge hat er vortragen lassen,
dass die Kinder sich bei ihrer Mutter vor Gewalt fürch-
ten würden. Davor war davon keine Rede. Ganz klar: Es
gab keine Gewalt.
Dennoch (...). An einem Tag lebten sie noch bei ihr, am
anderen waren sie einfach weg. Frau (...) hat diese Kin-
der bis zu der Silvesternacht von 2023 auf 2024 nie
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mehr gesehen. Um das, was dabei geschehen ist, dreht
sich nun das Strafverfahren.“

[10] Die Äußerungen in der Pressemitteilung waren Ge-
genstand von Presseberichten, u.a. auf www...de.

[11] Der Kl. ließ die Bekl. mit anwaltlichem Schreiben v.
9.7.2025 wegen der unterstrichenen Äußerungen ab-
mahnen und zur Abgabe einer strafbewehrten Unter-
lassungserklärung auffordern (Anl. AST 5). Mit anwalt-
lichem Schreiben v. 11.6.2025 (Anl. AST 6) ließ die Bekl.
die Ansprüche zurückweisen.

[12] Der Kl. ist der Auffassung, die streitbefangenen
Äußerungen griffen rechtswidrig in das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht des Kl. ein. Diesem stünden daher die
geltend gemachten Unterlassungsansprüche gem.
§ 1004 I BGB analog i.V.m. § 823 I BGB i.V.m. Art. 2 I 1,
Art. 1 I GG zu.

[13] Der Kl. trägt vor, die Äußerungen in der Pressemit-
teilung seien nicht in derselben Weise wie Äußerungen
innerhalb gerichtlicher oder behördlicher Verfahren da-
hingehend „privilegiert“, dass sie einem gerichtlichen
Verbot nicht zugänglich wären.

[14] Die Bekl. hafte persönlich für die streitbefangenen
Äußerungen ihres Rechtsanwalts. Es sei anerkannt,
dass öffentliche Einlassungen des Rechtsanwalts in
Pressemitteilungen im Zusammenhang mit gericht-
lichen Verfahren regelmäßig nicht als dessen eigene
Äußerungen, sondern als solche zu würdigen seien, die
der Anwalt kraft seiner beruflichen Stellung als Organ
der Rechtspflege und Wahrer fremder Interessen tätige.
Ansprüche gegen derartige Äußerungen seien mithin
gegen den Mandanten und nicht gegen den Anwalt zu
richten.

[15] Bei den angegriffenen Äußerungen handele es sich
jeweils um falsche Tatsachenbehauptungen.

[16] Entgegen den mit Antrag zu 1a) angegriffenen Äu-
ßerungen habe der Kl. nicht geäußert, dass er die Bekl.
und deren Vater (...) „(...)“ werde. Aus der Sicht des
Durchschnittsempfängers folge aus der Verwendung
der Anführungszeichen, dass es sich hierbei um ein
wörtliches Zitat handele. Die von der Bekl. hierzu vorge-
legten eidesstattlichen Versicherungen seien allesamt
unzutreffend.

[17] Entgegen den mit Antrag zu 1b) angegriffenen Äu-
ßerungen habe der Kl. seine Kinder nicht in Dänemark
„(...)“ oder diese „(...)“. Unwahr sei auch die Darstellung,
wonach der Kl. im unmittelbaren Anschluss an das in
Rede stehende Umgangswochenende im August 2021
jeden Kontakt seiner Kinder (...) und (...) zur Bekl. been-
det habe. In Wahrheit habe es bis in das Jahr 2022 hi-
nein eine ganze Reihe von Kontakten insb. der Töch-
ter (...) und (...) mit ihrer Mutter, mit ihrer bei der Mutter
lebenden Schwester (...) und auch mit den Großeltern
gegeben. Die Behauptungen, der Kl. habe „(...)“ den
Kontakt seiner Kinder zu ihrem früheren Umfeld been-
det und die Kinder seien für die Bekl. fortan „(...)“ gewe-
sen, seien vor diesem Hintergrund unwahr. Der Kl. habe
den Kindern auch nicht den Kontakt mit ihrer Mutter

untersagt oder diesen beendet, sondern dies den Kin-
dern überlassen.

[18] Die mit Antrag zu 1b) gerügte Äußerung sei jeden-
falls nach den Grundsätzen der sog. „Stolpe“-Rechtspre-
chung zu untersagen.

[19] Der Kl. beantragt,
1. Der Bekl. wird bei Meidung eines vom Gericht für je-
den Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ord-
nungsgeldes bis zu 250.000 Euro, ersatzweise für den
Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer
Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, wobei die Ordnungshaft insgesamt zwei Jah-
re nicht übersteigen darf, untersagt, zu veröffentlichen
und/oder zu verbreiten und/oder veröffentlichen und/
oder verbreiten zu lassen:
a) „(...). (...) Es ist davon auszugehen, dass das ihren Ex-
mann triggerte und er sein
,(...)‘ von der finanziellen auf die persönliche Ebene
übertrug...“;
wenn dies geschieht, wie in der als Anl. AST 1 überreich-
ten Pressemitteilung der Kanzlei (...) mit der Überschrift
„Presseerklärung (...) zur Verteidigung von Frau (...)“ ge-
schehen.
b) „Trotzdem hat Herr (...) die Kinder in Dänemark ein-
behalten. Er hat (...).“ wenn dies geschieht, wie in der
als Anl. AST 1 überreichten Pressemitteilung der Kanz-
lei (...) mit der Überschrift „Presseerklärung (...) zur Ver-
teidigung von Frau (...)“ geschehen.

[20] Die Bekl. beantragt, den Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

[21] Die Bekl. behauptet, der Kl. habe am 30.3.2015 in
den Räumen des AG Hamburg anlässlich einer münd-
lichen Verhandlung wegen der Umgangsregelung be-
treffend die Kinder zu ihr gesagt: „Ich (...).“ Dies habe
die Bekl. seinerzeit entsprechend in ihrem Tagebuch nie-
dergeschrieben. Ferner habe der Kl. im Sommer 2014
bei einem Treffen im Hamburger Stadtpark im Beisein
von dessen Rechtsanwalt gegenüber dem Vater der
Bekl. geäußert: „Ich werde (...), ihr werdet es schon se-
hen!“

[22] Im Sommer 2014 habe der Kl. gegenüber dem Bru-
der der Bekl., (...), sowohl telefonisch als auch im direk-
ten Gespräch geäußert: „Ihr werdet (...) und ich (...).“
Auslöser dieser Äußerungen sei die Entscheidung der
Familie (...) gewesen, der vom Kl. damals geführten Ge-
sellschaft „(...)“ keine finanzielle Unterstützung mehr zu-
kommen zu lassen.

[23] (...), die zwischen dem November 2012 und Sep-
tember 2014 Buchhalterin und Teamassistentin bei
„(...)“ war, habe während ihrer Tätigkeit mehrfach hören
können, wie der Kl. am Telefon „(...), (...)“ sagte.

[24] Ähnliche Äußerungen habe der Kl. ferner im Som-
mer 2014 im Beisein von (...), dem ehemaligen Ver-
triebsleiter der „(...)“, sowie gegenüber der Physiothera-
peutin (...) getätigt.

[25] Die Bekl. ist der Auffassung, der Eilantrag sei be-
reits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.
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[26] Es fehle dem Antrag bereits am Rechtsschutzbe-
dürfnis. Die mit dem Antrag zu 1a) angegriffenen Äuße-
rungen entsprächen sinngemäß den von Rechtsan-
walt (...) an das Gericht, die Staatsanwaltschaft sowie
die Nebenklage gerichteten Ausführungen im „Opening
Statement“ in der Hauptverhandlung v. 11.7.2025 vor
dem LG Hamburg. Äußerungen, die wie die hier streit-
gegenständlichen der Rechtsverfolgung in einem ge-
richtlichen Verfahren dienten, seien privilegiert und im
Wege der Ehrschutzklage nicht angreifbar.

[27] Jedenfalls sei die Bekl. nicht passiv legitimiert. Es
handele sich bei der angegriffenen Mitteilung um eine
eigene Erklärung von Herrn (...), die die Bekl. inhaltlich
nicht verantworte. Dies ergäbe sich bereits daraus,
dass die Mitteilung unter dem Briefkopf der „Kanzlei (...)
– Kanzlei für Strafrecht als ,Presseerklärung (...)“ betitelt
und in „Ich-Form“ aus Sicht des Strafverteidigers ver-
fasst sei. Darin schildere der Strafverteidiger die Sicht
der Verteidigung (bzw. aus der Ich-Perspektive seine
persönliche Sicht) auf das Strafverfahren. Auch im fol-
genden Abschnitt („Wer sind die Verteidiger von
Frau (...)?“) stehe die Vorstellung der Verteidiger im Vor-
dergrund. Entsprechend stünden die Informationen im
Presseportal (Anl. AST 2) unter der Überschrift „Promi-
nente Unterstützung im Fall (...): (...) ist ab sofort ne-
ben (...) als Strafverteidiger von (...) tätig.“ Überdies ver-
weise auch Anl. AST 2 darauf, dass die Mitteilung den
Standpunkt der Verteidigung enthält.

[28] Die Unterlassungsansprüche bestünden auch im
Übrigen nicht.

[29] Der Kl. habe sich wörtlich so geäußert, wie mit An-
trag zu 1a) gerügt. Entgegen der Auffassung des Kl. ver-
stünden Durchschnittsleser die Äußerungen nicht als
wörtliche Zitate, vielmehr verdeutlichten die Anfüh-
rungszeichen aus Lesersicht, dass es sich beim Aus-
druck „(...)“ bzw. „(...)“ um umgangssprachliche Rede-
wendungen handele.

[30] Im Hinblick auf den Antrag zu 1b) sei unstreitig,
dass der Kl. den Kontakt der Kinder zu ihrer Mutter und
ihrem früheren Umfeld beendet habe. Streitig sei inso-
fern lediglich der Zeitpunkt, indem der Kl. vortrage,
dass dies nicht bereits im August 2021, sondern erst ei-
nige Monate später im Laufe des Jahres 2022 erfolgt
sei.

[31] Dies ergebe sich indes auch aus der Pressemittei-
lung, indem zunächst darüber informiert werde, dass
der Kl. die Kinder im August 2021 bei sich behalten hat.

[32] Danach werde geschildert, wie die Bekl. seit der
Entziehung im August 2021 um ihre Kinder kämpft und
dass die deutsche Rechtsprechung bereits entschieden
habe, dass der Kl. die Kinder herauszugeben hat. Erst
danach erfolge die streitbefangene Äußerung über die
Beendigung des Kontakts.

[33] Die Anknüpfungstatsachen für die Äußerung, die
Kinder seien für die Bekl. „(...)“ würden in den beiden
Folgesätzen erörtert, in denen darauf Bezug genommen
wird, dass die Bekl. die Kinder bis zu der Silvesternacht

von 2023 auf 2024 nie mehr gesehen habe. Dass die
Bekl. über den Aufenthaltsort der Kinder im Unklaren
wäre, werde nicht behauptet.

AUS DEN GRÜNDEN:

[34] Der Eilantrag ist zulässig, aber unbegründet.

[35] I. Es fehlt dem Eilantrag nicht bereits wegen des
Vorliegens privilegierter Äußerungen im Rahmen eines
Gerichtsverfahrens insgesamt das Rechtsschutzbedürf-
nis.

[36] Die streitbefangenen Äußerungen in der Presse-
mitteilung sind nicht ähnlich den Äußerungen in einem
Gerichtsverfahren oder im Rahmen von deren konkreter
Vorbereitung in dem Sinne privilegiert, dass Ehrschutz-
klagen gegen sie nicht möglich wären.

[37] Die Privilegierung von Äußerungen in behördlichen

Privilegierung in
gerichtlichen
Verfahren

oder gerichtlichen Verfah-
ren dient dem Interesse an
einer geordneten Rechts-
pflege. Der Ablauf von Ge-
richts- und ähnlichen be-

hördlichen Verfahren soll von der Beeinflussung freige-
halten werden, die von der Gefahr aus dem Prozess er-
wachsender Folgestreitigkeiten ausgeht. Es würde de-
ren Zweck zuwiderlaufen, wenn die Sachaufklärung, die
in den Bahnen und mit der Garantie eines förmlichen
Verfahrens auf Vollständigkeit und Fairness ausgerich-
tet ist, durch den Haftungs- oder Ehrenschutzrichter mit
entsprechenden Verboten unterlaufen werden könnte.
Das gilt insb. für Äußerungen in Gerichtsverfahren oder
zu deren Vorbereitung (Steffen/Schlüter, in Löffler, Pres-
serecht, 7. Aufl. 2023, § 6 LPG Rn. 616 m.w.N.).

[38] Eine entsprechende „Privilegierung“ findet indes
auf Äußerungen, „mit denen der Äußernde in einer au-
ßergerichtlichen Kampagne an die Öffentlichkeit tritt“,
keine Anwendung (BGH, NJW 2005, 279, 281). Der
Ausschluss der Ehrenschutzklage gegenüber dem Pro-
zessgegner stellt sich als einschneidende Beschränkung
des Ehrenschutzes dar, die nur mit der besonderen Inte-
ressenlage anlässlich eines laufenden oder im Hinblick
auf ein konkret bevorstehendes gerichtliches oder be-
hördliches Verfahren gerechtfertigt werden kann. Das
Interesse des Äußernden daran, seine Rechtsverfolgung
oder -verteidigung in einem anhängigen oder künftigen
Verfahren führen oder vorbereiten zu können, ohne sich
damit einem Ehrenschutzverfahren auszusetzen, ist in-
des nicht betroffen, wenn er mit solchen Beschränkun-
gen für eine Verfolgung seiner Angelegenheit außer-
halb eines Verfahrens durch öffentliche Angriffe, Rund-
schreiben und Ähnliches belastet wird (BGH, NJW
2005, 279, 281, m.w.N.).

[39] Gemessen an diesen Grundsätzen handelt es sich

Pressemitteilung
im Streitfall nicht um privi-
legierte Äußerungen im
Rahmen eines gericht-

lichen oder sonstigen behördlichen Verfahrens. Der Eil-
antrag richtet sich ausschließlich gegen die Äußerun-
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gen, wie sie in der Pressemitteilung getroffen wurden,
nicht gegen die Äußerung im „Opening Statement“ im
Rahmen der Hauptverhandlung, selbst wenn sich diese
inhaltlich teilweise überschneiden mögen.

[40] Die Äußerungen des Strafverteidigers in dessen
„Opening Statement“ unterfallen freilich der Privilegie-
rung. Das Interesse an einer geordneten Rechtspflege,
dem die von der Rechtsprechung angeordnete Privile-
gierung von Äußerungen in gerichtlichen und behörd-
lichen Verfahren dient, erfordert es indes nicht, auch
eine Äußerung jenseits des Strafverfahrens im Rahmen
einer dieses flankierenden Presseerklärung eine Privile-
gierung zukommen zu lassen.

[41] Die Pressemitteilung soll (ausweislich des Ab-
schnitts „Was ist das Anliegen dieser Erklärung“) im
Hinblick auf die vielen „Stellungnahmen von Medien
und Verfahrensbeteiligten“ als „kompakte Erklärung“
„aus der Sicht der Verteidigung von (...) die wesent-
lichen Fragen beantworten“. Sie zielt erkennbar darauf
ab, die Verteidiger von (...) der Öffentlichkeit bekannt zu
machen und der Medienberichterstattung über die
Hauptverhandlung eine Darstellung der Geschehnisse
aus der Sicht der Verteidigung entgegenzusetzen. Mag
dies zwar anlässlich des Strafverfahrens passieren,
steht es gleichwohl nicht im unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem Ablauf des Strafverfahrens, ebenso we-
nig ist es im Hinblick auf dieses oder gar zu dessen Si-
cherung geboten oder erforderlich.

[42] II. Die Bekl. ist hinsichtlich der geltend gemachten
Unterlassungsansprüche auch passivlegitimiert.

[43] Wie der Kl. zutreffend vorträgt, ist für den vorlie-
genden Fall einer medial verbreiteten Pressemitteilung
eines Rechtsanwalts anerkannt, dass derartige öffent-
liche Einlassungen des Rechtsanwalts regelmäßig nicht
als dessen eigene Äußerungen, sondern als solche zu
würdigen sind, die der Anwalt kraft seiner beruflichen
Stellung als Organ der Rechtspflege und Wahrer frem-
der Interessen tätigt.

[44] Denn wer sich als Rechtsanwalt im Zusammen-

Anwalt als Sprach-
rohr des Mandanten

hang mit einem ihm über-
tragenen Mandat erklärt,
handelt grundsätzlich als
Sprachrohr seines Auftrag-

gebers, soweit seine Äußerung nicht erkennbar ein
ganz persönliches Gepräge trägt, folglich lediglich bei
Gelegenheit der Mandatswahrnehmung erfolgt. Denn
als unabhängiges Organ der Rechtspflege ist es Aufga-
be des Rechtsanwalts, die Interessen seines Mandan-
ten unabhängig zu vertreten und wahrzunehmen, um
dessen Rechte zu wahren und zu verfolgen. Soweit sich
der Anwalt im Interesse eines Mandanten äußert, wird
er nicht als Privatperson tätig, sondern in seiner Funk-
tion als Rechtsanwalt und Vertreter seines Mandanten.
Regelmäßig macht er sich den Sachverhalt, den ihm
sein Mandant schildert, nicht als persönliche Behaup-
tung zu Eigen und stellt, indem er diesen wiedergibt,
keine eigene persönliche Behauptung auf. Materiell-
rechtlich ist in diesen Fällen nicht er, sondern sein Man-

dant als Störer anzusehen (vgl. BGH, NJW 2005, 279,
281; KG, NJW 1997, NJW 2390 = MDR 1998, 504).
Ansprüche gegen derartige Äußerungen sind mithin ge-
gen den Mandanten und nicht den Anwalt zu richten
(vgl. KG, NJW 1997, 2390).

[45] Gemessen an diesen Grundsätzen ist eine Haftung
der Bekl. für die streitbefangenen Äußerungen in der
Pressemitteilung zu bejahen. Die Bekl. hat eingewandt,
es handele sich um eine „eigene Erklärung von (...),
die (...) rechtlich nicht verantworte“. Die von der Bekl. in-
soweit ins Feld geführten Indizien dafür, dass es sich bei
der Pressemitteilung um eine eigene Erklärung allein
des Strafverteidigers handele, sind nicht geeignet, eine
Verantwortlichkeit der Bekl. für die Erklärung auszuräu-
men.

[46] Hierfür spricht bereits der Umstand, dass es sich
um die Pressemitteilung eines Strafverteidigers im Hin-
blick auf ein anhängiges Strafverfahren handelt, in wel-
cher die Geschehnisse im Zusammenhang mit der der
Mandantin vorgeworfenen Tat aus der Sicht der Vertei-
digung detailreich geschildert werden. Es ist in berufs-
rechtlicher Hinsicht geradezu ausgeschlossen, dass
eine solche Erklärung – insb. aber die hier streitgegen-
ständlichen Äußerungen aus dieser Erklärung, die kon-
kret die Mandantin und deren Wahrnehmungen betref-
fen – ohne Einwilligung und Abstimmung mit der Bekl.
verfasst und veröffentlicht wurde. Dies behauptet auch
die Bekl. ausdrücklich nicht.

[47] Zwar hat der Strafverteidiger der Bekl. die Presse-
mitteilung auf seinem eigenen Briefkopf unter der Über-
schrift „Presserklärung (...) zur Verteidigung von
Frau (...)“ veröffentlicht. Indes ergibt sich aus der Sicht
eines unbefangenen Durchschnittsempfängers trotz
der Bezugnahme auf seine eigene Person in der Über-
schrift, dass es sich hierbei um eine Erklärung für und
im Namen der Bekl. handelt. Denn darin werden die
dem Strafverfahren gegen die Bekl. zugrundliegenden
Sachverhalte gerade aus deren persönlicher Sicht und
unter Berufung auf Sachverhaltskenntnisse, die nur von
der Bekl. selbst und nicht von deren Verteidiger stam-
men können, geschildert.

[48] Die Pressemitteilung enthält zwar auch Ausführun-
gen, die eher als persönliche Äußerungen des Rechtsan-
walts erscheinen, wie insb. der Abschnitt „Wer sind die
Verteidiger von (...)“. Solche Äußerungen sind hier indes
nicht streitgegenständlich, sondern Äußerungen, die
die Sorgerechtsstreitigkeiten von (...) im Vorfeld zu der
ihr vorgeworfenen Tat schildern. Dafür, dass diese allein
vom Strafverteidiger stammen und lediglich bei Gele-
genheit der Mandatswahrnehmung erfolgten, ist nichts
ersichtlich.

[49] In der Gesamtschau erscheinen die angegriffenen
Äußerungen in der Pressemitteilung nach alledem je-
denfalls ebenso als Erklärung der Bekl. wie ihres Rechts-
anwalts, weshalb die Bekl. hierfür auch verantwortlich
ist.

[50] III. Es fehlt indes jeweils an den geltend gemachten
Verfügungsansprüchen.
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[51] 1. Dem Kl. steht gegen die Bekl. der mit Klagean-
trag zu 1a) geltend gemachte Unterlassungsanspruch
aus § 1004 I BGB analog i.V.m. § 823 I BGB i.V.m. Art. 2
I, Art. 1 I GG nicht zu.

[52] a. Wegen der Eigenart des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts als Rahmenrecht liegt seine Reichweite nicht
absolut fest, sondern muss erst durch eine Abwägung
der widerstreitenden grundrechtlich geschützten Belan-
ge bestimmt werden, bei der die besonderen Umstände
des Einzelfalls sowie die betroffenen Grundrechte und
Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechts-
konvention interpretationsleitend zu berücksichtigen
sind. Der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht ist nur dann
rechtswidrig, wenn das Schutzinteresse des Betroffenen
die schutzwürdigen Belange der anderen Seite über-
wiegt (BGH, NJW 2016, 789 Rn. 20; BGH, NJW 2016,
56 Rn. 29; BGH, NJW 2014, 2029 Rn. 22; jew. m.w.N.).

[53] Hier ist das Schutzinteresse des Kl. aus Art. 2 I,
Art. 1 I GG jeweils mit dem Recht der Bekl. auf Mei-
nungsfreiheit gem. Art. 5 I 1 GG, Art. 10 I EMRK abzu-
wägen.

[54] Stehen sich als widerstreitende Interessen – wie
vorliegend – die Meinungs- bzw. Pressefreiheit und das
Allgemeine Persönlichkeitsrecht gegenüber, kommt es
für die Zulässigkeit einer Äußerung maßgeblich darauf
an, ob es sich um Tatsachenbehauptungen oder Mei-
nungsäußerungen handelt.

[55] Bei Tatsachenbehauptungen hängt die Abwägung

Tatsachen-
behauptung?

zwischen den widerstrei-
tenden Interessen maßgeb-
lich vom Wahrheitsgehalt
ab. Wahre Tatsachenbe-

hauptungen müssen in der Regel hingenommen wer-
den, auch wenn sie für den Betroffenen nachteilig sind
– jedenfalls, wenn sie nicht die Intim-, Privat- oder Ver-
traulichkeitssphäre, sondern die Sozialsphäre betreffen
(BVerfG, NJW 1999, 1322, 1324) –, unwahre dagegen
nicht (BVerfG, NJW 2012, 1643 Rn. 33).

[56] Demgegenüber genießen Meinungsäußerungen

Meinungsäußerung?
einen weiten Schutz. Bei
wertenden Äußerungen tre-
ten die Belange des Persön-

lichkeitsschutzes gegenüber der Meinungsfreiheit regel-
mäßig zurück, sofern sich die in Frage stehende Äuße-
rung nicht ausnahmsweise als Schmähkritik oder For-
malbeleidigung darstellt oder einen Angriff auf die
Menschenwürde des Betroffenen enthält. Außerhalb
dieser Ausnahmen bedarf es stets einer abwägenden
Prüfung im Einzelfall, ob die Vermutung für die Freiheit
der Rede durch gegenläufige Belange des Persönlich-
keitsschutzes überwunden wird (vgl. BVerfG, Beschl. v.
24.5.2006 – 1 BvR 49/00 Rn. 64).

[57] Eine Schmähkritik liegt nur vor, wenn es bei einer

Schmähkritik?
Äußerung nicht mehr um
die Auseinandersetzung in
der Sache geht, sondern

die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Dies
ist insb. der Fall, wenn eine Äußerung jeden sachlichen

Bezug vermissen lässt oder der Sachbezug durch den
diffamierenden Charakter völlig in den Hintergrund ge-
drängt wird und die Äußerung damit kein adäquates
Mittel des Meinungskampfs mehr darstellt (BVerfG,
NJW 1995, 3303, 3304 – „Soldaten sind Mörder“). Die
Beurteilung, ob eine Schmähkritik vorliegt erfordert re-
gelmäßig, den Anlass und den Kontext der Äußerung zu
beachten (vgl. BVerfGE 93, 266, 303). Eine isolierte Be-
trachtung eines einzelnen Begriffs kann allenfalls aus-
nahmsweise dann die Annahme eine der Abwägung
entzogenen Schmähung tragen, wenn dessen diffamie-
render Gehalt so erheblich ist, dass der Ausdruck in je-
dem denkbaren Sachzusammenhang als bloße Herab-
setzung des Betroffenen erscheint und daher unabhän-
gig von seinem konkreten Kontext stets als persönlich
diffamierende Schmähung aufgefasst werden muss,
wie dies möglichweise bei der Verwendung besonders
schwerwiegender Schimpfwörter – etwa aus der Fäkal-
sprache – der Fall sein kann (BVerfG, NJW 2009, 3016
Rn. 35).

[58] Bei der Frage, ob eine Äußerung ihrem Schwer-
punkt nach als Tatsachenbehauptung oder als Mei-
nungsäußerung anzusehen ist, kommt es entscheidend
auf den Gesamtkontext der fraglichen Äußerung an
(vgl. BVerfG, AfP 2013, 389 Rn. 18). Von einer Tatsa-
chenbehauptung ist auszugehen, wenn der Gehalt der
Äußerung entsprechend dem Verständnis des Durch-
schnittsempfängers der objektiven Klärung zugänglich
ist und als etwas Geschehenes grundsätzlich dem Be-
weis offensteht. Soweit eine Tatsachenbehauptung mit
einem Werturteil verbunden ist bzw. beides ineinander
übergeht, ist darauf abzustellen, was im Vordergrund
steht und damit überwiegt. Wird eine Äußerung in ent-
scheidender Weise durch die Elemente der Stellungnah-
me, des Dafürhaltens oder Meinens geprägt oder ist
der tatsächliche Gehalt der Äußerung so substanzarm,
dass er gegenüber dem Wertungscharakter in den Hin-
tergrund tritt, liegt eine Meinungsäußerung vor. Vom
Überwiegen des tatsächlichen Charakters ist auszuge-
hen, wenn die Wertung sich als zusammenfassender
Ausdruck von Tatsachenbehauptungen darstellt (vgl.
Wenzel/Burkhardt, Recht der Wort- und Bildberichter-
stattung, 6. Aufl. 2018, Kap. 4 Rn. 50 ff.).

[59] Hierbei sind Äußerungen entsprechend dem Ver-
ständnis des unbefangenen Durchschnittsempfängers
zu interpretieren (Wenzel/Burkhardt, a.a.O., Kap. 4
Rn. 4; Soehring/Hoene, Presserecht, 7. Aufl. 2024, § 14
Rn. 6; jew. m.w.N.). Maßgeblich für die Ermittlung des
Aussagegehalts ist grundsätzlich nicht der Sinn, den
der Äußernde der Äußerung beilegen wollte, sondern
der in der Aussage objektivierte Sinngehalt, der durch
Auslegung zu ermitteln ist (BVerfGE 82, 43, 51 ff.;
BVerfG, NJW 2005, 1341 – vollzugsfeindlich; BGH,
NJW 1982, 1805 – Schwarzer Filz; Löffler/Steffen, Pres-
seR, 7. Aufl. 2023, § 6 Rn. 257 m.w.N.). Bei der Interpre-
tation ist stets vom Wortlaut der Äußerung auszuge-
hen, der ihren Sinn aber nicht abschließend festlegt.
Dieser wird vielmehr auch von dem Kontext bestimmt,
in dem die umstrittene Äußerung steht, und von den Be-

BRAK-MITTEILUNGEN 6/2025 BERUFSRECHTLICHE RECHTSPRECHUNG

500



gleitumständen, unter denen sie fällt, soweit diese für
den Rezipienten erkennbar sind (BVerfG, NJW 1995,
3303). Die begleitende Bildberichterstattung ist zur In-
terpretation der Wortberichterstattung mit heranzuzie-
hen. Die Äußerung darf nicht aus dem sie betreffenden
Kontext herausgelöst einer rein isolierten Betrachtung
zugeführt werden (BGH, NJW 2009, 3580; BGH, NJW
2009, 1872; BGH, NJW 2005, 279; BGH, NJW 1994,
915). Fernliegende Deutungen sind auszuscheiden.

[60] Bei Tatsachenbehauptungen hängt die Abwägung
zwischen den widerstreitenden Interessen maßgeblich
vom Wahrheitsgehalt ab. Wahre Tatsachenbehauptun-
gen müssen in der Regel hingenommen werden, auch
wenn sie für den Betroffenen nachteilig sind – jeden-
falls, wenn sie nicht die Intim-, Privat- oder Vertraulich-
keitssphäre, sondern die Sozialsphäre betreffen
(BVerfG, NJW 1999, 1322, 1324) –, unwahre dagegen
nicht (BVerfG, NJW 2012, 1643 Rn. 33). Außerhalb des
Schutzbereichs des Art. 5 I GG stehen – abgesehen von
solchen Tatsachenbehauptungen, die von vornherein
Dritten nicht zur Meinungsbildung dienen können
(BGH, GRUR-RR 2008, 257 Rn. 12 m.w.N.) – aber nur
bewusst unwahre Tatsachenbehauptungen und solche,
deren Unwahrheit bereits im Zeitpunkt der Äußerung
feststeht, denn an der Aufrechterhaltung und Weiter-
verbreitung herabsetzender Tatsachenbehauptungen,
die als unwahr anzusehen sind, besteht unter dem Ge-
sichtspunkt der Meinungsfreiheit regelmäßig kein
schützenswertes Interesse (BGH, GRUR 2014, 693 23 –
Sächsische Korruptionsaffäre). Alle übrigen Tatsachen-
behauptungen mit Meinungsbezug genießen den
Grundrechtsschutz, auch wenn sie sich später als un-
wahr herausstellen (BGH, GRUR 2013, 312 – IM Chris-
toph; BGH, GRUR 2014, 693 Rn. 23 – Sächsische Kor-
ruptionsaffäre).

[61] b. Gemessen an diesen Grundsätzen behauptet
die Bekl. mit der mit Klageantrag zu 1 a) gerügten Äu-
ßerung, dass der Kl. mehrfach geäußert habe, dass er
den Vater der Bekl. und diese selbst „(...)“ werde. Hier-
bei handelt es sich um eine Tatsachenbehauptung.

[62] Die Bekl. hat die Richtigkeit dieser Äußerung durch

hier: Tatsachenbe-
hauptung

Vorlage einer eigenen ei-
desstattlichen Versiche-
rung sowie weiterer eides-
stattlicher Versicherungen

ihres Vaters, ihres Bruders, zweier ehemaliger Ange-
stellter der (...) GmbH, wo der Kl. bis 2014 als Ge-
schäftsführer tätig war, sowie einer Physiotherapeutin
(AG 1 und AG 3 bis AG 8) i.S.v. § 294 ZPO hinreichend
glaubhaft gemacht.

[63] Demnach soll der Kl. im Rahmen einer mündlichen
Verhandlung vor dem Amtsgericht Hamburg am 30.4.
2015 in einer Verhandlung einer Familiensache wegen
einer Umgangsregelung zur Bekl. gesagt haben, dass
er sie „(...)“ werde (eidesstattliche Versicherung der
Bekl. AG 1 sowie AG 2).

[64] Ferner habe der Kl. im Sommer 2014 bei einem
Treffen im Hamburger Stadtpark im Beisein von dessen

Rechtsanwalt gegenüber dem Vater der Bekl., (...), ge-
äußert: „Ich werde (...), ihr werdet (...)!“ (eidesstattliche
Versicherung von (...) AG 3).

[65] Im Sommer 2014 habe der Kl. gegenüber (...) zu-
dem sowohl telefonisch als auch im direkten Gespräch
geäußert: „Ihr werdet (...) und ich (...).“ Auslöser dieser
Äußerungen sei die Entscheidung der Familie (...) gewe-
sen, der vom Kl. damals geführten Gesellschaft „(...)“
keine finanzielle Unterstützung mehr zukommen zu las-
sen (eidesstattliche Versicherung von (...) AG 5).

[66] (...), die zwischen dem 16.11.2012 und dem 30.9.
2014 Buchhalterin und Teamassistentin bei „(...)“ war,
habe während ihrer Tätigkeit mehrfach hören können,
wie der Kl. am Telefon: „(...), (...)“ sagte (eidesstattliche
Versicherung von (...) AG 6).

[67] Ende Juni oder Anfang Juli sei der Kl. ferner
laut (...), dem ehemaligen Vertriebsleiter der „(...)“,
stampfend durchs Büro gegangen und habe immer wie-
der vor sich hingeredet, fast geschrien: „Ich (...), seine
Familie und sein (...), das lasse ich mir nicht bieten, (...)“
(eidesstattliche Versicherung von (...) AG 7). Gegenüber
der Physiotherapeutin (...) habe er dies, wahrscheinlich
im Sommer 2014, geäußert (eidesstattliche Versiche-
rung von (...) AG 8).

[68] Zwar hat der Kl. mit eidesstattlichen Versicherun-
gen v. 22.7.2025 (Anl. AST 3) und (Anl. AST 7) erklärt,
dass er die Äußerung, dass er seine Ex-Frau und ihren
Vater „(...)“ werde, „weder wörtlich noch sinngemäß“
getätigt habe. Er ist ferner mit einer weiteren eidesstatt-
lichen Versicherung (AST 7) mehreren der Schilderun-
gen in den vonseiten der Bekl. vorgelegten eidesstatt-
lichen Versicherungen entgegengetreten.

[69] Auch die ehemalige Mitarbeiterin der (...)
GmbH, (...), gab in ihrer eidesstattlichen Versicherung v.
18.4.2024 an, dass sie [w]ährend der ständigen und oft
intensiven Zusammenarbeit mit Herrn (...) und
Herrn (...) bei der (...) [...] zu keinem Zeitpunkt Kenntnis
davon erhalten habe, dass Herr (...) etwa (...), dessen
Vater (...), seiner Ex-Ehefrau (...) oder (...) oder (...)“. Insb.
habe er nie erklärt, die Familie oder eines ihrer Mitglie-
der „(...)“ oder (...)“ zu wollen (eidesstattliche Versiche-
rung von (...) AST 8).

[70] Frau (...) konnte sich freilich zu den konkret geschil-
derten Situationen, in denen der Kl. die gerügte Äuße-
rung getätigt haben soll, nicht äußern, da sie jeweils
nicht anwesend war. Ihre eidesstattliche Versicherung
vermag den Glaubhaftmachungswert der anderweiti-
gen eidesstattlichen Versicherungen insoweit nicht zu
erschüttern.

[71] Für die Kammer ist angesichts der in dem einstwei-
ligen Verfügungsverfahren vorgelegten eidesstattlichen
Versicherungen, aus denen sich weitgehend detailrei-
che und lebensnahe Schilderungen entsprechender Äu-
ßerungen befinden, hinreichend glaubhaft gemacht,
dass es entsprechende Äußerungen des Kl. gab. Die
Kammer hat – auch unter Berücksichtigung dessen,
dass es sich teilweise um eidesstattliche Versicherun-
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gen der Bekl. selbst und ihrer Familienangehörigen und
damit von Personen handelt, die ein Interesse am Aus-
gang des hiesigen Verfahrens haben dürften – keine
greifbaren Anhaltspunkte dafür, dass die eidesstatt-
lichen Versicherungen falsch abgegeben worden sein
könnten. Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass Per-
sonen – sollten sie auch als ehemalige oder aktuelle An-
gestellte der (...)-Gruppe oder der Bekl. mit dieser in ge-
wisser Weise wirtschaftlich oder solidarisch verbunden
sein – sich der Gefahr einer Strafbarkeit durch Abgabe
einer falschen eidesstattlichen Versicherung aussetzen
sollten.

[72] Die Schilderungen entsprechender Äußerungen
des Kl. in den von der Beklagtenseite eingereichten ei-
desstattlichen Versicherungen übersteigen damit die
des Kl. nicht nur quantitativ, sondern sie sind auch –
insb. auch im Hinblick auf die Schilderungen von (...)
und (...) – sehr detailreich und plastisch. Nach alledem
ist Richtigkeit der streitbefangenen Äußerung bei Ge-
samtwürdigung für die Kammer hinreichend glaubhaft
gemacht.

[73] Es ist auch kein weiterer Grund ersichtlich, wes-
halb die insoweit prozessual glaubhaft gemachte Äuße-
rung zu untersagen wäre.

[74] 2. Auch die mit Antrag zu 1b) geltend gemachten
Unterlassungsansprüche stehen dem Kl. nicht zu. Sie er-
geben sich insb. auch nicht aus § 1004 I BGB analog
i.V.m. § 823 I BGB i.V.m. Art. 2 I, Art. 1 I GG.

[75] Bei den mit Antrag 1b) gerügten Äußerungen han-

hier: Meinungsäuße-
rungen

delt es sich um Meinungs-
äußerungen über die Vor-
geschichte und den Streit
der Parteien um die ge-

meinsamen Kinder, die zu der mutmaßlichen Entfüh-
rung der Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 führ-
ten und die Gegenstand des gegen die Bekl. laufenden
Strafverfahrens sind. Die Ausführungen sind – auch
wenn sie Aussagen über Tatsachenumstände enthalten
– insgesamt maßgeblich durch subjektive Bewertungen
der Vorgänge aus der Sicht der Bekl. geprägt, über wel-
che kein Beweis erhoben werden könnte. Denn wann
ein „Kontakt“ „(...)“ beendet ist und ob man jemanden
als „(...)“ ansieht, hängt maßgeblich von einer subjekti-
ven Wertung ab und könnte nicht im Rahmen eines Be-
weisverfahren geklärt werden. Welche Art der zwi-
schenmenschlichen Begegnung jemand als „Kontakt“
beschreibt, hängt von dessen Wahrnehmung ab. So ob-
liegt der Wertung der jeweiligen Person, ob sie auch auf
soziale Medien beschränkte Kommunikation als „Kon-
takt“ anerkennt oder nur Begegnungen in persona.

[76] Die Äußerung „Er hat, (...)“ versteht der Durch-
schnittsrezipient der Pressemitteilung im Gesamtkon-
text der Pressemitteilung dahingehend, dass es sich für
die Bekl. so darstellte, dass der Kl. mit Einbehalten der
Kinder in Dänemark „(...)“ habe, obwohl – wie im voran-
gegangenen Abschnitt ausgeführt – die Kl. um diese
kämpfte und die „deutsche Rechtsprechung“ entschie-
den hat, dass die Kinder an die Mutter herauszugeben

seien. Damit drückt die Mutter ihre Empfindung aus,
dass sie quasi von heute auf morgen keinen Zugang
mehr zu ihren im Ausland befindlichen Kindern hatte.
[77] Diese Meinungsäußerungen beruhen auf hinrei-
chenden Anknüpfungstatsachen. Es ist zwischen den
Parteien unstreitig, dass der Kl. die Kinder nach einem
Besuchswochenende bei sich in Dänemark behielt und
diese nicht wie vereinbart zu ihrer Mutter nach H. zu-
rückkehrten. Auch die Ausführungen des Kl. in seiner ei-
desstattlichen Versicherung zu danach noch sporadisch
(etwa über Whatsapp) ausgetauschten Nachrichten zwi-
schen der Bekl. und weiteren Verwandten mit den Kin-
dern führt nicht dazu, dass die Äußerung nicht auf hin-
reichenden Anknüpfungstatsachen beruhen würde oder
zu deren Unzulässigkeit. Unstreitig gab es keine regel-
mäßigen Verbindungen mehr zur Mutter und dem frühe-
ren Umfeld in H., insb. keine Besuche der Kinder in H.
[78] Der Bekl. kann vor diesem Hintergrund ihre wer-
tende Äußerung, der Kl. habe – indem er die Kinder in
Dänemark – behielt, jeden Kontakt der Kinder zu ihrer
Mutter und ihrem früheren Umfeld „(...)“ beendet, nicht
untersagt werden.

[79] Im Rahmen der Gesamtabwägung fällt dabei maß-
geblich ins Gewicht, dass der Streit der Parteien um die
gemeinsamen Kinder in der Pressemitteilung hinläng-
lich hervorgeht und der Öffentlichkeit aufgrund der
massiven Medienberichterstattung bekannt ist. Der
Durchschnittsempfänger versteht die angegriffenen Äu-
ßerungen in der Pressemitteilung vor diesem Hinter-
grund zutreffend als subjektive Darstellung der Ge-
schehnisse aus Sicht der Bekl. und ihrer Verteidigung.
Die Pressemitteilung stellt ersichtlich keine objektiv-
sachliche Schilderung der Geschehnisse wie etwa im
Rahmen einer Presseberichterstattung dar. Sie ist viel-
mehr die von Parteiinteressen getragene Äußerung
einer Person, die sich in einem Strafverfahren verant-
worten muss und im Rahmen eines – teils auch emotio-
nal formulierten öffentlichen „Quasi-Plädoyers“ – ver-
sucht, die Geschehnisse in einem möglichst positiven
Licht darzustellen und die Medienberichterstattung in
diesem Sinne für sich einzunehmen. Dies ist auch dem
verständigen Durchschnittsempfänger angesichts der
Überschrift und des Mediums bewusst. Die Äußerung
ist insoweit auch nicht an denselben hohen Sorgfalts-
und Objektivitätsanforderungen zu messen, wie eine
klassische Presseberichterstattung, wenngleich freilich
grobe Unrichtigkeiten nicht hinzunehmen sind, die vor-
liegend aber nicht gegeben sind.

[80] Aus denselben Gründen ist auch die Äußerung
„(...)“ in der Gesamtabwägung zulässig.

[81] Der Aussagegehalt dieser Äußerung ergibt sich
insb. im Gesamtzusammenhang mit den anschließen-
den Sätzen „An einem Tag lebten sie noch bei ihr, am
anderen waren sie einfach weg. Frau (...) hat diese Kin-
der bis zu der Silvesternacht von 2023 auf 2024 nie
mehr gesehen“. Dabei weiß der Durchschnittsempfän-
ger aus dem Gesamtkontext der Schilderung in der
Pressemitteilung auch, dass die Bekl. nicht im Unklaren
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Pischel
Vertragsenglisch für Management und Berater
Von RA Dr. Gerhard Pischel mit einem Kapitel zum Thema KI von RAin Dr.
Antonia von Appen. 2., neu bearbeitetete Auflage 2025, 166 Seiten, brosch.,
34,80 €, ISBN 978-3-504-06308-5.

Such much: Technische und rechtliche Entwicklungen
gaben den Anlass für die vollständig überarbeitete Neuauf-
lage. Das Werk enthält unter anderem ein neues Kapitel zum
Thema KI-Nutzung und Vertragsgeneratoren. Der Autor
zeigt sprachliche und rechtliche Fallstricke auf, geht auf die 
einzelnen Formulierungen und Begrifflichkeiten ein und
stellt zusätzlich Übungen zum Vertiefen des Gelesenen zur
Verfügung. Erläutert werden die Grundlagen und die Vor-
gehensweise der Vertragsgestaltung im englischen Sprach-
raum.

Hilfreich und praktisch für alle Anwälte, die international
tätige Unternehmen bei der Verhandlung und Gestaltung
von Verträgen unterstützen. Und auch für das Management
internationaler Firmen, soweit es an der Vertragsentwick-
lung und -prüfung konkreten Anteil hat.

Leseprobe und Bestellung: otto-schmidt.de

Neuauflage: Grundlagen und Vorgehens-
weise im englischen Sprachraum

darüber war, wo sich ihre Kinder befinden (beim Kl.),
sondern, dass die Bekl. ihre Kinder nach dem Umgangs-
wochenende und deren Verbleib in Dänemark nicht
mehr wiedergesehen hat. Auch diese Äußerung drückt
die Wertung der Kindesmutter aus, dass das unberech-
tigte Einbehalten der Kinder in Dänemark sich für diese
wie ein (...) anfühlt, und kann ihr deshalb nicht unter-
sagt werden.

HINWEISE DER REDAKTION:
Eine Schmähkritik liegt nur vor, wenn es bei einer Äu-
ßerung nicht mehr um die Auseinandersetzung in der
Sache geht, sondern die Diffamierung der Person im
Vordergrund steht. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn eine Äußerung jeden sachlichen Bezug
vermissen lässt oder der Sachbezug durch den diffa-
mierenden Charakter völlig in den Hintergrund ge-
drängt wird und die Äußerung damit kein adäquates
Mittel des Meinungskampfes mehr darstellt.
Mit der Zulässigkeit kritischer und überspitzter an-
waltlicher Äußerungen befasst sich auch das aktuelle
„Stichwort Berufsrecht“ zum Sachlichkeitsgebot gem.
§ 43a III BRAO (BRAK-Mitt. 2025, 443 (in diesem
Heft).
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STAUDINGER.
ENTSCHEIDEND besser.
FÜR PRAXIS UND WISSENSCHAFT

staudinger.juris.de

ONLINE BEI JURIS

• Höchste Problemlösungskompetenz
• Effizientes Arbeiten durch vollständige Digitalisierung
• Intelligentes Aktualisierungskonzept

staudin

FLEXIBLE ANGEBOTE

Preisvorteil bei Abobezug – jederzeit kündbar

Einzelbände konkret für Ihren Bedarf

Online bei 

ECKPFEILER DES ZIVILRECHTS –

DER GÜNSTIGE STAUDINGER-EINSTIEG

für Studium und Praxis

das gesamte BGB im Griff

1.800 Seiten, nur 49,95 € 
9. Auflage 2024, ISBN 978-3-8059-1394-2 

ONLINE-FIRST-VORTEILE:

Erstzugriff auf digitale Vorabveröffentlichungen, 
etwa zum Bereicherungsrecht

inklusive verlinkter Rechtsprechung und Literatur

fortlaufende Aktualisierung

NEU IN 2025

§§ 611–613 (Dienstvertrag und Arbeitsvertrag), 
ISBN 978-3-8059-1405-5 (August)

§§ 613a–619a (Betriebsübergang, Zahlung der Vergü-
tung, Arbeitsschutz, Arbeitnehmerhaftung), 
ISBN 978-3-8059-1406-2 (Mai)

§§ 620–630 (Beendigung von Dienst- und Arbeitsver-
hältnissen), ISBN 978-3-8059-1420-8 (August)

§§ 650i–650o; 650u–650v (Verbraucherbauvertrag und
Bauträgervertrag), ISBN 978-3-8059-1363-8 (August)

§§ 305–310; UKlaG (AGB-Recht 1 und Unterlassungs-
klagengesetz), ISBN 978-3-8059-1411-6 (September)

Anh zu §§ 305–310 (AGB-Recht 2: AGB- Kontrolle 
 wichtiger Vertragstypen), ISBN 978-3-8059-1415-4
 (September)

MEINUNGS-

STARK –  

LÖSUNGS-

ORIENTIERT

https://cloud.newsletter.degruyter.com/staudinger_bgb?utm_source=other&utm_medium=online-ad&utm_campaign=collection&utm_term=Staudinger-allgemein-2025
https://www.juris.de/jportal/nav/staudinger.jsp?utm_source=brak-mitteilung&utm_medium=affiliate&utm_campaign=staudinger-allg-2025
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Das Werk online

Optional mit Answers
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Regelwerk für Transformation  
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(Fortsetzung von S. XII)

Internationales Wirtschaftsrecht und Europarecht
Online-Vortrag LIVE: Aktuelle Entwicklungen im Euro-
päischen Kartellrecht
19.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Kanzleimanagement
Online-Vortrag LIVE: Das rechtsanwaltliche Berufsrecht
– Berufsbild, anwaltliche Selbstverwaltung, statusprä-
gende Berufspflichten – Pflichtfortbildung nach § 43f
BRAO – Auch geeignet als Fortbildung nach § 31 Abs. 2
BORA
19.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Medizinrecht
Online-Vortrag LIVE: Update: Gesetzliche Krankenversi-
cherung
29.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Beratung von Krankenhäusern
26.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Online-Vortrag LIVE: Bauliche Veränderungen der Miet-
sache durch Vermieter und Mieter unter besonderer Be-
rücksichtigung von Balkonkraftwerken
30.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Aktuelles Gewerberaummietrecht
10.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Sozialrecht
Online-Vortrag LIVE: Unterhalt und Sozialleistungen
2026: Aktuelle Probleme
22.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Umgang mit den Begutachtungs-
richtlinien nach dem SGB XI im Widerspruchs- und Kla-
geverfahren
5.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Der schwerbehinderte Arbeitneh-
mer – wesentliche arbeits- und sozialrechtliche Frage-
stellungen
12.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Übergang vom Erwerbsleben in
die Rente aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht
23.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Steuerrecht
Online-Vortrag LIVE: Aktuelles Steuerrecht
30.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Strafrecht
Online-Vortrag LIVE: Hauptverhandlungs-Navigator
29.1.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Arbeitsstrafrecht essentials
11.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Durchsuchung und Beschlagnah-
me – Anwaltliche Verteidigungsstrategien
24.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Transport- und Speditionsrecht
Online-Vortrag LIVE: Haftungsbegrenzungen, Verschul-
densgrad und Mitverschulden im Transportrecht
24.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Urheber- und Medienrecht
Online-Vortrag LIVE: Jahresrückblick Urheber- und Me-
dienrecht
9.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Verkehrsrecht
Online-Vortrag LIVE: Die Regulierung von Sachschäden
nach einem Verkehrsunfall
5.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Haftungsquoten bei Verkehrsunfäl-
len
6.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Der Autokauf – Grundlegendes,
Wichtiges und Aktuelles
19.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Medizin meets Recht – med. Gutachten lesen und ver-
stehen – juristisch, medizinisch und Angriffspunkte
20.2.2026, Hybrid: Berlin, DAI-Forum Berlin-Mitte und
Live-Übertragung im eLearning Center

Versicherungsrecht
Online-Vortrag LIVE: Aktuelle Rechtsprechung und neu-
este Entwicklungen in der privaten Unfallversicherung
23.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Verwaltungsrecht
Online-Vortrag LIVE: Verwaltungsprozessrecht: Fehler
des Verwaltungsverfahrens und deren Folgen
13.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Online-Vortrag LIVE: Erste Erkenntnisse zum Wohnungs-
bauturbo
27.2.2026, Live-Übertragung im eLearning Center

Weitere aktuelle Informationen des DAI finden Sie unter
www.anwaltsinstitut.de

„(R)ECHT INTERESSANT!“ – WIR PLAUDERN
ÜBER RECHTSTHEMEN

Im Rahmen der Podcast-Reihe „(R)ECHT INTERES-
SANT!“ erörtert die BRAK-Pressesprecherin Stephanie
Beyrich seit Oktober 2020 in lockerer Atmosphäre an-
waltsspezifische und berufsrechtlich relevante Themen
mit interessanten Gesprächspartnern aus Politik, Justiz
und Anwaltschaft.

Sie können den Podcast unter https://www.brak.de/
recht-interessant/ anhören, einen RSS-Feed einrichten
oder über Amazon Music, Apple, Deezer, Podigee, Podi-
mo oder Spotify anhören oder abonnieren. Folgen Sie
(R)ECHT INTERESSANT! auch auf YouTube, Instagram,
Threats & TikTok.

„(R)ECHT INTERESSANT!“ – WIR PLAUDERN ÜBER RECHTSTHEMEN
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Community-Award für BRAK-Podcast

Ausgezeichnet! Die Community hat entschieden: Der
Podcast „(R)ECHT INTERESSANT!“ der Bundesrechtsan-
waltskammer belegt beim Podfluencer Festival 2025
den ersten Platz und gewinnt den „Community-Award“.

Nach dem zweiten Platz im Vorjahr konnte sich das von
Stephanie Beyrich, Rechtsanwältin und Pressespreche-
rin der BRAK, moderierte Format jetzt an die Spitze set-
zen.

Podfluencer Festival 2025

Zuletzt wurden diese Folgen veröffentlicht:

Folge 147: Kletterer, Ex-FC-Präsident und „Hatefluencer-
Anwalt“ – Stefan Müller Römer
In der Folge 147 des BRAK-Podcasts „(R)ECHT INTERES-
SANT!“ ist der Jurist, Kletterer, Ex-Interimspräsident des
1. FC Köln: Stefan Müller-Römer – vor allem aber leiden-
schaftlicher Anwalt. In der neuen Folge des Podcasts
„(R)ECHT INTERESSANT!“ spricht er über Reputations-
schutz, „asoziale Medien“ und den Alltag zwischen
Kanzlei und Motorradtrip.
Stefan Müller-Römer berät seit über 25 Jahren im Wirt-
schafts- und Medienrecht. Sein Weg führte ihn nicht nur
in Kanzleien, sondern auch in den Vorstand des 1. FC
Köln. In der neuesten Ausgabe des Podcasts „(R)ECHT
INTERESSANT!“ erzählt er, warum er Jura statt Fotogra-
fie studiert hat – und warum ihm das Thema Persönlich-
keitsschutz so wichtig ist.
Reputation als Wirtschaftsfaktor
„Bewertungen sind heute ein echter Geschäftsrisikofak-
tor“, sagt Müller-Römer. Er erklärt, warum Unternehmen
und Privatpersonen ihre digitale Identität aktiv schützen
müssen – und welche rechtlichen Mittel gegen Fake-
oder Hassbewertungen existieren. Von Löschanträgen
über Gegendarstellungen bis zu gerichtlichen Verfahren:
Das Reputationsmanagement ist längst zu einem zen-
tralen Bestandteil des Medienrechts geworden.

Von Influencern bis Bewertungen – ein Rechtsfeld wächst
Die Grenzen zwischen Meinungsfreiheit, Äußerungs-
recht und Persönlichkeitsverletzung verschwimmen zu-
nehmend. Ob Reaction-Videos, Influencer-Marketing
oder Online-Rezensionen – Medienrecht ist heute allge-
genwärtig. Müller-Römer gibt Einblicke in aktuelle Fälle,
zeigt Strategien gegen Rufschädigung und spricht über
den juristischen Umgang mit digitalen Dynamiken –
vom Hatefluencer bis zum Shitstorm.

(R)ECHT INTERESSANT! SPEZIAL – Kurz & knackig

Manche Themen sind so dringend oder spezifisch, dass
sie weder warten können noch ins gewohnte Format
von (R)ECHT INTERESSANT! passen. Ob die Dokumen-
tation strafgerichtlicher Hauptverhandlungen, span-
nende Fälle, praxisnahe Anleitungen zu Geldwäsche
oder rechtspolitische Entwicklungen – all das findet
Platz in „Kurz & knackig“. Dabei steht das Spezial-The-
ma im Fokus, nicht die faszinierenden Gesprächspart-
nerinnen und -partner aus der Jurabubble. Die Episo-
den sind kürzer als die regulären Ausgaben und er-
scheinen je nach aktueller Lage.

Folge Kurz & knackig: Wenn Du unschuldig bist – Inno-
cence Project Deutschland! ⏐ Dr. Carolin Arnemann
und Laura Farina Diederichs
Der Oktober ist der Innocence Month! Passend dazu
stellen Euch Dr. Carolin Arnemann und Laura Farina
Diederichs des Berliner Vereins „Innocence Project
Deutschland“ ihre Arbeit vor und geben ein paar In-
sights.
Unser Rechtssystem ist gut! Dennoch passiert es ab
und zu: Jemand wird unschuldig verurteilt. Schade ei-
gentlich, dass es in Deutschland nicht auch solche Pro-
jekte wie in den USA gibt, oder?
Ha! So etwas gibt es hierzulande auch! Das Innocence
Project! Und da der Oktober der Innocence Month ist,
stellen Euch Dr. Carolin Arnemann und Laura Farina Die-
derichs des Berliner Vereins Innocence Project Deutsch-
land ihre Arbeit vor und geben Euch ein paar Insights.
Wir erfahren, was Wiederaufnahmeverfahren so kom-
pliziert macht und weshalb sie so langwierig und teuer
sind. Doch die Mühe lohnt sich, denn manchmal kommt
nach über einem Jahrzehnt ein Unschuldiger frei. Au-
ßerdem: So könnt Ihr das wichtige Projekt unterstützen!

Folge „Kurz & knackig“: Die Mutmacher – 100 % kli-
scheefrei“ ⏐ Magdalena Markić und Thomas Seggewiß
Der Start in den Anwaltsberuf ist selten einfach. Zwi-
schen gut gemeinten Ratschlägen, tradierten Erwartun-
gen und teils widersprüchlichen Tipps verlieren viele Be-
rufseinsteigerinnen und -einsteiger schnell den Über-
blick. Genau hier setzt die neue Folge der Podcastreihe
„(R)ECHT INTERESSANT!“ an.
Unter dem Titel „Die Mutmacher – 100 % klischeefrei“
sprechen Moderatorin Stephanie Beyrich und ihre Gäs-
te Magdalena Markić und Thomas Seggewiß live vom
Young Lawyers Camp 2025 in Düsseldorf über Mythen,
Fehlannahmen und echte Erfahrungen rund um den
Einstieg in die anwaltliche Praxis.
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Gemeinsam nehmen sie gängige Glaubenssätze kri-
tisch unter die Lupe: Muss die Großkanzlei wirklich das
Maß aller Dinge sein? Wann ist man nach dem zweiten
Examen tatsächlich „Anwalt“ oder „Anwältin“? Sollte
man als junge:r Jurist:in immer sofort auf jede Frage
eine Antwort wissen – und wie geht man mit Fehlern
um?
Markić und Seggewiß, beide bekannt aus früheren Epi-
soden, sprechen offen über ihre eigenen Anfänge, über
Unsicherheiten und Lernprozesse – und darüber, wa-
rum Ehrlichkeit, Selbstreflexion und Authentizität im Be-
ruf oft wichtiger sind als perfekte Noten oder angepass-
te Karrierewege. Beide zeigen, dass Personal Branding
in der Anwaltschaft kein Modewort, sondern ein zentra-
ler Baustein für berufliche Zufriedenheit und Sichtbar-
keit sein kann.
Die Diskussion bringt es auf den Punkt: Nicht jeder
„Traumjob“ entpuppt sich im Alltag als das, was er zu
sein scheint – und es ist völlig legitim, eigene Wege zu
gehen, sich neu zu orientieren und aus Fehlern zu ler-
nen.

(R)ECHT INTERESSANT! SPEZIAL – „#MiR – Menschen im
Rechtsstaat“

#MiR – Menschen im Rechtsstaat“ ist ein seit 2025 veröf-
fentlichtes Sonderformat von (R)ECHT INTERESSANT!
Unter dem Motto „Von #MiR zu dir aufs Ohr“ berichten
Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen, wo
sie sich selbst in unserem Rechtsstaat in der Pflicht se-
hen, welche Beiträge sie leisten, um den Rechtsstaat zu
schützen und was sie am Grundgesetz besonders schät-
zen.

#MiR – Menschen im Rechtsstaat: Gudrun Schäpers
In der Reihe „#MiR – Menschen im Rechtsstaat“ ist
Gudrun Schäpers zu Gast bei Stephanie Beyrich. Die
Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm, dem größ-
ten OLG Deutschlands, spricht über ihre ganz persön-
liche Sicht auf den Rechtsstaat.
Ihr erster Gedanke zum Thema? Dankbarkeit. Als Rich-
terin genießt Schäpers viel Autonomie im Job und weiß
deshalb genau, wie wichtig Freiheit ist. Der Rechtsstaat
ermöglicht es allen, das eigene Leben selbst zu gestal-
ten – in den großen Entscheidungen und im Kleinen des
Alltags.

Aber diese Freiheit hat Grenzen, das wurde gerade in der
Corona-Zeit deutlich. Von heute auf morgen war vieles
nicht mehr möglich. Für Schäpers eine wichtige Erkennt-
nis: Freiheitsrechte sind nicht unbegrenzt, manchmal gibt
es höherrangige Rechte. Und: Meine Freiheit endet dort,
wo die Rechte und die Würde anderer beginnen.
Balance zwischen Freiheit und Sicherheit
Der Rechtsstaat balanciert ständig zwischen Freiheit
und Sicherheit – beides braucht man, damit eine Gesell-
schaft funktioniert. Schäpers bringt es auf den Punkt:
Die Justiz steht für die Stärke des Rechts, nicht dafür,
dass die Stärkeren Recht bekommen.
Als OLG-Präsidentin hat Schäpers eine klare Message:
Das Vertrauen in die deutsche Justiz ist berechtigt. Sie
warnt davor, dieses Vertrauen leichtfertig zu verspielen.
Kritik an einzelnen Urteilen? Gehört zur Meinungsfrei-
heit, kein Problem. Aber pauschale Angriffe auf Gerich-
te und Institutionen sind gefährlich, denn sie untergra-
ben das Fundament des Rechtsstaats. Wichtig ist: Die
drei Staatsgewalten müssen einander respektvoll be-
gegnen, und der Rechtsstaat darf nie zum Spielball an-
derer Interessen werden.

#MiR – Menschen im Rechtsstaat: Thomas Mühlnickel
Im neuen #MiR-Interview: Politikaward-Preisträger Tho-
mas Mühlnickel über die Bedeutung des Rechtsstaats –
und warum ohne ihn Demokratie nicht denkbar ist.
In der neuesten Folge der Reihe „#MiR – Menschen im
Rechtsstaat“ ist Thomas Mühlnickel im Interview zu
Gast bei Stephanie Beyrich. Mühlnickel ist Geschäfts-
führer von ASK – Agentur für politische Kommunikation,
Kampagnen- und Wahlkampfstratege und Gewinner
des Politikawards 2024.
Der Rechtsstaat ist für ihn das Fundament der Demokra-
tie. Ohne Rechtsstaatlichkeit könne die Demokratie nicht
funktionieren. Seine persönliche Freiheit könnte er nicht
leben, seine Wahlentscheidungen nicht treffen, wenn es
den Rechtsstaat in dieser Form nicht gebe. Rechtsstaat-
lichkeit muss eine klare Gewaltenteilung haben. Jeder
müsse seine ihm zugewiesene Aufgabe ausfüllen. Die Po-
litik könne nicht das Recht übernehmen und das Recht
nicht die Politik. Die Übergriffigkeit, die die Orbans und
Trumps dieser Welt immer wieder darstellten, unter-
streicht Mühlnickel, unterscheide unseren rechtsstaat-
lich-demokratischen Staat von dem, was Autokratien tun.
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Groeger
Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst
Herausgegeben von RA FAArbR Axel Groeger. 
Bearbeitet von 24 Autorinnen und Autoren.
4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2025, 
1.800 Seiten, Lexikonformat, gbd., 149 €.
ISBN 978-3-504-42065-9

Das Werk online
otto-schmidt.de/aka
juris.de/arbpm

Das Standardwerk stellt die Besonderheiten des insbesondere durch Tarifver-
träge geprägten Arbeitsrechts im öffentlichen Dienst umfassend dar – orien-
tiert am typischen Verlauf eines Arbeitsverhältnisses von der Begründung über
die Durchführung bis zur Beendigung. Ebenso behandelt werden Spezialfragen
wie Personalvertretung, Zusatzversorgung oder das Verfahrensrecht. Ziel ist es,
allen mit Fragestellungen im Bereich des öffentlichen Dienstes Befassten best-
mögliche Unterstützung zu bieten. Dabei sind die angefügten praxistauglichen
Hinweise, Checklisten, Beispiele und Formulierungsvorschläge hilfreich.

Neu: Kapitel zur Gleichstellung sowie zahlreiche Entwicklungen aus Gesetzge-
bung und Rechtsprechung, z.B. das HinSchG und die Novelle des BPersVG, neue
kirchliche Regelwerke zur Mitarbeit im kirchlichen Dienst oder die Rechtspre-
chung des EuGH und BAG zum immateriellen Schaden bei Datenschutzverstößen.

Leseprobe und Bestellung: otto-schmidt.de

Das Standardwerk in Neuauflage

https://www.otto-schmidt.de/arbeitsrecht-im-offentlichen-dienst-9783504420659


Überzeugen Sie sich selbst 
und nutzen die Module inklusive 

otto-schmidt.de/answers

Die KI von Otto Schmidt

Wir schenken Ihnen mehr 
als ein Lächeln.

SIEGER IN DER KATEGORIE 
“

https://www.otto-schmidt.de/otto-schmidt-answers-9783504390990


KlimaRZ – die neue Zeitschrift füft  r materielles und prozessuales Klimarechtfü
→  Up to date im dynamischen Klimarecht

Überblick über alle komplexen Fragen des Klimarechts, die aktuelle Rechtsprechung und die klimarechtlichen Debatten.

→  Internationale Ausrichtung
Bericht über gesetzliche Vorgaben sowohl auf nationaler als auch auf 
internationaler Ebene.

→  Unabhängige Berichterstattung
Wahl der wichtigsten Themen, neutral, aus rein redaktioneller Sicht,
fr ei von äußeren Einflfr üssen.fl

→  Gesammeltes Wissen verständlich auf den Punkt
Unterschiedliche Interessen, Prioritäten und Perspektiven fü r Sie zusammengefasst.fü

→  Medienvielfalt
Die Online-Datenbank Owlit ermöglicht jederzeit den digitalen Recherche-Zugriff.ffff
Sie ist bereits im Preis inkludiert und steht 3 Nutzern mit einer breiten Auswahl an
Urteilen, Gesetzestexten und Verwaltungsanweisungen zur Verfügung.fü

Die Zahl der Klimaklagen nimmt immer stärker zu und ist ein Ausdruck dafür, dass der Klimawandelfü
eine der drängendsten Herausforderungen fü r die Welt ist. Die juristische Dimension des Klimaschutzes undfü
des Klimarechts rückt dabei immer stärker in den Fokus.

Klimaschutz braucht Recht

Fachmedien Otto Schmidt KG
Neumannstraße 10 | 40235 Düsseldorf | Fon: 0800 000-1637
Fax: 0800 000-2959 | eMail: kundenservice@fachmedien.de

Jetzt gratis testen: www.klimarz.de QR-Code scannen und testen!

www.klimarz.de


Hintzen
Musteranträge für Pfändung und Überweisung
Von Prof. Dipl.-Rpfl. Udo Hintzen. 
12. neu bearbeitete Auflage 2025, 690 Seiten, gbd.
Buch + Datenbankzugang, neuer Code zur Daten-
bank im Buch, 99 Euro.
ISBN 978-3-504-47133-0

Das Werk online
otto-schmidt.de/akr
juris.de/zivilr 

Wer schnell vollstreckt, hat bessere Chancen zur Realisierung seines titulierten
Anspruchs. Am effektivsten ist dabei die Vollstreckung in Forderungen und Ver-
mögensrechte. Seit dem 1.9.2024 müssen dazu verbindlich die geänderten, amt-
lichen Formulare aufgrund der Zwangsvollstreckungsformular-Verordnungen
genutzt werden. Beim Ausfüllen sind weiterhin viele Besonderheiten zu beach-
ten und individuelle Anträge zu ergänzen. Es ist also wichtig, „wo“ man etwas
„wie“ in die Formulare einträgt, um mit der Forderungsvollstreckung Erfolg zu
haben. Mit dem Werk und dem dazu gehörenden Datenbankzugang lässt sich
das effizient und rechtssicher umsetzen. Alle gesetzlichen Neuerungen sind
umgesetzt und eingearbeitet.

Buch inklusive Datenbankzugang: Das Buch enthält einen Code zur Daten-
bank, mit dem das gesamte Werk und alle Muster online genutzt werden können.

Bestellung und Leseprobe: otto-schmidt.de

Neuauflage:  
Enthält über 200 Musteranträge

https://www.otto-schmidt.de/musterantrage-fur-pfandung-und-uberweisung-9783504471330
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